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Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni

Im Zuge der Regierungsneubildung Ende März 2021 über-
nahm Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni die 
bis März von Regierungsrätin Dominique Hasler geführten 
Aufgabenbereiche Inneres und Umwelt sowie den von Re-
gierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Risch geführten Auf-
gabenbereich Wirtschaft.

Im Bereich Inneres wurden im Berichtsjahr beim Ge-
nerationenprojekt Rheindammsanierung mit den ersten 
dringenden Sanierungsmassnahmen auf den instabilen 
Damm abschnitten in Triesen und Schaan begonnen. 

Im Bereich Wirtschaft bildete die Fortführung der Un-
terstützungsmassnahmen der liechtensteinischen Wirt-
schaft aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie einen 
Schwerpunkt. Im Geldspielbereich konnte die Abänderung 
der Spielbankenverordnung (SPBV) zur Erhöhung der Ein-
trittshürden und der Anforderungen für Spielbanken in 
Liechtenstein beschlossen und ein Mandat zum grenzüber-
schreitenden Austausch der Sperrlisten mit der Schweiz  
verabschiedet werden. Durch den Rückkauf des 25 %- 
Aktienanteils der Schweizerischen Post an der Liechten-
steinischen Post wurde das Land Liechtenstein zur 100 % 
Aktionärin der Liechtensteinischen Post. Ungeachtet die-
ser Entflechtung wurde die Fortsetzung der operativen 
 Zusammenarbeit zwischen den Postgesellschaften verein-
bart. Mit Blick auf die Hochspannungsleitung Balzers und 
die nachhaltige Sanierung und Entflechtung der Struktur 
der Berg bahnen Malbun BBM wurden die Arbeiten zielge-
richtet weitergeführt.

Im Bereich Umwelt stand unter anderem die Revision 
des Jagdgesetzes besonders im Fokus. Weiter wurde inten-
siv an der Klimastrategie 2050, am agrarpolitischen Be-
richt und an der Waldstrategie 2030+ gearbeitet. 

Inneres

Schengen / Dublin
Liechtenstein ist am 19. Dezember 2011 als vollständig as-
soziierter Mitgliedstaat dem Schengenraum beigetreten. 
Das Schengen-Assoziierungsabkommen erleichtert den 
Reiseverkehr zwischen Liechtenstein und der Europä-
ischen Union (EU) durch die Aufhebung der Personen-
kontrollen an den Binnengrenzen, und verbessert die 
internationale Justiz- und Polizeizusammenarbeit im 
Kampf gegen Kriminalität. Aufgrund der Schengen-As-
soziierung ist Liechtenstein grundsätzlich verpflichtet, 
von der EU erlassene Weiterentwicklungen des Schen-
gen / Dublin-Besitzstandes (Acquis) zu übernehmen und 
nach der Annahme in nationales Recht umzusetzen. Die 
EU hat im Berichtsjahr insgesamt 94 Rechtsakte be-
schlossen und notifiziert, die den Schengen / Dublin-Be-
sitzstand weiterentwickeln und auch von Liechtenstein 

umzusetzen sind. Thematisch gesehen geht es dabei 
um die Innen- und Sicherheitspolitik (insb. in Bezug auf 
die polizeiliche Zusammenarbeit sowie Terrorismusbe-
kämpfung), Visapolitik, Aussengrenzschutz sowie Mi-
gration und Asyl. Ein weiterer Schwerpunkt, speziell für 
das Berichtsjahr 2021, stellten die Weiterentwicklungen 
im Bereich der Coronamassnahmen dar. Hierbei nahm 
die EU in der Koordination des europaweiten Reisever-
kehrs eine zentrale Rolle ein, was sich in entsprechenden 
Massnahmen (Empfehlungen) bei der Reiseverkehrsfrei-
heit innerhalb des Schengenraums widerspiegelte. Die 
entsprechende Empfehlung (EU) 2021 / 912 zur vorüber-
gehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendiger 
Reisen in die EU wurde diesbezüglich fortwährend 
den pandemischen Gegebenheiten angepasst und fort-
laufend aktualisiert. 

Der markante Anstieg an Weiterentwicklungen zu 
den Vorjahren ist indes auch auf die finale rechtliche 
und technische Ausgestaltung von einzelnen Sicher-
heitssystemen wie das Entry / Exit System (EES), das 
Europäische Reiseinformations- und Genehmigungs-
system (ETIAS) und die Interoperabilitätskomponenten 
in Verbindung mit den Schengen Sicherheitssystemen 
zurückzuführen, welche in den nächsten 2 bis 3 Jahren 
den Betrieb aufnehmen werden. 

Die Übernahme der Weiterentwicklung der Euro-
päischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
(Frontex) konnte am Ende des Berichtsjahres durch 
die Zustimmung des Landtags abgeschlossen werden. 
Die notwendigen Gesetzesanpassungen hierzu treten 
mit der Publikation des Notenaustausches im Landes-
gesetzblatt in Kraft.

Asyl
Liechtenstein engagiert sich seit Jahren für eine hu-
manitäre Migrationspolitik mit schlanken und effi-
zienten Asylverfahren sowie kurzen Instanzenzügen. 
Die Revision des Asylgesetzes zur Straffung der Ver-
fahren hat Wirkung gezeigt. Auch die Zuständigkeit 
des Regierungsmitgliedes des Ministeriums für Inneres 
für unzulässige Asylgesuche hat sich bewährt. Als un-
zulässige Gesuche können insbesondere Gesuche, für 
deren Behandlung nach den Kriterien der Dublin-III-
Verordnung ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist oder 
Gesuche aus sicheren Herkunfts- und Heimatsstaaten 
angesehen werden. In Bezug auf die Zahlen von Asyl-
gesuchen im nun zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie 
hat sich gezeigt, dass sich diese wieder auf dem Niveau 
vor der Covid-19-Pandemie bewegen. Insgesamt wur-
den im Berichtsjahr 97 Asylgesuche in Liechtenstein 
gestellt.

Die mit Regierungsbeschluss vom 16.  September 
2015 eingesetzte Task Force tagte im Berichtsjahr drei 
Mal und tauschte sich über die aktuelle Lage in Liechten-
stein und den umliegenden Ländern aus.

Die Betreuung und Unterbringung der unter das 
Asylgesetz fallenden Personen wird durch den Verein 

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT



254 |

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

der Flüchtlingshilfe Liechtenstein auf der Grundlage 
einer Leistungsvereinbarung erfüllt. Im Berichtsjahr 
kam es innerhalb des Vereins für Flüchtlingshilfe zu per-
sonellen Wechseln in der Führungsebene. So nahm am 
1. Juli der neue Geschäftsführer seine Tätigkeit auf und 
konnte auch eine neue Präsidentin vom Vorstand des 
Vereins gewählt werden. 

Auf Einladung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
besuchten Vertreter des Ministeriums, des Ausländer- 
und Passamts sowie der Flüchtlingshilfe Liechtenstein 
das Bundesasylzentrum in Zürich. Dies bot die Gelegen-
heit sich vor Ort ein Bild über die Unterbringungs- und 
Betreuungssituation zu machen und sich mit den Fach-
experten der Schweiz über das schweizerische Asyl-
wesen, hier im Speziellen das Asylverfahren, auszu-
tauschen. 

Projektvorhaben Rheindammsanierung
Liechtenstein und der Kanton St. Gallen setzten die 
im vergangenen Jahr vereinbarte Strategie zur Er-
tüchtigung der Rheindämme und gewässeröko-
logischen Aufwertung des Rheins schrittweise weiter 
um. Dabei stand die im Berichtsjahr begonnene Sanie-
rung der Dammabschnitte mit den grössten Stabilitäts-
defiziten im Fokus. Mit dem Ziel, die ökologischen und 
landschaftlichen Qualitäten des Rheins aufzuwerten, 
wurde parallel dazu an den in der Strategie empfoh-
lenen Flussaufweitungsprojekten weitergearbeitet. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann trafen 
sich am 22. April im Rahmen einer weiteren Sitzung des 
Lenkungsausschusses zu Arbeitsgesprächen in Vaduz 
sowie am 17. September in St. Gallen. 

Die Bauarbeiten auf den Dammabschnitten in Trie-
sen und in Schaan konnten im Berichtsjahr in An-
griff genommen werden und gehen gut voran. Die 
Sanierungsarbeiten auf den zwei, jeweils 800 Meter um-
fassenden Dammabschnitten sollten im Frühjahr 2022 
abgeschlossen sein.

Neben der Verbesserung des Hochwasserschutzes 
sieht die Strategie auch eine Aufwertung der öko-
logischen und landschaftlichen Qualitäten des Rheins 
vor. Das Ministerium befürwortet die Prüfung von mög-
lichen Rheinaufweitungen, die auch seitens der Rhein-
gemeinden beidseits des Rheins unterstützt werden. 
Die Details einer ökologischen Aufwertung des Rheins 
sollen für den gemeinsamen Abschnitt Schaan-Buchs-
Eschen im Rahmen eines Vorprojekts ausgearbeitet 
werden. Auf dessen Grundlage soll schliesslich ein 
konstruktiver gesellschaftlicher Diskurs geführt wer-
den. Ebenfalls wird parallel die Untersuchung zur Mach-
barkeit einer Flussaufweitung auf dem gemeinsamen 
Rheinabschnitt Vaduz-Sevelen durchgeführt.

Politische Volksrechte
Am 7. Februar wurde die Landtagswahl für die Legislatur-
periode 2021 bis 2025 durchgeführt.

Ernennung Feuerwehrinstruktor
Mit Überreichung des Feuerwehr-Instruktoren-
abzeichens durch Innenministerin Sabine Monauni 
wurde Daniel Bargetze aus Triesen am 27. Oktober offi-
ziell zum Feuerwehrinstruktor in Liechtenstein ernannt. 
Mit der Ernennung stieg die Zahl der aktiven Instrukto-
ren in Liechtenstein auf 24 an. Liechtenstein kann auf 
viele gut ausgebildete Feuerwehrleute vertrauen, was 
massgeblich vom Beitrag der Feuerwehrinstruktoren 
abhängt. Neben ihrer Tätigkeit in den Feuerwehren set-
zen sie sich zusätzlich für die Belange in der Aus- und 
Weiterbildung ein und leisten dadurch einen grossen 
Einsatz zur Sicherstellung des hohen Fachwissens unse-
rer Feuerwehren.

Landes- und Gemeindebürgerrecht
Im Rahmen des Gesetzes über den Erwerb und Ver-
lust des Landesbürgerrechtes sind im Berichtsjahr ins-
gesamt 161 Personen eingebürgert worden. Nach § 5a 
(Einbürgerung infolge längerfristigen Wohnsitzes) des 
genannten Gesetzes wurden 115 Personen und nach § 
5 (Einbürgerung infolge Eheschliessung) 27 Personen 
eingebürgert. Es gab 19 Einbürgerungen im ordent-
lichen Verfahren. 2 Personen haben den Verzicht auf 
das Liechtensteinische Landesbürgerrecht erklärt.

Bilaterale Treffen
Am 15.  November empfing Regierungschef-Stellver-
treterin Sabine Monauni Anja Klug, die Vertreterin des 
UNO-Flüchtlingshochkommissariats für die Schweiz 
und Liechtenstein, zum Antrittsbesuch. Im Austausch 
mit der Leiterin des UNHCR-Büros konnte Regierungs-
chef-Stellvertreterin Monauni insbesondere einen Über-
blick über die aktuelle Asylsituation in Liechtenstein 
vermitteln.

Wirtschaft

Massnahmenpaket in Zusammenhang mit den  
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie
Im Rahmen des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
wurden aufgrund der anhaltend angespannten Corona-
situation und der Unsicherheiten hinsichtlich der wei-
teren Entwicklung die coronabedingte Kurzarbeitsent-
schädigung (KAE), der Härtefall-Zuschuss (HFZ) und 
das Covid-19-Taggeld auf das Berichtsjahr ausgedehnt. 
Für die Dauer der behördlichen Betriebsschliessungen 
im ersten Halbjahr wurden zudem Unterstützungs-
leistungen an direkt davon betroffene Unternehmen aus-
gerichtet (UEKplus). In diesem Zusammenhang fand ein 
regelmässiger Austausch mit der Liechtensteinischen 
Industrie- und Handelskammer (LIHK), der Wirtschafts-
kammer Liechtenstein (WKL) sowie der Task Force des 
Hotel- und Gastronomieverbandes (LHGV) statt. Neben 
dem Land verlängerten auch die Gemeinden ihr Unter-
stützungsprogramm. 
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Von den CHF 80 Mio., die der Landtag für die Fi-
nanzierung der coronabedingten Kurzarbeitsent-
schädigung gesprochen hatte, wurden seit Beginn der 
Covid-19-Pandemie bis Ende des Berichtsjahres knapp 
CHF 70 Mio. gebraucht. Für die Finanzierung von co-
ronabedingten Massnahmen zur Wirtschaftsförderung 
standen im Jahr 2021 CHF 25.0 Mio. zur Verfügung. 
Davon wurden bis Ende des Berichtsjahres gut CHF 
19.2 Mio. verwendet. Die durchschnittliche Arbeits-
losenquote lag im Berichtsjahr bei tiefen 1.7 Prozent. 
Insgesamt hat sich die liechtensteinische Wirtschaft in 
der Krise als äusserst robust erwiesen und sich bisher 
vergleichsweise gut erholt.

Geldspiel 
Die Regierung nimmt den jährlichen Tätigkeitsbericht 
der Geldspielaufsicht sowie die Quartalsberichte jeweils 
zur Kenntnis. Im Oktober hat die Regierung im Fachbei-
rat für Geldspiele infolge des Rücktritts eines Mitglieds 
eine Ersatzbestellung vorgenommen. 

Aufgrund der unerwünschten Entwicklungen des 
Spielbankenmarkts seit der Marktliberalisierung 2016 
beschloss die Regierung im Juli 2021 eine Abänderung 
der Spielbankenverordnung (SPBV) zur Erhöhung der 
Eintrittshürden und der Anforderungen für Spielbanken 
in Liechtenstein. Konkret wurde der Progressions-
satz für die Geldspielabgabe per 1.  Januar 2022 von 
2.75 % auf 5.50 % angepasst. Gleichzeitig traten neue 
Anforderungen in Bezug auf das Tischspiel, die Über-
wachung und den Sozialschutz in Kraft, um ein quali-
tativ hochwertiges Spielangebot sicherzustellen und 
dem Trend zu mehr Spielautomaten entgegenzusteuern. 
Weitere Massnahmen werden im Rahmen der Motion 
«Casino-Bremse», die der Landtag im Juni an die Regie-
rung überwiesen hat, geprüft.

Daneben verabschiedete die Regierung im Sommer 
das Mandat zum grenzüberschreitenden Austausch der 
Sperrlisten mit der Schweiz. 

Im September behandelte der Landtag den Bericht 
und Antrag betreffend die Vorprüfung der parlamentari-
schen Initiative der Abgeordneten der Freien Liste vom 
10. Mai 2021 zur Erhöhung der Geldspielabgabe (BuA 
Nr. 57 / 2021). Der Landtag anerkannte die Verfassungs-
mässigkeit des Begehrens, trat in der Folge jedoch nicht 
auf die Initiative ein.

Rückkauf des 25 %-Aktienanteils der Schweize-
rischen Post an der Liechtensteinischen Post
Die Schweizerische Post hat die Regierung bereits im 
Vorjahr über die Absicht informiert, ihren Anteil von 
25 % an der Liechtensteinischen Post an das Land zu ver-
kaufen. Im Berichtsjahr wurden zwischen der Schweize-
rischen Post und dem Ministerium Verhandlungen ge-
führt, um den von der Schweizerischen Post gehaltenen 
Anteil von 25 % an der Liechtensteinischen Post an das 
Land Liechtenstein zu verkaufen. Die Verhandlungen 
konnten im November abgeschlossen werden und die 

entsprechenden Verträge wurden am 26.  November 
2021 unterzeichnet. Der Kaufpreis des Aktienpakets 
betrug CHF 5 Mio. Daneben steht der Schweizerischen 
Post der Dividendenanspruch für das Geschäftsjahr 
2021 gemäss ihrer bisherigen Beteiligung zu. Der Ver-
treter der Schweizerischen Post im Verwaltungsrat der 
Liechtensteinischen Post schied aus diesem aus. Das 
Land Liechtenstein ist nunmehr 100 % Aktionär der 
Liechtensteinischen Post. Die operative Zusammen-
arbeit zwischen den Postgesellschaften wird ungeachtet 
dieser Entflechtung auf Aktionärsebene langfristig 
fortgesetzt. Zu diesem Zweck wurden gleichzeitig mit 
dem Verkauf der Anteile die Vertragsbeziehungen zwi-
schen den beiden Postgesellschaften erneuert. Zu-
dem wurde im Sinne der historisch gewachsenen und 
seit Jahrzehnten bestehenden, engen Partnerschaft 
zwischen dem Land Liechtenstein und der Schwei-
zerischen Post eine Partnerschaftsvereinbarung ab-
geschlossen. Darin vorgesehen ist unter anderem ein 
regelmässiger Austausch zwischen der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein, der Schweizerischen Post 
und der Liechtensteinischen Post über strategisch rele-
vante Themen und Entwicklungen im Postmarktbereich 
auf nationaler und internationaler Ebene sowie über die 
Zusammenarbeit der beiden Postgesellschaften.

Bergbahnen Malbun
Das Land Liechtenstein ist Hauptaktionär der Berg-
bahnen Malbun AG (BBM). Im Vorjahr hat der Land-
tag ein Darlehen von CHF 700'000 an die BBM zur 
Vermeidung kurzfristiger Liquiditätsengpässe und zur 
Durchführung anstehender kleinerer Investitionen ge-
sprochen und gleichzeitig wurde die Regierung be-
auftragt, gemeinsam mit den BBM unmittelbar die 
notwendigen Schritte für eine nachhaltige Sanierung 
und Entflechtung der Struktur der BBM (JUFA Hotel) 
in die Wege zu leiten. Im Berichtsjahr hat die Regie-
rung zur Konzeption einer realisierbaren, nachhaltigen 
Sanierungslösung für die BBM ein Projekt unter der Lei-
tung des zuständigen Ministeriums sowie externer fach-
licher Unterstützung initiiert. Als Basis für die vorzu-
schlagende Konzeption wurden Varianten ausgearbeitet, 
welche sowohl die zukünftige Ausrichtung der BBM als 
auch die Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes 
Malbun / Steg betreffen. Für die Umsetzung des Pro-
jekts wurde ein Lenkungsausschuss (Ministerium für 
Inneres, Wirtschaft und Umwelt, Verwaltungsrat BBM, 
Stiftung zur Förderung eines lebendigen Malbun, Ge-
meinde Triesenberg sowie externe Experten) und ein 
Sounding Board (BBM, Standortgemeinden Triesen-
berg und Vaduz, Liechtenstein Olympic Committee 
(LOC), Liechtensteinischer Skiverband, Liechtenstein 
Marketing, Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus, Alp-
genossenschaft Grosssteg, Alpgenossenschaft Klein-
steg sowie Alpgenossenschaft Vaduz) eingesetzt. Die 
Aufgabe des Lenkungsausschusses bestand darin, die 
Stossrichtung im Prozess vorzugeben, massgebliche 
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Entscheide zu fällen, sowie die Sitzungen mit dem 
Sounding Board vorzubereiten. Das Sounding Board 
begleitete die Ausarbeitung der Lösung, verifizierte 
Zwischenentscheide und stellte Rücksprachen in den 
verschiedenen Gremien (Gemeinderäte, Strategie-
gruppen, Vereine / Verbände, etc.) sicher. Neben dem 
Austausch mit den beiden erwähnten Gremien wurden 
zahlreiche bilaterale Gespräche mit relevanten Stake-
holdern geführt. Ein Bericht und Antrag zur Weiter-
entwicklung des Naherholungsgebiets Malbun / Steg 
sowie die zukünftige Ausrichtung und Sanierung der 
Bergbahnen Malbun AG soll im kommenden Jahr dem 
Landtag vorgelegt werden.

Hochspannungsleitung Balzers
Im März stellte die Swissgrid AG einen Antrag auf Ent-
eignung nach dem Gesetz vom 23.  August 1887 über 
das Verfahren in Expropriationsfällen betreffend das 
über Balzner Gemeindegebiet laufende Trassee der 
Höchstspannungsleitung Rüthi – Bonaduz. Über den 
Enteignungsantrag hat der Landtag aufgrund einer Vor-
lage der Regierung zu entscheiden. Im Mai reichte die 
Swissgrid AG bei der Regierung einen Antrag auf Erlass 
eines vorläufigen Verwaltungsbots zur vorläufigen Auf-
rechterhaltung des tatsächlichen Zustands gemäss Art. 
48 Abs. 3 LVG ein. Im August hat die Regierung dem An-
trag befristet bis zur Entscheidung des Landtags über 
den Enteignungsantrag Folge gegeben.

Im Sommer wurden für den Gemeinderat Balzers, 
die Bürgergenossenschaft Balzers sowie die privaten 
Grundeigentümer Informationsveranstaltungen be-
treffend die Position der Regierung zur Bedeutung der 
Höchstspannungsleitung und das weitere Vorgehen 
durchgeführt. Zudem wurde auf Einladung von Regie-
rung und Gemeinde der Bürgergenossenschaft Balzers 
und den privaten Grundeigentümern die Varianten-
prüfung der Swissgrid AG vorgestellt. In der Folge 
wurden weitere Varianten für eine Leitungsverlegung, 
die von Vertretern der Grundeigentümer eingebracht 
wurden, von der Swissgrid AG geprüft und den Ver-
tretern der Grundeigentümer zur Stellungnahme über-
mittelt. Die Stellungnahme zur erweiterten Varianten-
prüfung ging Ende November bei der Regierung ein. 
Die Stellungnahme der Regierung zuhanden des Land-
tags im Rahmen des durchzuführenden Verwaltungs-
verfahrens war am Ende des Berichtsjahres noch nicht 
fertiggestellt.

Leistungsvereinbarungen
Die nachfolgenden Leistungsvereinbarungen wurden 
mit den Leistungserbringern abgeschlossen respektive 
verlängert:
–  Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Um-

welt und dem Fischereiverein Liechtenstein
–  Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal Rhy-

Search – Leistungsvereinbarung 2022, Rahmenver-
einbarung 2022 bis 2025

–  Leistungsvereinbarung mit der Stiftung KORA – Raub-
tierökologie und Wildtiermanagement

–  Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Landwirt-
schaft des Kantons St. Gallen – Management von 
Grossraubtieren und Herdenschutz

–  Leistungsvereinbarung mit dem Verein Holzkreislauf 
2022 bis 2025

–  Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung und 
Liechtenstein Marketing für die Jahre 2022 bis 2025

Gesamtarbeitsverträge
Auf Antrag der Sozialpartner erklärte die Regierung im 
Berichtsjahr die Gesamtarbeitsverträge und die Lohn- 
und Protokollvereinbarungen des Gebäudereinigungs- 
und Hauswartdienstegewerbes, des Gipser-, Maler- und 
Gerüstbaugewerbes sowie des Zimmermeister- und 
Dachdeckergewerbes für allgemeinverbindlich. Für das 
Informatikgewerbe und den Personalverleih wurden 
die Lohn- und Protokollvereinbarungen für allgemein-
verbindlich erklärt und die Allgemeinverbindlicherklä-
rungen der Gesamtarbeitsverträge verlängert. Für das 
Autogewerbe, das Detailhandelsgewerbe, das Elektro-, 
Elektronik- und Medientechnikgewerbe sowie für das 
Metallgewerbe wurden die Lohn- und Protokollverein-
barungen für allgemeinverbindlich erklärt. Mit Ausnahme 
des Personalverleihs wurde zudem für alle genannten 
Branchen ein Qualifikationsvertrag für Asylsuchende 
und vorläufig Aufgenommene allgemeinverbindlich er-
klärt. Dieser Vertrag soll es ermöglichen, Asylsuchende 
und vorläufig Aufgenommene leichter in den regulären 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Die entsprechenden Ver-
ordnungen sind am 1. April 2021 in Kraft getreten.

Öffentliche Unternehmen
Das Wirtschaftsministerium ist im Rahmen der Ober-
aufsicht nach dem Gesetz über die Steuerung und 
Überwachung der öffentlichen Unternehmen (ÖUSG) 
und den jeweiligen Spezialgesetzen zuständig für die 
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW), den Liechten-
steinischen Rundfunk (LRF), die Telecom Liechtenstein 
AG (TLI), die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV), 
Liechtenstein Marketing sowie die Liechtensteinische 
Post AG. Zu den regulären Aufgaben im Rahmen der 
Oberaufsicht gehören insbesondere die Durchführung 
der Quartalsgespräche mit der strategischen Führungs-
ebene aller Unternehmen, das Sichten der Protokolle 
der Sitzungen der strategischen Führungsebene der 
Unternehmen und in diesem Zusammenhang die Über-
wachung der Einhaltung der jeweiligen Eigner- bzw. Be-
teiligungsstrategie, das Führen von Korrespondenz in 
Zusammenhang mit der Klärung allfälliger Fragen, die 
sich hinsichtlich der Wahrnehmung der Oberaufsicht er-
geben, das Beteiligungscontrolling mit entsprechender 
Berichterstattung sowie die Behandlung des Geschäfts-
berichts und der Jahresrechnung einschliesslich der 
entsprechenden Vorlage (sofern gesetzlich vorgesehen) 
an den Landtag. Das Ministerium ist den ihm aus der 
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Wahrnehmung der Oberaufsicht erwachsenden Auf-
gaben im Berichtsjahr nachgekommen. 

Aufgrund der in Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie getroffenen behördlichen Massnahmen 
und deren Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche 
der Wirtschaft – insbesondere auch auf die Radio- und 
Werbeeinnahmen des LRF – hat der Landtag im Novem-
ber wiederum einem Nachtragskredit für den LRF in 
Höhe von CHF 300'000 zugestimmt (BuA Nr. 75 / 2021). 
In Wahrnehmung der Funktion als Oberaufsicht und auf-
grund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die 
Radio- und Werbeeinnahmen des LRF wurde der regel-
mässige und enge Austausch zur finanziellen Situation 
zwischen dem LRF und dem Ministerium fortgesetzt. 
Zwischen der Regierung und Liechtenstein Marketing 
wurde im Berichtsjahr eine neue Leistungsvereinbarung 
für die Jahre 2022 bis 2025 abgeschlossen. Ebenfalls 
wurden Neubestellungen für zwei Verwaltungsratsmit-
glieder vorgenommen, welche im Berichtsjahr vorzeitig 
aus dem Gremium zurückgetreten sind. Im Berichtsjahr 
liefen die Mandatsperioden einzelner Verwaltungsräte 
bei der LGV und der TLI ab. Die Regierung (bzw. die 
Generalversammlung im Falle der TLI) hat für diese 
Mandate jeweils Neubestellungen vorgenommen. Zu-
dem wurden im Berichtsjahr von der Regierung die 
Revisionsstellen des LRF und von Liechtenstein Marke-
ting jeweils für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 gewählt. 
Im Rahmen der ordentlichen Generalversammlungen 
wurden auch bei der TLI und der Liechtensteinischen 
Post die Revisionsstellen für ein Jahr gewählt. 

Austausch mit Wirtschaftsverbänden
Im Berichtsjahr fand wiederum ein regelmässiger Aus-
tausch zwischen dem Wirtschaftsministerium und 
den Wirtschaftsverbänden sowie verschiedenen Ver-
tretern der Wirtschaft statt, insbesondere der Liechten-
steinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), 
der Wirtschaftskammer Liechtenstein (WKL) sowie 
dem Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverband 
(LANV). Neben den regelmässigen Arbeitstreffen nahm 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni auch 
an der Jahresversammlung der WKL teil. Die Jahres-
versammlungen der LIHK und des LANV wurden auf 
schriftlichem Wege durchgeführt.

Forschung
Im Berichtsjahr wurde die Rahmenvereinbarung 2022 
bis 2025 zwischen dem Forschungs- und Innovations-
zentrum Rheintal «RhySearch» sowie den Trägern 
Fürstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen sowie 
die Leistungsvereinbarung für 2022 verabschiedet. 

Im Juni bewilligte der Landtag einen Verpflichtungs-
kredit für die Ausrichtung von Fördermitteln an natio-
nale Forschungseinrichtungen und Start-up Coachings 
zur Erneuerung der Vereinbarung mit der Schweiz über 
die Förderung wissensbasierter Innovation (BuA Nr. 
47 / 2021).

Im September wurde als sechster Schweizer Netz-
werkstandort die Switzerland Innovation Park Ost AG 
in St. Gallen gegründet. Liechtenstein unterstützt die 
Switzerland Innovation Park Ost AG in Form einer 
Aktionärsbeteiligung und dem damit verbundenen Ein-
sitz im Verwaltungsrat. Ziel ist die Förderung von Inno-
vationen durch eine stärkere Vernetzung von Wirtschaft 
und Wissenschaft, gezieltere Forschungsinvestitionen 
und mehr Wettbewerbsfähigkeit.

Rechtsaufsicht über die Medienkommission
In Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion der Regierung 
über die Medienkommission nach Art. 86 Abs. 1 Bst. 
f i. V. m. Art. 88 Mediengesetz beauftragte die Regie-
rung aufgrund festgestellter Unregelmässigkeiten die 
Finanzkontrolle mit einer Sonderprüfung der Medien-
kommission betreffend die Ausrichtung von Medien-
förderungsbeiträgen für die Förderjahre 2015 bis 2019. 
Der Bericht zur Sonderprüfung wurde der Regierung im 
November 2021 zur Kenntnis gebracht und die Medien-
kommission wurde von der Regierung mit diversen 
Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel 
im Sinne der Empfehlungen der Finanzkontrolle beauf-
tragt. Die entsprechenden Arbeiten waren am Ende des 
Berichtsjahres noch nicht abgeschlossen.

Anlässe

Unternehmertag
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nahm 
im September am Unternehmertag zum Thema «Leader-
ship of tomorrow» teil. Neben Sabine Monauni, die 
den Unternehmertag mit ihrer Begrüssungsansprache 
eröffnete, beleuchteten Referenten wie Roche-Ver-
waltungsratspräsident Christoph Franz, Bestseller-
Autor Rolf Dobelli, Ava-COO Naemi Benz, die Brüder 
Lorenz und Martin Risch, Evatec-CEO Andreas Wälti 
und Liip-Mitgründer Hannes Gassert dieses Thema vor 
rund 350 Gästen.

Digital Summit
Im Oktober fand zum vierten Mal der Digital Sum-
mit Liechtenstein statt. In ihrem Begrüssungsreferat 
spannte Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin 
und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni den Bogen 
von den Chancen und Risiken der Digitalisierung zu 
den Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Digitalisie-
rung. Sie betonte, dass Liechtenstein die besten Voraus-
setzungen hat, um erfolgreich in die digitale Zukunft 
zu schreiten. Neben Sabine Monauni sprachen Cyber-
experte Eugene Kaspersky, Microsoft-Schweiz-Chefin 
Catrin Hinkel und Zukunftsforscher Joël Luc Cachelin 
über Chancen und Risiken der Digitalisierung.

Investor Summit Liechtenstein
Im November fand der Investor Summit Liechtenstein 
zur Vernetzung innovativer Startups und hochkarätiger 
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Entscheidungsträger statt. Der Investor Summit 
Liechtenstein ist die zentrale Plattform für die Ver-
netzung von Ideen und Kapital. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie fand der Anlass virtuell via Live-Stream 
statt. In ihrer Videobotschaft unterstrich Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni die Vorzüge des 
Standorts Liechtenstein als starker und verlässlicher 
Partner für Start-Up-Unternehmerinnen und Unter-
nehmer.

Digitaltag
Anfang November brachte der Digitaltag den An-
wesenden wieder auf spezielle Weise das Thema «Di-
gitalisierung» näher. Regierungschef-Stellvertreterin 
und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni eröffnete 
die Veranstaltung mit ihrer Ansprache, in welcher sie 
die Wichtigkeit der Digitalisierung für den Wirtschafts-
sektor sowie die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung thematisierte. Es folgten Grussworte des Vaduzer 
Bürgermeisters Manfred Bischof und ein Referat des 
Trendforschers David Bosshart, ehe das Publikum dazu 
eingeladen wurde, verschiedene digitale Innovationen 
und Attraktionen hautnah zu erleben.

Umwelt

Revision Jagdgesetz
In ihrer Sitzung vom 6. Juli verabschiedete die Regierung 
den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die 
Abänderung des Jagdgesetzes. Schwerpunkt der Vor-
lage bildeten die Schaffung einer staatlichen Wildhut 
sowie die Möglichkeit, sogenannte Intensivbejagungs-
gebiete auszuscheiden und gezielt zu bewirtschaften. 
Damit sollten zwei zentrale Punkte aus dem Mass-
nahmenpaket zur Verbesserung der Waldverjüngung 
umgesetzt und wichtige Schritte zur langfristigen Si-
cherung der Schutzfunktion des Waldes gesetzt wer-
den. Die Regierung betonte zudem, dass eine ganzheit-
liche Umsetzung des von der Regierung beschlossenen 
Massnahmenpakets notwendig ist, um stabile und ge-
sunde Schutzwälder auch für die nächsten Generatio-
nen zu erhalten. 

In der Sitzung vom 2. / 3. September hat der Land-
tag während sieben Stunden die Regierungsvorlage 
betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes in erster 
Lesung beraten. Es wurden verschiedene Fragen grund-
sätzlicher Natur aufgeworfen, insbesondere zur Schutz-
waldausweisung und dem Zustand der Waldverjüngung, 
zu den Aufgaben der Wildhut sowie zum Umsetzungs-
stand weiterer Punkte aus dem Massnahmenpaket zur 
Verbesserung der Waldverjüngung.

Das Ministerium für Umwelt erarbeitete gemeinsam 
mit dem Amt für Umwelt eine Stellungnahme zu den 
in der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen zur Ab-
änderung des Jagdgesetzes zuhanden des Landtags. 
Die Regierung verabschiedet die Stellungnahme an 
ihrer Sitzung vom 5.  Oktober und unterstrich dabei 

ihre Überzeugung, dass die gegenständliche Vorlage 
für eine nachhaltige Verbesserung der Waldverjüngung 
unerlässlich ist. 

In der Sitzung vom 5. November befasste sich der 
Landtag in zweiter Lesung mit der Abänderung des 
Jagdgesetzes. Die Gesetzesvorlage wurde vom Landtag 
nach erneut eingehender Diskussion angenommen. Ein 
Referendum wurde nicht ergriffen. Das neue Jagdgesetz 
tritt somit am 1. März 2022 in Kraft.

Abschussplanung für das Jagdjahr 2021 / 2022
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 4. Mai 2021 die 
Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022 genehmigt. Sie war sich dabei einig, dass 
die erreichten Wilddichten durch Verbiss- und Schäl-
schäden eine ausreichende Verjüngung der liechten-
steinischen (Schutz-)Wälder behinderten und daher 
eine tatsächliche Reduktion der überhöhten Wild-
bestände angestrebt werden musste. Die Abschuss-
zahlen für das Kahlwild wurden in den letzten Jahren 
zwar stetig erhöht mit dem Ziel, den Rotwildbestand in 
relativ kurzem Zeitraum wesentlich zu reduzieren. Die 
Zielvorgaben konnten jedoch in der Praxis nicht er-
reicht werden. Im Gegenteil, die Kahlwildstrecken fie-
len gar unter das Niveau der Strecken bei vorjährigen, 
tieferen Abschussplänen zurück. Die Regierung ent-
schied sich daher, die Abschussvorgabe für Kahlwild 
auf 179 Stück zu reduzieren. Damit wurde weiterhin 
am Ziel der Bestandsreduktion festgehalten, gleich-
zeitig aber auch die Minderung des Jagddrucks und 
die Erfüllbarkeit des Abschussplans berücksichtigt. 
Beim männlichen Rotwild wurde der Höchstabschuss 
auf 50 % des Kahlwildabschusses angesetzt. Die 
Mindestabschussvorgabe für das Rehwild wurde, wie 
im vergangenen Jahr, auf 290 Stück festgelegt. Der Ge-
samtmindestabschuss beim Gamswild wurde aufgrund 
neuer Untersuchungen von 189 im Vorjahr auf 142 
Stück reduziert, wobei die konkreten Abschussziele 
je nach Schutzwaldfunktion der unterschiedlichen Re-
viere zugeteilt wurden.

Anpassung und Ausschreibung Jagdreviere
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 21.  Septem-
ber 2021 die Jagdreviere sowie die Ausrufpreise für 
die im Jahr 2022 beginnende Jagdpachtperiode 2022 
bis 2030 festgelegt. Dabei wurden die Jagdreviere Al-
pila und Planken zu einem Jagdrevier vereint. Im Berg-
gebiet wurde das Jagdrevier Steg neu ausgeschieden. 
Die Überarbeitung und Aktualisierung der Jagd-
pachtverträge wurden im Berichtsjahr unter Berück-
sichtigung der laufenden Revision des Jagdgesetzes ab-
geschlossen. Die Jagdreviere wurden im Oktober für die 
Neuverpachtung ausgeschrieben. Die Unterlagen für 
die Neuverpachtung konnten zwischen 11. und 25. Ok-
tober bei den Gemeindeverwaltungen, den Bürger-
genossenschaften, den Alpgenossenschaften sowie 
beim Amt für Umwelt bezogen werden. Die freihändige 
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Liechtenstein war zum ersten Mal auf der Ebene von 
Staats- und Regierungschefs an einer Klimakonferenz 
vertreten. In der zweiten Woche war Regierungschef-
Stellvertreterin Sabine Monauni während drei Tagen 
vor Ort. Sie traf sich im Rahmen von bilateralen Treffen 
mit verschiedenen Umweltministern / innen und nahm 
am Treffen der Minister / innen der Environmental In-
tegrity Group teil. Die Environmental Integrity Group 
ist eine Verhandlungsgruppe bestehend aus Georgien, 
Liechtenstein, Mexiko, Monaco, Südkorea und der 
Schweiz. 

Im Rahmen der COP26 hat Liechtenstein ver-
schiedene Absichtserklärungen unterschrieben. Da-
runter ist die «Glasgow Leaders' Declaration on Forests 
and Land Use». Bei dieser Deklaration geht es darum, 
die Wälder zu erhalten und deren Abholzung bis 2030 
zu beenden. Eine weitere Absichtserklärung betrifft 
den Methanausstoss («Global Methan Pledge»). Damit  
sollen die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um 
mindestens 30 % im Vergleich zu 2020 gesenkt wer-
den. Mit der dritten Absichtserklärung «Zero Emissions 
 Vehicle» wird der Wechsel zu 100 % emissionsfreien 
Fahrzeugen angestrebt.

Besuche 

Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat 
im Berichtsjahr Liechtenstein bei folgenden Auslands-
besuchen und Treffen im Inland vertreten:

22. April 2021 – Lenkungsausschusses betreffend  
Ertüchtigung Rheindamm
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann tra-
fen sich in Vaduz im Rahmen einer weiteren Sitzung 
des Lenkungsausschusses zu Arbeitsgesprächen. Der  
Lenkungsausschuss ist insbesondere um die Abstim-
mung des Sanierungsvorhabens mit den jeweiligen 
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen be-
sorgt. Zentrale Themen der Gespräche waren die kon-
krete Umsetzung der im Strategiebericht aufgezeigten 
Massnahmen zur Dammsanierung sowie zur Erreichung 
ökologischer Verbesserungen auf dem gemeinsamen 
Rheinabschnitt des Kantons St. Gallen und des Fürsten-
tums Liechtenstein.

21. Mai 2021 – Jahresversammlung der Regierungs-
konferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr
In ihrer Funktion als Innenministerin nahm Sabine 
Monauni an der Jahresversammlung der Regierungs-
konferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK 
MZF) in Bern teil. Diskutiert wurden aktuelle sicher-
heitspolitische Themen. Unter anderem wurden der 
aktuelle Stand der Planung und Umsetzung der wich-
tigsten bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs-
projekte sowie die Bewältigung der Covid-19-Krise 
thematisiert.

Vergabe durch die Gemeinden, Alpgenossenschaften 
und Bürgergenossenschaften hatte bis 17. Januar 2022 
zu erfolgen.

Abänderung des CO2-Gesetzes
Die Totalrevision des CO2-Gesetzes wurde vom Schwei-
zer Stimmvolk im Juni abgelehnt. Mit dem revidierten 
Gesetz sollten die Treibhausgasemissionen der Schweiz 
bis 2030 gegenüber 1990 halbiert werden. Als befristete 
Zwischenlösung hat die Schweiz daher im Dezember 
2021 eine Teilrevision des CO2-Gesetzes erlassen, um 
das geltende System bis Ende 2024 weiterzuführen. 
Liechtenstein wird diese Teilrevision 2022 rückwirkend 
auf den 1. Januar 2021 nachvollziehen, damit dieselben 
Wettbewerbsbedingungen herrschen und eine einheit-
liche Anwendung der Gesetzgebung besteht. Hierzu 
wird aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit auf eine Ver-
nehmlassung verzichtet, zumal bereits im Rahmen der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes vernehmlasst wurde 
und keine Rückmeldungen eingegangen sind.

Klimastrategie 2050
Das Emissionshandelsgesetz hält fest, dass Liechten-
stein eine Klima-Langzeitstrategie erstellt, in der die 
Ziele und Massnahmen zur Erreichung der Klima-
neutralität bis ins Jahr 2050 festgelegt sind. Diese 
Langzeitstrategie baut auf der Energiestrategie 2030 
und der Klimavision 2050 auf. Ein erster Entwurf wurde 
im Berichtsjahr erstellt. Aufgrund der Ablehnung der 
Totalrevision des Schweizer CO2-Gesetzes, sowie der 
parallelen Arbeiten zum Agrarpolitischen Bericht und 
zur Waldstrategie 2030+, wird das Dokument nochmals 
überarbeitet. Die Verabschiedung im Landtag ist für das 
Jahr 2022 vorgesehen.

26. Weltklimakonferenz (COP 26) in Glasgow
Die 26. Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow, 
UK fand vom 31.  Oktober bis 13.  November 2021 
statt. Wichtige Themen waren die Erreichung des 
1.5-Grad-Ziels, die Vereinbarung von Regeln für 
Emissionsverminderungen im Ausland und für die Be-
richterstattung, sowie der Umgang mit klimawandel-
bedingten Verlusten und Schäden. So konnte eine 
Einigung betreffend die Verhinderung einer doppel-
ten Anrechnung von im Ausland erzielten Emissions-
reduktionen erreicht werden. Damit wurden die letz-
ten Umsetzungsregeln des Übereinkommens von Paris 
festgelegt. Zudem wurden transparente Regeln für die 
Berichterstattung der Klimaziele vereinbart. Die bisher 
eingereichten Pläne zur Emissionsreduktion genügen 
allerdings nicht, um die Klimaerwärmung auf 1.5°C zu 
begrenzen.

Liechtenstein war zu Beginn der Konferenz durch 
S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein in Glasgow 
vertreten, der am Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs teilnahm und eine Rede hielt, in der er das Be-
kenntnis Liechtensteins zum Klimaschutz unterstrich. 
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27. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Bern bei  
Bundesrätin Viola Amherd
Bundesrätin Viola Amherd, Vorsteherin des Eid-
genössischen Departements für Verteidigung, Be-
völkerung und Sport (VBS), empfing Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni zu einem 
Antrittsbesuch. Die zwei Ministerinnen diskutierten 
aktuelle Fragen im Bereich des Bevölkerungsschutzes, 
bei dem Liechtenstein und die Schweiz eng zusammen-
arbeiten. Sie tauschten sich des Weiteren zur Zu-
sammenarbeit in den vergangenen Monaten und der 
Bewältigung der ausserordentlichen Lage aufgrund der 
Covid-19-Pandemie aus.

27. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Bern bei  
Bundesrätin Karin Keller-Sutter
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 
und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter trafen 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements, zu einem 
Antrittsbesuch in Bern. Aus den Bereichen des Minis-
teriums für Inneres, Wirtschaft und Umwelt waren der 
gegenseitige Austausch der nationalen Casino- Spieler-
Sperrlisten, die Zusammenarbeit im Polizeibereich 
sowie die europäische Migrationspolitik Gegenstand 
der Gespräche.

28. Mai 2021 – Antrittsbesuch in Wien
Der Besuch in Wien diente der Festigung der aus-
gezeichneten Beziehungen zu Österreich. Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monauni tauschte sich mit 
Innenminister Karl Nehammer über aktuelle Frage-
stellungen im Bereich der Migration und der polizei-
lichen Zusammenarbeit aus. Die Minister besprachen 
zudem aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Corona auf nationaler und europäischer Ebene. In ihrer 
Funktion als Umweltministerin traf sich Sabine Monauni 
mit Umweltministerin Leonore Gewessler. Das Haupt-
augenmerk des Arbeitsgesprächs lag auf den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Zentrum des Aus-
tauschs mit Arbeitsminister Martin Kocher standen die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Arbeits-
markt.

20. August 2021 – Antrittsbesuch von Thomas Süssli, 
Chef der Schweizer Armee
Neben einem Austausch über aktuelle Bedrohungen 
und Schutzdispositive waren die ersten Erfahrungen 
mit dem Landesterritorialverbindungsstab sowie der 
Waffenplatz St. Luzisteig Gegenstand der Gespräche. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni be-
dankte sich für die zugesagte Unterstützung der Armee 
im Rahmen der ersten Welle der Covid-19-Pande-
mie sowie die sehr gute Zusammenarbeit in den ver-
schiedenen Bereichen.

26. August 2021 – Treffen mit Alenka Smerkolj,  
Generalsekretärin der Alpenkonvention
Umweltministerin Sabine Monauni hat sich mit der 
Generalsekretärin der Alpenkonvention, Alenka 
Smerkolj, ausgetauscht. Liechtenstein gehört zu den 
Gründungsmitgliedern der Alpenkonvention und en-
gagiert sich in vielen der gemeinsamen Projekten. Die 
Mitglieder der Alpenkonvention haben sich zum Ziel ge-
setzt die Alpen zu schützen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern.

17. September 2021 – Lenkungsausschuss in  
St. Gallen betreffend Ertüchtigung Rheindamm
Regierungsrätin Susanne Hartmann (SG) und 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, tra-
fen sich zu einer weiteren Sitzung des Lenkungsaus-
schusses. Der Lenkungsausschuss befasste sich mit 
der bevorstehenden Ausführung der verschiedenen, auf 
den Rheinabschnitten Triesen, Sevelen und Schaan, ge-
planten Sanierungsprojekten. Es wurde entschieden, 
mit den Arbeiten an den Dammsanierungsprojekten 
noch im Berichtsjahr zu beginnen. 

23. September 2021 – Jahrestreffen der Landes-
rüfekommission
Als Vorsitzende der Landesrüfekommission nahm 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni am 
ordentlichen Jahrestreffen teil. Gegenstand des Treffens 
waren die mit dem Klimawandel verbundenen Heraus-
forderungen für den Wasserbau im Allgemeinen sowie 
für die Rüfeverbauungen.

8. Oktober 2021 – EU-Innenministerrat in Luxemburg
Liechtenstein ist im Rahmen der Schengen / Dublin- 
Assoziierung regelmässig zu Treffen des EU-Innenmi-
nisterrats eingeladen. Regierungschef-Stellvertreterin 
Sabine Monauni vertrat Liechtenstein am EU-Innen-
ministerrat in Luxemburg. Gegenstand der Gespräche 
war das EU-Migrations- und Asylpaket sowie die laufen-
den IT-Grossprojekte der EU für die innere Sicherheit. 
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nutzte 
den Innenministerrat zudem für bilaterale Gespräche 
mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie dem luxem-
burgischen Migrationsminister Jean Asselborn.

22. November 2021 – Arbeitsbesuch von  
Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Vaduz
Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und 
Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter empfingen 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), 
zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz. Im Zentrum des 
Gesprächs zwischen Regierungschef-Stellvertreterin 
 Sabine Monauni und Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
standen die Zusammenarbeit im Polizeibereich sowie 
der gegenseitige Austausch der nationalen Casino- 
Spieler-Sperrlisten. Weitere Schwerpunkte lagen auf  
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den Migrationsthemen wie dem EU-Asyl- und Migra-
tionspaket, der Zusammenarbeit im Rückkehrbereich, 
der Sekundärmigration sowie der aktuellen Migrations-
situation im Kanton St. Gallen.

Nachfolgend weitere Treffen sowie zwei virtuelle Kon-
ferenzen an welchen Regierungschef-Stellvertreterin 
 Sabine Monauni teilgenommen hat:
4.  Mai – virtuelles Treffen der deutschsprachigen 
Umweltminister / innen – Gastgeber Österreich
26. Mai  – 45. Tagung der Internationalen Regierungs-
kommission Alpenrhein (IRKA) in Maienfeld
31. Mai – virtuelles Treffen mit Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga
4.  Juni – Antrittsbesuch bei Regierungsrat Marcus 
 Caduff in Chur 
7. bis 8. September – Besuch in Wien, unter anderem 
Treffen mit Bundesminister a.D. Dr. Harald Mahrer, Prä-
sident der Wirtschaftskammer Österreich und Bundes-
ministerin Elisabeth Köstinger 
10. September – Arbeitstreffen mit Bundesrätin Viola 
Amherd in Bern
9. bis 11. Oktober – Klimakonferenz COP26 in Glasgow

Rechtssetzung / Bericht und Anträge an den 
Landtag

Im Berichtsjahr wurden 30 Vorlagen des Ministeriums 
für Inneres, Wirtschaft und Umwelt von der Regierung 
zu Handen des Landtags verabschiedet, einschliesslich 
der Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses.
–  1 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 

Landtag betreffend die Genehmigung eines Nach-
tragskredits für die Verlängerung des Massnahmen-
pakets in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Folgen des Coronavirus (Massnahmenpaket 4.0)

–  19 / 2021 Liechtensteinische Gasversorgung (LGV) – 
Geschäftsbericht 2020

–  20 / 2021 Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) – Ge-
schäftsbericht 2020

–  21 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 165 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2017 / 1564 über bestimmte zulässige Formen der 
Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch 
verwandte Schutzrechte geschützter Werke und 
sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, seh-
behinderter oder anderweitig lesebehinderter Per-
sonen und zur Änderung der Richtlinie 2001 / 29 / EG 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft)

–  22 / 2021 Stellungnahme zu den anlässlich der ersten 
Lesung betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Um-
setzung Richtlinie (EU) 2017 / 1564) aufgeworfenen 
Fragen

–  32 / 2021 Jahresbericht 2020 der Liechtensteinischen 
Kraftwerke (LKW)

–  35 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 70 / 2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2019 / 770 (Digitale-Inhalte-Richtlinie) und Richtlinie 
(EU) 2019 / 771 (Warenkauf))

–  36 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 69 / 2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (Richtlinie (EU) 
2019 / 2161 zur besseren Durchsetzung und Moderni-
sierung der Verbraucherschutzvorschriften)

–  42 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Liechtensteini-
schen Post AG

–  43 / 2021 Geschäftsbericht 2020 der Telecom Liech-
tenstein AG (TLI)

–  44 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-
entschädigung (Massnahmenpaket 5.0)

–  45 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Umwelt-
schutzgesetzes (USG)

–  46 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag betreffend die Prüfung des Antrags des Landtags 
auf Änderung der Beteiligungsstrategie für die Be-
teiligung an der Liechtensteinischen Post AG

–  47 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Genehmigung eines Ver-
pflichtungskredites für die Ausrichtung von Förder-
mitteln an nationale Forschungseinrichtungen und 
Start-up Coachings

–  48 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den Beschluss Nr. 136 / 2020 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Umsetzung der 
Richtlinie 2008 / 6 / EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Änderung 
der Richtlinie 97 / 67 / EG im Hinblick auf die Voll-
endung des Binnenmarktes der Postdienste der Ge-
meinschaft (3. Postrichtlinie)

–  56 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes

–  57 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Vorprüfung der parlamentari-
schen Initiative zur Erhöhung der Geldspielabgabe

–  60 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG) auf-
geworfenen Fragen

–  61 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Umwelt-
schutzgesetzes (USG) und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

–  62 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Energie-
effizienzgesetzes zur Verlängerung der Förderung 
durch die Einspeisevergütung
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–  63 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Genehmigung und Umsetzung 
des Notenaustausches zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der EU betreffend Übernahme 
der Verordnung (EU) 2019 / 1896 über die Europä-
ische Grenz- und Küstenwache und zur Abänderung 
des Gesetzes über die Landespolizei (Polizeigesetz) 
sowie des Ausländergesetzes (Weiterentwicklung des 
Schengen-Besitzstands)

–  70 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über die Ausländer (Ausländergesetz; AuG), des Asyl-
gesetzes (AsylG) und des Gesetzes über die Frei-
zügigkeit für EWR- und Schweizer Staatsangehörige 
(Personenfreizügigkeitsgesetz; PFZG)

–  78 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Landtag 
zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend das Ge-
setz über die Abänderung des Umweltschutzgesetzes 
(Mobilfunkstandard 5G) aufgeworfenen Fragen

–  79 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend 
die Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) (Altlasten) aufgeworfenen Fragen

–  80 / 2021 Stellungnahme der Regierung an den Land-
tag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die 
Abänderung des Jagdgesetzes aufgeworfenen Fragen

–  81 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Gewährung eines Landes-
beitrages an die Geschäftsstelle der internationalen 
Alpenschutzkommission CIPRA für die Jahre 2022 bis 
2025

–  92 / 2021 Postulatsbeantwortung betreffend Siche-
rung der Wasserqualität

–  93 / 3021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie wei-
terer Gesetze

–  94 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend die Abänderung des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes und die Abänderung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und die 
Genehmigung eines Nachtragskredits für die Ver-
längerung des Massnahmenpakets in Zusammen-
hang mit den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus 
(Massnahmenpaket 6.0)

–  95 / 2021 Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend den 1. Monitoringbericht zur 
Energiestrategie 2030

Im Berichtsjahr wurden folgende Gesetzgebungs-
projekte in Vernehmlassung gegeben: 
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes (USG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)

–  Abänderung des Entsendegesetzes (Umsetzung 
Richtlinie (EU) 2018 / 957)

–  Totalrevision CO2-Gesetz
–  Abänderung des Markenschutzgesetzes (Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2015 / 2436 über die Marken)
–  Schaffung eines Gesetzes über Post- und Paket-

zustelldienste (Post- und Paketzustelldienstegesetz; 
PPG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze

–  Totalrevision des Kommunikationsgesetzes (Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2018 / 1972 und Durch-
führung der Verordnung (EU) 2018 / 1971)

Folgende parlamentarische Vorstösse wurden vom 
Landtag überwiesen:
–  Postulat zur Sicherung der Wasserqualität vom 

10. Mai 2021
–  Interpellation betreffend die Naturkatastrophenvor-

sorge in Liechtenstein vom 23. August 2021
–  Postulat betreffend Entwicklung eines ganzheitlichen 

landesweiten Konzeptes für Inertstoff-Deponien vom 
23. August 2021

–  Interpellation betreffend «Staatliche Aktivitäten im 
Telekommunikations- und Postmarkt» 31.  August 
2021

–  Postulat betreffend Stromversorgungssicherheit in 
Liechtenstein vom 20. Oktober 2021

Amt für Bevölkerungsschutz

Amtsleiter: Emanuel Banzer

Das Zustandekommen der Mehrzahl der 28 für Liechten-
stein bevölkerungsschutzrelevanten Gefährdungen lässt 
sich nicht direkt beeinflussen. Die Eintrittswahrscheinlich-
keit und Intensität von Stürmen, Erdbeben oder Hitzewel-
len müssen als gegebene Grössen hingenommen werden. 
Viele der technisch bedingten Gefährdungen finden ihren 
Ursprung im Ausland. So liegt es ausserhalb der Möglich-
keiten des Landes einen KKW-Unfall oder das Versagen 
einer Staumauer zu verhindern. Trotz des in den vergan-
genen zwei Jahren generierten Wissens wird es uns auch 
künftig nicht gelingen, durch Virusmutationen getriebene 
Pandemien zu unterbinden. Das Auftreten dieser Ereig-
nisse mit all den damit für Land und Leute verbundenen 
Risiken sind zu akzeptieren. Ein präventiv ausgerichteter 
Bevölkerungsschutz zielt im Hinblick auf nicht vermeidbare 
Risiken darauf ab, die Schäden im Ereignisfall zu minimie-
ren und die Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die 
Gefahr eines Rheindammbruchs kann im Gegensatz zu den 
meisten anderen bevölkerungsschutzrelevanten Szenarien 
mittels baulicher Massnahmen weitgehend eliminiert wer-
den. Nach vier Jahren intensiver Vorbereitung, in denen es 
neben den technischen Fragestellungen auch eine Vielzahl 
anderer, mit dem Projektvorhaben verbundenen Interessen 
auf der innen- wie auch aussenpolitischen Ebene zu klären 
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galt, wurde in Triesen am 8. November 2021 mit den Ar-
beiten zur Ertüchtigung des ersten Dammabschnittes be-
gonnen. Mit der etappierten Sanierung des Rheindamms 
verliert eines der Top-5-Risiken des Landes sukzessive an 
Bedeutung; ein Meilenstein im liechtensteinischen Bevöl-
kerungsschutz.

Bevölkerungsschutz

Covid-19-Pandemie
Zu Beginn der Covid-19-Pandemie befand sich die Ver-
waltung im Krisenmodus, in welchem die ausserordent-
lich anfallenden Aufgaben- und Fragestellungen inner-
halb der ordentlichen Strukturen nicht abgewickelt 
resp. beantwortet werden konnten. Es lag in dieser be-
sonderen Lage unter anderem am Amt für Bevölkerungs-
schutz (ABS), Lösungen zur Bewältigung von diversen 
Problemstellungen zu evaluieren und letztlich auch um 
deren Umsetzung besorgt zu sein.

Ein Schwerpunkt bildete dabei das Personal- und 
Materialressourcenmanagement; im Rahmen dessen 
wurde unter anderem auch der Einsatz der Armee im 
Hinblick auf eine allfällige Unterstützung des Gesund-
heitswesens vorbereitet. Die Installation und Aufrecht-
erhaltung eines Lageverbundes mit der Schweiz sowie 
die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern auf Grundlage der wirtschaft-
lichen Landesversorgung waren weitere Tätigkeits-
felder, welche die Ressourcen des ABS im «Jahr Eins» der 
Covid-19-Pandemie über weite Strecken absorbierten. 
Wie die Bevölkerung hat sich zwischenzeitlich auch die 
Verwaltung notgedrungen mit den Herausforderungen 
des Krisenmanagements arrangiert. Die zu Beginn der 
Pandemie Ad-hoc-formulierten-Lösungen wurden ver-
einfacht und standardisiert, Verantwortlichkeiten inner-
halb der Verwaltung neu verteilt und insbesondere die 
Bedeutung verschiedener Aufgabenstellungen relati-
viert.

Gegenüber dem Vorjahr führte diese Entwicklung 
zu einer massiven Entlastung auf Seiten des ABS. Von 
der Vielzahl der im ersten Pandemiejahr zu bewerk-
stelligenden Aufgaben verblieb im Wesentlichen noch 
ein Kernauftrag: Das ABS hatte als Bindeglied eine 
funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem von 
der Regierung bestellten Stab «Neuer Coronavirus» und 
den «Führungsorganen der Gemeinden (FOG)» sicher-
zustellen. Zu diesem Zwecke wurde in periodisch ab-
gehaltenen Koordinationsrapporten die im Stab «Neuer 
Coronavirus» formulierten Aufträge mit den «FOG» ana-
lysiert und ihnen diese anschliessend zur Umsetzung 
weitergegeben.

Projekte

Neuausrichtung des Zivilschutzes in Liechtenstein
Im Falle von Katastrophen- und Notlagen sind 
zum Schutz der Bevölkerung diverse Massnahmen 

(Notfalltreffpunkte, Verpflegung, Notunterkünfte und 
Betreuung, Evakuierungen) notwendig, die zweck-
mässiger Weise von der betroffenen Örtlichkeit unter 
Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten organi-
siert werden. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BSchG; 
LGBl. 2007 Nr. 139) ist vorgesehen, dass diese Auf-
gaben von gemeindeeigenen Zivilschutzgruppen er-
ledigt werden. Da es ungeachtet aller Anstrengungen 
nicht gelang, in jeder Gemeinde eine Zivilschutz-
gruppe aufzubauen, wurde in Abstimmung mit den Ge-
meinden 2017 das Projekt «Neuausrichtung des Zivil-
schutzes in Liechtenstein» lanciert. Als Ergebnis dieses 
Reorganisationsprozesses wurde von der Vorsteher-
konferenz das Konzept «Gemeindeschutz» im August 
2020 gutgeheissen. Diese zwischenzeitlich von allen 
11 Gemeinderäten genehmigte Lösung stellt den Ge-
meinden frei, mit welchen Partnern die vier vom Land 
vorgegebenen Leistungsaufträge (Notfalltreffpunkte, 
Verpflegung, Notunterkünfte und Betreuung, Evakuie-
rungen) umgesetzt werden.

Für die generelle Konzeption, den Fachaustausch 
und die fortlaufende Aktualisierung der vier Leistungs-
aufträge wurde eine permanent tätige «Fachgruppe 
Gemeindeschutz» gebildet. Jede Gemeinde ist in der 
Fachgruppe mit denjenigen Personen vertreten (Ko-
ordinationsperson und Stellvertretung), welche vor Ort 
für die Organisation des Gemeindeschutzes verantwort-
lich zeichnen. Einsitz in der vom ABS angeleiteten Fach-
gruppe nimmt auch jeweils ein Vertreter der beiden 
«Führungsorgane der Gemeinden (FOG)». Die Fach-
gruppe erstellt für jeden Leistungsauftrag ein Konzept, 
das landesweit vorgibt, welche Leistungen im Rah-
men der vier genannten Aufträge in den Gemeinden 
zu erbringen sind. Die Koordinationspersonen sind mit 
Unterstützung der Gemeindevorstehungen darum be-
sorgt, dass die in den Konzepten festgehaltenen Auf-
träge umgesetzt werden. Müssen im Ereignisfall die 
vorbereiteten Leistungen in Anspruch genommen wer-
den, fungieren die Koordinationspersonen als Einsatz-
leiter.

Im Verlaufe des Berichtsjahres hat die Fachgruppe 
das Pflichtenheft für den «Leistungsauftrag Notfalltreff-
punkte» ausgearbeitet. Insbesondere dann, wenn die 
ordentliche Kommunikationsinfrastruktur infolge einer 
technischen Störung (Bsp. Stromausfall) nicht mehr zur 
Verfügung steht, werden Notfalltreffpunkte zur ersten 
Anlaufstelle für die Bevölkerung um sich zu informie-
ren und erste Hilfeleistungen in die Wege zu leiten. Ge-
mäss Konzept soll in Liechtenstein in jeder Gemeinde 
mindestens ein Notfalltreffpunkt eingerichtet werden. 
Es besteht die Absicht, die ersten Notfalltreffpunkte im 
Verlaufe des kommenden Jahres zu errichten.

Führungsdokumentation des Landesführungsstabs 
(LFS)
Eine angemessene Dokumentation, der für die Stabs-
arbeit notwendigen Unterlagen, stellt gemäss heutigem 
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Verständnis eine unverzichtbare Grundlage bei der Aus-
bildung von Mitgliedern der Führungsorgane im Be-
völkerungsschutz dar. Des Weiteren bilden innerhalb 
eines Krisenstabes entsprechend dokumentierte Ein-
satzrichtlinien das Rückgrat einer koordinierten Ereig-
nisbewältigung. Trotz mehrfachen Anläufen ist es dem 
Landesführungsstab (LFS) in den vergangenen Jahren 
nicht gelungen, die bislang nur rudimentär vorhandenen 
Einsatzunterlagen zu einer zeitgemässen Führungs- 
und Einsatzdokumentation weiterzuentwickeln. Eine 
aus Mitgliedern des LFS zusammengesetzte Arbeits-
gruppe hat sich mit Unterstützung eines externen Ex-
perten zum Ziel gesetzt, auf Basis der vom «Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz (BABS)» herausgegebenen 
Empfehlungen und unter Berücksichtigung der dem 
LFS eigenen Rahmenbedingungen bis Ende 2022 eine 
moderne Führungsdokumentation zu entwerfen.

Führungsstäbe

Landesführungsstab (LFS)
Der auf Mitte Januar 2021 verschobene Jahresrapport 
2020 musste coronabedingt abermals abgesagt werden. 
Im Juni trainierte der LFS im Rahmen einer Stabsübung 
auf Grundlage des Szenarios «Starkniederschläge» den  
bei der Stabsarbeit standardmässig praktizierten inte-
gralen Problemlösungsprozess. Im Fokus der diesjährigen 
Übung standen die Teilprozesse «Problementdeckung 
und Lösungsfindung». Unter der sachtechnischen Lei-
tung des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinär-
wesen haben die im LFS vertretenen Landesbehörden 
zudem an der nationalen Tierseuchenübung «NOSOS» 
der Schweiz teilgenommen. Dass ein hoch spezi-
fisches Szenario ohne offensichtliche Schnittstellen zu 
Liechtenstein (Ausbruch der «Afrikanischen Schweine-
pest (ASP)» in der Wildschweinpopulation) auch weit-
reichende Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft 
im Allgemeinen und die Landwirtschaft sowie die 
Lebensmittelindustrie im Speziellen hat, zeigte diese 
Übung eindrücklich auf. Die bei diesen Weiterbildungen 
gewonnenen Erkenntnisse flossen unter anderem in die 
bereits erwähnte Führungsdokumentation ein.

Einzelne Mitglieder des Landesführungstabes 
(Stabschef, Mitglieder des Landesterritorialverbin-
dungstabes) und interessierte Amtsleiter absolvierten 
die mit dem «BABS» ausgearbeitete zweitägige Grund-
ausbildung in Sachen Stabsarbeit.

Führungsorgane der Gemeinden (FOG)
Die zwei Führungsorgane der Gemeinden standen auch 
2021 im Rahmen der Covid-19-Pandemie weiterhin im 
Einsatz. In regelmässigen Rapporten wurden sie als 
Bindeglied zwischen den für die strategische Planung 
auf Seiten des Landes verantwortlichen Stab «Neuer 
Coronavirus» und den auf Ebene der Gemeinden ope-
rativ tätigen Hilfs- und Rettungsdienste laufend über 
die Lage informiert und mit Planungsaufträgen betraut. 

Beide «FOG» haben gezeigt, dass sie zwischenzeitlich 
über die notwendige Professionalität verfügen und den 
ihnen zugewiesenen Verantwortlichkeiten vollauf ge-
recht werden.

Analog dem LFS bildeten sich auch die beiden 
«FOG» trotz Covid-19-Pandemie weiter. Anlässlich einer 
ganztägigen Stabsübung wurde die jeweilige Führungs-
unterstützung im Bereich Lageverarbeitung geschult 
und zusammen mit den insgesamt 50 Mitgliedern der 
beiden «FOG» (Ober- und Unterland) verschiedene As-
pekte der Stabsarbeit vertiefend analysiert.

Rettungs- und Hilfsorganisationen

Feuerwehr

Allgemein
Die Covid-19-Pandemie hatte im Feuerwehrbereich di-
rekte Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung 
sowie die Übungstätigkeit der Feuerwehren. Der Aus-
bildungs- und Übungsbetrieb wurde im Gegensatz zu ei-
nigen Kantonen der Schweiz bewusst nicht eingestellt. 
Bei den einzelnen Veranstaltungen gab es, gemäss den 
geltenden Schutzkonzepten, Einschränkungen in den 
Gruppengrössen. Auf Theorielektionen in geschlossenen 
Räumen wurde verzichtet; die Lektionen fanden aus-
schliesslich im Freien statt. Mit der Weiterführung des 
Ausbildungs- und Übungsbetriebes sollte einerseits die 
Motivation der Angehörigen der Feuerwehr erhalten 
bleiben, andererseits eine gewisse Routine im Umgang 
mit den Schutzmassnahmen für den Einsatz erworben 
werden. Die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 
hatte dabei immer oberste Priorität. In der Ausbildung 
kam es vor allem zu Beginn des Jahres zu einzelnen Kurs-
absagen. Die in der zweiten Jahreshälfte eingeführte 
Zertifikatspflicht vereinfachte die weitere Organisation 
von Ausbildungsgängen wesentlich.

Mit Inkrafttreten der Kulturgüterschutzverordnung 
rückte dieses Thema auch in den Fokus des Be-
völkerungsschutzes. Zusammen mit dem Amt für Kul-
tur, welches beim Kulturgüterschutz die Federführung 
innehat, wurde die Organisationsstruktur des Kultur-
güterschutzes skizziert. Berührungspunkte ergeben 
sich dabei zu den Feuerwehren, welche im Rahmen 
ihrer Einsätze an vorderster Front mit der Bergung der 
Kulturgüter beauftragt sind.

Ende Oktober fand auf dem Gelände der Firma Hilti 
AG eine grossangelegte Chemiewehrübung unter Be-
teiligung des «Chemiewehrstützpunkts Werdenberg 
Süd (ehemals FW Buchs)», der Betriebsfeuerwehr 
Hilti AG, der Feuerwehr Schaan und der Stützpunkt-
feuerwehr Vaduz mit ihrem Grossventilator statt. Diese 
Übung, welcher eine mehrmonatige Planung und Vor-
bereitungsphase voranging, hatte zum Ziel, chemie-
wehrspezifische Abläufe zu prüfen und die Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen Einsatzeinheiten zu 
stärken. Die Übungsziele konnten vollumfänglich erfüllt 
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werden, kleinere Probleme gab es nur aufgrund der teil-
weise beengten Platzverhältnisse.

Waldbrandprävention
Schon in der Gefährdungsanalyse von 2012 zeigte sich 
der Waldbrand als eine der wahrscheinlichsten Natur-
gefahren in Liechtenstein. Aus diesem Grund lancierte 
das Amt für Bevölkerungsschutz schon 2017 ein Projekt 
mit dem Ziel, sich auf die Herausforderung Waldbrand 
vorzubereiten. Das Projekt befindet sich in der Um-
setzungsphase und hat sich zu einer ständigen Aufgabe 
im Feuerwehrwesen entwickelt:
–  Die Ausbildung der aus Forstpersonal, Bergrettung 

und Feuerwehr zusammengesetzten 90 Mann starken 
«Einsatzgruppe Waldbrand» begann im Sommer mit 
einem ersten Ausbildungstag. Gleichzeitig entstand 
in Zusammenarbeit von Förstern, dem Obmann der 
Bergrettung und Vertretern der Feuerwehren ein Ein-
satzkonzept für die in dieser Konstellation einmalig 
agierende Gruppe.

–  Für das zusätzlich notwendige Einsatzmaterial konnte 
mit den Gemeinden im Verlaufe des Berichtsjahres 
ein Finanzierungsschlüssel festgelegt und die Be-
schaffung eingeleitet werden.

–  Die Abteilung Vermessung und Geoinformation des 
Amtes für Bau und Infrastruktur kümmert sich neu 
um die Aktualisierung und Ablage der spezifischen 
Waldbrandkarten. Diese Karten, welche u. a. die Er-
schliessung der Waldgebiete und die Wasserbezugs-
orte beinhalten, sind Teil der präventiven Massnahmen 
im Waldbrandkonzept und entstehen in Zusammen-
arbeit der Feuerwehr mit den Forstdiensten. Jährlich 
im Herbst treffen sich die Feuerwehrkommandanten 
und Förster zum Gedankenaustausch in Sachen Wald-
brand.

Personalbestand
In den 11 Gemeindefeuerwehren versahen 22 Feuer-
wehrfrauen und 504 Feuerwehrmänner ihren Dienst. 
Bei den vier Betriebsfeuerwehren engagierten sich zu-
sätzlich 12 Feuerwehrfrauen und 84 Feuerwehrmänner.

Die Zahl von insgesamt 622 Mitgliedern der Feuer-
wehren verblieb auf dem Niveau des Vorjahres (621), 
was erstaunlich war, da den Feuerwehren durch die Ab-
sage vieler Vereinsanlässe wichtige Werbemöglichkeiten 
nicht zur Verfügung standen. Auch blieb die befürchtete 
Austrittswelle wegen des eingeschränkten Übungs-
betriebs aus. Einen kräftigen Zuwachs an Mitgliedern 
erlebten abermals die Jugendfeuerwehren. Mittlerweile 
engagieren sich landesweit rund 70 Mädchen und Jun-
gen in dieser Organisation, welche ein immer wichtige-
res Standbein im Rekrutierungsprozess bildet.

Einsätze
Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren: Die Quali-
tät der Ausbildung und Vorbereitung einer Feuerwehr 
zeigt sich nicht zuletzt in der Bewältigung der Einsätze. 

Mit 198 Einsätzen gab es im Berichtsjahr wieder deut-
lich mehr als im Vorjahr (143) und lag damit im lang-
jährigen Schnitt. Gemessen an der Anzahl schafften es 
die Elementarereignisse mit 42 (Vorjahr 20) auf Platz 
1 der Einsätze, an zweiter Stelle rangierten die Fehl-
alarme mit 40 Einsätzen (18), davon aber mehr als die 
Hälfte bei den Betriebsfeuerwehren, und den «Techni-
schen Hilfeleistungen (Wasseraustritte, Liftrettungen 
usw.)» mit 38 Einsätzen (25). Erst auf Rang 4 standen 
die Brandereignisse mit 35 Einsätzen (Vorjahr 45); bei 
den Einsatzstunden waren sie aber nach wie vor an ers-
ter Stelle (805 Stunden, resp. 30 %). Neben der geringe-
ren Anzahl der Brände fiel auch auf, dass es sich dabei 
meist nur um kleinere Brände von Gebäudeteilen oder 
von Fahrzeugen handelte.

Der Wegfall der allermeisten Anlässe führte beim 
Verkehrsdienst, Brandschutz bei Sportveranstaltungen 
usw. zu einer Stagnation des Zeitaufwandes in der 
Statistik der Dienstleistungen. Die resultierenden 58 
Dienstleistungseinsätze ergaben deshalb nur 284 Stun-
den (Vorjahr 190 Einsätze mit 384 Stunden). In Summe 
leisteten die Feuerwehren 256 Einsätze und Dienst-
leistungen mit einem Zeitaufwand von 2'946 Stunden 
(Vorjahr 333 Einsätze mit 2'750 Stunden).

Stützpunkt: Die Stützpunktfeuerwehr Vaduz unter-
stützte die Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren bei 6 
Ernstfalleinsätzen mit einem Zeitaufwand von 59 Stun-
den. Das Hubrettungsfahrzeug rückte zweimal zur 
Unterstützung bei Elementarereignissen (Schneelast) 
aus und ebenfalls zweimal zum schonenden Patienten-
transport für den Rettungsdienst des «LRK». Das Ver-
kehrsrettungsfahrzeug kam einmal bei einem Verkehrs-
unfall zum Einsatz.

Feuerwehrausbildung
Das in enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr-
inspektor, den Instruktoren und Kommandanten er-
stellte Kursprogramm sah sich mit der Herausforderung 
konfrontiert, die im Vorjahr auf Grund der Pandemie 
abgesagten Kurse unter Beibehaltung des langfristig 
ausgelegten Lehrplans in das neue Programm zu in-
tegrieren. Zu alledem verunmöglichte die epidemio-
logische Lage die Durchführung der ersten geplanten 
Kurse.

Kurse: Von den geplanten 24 Kursen konnten 
schlussendlich deren 20 gemäss dem Kursprogramm in 
Liechtenstein abgehalten werden, an welchen schliess-
lich 517 Personen teilnahmen. Dies entspricht weit-
gehend schon wieder dem vor der Pandemie üblichen 
Niveau. Gemessen an den Teilnehmerzahlen führte die 
Ausbildung der «Einsatzgruppe Waldbrand» die Liste 
an (88 Teilnehmer), gefolgt vom «Kurs der Jugendfeuer-
wehren» (55 Jugendliche) und den beiden «Einführungs-
kursen für Offiziersanwärter» (20 resp. 19 Personen). 
Diese Bereitschaft, sich auch für Führungsaufgaben 
vorzubereiten, zeigt die ungebrochene Attraktivität der 
Feuerwehr.
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Für Kurse in der Schweiz galt ab Mitte Jahr grössten-
teils die Zertifikatspflicht, weshalb es hier zu keinen 
Absagen kam. Schlussendlich bildeten sich an acht an-
gebotenen Kursen 17 Teilnehmer weiter. Die Spanne 
dieser Kurse reichte dabei vom Jugendfeuerwehrleiter 
bis zu verschiedenen Fachausbildungen für Instrukto-
ren.

Das Aus- und Weiterbildungsangebot umfasste ins-
gesamt 28 Kurse, an denen 534 Teilnehmer an gesamt-
haft 932 Tagen ihre Kenntnisse vertieften.

Feuerwehrinstruktoren: Ein entscheidender Bau-
stein für eine qualitativ hochstehende Ausbildung sind 
die Instruktoren. Im Berichtsjahr schloss ein Aspirant 
die Basisausbildung zum Instruktor erfolgreich ab, 
womit per Ende Jahr dem heimischen Feuerwehrwesen 
24 FW-Instruktoren zur Verfügung stehen.

Für die Durchführung der 20 in Liechtenstein ab-
gehaltenen Kurse, welche ausnahmslos mit eigenen 
Lehrkräften bestritten wurden, investierten die Instruk-
toren 149 Tage. Auch ausserhalb Liechtensteins waren 
die Instruktoren als Ausbilder aktiv; so bildeten drei von 
ihnen im Kanton Appenzell Maschinisten an der Motor-
spritze aus.

Um den hohen Ausbildungsstand und das Fach-
wissen beizubehalten, ist eine ständige persönliche 
Weiterbildung unabdingbar. 17 Instruktoren nahmen 
am jährlichen Weiterbildungskurs, welcher pandemie-
bedingt anfangs März komplett im Freien stattfand, teil. 
Daneben absolvierten drei Instruktoren die Ausbildung 
zum «AtemschutzInstruktor», zwei die «Fachausbildung 
ABC-Wehr» und einer den «Fachkurs Einsatzführung».

Feuerwehr-Übungsanlage
Die Übungsanlage auf dem Gelände des ABS bildet einen 
unverzichtbaren Bestandteil der Feuerwehrausbildung. 
Der Betrieb der Übungsanlage konnte im Gegensatz 
zum Vorjahr ohne Einschränkungen aufrecht erhalten 
werden. Insbesondere die ausländischen Feuerwehren 
besuchten die Übungsanlage ausgiebig und stellten fast 
die Hälfte der Nutzer.

Im Berichtsjahr besuchten 1'029 Feuerwehrleute 
aus dem In- und Ausland die Übungsanlage (im Vor-
jahr: 446). Daneben nutzten noch einige Feuerwehren 
das Gelände der Übungsanlage für Übungen mit Einsatz 
von Löschschaum, welche jedoch nicht Eingang in die 
Statistik fanden. Die Betriebsabrechnung schloss dank 
der regen Nutzung mit einem deutlichen Gewinn, dies 
auch, weil geringere Kosten für Unterhalt und Reparatu-
ren trotz der gestiegenen Nutzung anfielen.

Den Umgang mit Feuerlöschern und anderen Lösch-
geräten als wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicher-
heit erlernten 164 Nichtfeuerwehrleute im Rahmen von 
öffentlich zugänglichen Kleinlöschgeräteschulungen.

Der Entscheid für das Willeareal als Standort des 
neuen Landesspitals bedeutet mittelfristig das «Aus» 
für die Feuerwehr-Übungsanlage am aktuellen Stand-
ort. Wie sich auf Grund der zwischenzeitlich geführten 

Diskussionen zeigt, dürfte es nicht einfach werden, 
einen geeigneten Alternativstandort zu finden.

Feuerwehrstützpunkt Vaduz
Um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge des Stützpunkts an 
Wochenenden und Feiertagen sicherzustellen, leisteten 
die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Vaduz an 65 
Tagen Pikettdienste mit je zwei Mann. Zur Stärkung der 
Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt forderten die Ge-
meindefeuerwehren regelmässig die Spezialgeräte für 
ihre Übungen an. Da ein gewisser Nachholbedarf be-
stand, wirkte der Stützpunkt bei insgesamt 13 Übungen 
in anderen Gemeinden mit, wobei das Hubrettungsfahr-
zeug neunmal zum Einsatz kam.

Beim Material schlug die Beschaffung eines hydrau-
lischen Hebers für die Strassenrettung zu Buche. Da-
neben fielen auch Kosten für die Wartung und Instand-
haltung der landeseigenen Fahrzeuge und Geräte an.

Die «Stützpunktfeuerwehr Werdenberg Süd», wel-
che seit Ende 2015 die Aufgabe der Chemiewehr in 
Liechtenstein wahrnimmt, hatte keine Einsätze im Land 
zu verzeichnen.

Strahlenschutz
Sechs junge Feuerwehrleute aus verschiedenen Ge-
meinden zeigten Interesse an der anspruchsvollen 
Arbeit der Strahlenschutzgruppe und absolvierten am 
«Paul-Scherrer-Institut» in Würenlingen den Kurs zum 
«Strahlenschutz-Spürer». Damit ist die Gruppe auf 21 
einsatzfähige Mitglieder angewachsen. Zwei Mitglieder 
bildeten sich ausserdem zum «Strahlenschutz-Offizier» 
weiter. Der jährliche Strahlenschutzkurs fand in Balzers 
unter Mitwirkung der Ortsfeuerwehr und der Samariter 
statt. Der ganztägige Ausbildungsgang umfasste eine 
Suchübung im Trümmerfeld, ein Transportunfall sowie 
ein Brand in einem Labor. Ausserdem standen Mess- 
und Berechnungsaufgaben auf dem Programm.

Inspektionen
Aufgrund der anfangs des Berichtsjahres herrschen-
den Einschränkungen im Übungsbetrieb konzentrier-
ten sich alle Inspektionen bei den Gemeinde- und Be-
triebsfeuerwehren auf die in der zweiten Jahreshälfte 
durchgeführten Übungen. Das Schwergewicht der un-
angemeldeten Inspektionen lag auf Einsatzübungen 
der Gesamtfeuerwehr. Es zeigte sich, dass die Feuer-
wehren noch leistungsfähig sind und trotz zeitweise 
eingeschränktem Übungsbetrieb das Handwerk be-
herrschen.

Internationale Beziehungen
Analog den Kantonen ist Liechtenstein seit der Grün-
dung der «Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS)» 
in allen Gremien der «FKS» vertreten. Die «FKS» be-
arbeitet Fragestellungen aus dem Feuerwehrwesen 
von grundsätzlicher und gesamtschweizerischer Be-
deutung und koordiniert damit die Zusammenarbeit 
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Samariterwesen
Ohne die im Hintergrund wirkenden Samariter wäre 
die Organisation vieler sportlicher wie auch kulturel-
ler Anlässe kaum oder nur mit ungleich grösseren Auf-
wendungen möglich. In diesem Sinne leisteten die sechs 
Samaritervereine des Landes bei 121 zumeist öffentli-
chen Anlässen insgesamt 2193 Stunden Sanitätsdienst.

Die Aus- und Weiterbildung der Kaderleute wird 
im Verbund mit dem kantonalen «Samariterverband 
St. Gallen / FL» und dem Verband «Liechtensteinischer 
Samaritervereine (VLS)» organisiert. Die Vereine 
entsandten im Berichtsjahr 12 Samariterlehrer und 
Samariterlehrerinnen sowie technische Leiter und Leite-
rinnen zu den obligatorischen Aus- und Weiterbildungen 
in die Schweiz. Drei Mitglieder des Samaritervereins 
Triesenberg schlossen die Ausbildung als Samariter-
lehrer bzw. Klassenlehrer ab; deren zwei quittierten per 
Ende 2021 leider aus gesundheitlichen Gründen ihren 
Dienst und stehen dem Ausbildungswesen nicht mehr 
zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung des Ka-
ders wendete das Land CHF 34'545 auf.

Zwecks Ausbildung der breiten Öffentlichkeit führ-
ten die sechs Vereine eine Vielzahl von Kursen (Not-
helferkurse, Reanimations- resp. BLS-AED-Kurse, Kurs 
«Notfälle bei Kleinkindern») durch, was auf Seiten des 
Landes Aufwendungen in der Höhe von CHF  23'484 
verursachte. Sämtliche Übungen und Kurse wurden 
unter den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und 
Hygienemassnahmen durchgeführt.

Das Land subventionierte die von den Samariterver-
einen getätigten Anschaffungen von Ausrüstung, Gerä-
ten und Einsatzmitteln mit CHF 14'717. Die von den Ver-
einen im Gesundheitswesen und im Sicherheitsverbund 
Liechtenstein erbrachten Leistungen wurden gemäss 
Leistungsvereinbarung in Form von Vereinsbeiträgen 
mit CHF 42'500 honoriert. Inklusive aller Anschaffungs- 
und Ausbildungsbeiträge wurde das Samariterwesen im 
Berichtsjahr mit insgesamt CHF 115'246 gefördert.

Bergrettung
Gestaltete sich das Vorjahr mit lediglich vier Einsätzen 
und insgesamt 40 Einsatzstunden ungemein ruhig, 
verlangte das Berichtsjahr einiges mehr von der Berg-
rettung (BRL) ab. An 15 Einsätzen leisteten 83 Retter 
insgesamt 200 Einsatzstunden. Dabei konnten 11 Per-
sonen gerettet und leider zwei Opfer nur noch tot ge-
borgen werden.

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung führte die 
Bergrettung für ihre 27 aktiven Mitglieder in Eigenregie 
zehn Kurse und Übungen durch. Das von der BRL in 
der neu geschaffenen Formation «Einsatzgruppe Wald-
brand» gestellte Kontingent, beteiligte sich unter ande-
rem am Einführungskurs «Waldbrand».

Die vom Land zugunsten des alpinen Rettungs-
wesens finanzierten Aufwendungen (Einsatzfahrzeuge, 
Jahresbeitrag, Ausbildung, Material und Einsatzkosten) 
betrugen im Berichtsjahr CHF 68'294.

zwischen den Kantonen und dem Fürstentum Liechten-
stein. Als Beispiele dafür sei auf die Harmonisierung 
des Ausbildungswesens hingewiesen. In den ent-
sprechenden Arbeitsgruppen der vierteljährlich tagen-
den Inspektorenkonferenz wird Liechtenstein durch den 
Feuerwehrinspektor vertreten; an der ebenfalls in jedem 
Quartal stattfindenden Instanzenkonferenz nimmt die 
Amtsleitung teil.

Zur Festigung der Beziehungen zu unseren Nach-
barn im Osten trifft sich das ABS und der Vorstand des 
«Liechtensteinischen Feuerwehrverbandes» einmal 
jährlich mit dem «Vorarlberger Feuerwehrverband» 
zu einer Arbeitssitzung, bei der grenzüberschreitende 
Themen besprochen werden. Erstmals dabei war auch 
die Feuerwehrinspektorin aus dem Kanton St.  Gallen, 
womit sich der Anlass zu einem Dreiländertreffen ent-
wickelte.

In der Fachgruppe «Schadensabwehr der Inter-
nationalen Gewässerschutzkommission für den Boden-
see (IGKB)» ist Liechtenstein ebenfalls ein vollwertiges 
Mitglied, da der Rhein als grösster Zufluss mitent-
scheidend für die Wasserqualität des Bodensees ist. Die 
Beschlüsse dieses Fachgremiums finden in Liechten-
stein ihren Niederschlag in den gewässerschutz-
relevanten Alarmplänen.

Kommissionen und Arbeitsgruppen
Damit der Einbezug aller Betroffenen im Feuerwehr-
wesen gewährleistet ist, moderiert das Feuerwehr-
inspektorat verschiedene Kommissionen und Arbeits-
gruppen, welche ständigen Charakter haben oder 
projektbezogen eingesetzt werden.

Das mit Vertretern der Regierung, der Gemeinden, 
des Amtes für Bevölkerungsschutz und des Feuerwehr-
verbandes besetzte Gremium «Feuerwehr-Koordination 
Liechtenstein (FKL)» verantwortet ein abgestimmtes 
Zusammenwirken von Land und Gemeinden im Feuer-
wehrwesen. Neben dieser Koordinationsaufgabe be-
handelt die «FKL» den Jahresbericht und die Jahres-
abrechnung der Übungsanlage. Im Berichtsjahr fanden 
zwei Sitzungen statt, bei denen sich das Gremium 
ausserdem mit der Überarbeitung des Stützpunktregle-
ments und der Evaluation eines alternativen Standorts 
für die FW-Übungsanlage beschäftigte.

Zu den Aufgaben der Stützpunktkommission als be-
ratendes Gremium gehören alle organisatorischen und 
strategischen Fragen rund um den Stützpunkt, daneben 
auch die Budgeterstellung und die Begleitung von Be-
schaffungen.

Im Bereich «Waldbrand» sind zwei Arbeitsgruppen 
aktiv. Eine trägt die Verantwortung für die Evaluation 
und Beschaffung von Material für die Waldbrandbe-
kämpfung inklusive der Schutzausrüstung der Ein-
satzkräfte, die zweite erarbeitete das Konzept für die 
«Einsatzgruppe Waldbrand» und organisierte deren 
Ausbildung.
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erfolgreich angewendet werden. Der «LGT-Marathon» 
wurde auch im Berichtsjahr aus bekannten Gründen ab-
gesagt. Mit der im Oktober durchgeführten Leitungs-
bauübung besann sich die Übermittlungsgruppe ihrem 
Kernauftrag. Für die dem Zivilschutz zugeordnete 
Spezialeinheit ergaben sich Gesamtkosten in Höhe von 
CHF 8'200.

Betriebsgruppe Landesführungsraum
Der reguläre Unterhalt in Friedenszeiten sowie der ge-
ordnete Betrieb des Landesführungsraumes im Ein-
satzfall werden von der 16 Mitglieder umfassenden 
Betriebsgruppe sichergestellt. Einzelne Mitglieder die-
ser Gruppe stehen der «Technischen Einsatzleitung für 
Naturgefahren» zusätzlich als Führungsunterstützung 
zur Verfügung. Stetige Weiterbildungen in Grundlagen 
der Stabsarbeit, systematischen Problemlösung oder 
elektronischen Lageverarbeitung sind daher unerläss-
lich. In diesem Sinne organisierte die Betriebsgruppe 
drei interne Ausbildungsgänge und nahm ebenfalls an 
der bereits erwähnten Übung in Balzers teil. Die für 
die Betriebsgruppe aufgewendeten Kosten betrugen 
CHF 3'200.

Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- 
und Hilfsorganisationen FL
Stand: 2021Personalbestand und Einsatzstatistik der Rettungs- und Hilfsorganisationen FL

Stand: 2021
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Erbrachte Gesamtleistung [Std.]

Feuerwehr Zivilschutz

1) Mitgliedschaft in mehreren Rettungs- und Hilfsdiensten möglich
2)  Dienstleistungen sind geplante Unterstützungsleistungen (z. B.  

Posten-, Verkehrs-, Kontroll- und Wartungsdienst usw.) zu Gunsten 
des Gemeinwesens.

 
Zivilschutz

Schutzraumbau
Auch wenn gemäss der 2016 erfolgten Revision des 
Bevölkerungsschutzgesetzes auf Neuinvestitionen im 
Schutzraumbau künftig verzichtet wird, sollen in den vor-
handenen landeseigenen Schutzbauten die technischen 
Komponenten (Filteranlagen, Notstromversorgung etc.) 
mittels eines angemessenen Unterhalts bis zum Ende 
ihrer technischen Gebrauchsdauer einsatzfähig ge-
halten werden. Dazu gehört unter anderem die perio-
dische Inbetriebnahme der Notstromgeneratoren durch 
die für jeden Schutzraum bestimmten Anlagewarte. 
Die dereinst einrichtungstechnisch redimensionierten 

Rettungshundeführergruppe Liechtenstein
Im Rahmen der Ausbildung wird Wert daraufgelegt, 
dass der Einsatz im Winter und somit das Absuchen von 
Lawinenkegeln ebenso geübt wird, wie die Suche nach 
Vermissten im Gelände (vorzugsweise im Sommer). 
Entsprechend wurde in den Wintermonaten Januar und 
Februar mit Unterstützung der Bergbahnen im Malbun 
das Suchen und Retten von Lawinenopfern trainiert. Die 
37 in den Sommermonaten abgehaltenen Übungen ziel-
ten darauf ab, die für die Gebirgsflächensuche erforder-
lichen Kompetenzen zu vermitteln.

Im Berichtsjahr verfügte die Gruppe über vier ein-
satzfähige Hundeteams, welche für die Geländesuche 
wie auch für die Lawinensuche eingesetzt werden kön-
nen. Die Tätigkeit der Rettungshundeführer stösst ak-
tuell auf reges Interesse, nehmen doch zwischenzeit-
lich neun Aspiranten mit ihren vierbeinigen Begleitern 
regelmässig an den Übungen teil. Auch wenn damit die 
Zukunft der Gruppe gesichert scheint, sei darauf hin-
gewiesen, dass die Ausbildung eines voll einsatzfähigen 
Teams mindestens vier Jahre dauert. Im Berichtsjahr 
wurden zwei Teams der Rettungshundegruppe ge-
meinsam mit der Bergrettung zu einem Ernstfallein-
satz aufgeboten, um im Gebiet der Forstrüfe, Gemeinde 
Schaan, die Suche nach einer vermissten Person zu 
unterstützen. Die finanziellen Zuwendungen des Lan-
des (Ausbildung, Jahresbeitrag, Material und Einsatz-
kosten) beliefen sich auf CHF 16'230.

Wasserrettung
Wiederum lag der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf 
der Kanuausbildung, welche im Rahmen eines unter 
fachkundiger Leitung durchgeführten dreiteiligen Auf-
baukurses stattfand. Zusätzliche vereinsinterne Übun-
gen (Kennenlernen einheimischer Gewässer und Fliess-
gewässer, Unterstützung beim «LieMudRun»), ein 
Ausbildungswochenende zum Thema «Eistauchen» und 
ein dreitägiges Training «Flusstauchen» komplemen-
tierten das zeitintensive Ausbildungsprogramm.

Im Rahmen der mit dem Spitalneubau einher-
gehenden Reorganisation des Magazins musste auch 
für die Wasserrettung ein neues Depot gefunden wer-
den. Die zwischenzeitlich in der Industriestrasse 32 
in Triesen bezogenen Räumlichkeiten bieten ideale 
Voraussetzungen für die Unterbringung des Fahrzeuges 
sowie des übrigen Einsatzmaterials. Die mit der Wasser-
rettung verbundenen Kosten (Fahrzeuge, Jahresbeitrag, 
Ausbildung, Einsatz, Material) belasteten die Landes-
rechnung mit CHF 39'083.

Übermittlungsgruppe
Die 18 Mitglieder absolvierten gemeinsam mit Zivil-
schutzangehörigen aus anderen Formationen am 3. Juli 
in Balzers einen Wiederholungskurs, an welchem unter 
anderem der fachgerechte Umgang mit dem «POLY-
COM-Funk» instruiert wurde. Das dabei Gelernte 
konnte am 18. September beim «LieMudRun» in Ruggell 
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unter der Leitung des Amtes für Kommunikation ein-
gesetzte Arbeitsgruppe wurde daraufhin beauftragt, 
auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung, die nötige Er-
neuerung der gesamten Notsendeinfrastruktur (System-
komponenten und Sendetechnologie) vorzubereiten 
und umzusetzen. Mit der noch im Dezember erfolgten 
Installation eines neuen Notsendestudios konnte ein 
erster Meilenstein bei der Aktualisierung der liechten-
steinischen Notsendeinfrastruktur realisiert werden.

Wirtschaftliche Landesversorgung

Im Rahmen des mit der Schweiz im Jahr 1923 ab-
geschlossenen Zollvertrages wurde Liechtenstein 
Teil der wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) der 
Schweiz. Entsprechend orientierte sich Liechten-
stein bei der Formulierung der diesbezüglichen Be-
stimmungen im Bevölkerungsschutzgesetz und der 
darauf abgestützten Bevölkerungsschutzverordnung 
an der einschlä-gigen Bundesgesetzgebung (Bundes-
gesetz vom 8.  Oktober 1982 über die wirtschaftliche 
Landesversorgung). Analog den Kantonsverwaltungen 
hat das Amt für Bevölkerungsschutz den Bund resp. das 
«Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung» im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beim Management 
von kurz- und mittelfristigen Versorgungsengpässen 
bei lebenswichtigen Gütern (Nahrungsmittel, Energie-
träger, Heilmittel, Hilfs- und Rohstoffe) und Dienst-
leistungen (Transport- und Fernmeldedienste, Lager- 
und Speichermöglichkeiten) zu unterstützen. Im Falle 
einer Rationierung oder Kontingentierung kommen 
dabei auch den Gemeinden wichtige Aufgaben zu.

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt greift 
die WL, zwecks Stabilisierung der Versorgungslage, 
oft mehrmals im Jahr mit den ihr zur Verfügung ste-
henden Instrumenten ein – so geschehen auch bei der 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie mit ihren für den 
Normalbürger offensichtlichen Auswirkungen auf die 
Versorgungslage (vgl. Hamsterkäufe). Im Fokus der 
Krisenbewältigung standen die beiden Fachbereiche 
Heilmittel und Logistik, welche mit der Freigabe von 
Pflichtlagern (Antibiotika, Atemschutzmasken FFP2), 
der Abgabebeschränkung (Kontingentierung) von ge-
wissen Arzneimitteln sowie der Erteilung von Sonder-
bewilligungen im Transportwesen intervenierten und 
damit den Markt stabilisierten.

Im Zuge der Anlagebereinigung zum Zollvertrag 
galt es auch im Berichtsjahr zu prüfen, ob und mit wel-
chen Anpassungen neue Rechtserlasse der Schweiz auf 
Grundlage des Zollvertrages in das liechtensteinische 
Recht zu übernehmen sind. Einer eingehenden Ana-
lyse bedarf diesbezüglich das revidierte im Januar 
2021 in Kraft getretene «Bundesgesetz über den Be-
völkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetz, BZG)» mit samt der zugehörigen 
«Verordnung über den Bevölkerungsschutz». Die mit 
einer Übernahme einzelner Bestimmungen allenfalls 

Schutzräume stehen dem Bevölkerungsschutz bei der 
Bewältigung von ausserordentlichen Lagen weiterhin 
als Notunterkünfte zur Verfügung.

Alarmierung
Liechtenstein verfügt analog der Schweiz über ein 
flächendeckendes Alarmierungssystem mit Sirenen, 
welches im Rahmen des alljährlichen Sirenentests am 
3. Februar getestet wurde. Die zentrale bei der Landes-
polizei installierte Systemsteuerung funktionierte eben-
 so fehlerfrei, wie die 23 über das ganze Land verteilten 
Sirenen.

Ein wesentlicher Teil der Bevölkerung informiert sich 
heute über mobile internetgestützte Kommunikations-
mittel. Mit der Alarmierungs- und Informationsplatt-
form «Alertswiss» haben auch die liechtensteinischen 
Behörden die Möglichkeit, Alarmmeldungen und Ver-
haltensempfehlungen über Push-Meldungen auf Smart-
phone auf die «Alertswiss»-Website zu verbreiten. Beim 
Sirenentest im Berichtsjahr informierten die liechten-
steinischen Behörden die Bevölkerung ebenfalls über 
die «Alertswiss»-Kanäle. «Alertswiss» wird auch regel-
mässig zur Verbreitung der geltenden Schutzmass-
nahmen und Verhaltensempfehlungen im Rahmen der 
Covid-19-Pandemie verwendet.

Im Krisenfall informiert das Land grundsätzlich über 
die auch im Alltag genutzten Informationskanäle. Ein 
wichtiger Partner dabei ist neben den Landeszeitungen 
und den verschiedenen im Sicherheitsbereich instal-
lierten Apps (App der Landespolizei, «Alertswiss») 
der «Liechtensteinische Rundfunk (LRF)» resp. «Radio 
Liechtenstein (Radio L)». Gemäss Art. 8 des Gesetzes 
vom 23.  Oktober 2003 über den «Liechtensteinischen 
Rundfunk» ist «Radio L» verpflichtet, in Not- und 
Katastrophensituationen behördliche Informationen 
und Anordnungen zu verbreiten. Eine besondere Be-
deutung kommt diesem als «Notfallradio» bezeichneten 
Auftrag im Zusammenhang mit der Alarmierung der 
Bevölkerung zu. Der «Allgemeine Alarm» kündigt Ver-
haltensanweisungen oder amtliche Mitteilungen an, die 
über Radio verbreitet werden. Ohne ein funktionieren-
des Notfallradio dürfen die Sirenen daher nicht aus-
gelöst werden.

Für den Fall, dass die normale Sendestruktur des 
«LRF» infolge eines Stromausfalls oder eines anderen 
ausserordentlichen Ereignisses zusammenbrechen 
sollte, hält Liechtenstein analog den Nachbarländern 
eine redundante Notsendeinfrastruktur vor. Herzstück 
dieses bevölkerungsschutzrelevanten Kommunikations-
systems bildet das im Landesführungsraum im Jahre 
2008 in Betrieb genommene Notsendestudio. Im Rah-
men einer mit dem Land Liechtenstein abgeschlossenen 
Leistungsvereinbarung sorgt der «LRF» dafür, dass die 
gesamte Notsendeinfrastruktur unterhalten und ge-
wartet wird. Ende 2019 informierte der «LRF» das 
ABS über den anstehenden Erneuerungsbedarf beim 
zwischenzeitlich 14 Jahre alten Notsendestudio. Eine 



270 |

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

den Sturmwarnungen wurde die Gefahrenstufe 3 im Be-
richtsjahr nicht überschritten.

Erdbeben: Die Region Rheintal war im Berichtsjahr 
seismisch wenig aktiv. Von den zwei registrierten Beben 
(Magnitude > 0.0) mit Epizentrum in Liechtenstein war 
auch das Stärkere vom 22.  April mit einer Magnitude 
von 1.9 kaum spürbar.

Ereigniskataster
Das Amt für Bevölkerungsschutz betreibt seit Jahren 
einen Kataster für gravitative Naturereignisse. In diesem 
werden sämt-liche relevanten Ereignisse dokumentiert 
und auf einer Karte geographisch verortet. Der Kataster 
bildet eine unabdingbare Grundlage für alle künftigen 
Gefahrenanalysen. Im Berichtsjahr konnten die in den 
vergangenen Jahren bereits registrierten Ereignisse auf 
die neue Datenbank «StorMe» des «Bundesamtes für 
Umwelt» migriert werden. Dank der damit verbundenen 
eindeutig definierten Schnittstellen ist es nun auch 
möglich, den Ereigniskataster auf dem Geodatenportal 
öffentlich zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung 
der Datenbank «StorMe» ist eine nachhaltige Dokumen-
tation der zwischenzeitlich über 2'300 registrierten gra-
vitativen Naturgefahrenereignisse sichergestellt.

Gefahren- und Risikobeurteilung

Gefahren- und Risikokartierung
Im Rahmen der Aktualisierung und des Vollzugs der 
landesweiten Naturgefahrenkarten ist das ABS für die 
Behandlung sämtlicher mit gravitativen Naturgefahren-
prozessen verbundenen Fragestellungen zuständig. Die 
Gefahrenkarten liefern im Sinne des integralen Natur-
gefahrenmanagements substantielle Informationen zur 
Planung von Schutzbauwerken und bilden die Grundlage 
bei der Beurteilung von baulichen Schutzmassnahmen 
am Einzelobjekt (vgl. Baugesuche in Gefahrenzonen). 
In der Raum- respektive Nutzungsplanung haben sie 
sich sowohl auf Landes- wie auch auf Gemeindeebene 
als eigentliche Grundgrösse etabliert. Zudem sind mo-
derne Gefahrenkarten im Bereich Notfallplanung und 
Ereignisbewältigung eine wesentliche Basis für die 
Einsatz- und Rettungskräfte im Ernstfall. Als dement-
sprechend gross wird bei sämtlichen Behörden der 
Nutzen der in den letzten Jahren revidierten Gefahren-
karten eingestuft.

Als Folgeprodukt der revidierten Gefahrenkarten 
wurden im Berichtsjahr sämtliche Intensitätskarten pro 
Prozess und Wahrscheinlichkeitsklasse auf dem Geo-
datenportal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Damit sind für interessierte Kreise auch Informationen 
über das Zustandekommen der Gefahrenstufen, die 
unter anderem für den Objektschutz eines Gebäudes 
massgebend sind, verfügbar.

Des Weiteren konnte auf Basis der Gefahrenkarten 
eine Risikoübersicht für die gravitativen Naturgefahren 
erstellt werden. Dank der neu verfügbaren Methodik 

verbundenen souveränitätspolitischen Konzessionen 
gilt es mit den potentiellen Vorteilen einer Partizipation 
im Detail abzuwägen. Die diesbezüglichen Abklärungen 
konnten im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden.

Schutz vor Naturgefahren

Ereignisse
Schnee / Lawinen: Mit einem neuen Rekordwert bei der 
kumulierten 5-Tagesneuschneesumme (131 cm vom 13. 
bis 17. Januar) war der vergangene Winter überdurch-
schnittlich schneereich. Mitte Januar überschritt die 
Schneehöhe selbst im Talboden flächig die Halbmeter-
marke. Entsprechend wurde an insgesamt sieben Tagen 
die Lawinengefahrenstufe 4 (gross) erreicht. Es wurden 
zahlreiche Lawinenabgänge registriert, vor allem auch 
Gleitschneelawinen in mittleren Lagen, allerdings keine 
Schadenlawinen.

Kennzahlen Mess- und Beobachtungsdienst Malbun 
(1'610 m ü. M., 1. November bis 30. April)

 Winter Durchschnitt 
 2020 / 2021 (Maximum / Minimum)

Neuschneesumme 702 659 (1'001 / 408) 
max. Schneehöhe 134 125 (225 / 55) 
Anzahl Neuschneetage 61 69 (85 / 49)

Hochwasser / Rutschungen: Im Berichtsjahr führte der 
Rhein zwar erhöhte Abflüsse, diese lagen aber immer 
unter der Gefahrenstufe 2 und damit im Bereich eines 
1-jährlichen Hochwassers.

Aussergewöhnlich war hingegen der niederschlags-
reiche Sommer. Erstmals wurden in Vaduz im Juli 
286 mm Niederschlag gemessen. Dies führte zu einigen 
Rüfegängen von denen insbesondere derjenige vom 
30. Juli in der Mühleholz-rüfe zu erwähnen ist. Die Ab-
flusshöhen überschritten teilweise die Gerinnekapazi-
tät und führten zu kleinen Übersarungen zwischen den 
Übergängen Iragell und Fürstenweg. Die Sachschäden 
beschränkten sich jedoch auf die Rüfeverbauungen. Ein 
weiteres Gewitter löste am 1.  Juli einen Murgang im 
Mittleren Madabach aus, der die Landstrasse Schaan-
Nendeln übersarte und für einige Stunden zu deren 
Sperrung führte.

Steinschlag / Sturz: Im Berichtsjahr ereigneten sich 
als Folge der intensiven Schneeschmelze gegen Ende 
Januar landauf und landab diverse Sturzereignisse. 
Schäden wurden jedoch keine registriert.

Trockenheit / Waldbrand: Die geringen Nieder-
schläge zwischen Mitte März und Anfang Mai führten 
kurzfristig zu einer mässigen Waldbrandgefahr (Stufe 
2). Feuerverbote mussten keine erlassen werden.

Wind / Sturm: Der Föhnsturm am 20. Januar im Mal-
bun erreichte mit 141 km / h die höchste Windspitze. Bei 
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raumrelevanten Projekten angemessen zu berück-
sichtigen. In diesem Sinne wurden im Berichtsjahr fol-
gende Planungen und Projekte begleitet:
–  Gemeinde Gamprin: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Kirchagässle-Fallsböchel
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan und Bauordnung
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Standorteignung 

Pürstwald-Kracharüfe
–  Gemeinde Mauren: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Lacha und Meldina
–  Gemeinde Planken: Stellungnahme Teilrevision Zonen-

plan Sauwinkel / Lett
–  Gemeinde Ruggell: Stellungnahme Überbauungsplan 

Flandera
–  Gemeinde Schellenberg: Stellungnahme Zonenplan-

änderung Rietle 
–  Gemeinde Triesen: Stellungnahme Gestaltungsplan 

Oberfeld Süd
–  Gemeinde Triesen: Stellungnahme Zonenplanänderung 

Parzelle 157
–  Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Teilrevision 

Zonenplan – Technische Anpassungen infolge Ände-
rung der Gefahrenzone

–  Gemeinde Triesenberg: Stellungnahme Zonenplan-
änderung Sennwis

–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Überbauung und 
Infrastrukturanlagen Äuli

–  Gemeinde Vaduz: Stellungnahme Überbauungsplan 
Egerta-Altenbach

Schutzbautenkataster
Im Berichtsjahr konnte mit Unterstützung des Fach-
bereiches Vermessung und Geoinformation des Amtes 
für Bau und Infrastruktur (ABI) sowie eines Praktikanten 
ein digitaler Schutzbautenkataster aufgebaut werden. 
Dabei werden sämtliche zum Schutz vor Naturgefahren 
in Liechtenstein errichteten Bauten geographisch er-
fasst und mit entsprechenden Attributen und Fotos do-
kumentiert. Bis dato konnten rund 3'000 Schutzbauten 
verortet werden. Geplant ist, dass der Kataster auch die 
Unterhaltskontrolle der Bauwerke unterstützen soll, in-
dem die Zustandsbeurteilung des Bauwerks vor Ort di-
rekt in die Datenbank eingegeben wird.

Notfallplanung und -organisation

Lawinendienst: Aufgrund der teils intensiven Schnee-
fälle herrschte diese Saison an rund sieben Tagen auf-
geteilt in drei Perioden die Gefahrenstufe 4 (gross). 
Zweimal musste der Lawinendienst die Sperrstufe A in 
Malbun anordnen. Auch rheintalseitig war die Sperrung 
von Gebieten angezeigt; so wurden zweimal der Weg 
über die Balzner Rüfe sowie einmal die Strasse von Ma-
sescha nach Gaflei gesperrt. Der komplette Lawinen-
dienst traf sich am 15. Januar zu einer Lagebeurteilung 
sowie zu zwei Koordinationssitzungen.

des «Bundesamtes für Umwelt» können sämtliche Pro-
zesse und deren Auswirkungen einheitlich vergleichbar 
bewertet und monetarisiert werden. Die Risikoübersicht 
zeigt für die besiedelte Fläche des Landes ein Gesamt-
risiko von knapp CHF 4 Mio. pro Jahr, wobei der Prozess 
«Wasser» mit rund 40 % den grössten Anteil verursacht, 
gefolgt von den Prozessen «Rutschung» mit 35 %, «La-
winen» mit 17 % und Sturz mit 8 %. Anteilsmässig ent-
fällt das grösste Risiko auf die Gemeinde Triesenberg, 
gefolgt von Triesen und Vaduz.

Die Revision der Gefahrenkarte beschränkte sich auf 
die bau- und siedlungsnahen Gebiete. Die Beurteilung 
der Gefahrenprozesse ausserhalb dieses Perimeters er-
folgte in der Vergangenheit aufgrund der geringeren 
Bedeutung ungleich extensiver. Die davon abgeleiteten 
Karten haben Hinweischarakter. Nichtsdestotrotz sol-
len auch diese Gebiete hinsichtlich der massgebenden 
Gefahrenprozesse in den nächsten Jahren eine Über-
arbeitung erfahren. Die einmal revidierten Gefahrenhin-
weiskarten bilden unter anderem eine Grundlage bei der 
Ausscheidung und Bewirtschaftung des Schutzwaldes. 
In der politischen Diskussion um das Massnahmenpaket 
zur Verbesserung Waldverjüngung wurde die vom ABS 
vertretene Position bezüglich der überragenden Be-
deutung des Waldes beim Schutz des Siedlungsraumes 
vor Naturgefahren und die davon abgeleitete Schutz-
waldkartierung verschiedentlich relativiert respektive 
angezweifelt. Auf Grundlage der bei der Erstellung der 
Gefahrenhinweiskarten verwendeten numerischen Mo-
delle lassen sich die Waldwirkungen prozessspezifisch 
quantifizieren und damit deren Relevanz empirisch be-
legen. Vor diesem Hintergrund liefern Gefahrenhin-
weiskarten im Rahmen der kontroversen Diskussion 
rund um die Waldverjüngung wertvolle Fakten.

Im Berichtsjahr wurde nach der Gefahrenhinweis-
karte für den Prozess «Lawinen» nun auch diejenige 
für den Prozess «Sturz» fertiggestellt und diejenige für 
«Rutschgefahren» in Auftrag gegeben.

Baugesuche in Gefahrenzonen
Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens werden sämt-
liche in einer Gefahrenzone zu liegen kommenden Bau-
vorhaben begutachtet und mit entsprechenden Bauauf-
lagen belegt. Im Berichtsjahr behandelte das ABS 30 
Baugesuche. Auf Basis dieser Stellungnahme verfügte 
die Baubehörde in 15 Fällen gefahrentechnische Auf-
lagen. Bei den restlichen 15 Fällen gab es entweder 
keine Auflagen oder es wurden lediglich Hinweise mit 
empfehlendem Charakter formuliert.

Umsetzung der Gefahrenkarte in die Ortsplanung 
oder in anderen generellen Planungen
Gemäss Waldgesetz (LGBl. 1991 Nr. 42) sind Gefahren-
gebiete in den Zonenplänen der Gemeinden als Ge-
fahrenzonen auszuweisen. Des Weiteren empfiehlt die 
Regierung den Gemeinden, die Erkenntnisse der Ge-
fahrenkarte bei der Nutzungsplanung oder anderen 
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die nutzergerechte Aufbereitung und Dokumentation 
der gewonnenen Daten dar.

Steinschlagschutzbauten

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Steinschlagschutz-
bauten erstellt, da die geplante Netzverbauung ober-
halb der Bodastrasse in Triesenberg wider Erwarten 
nicht realisiert werden konnte. Es gelang bis dato nicht, 
die vom geplanten Bauwerk tangierte Eigentümerschaft 
von den mit dieser Anlage verbundenen öffentlichen 
Schutzinteressen zu überzeugen.

Rutschsanierung

Das im Jahr 2020 zusammen mit der ETH Zürich unter 
der Leitung von Prof. Dr. Löw gestartete Forschungs-
projekt, mit dem Ziel die Wissenslücken rund um die 
Mechanismen und Dynamik der Rutschung von Trie-
sen – Triesenberg zu schliessen und parallel dazu das 
Monitoring zur Bewegungsüberwachung zu optimie-
ren, konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Ein 
erster Berichtsentwurf liegt nun vor. Damit kann ein 
dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Risiko-
management für das Rutschgebiet Triesen – Triesen-
berg auch in Zukunft gewährleistet werden. Der Be-
richt erläutert erstmals wieso sich einzelne Gebiete, 
sogenannte Hotspots, deutlich schneller bewegen als 
die restliche Hangbewegung. Erklärt wird dies damit, 
dass sich die Hotspots einerseits im obersten Teil des 
Erdstroms, direkt am Übergang zur hangaufwärts ge-
legenen Felsrutschung befinden und andererseits, dass 
die Rutschungsbasis an diesen Orten meist tiefer liegt 
als die heute aktiven Gleitflächen.

In Ergänzung zu den ersten Auswertungen der ETH 
Zürich, welche das Gefahrenszenario eines plötzlichen 
Kollapses oder einer dramatischen Beschleunigung der 
gesamten Rutschmasse ausschliesst, wird nun auch 
für diese Hotspots aufgrund der Abhängigkeiten zwi-
schen der darüberliegenden Felsrutschung und dem 
darunterliegenden Erdstrom ein plötzlicher Kollaps für 
unwahrscheinlich erachtet. Trotzdem können sich diese 
Gebiete in Kenntnis der beschriebenen Interaktionen 
zumindest reaktivieren und damit beschleunigen, was 
die Einschätzung der im Jahre 2015 erstellten Gefahren-
kartierung bestätigt.

Rutschüberwachung
Das standardisierte Überwachungs- und Kontroll-
programm, bestehend aus Inklinometer-, Ankerkraft- 
und geodätischen Deformationsvermessungen, be-
schränkte sich gemäss den Empfehlungen der ETH 
Zürich auf einzelne wenige Punkte. Die Anpassung des 
Monitoringsystems in permanente und online verfügbare 
Messstellen wurde weiter vorangetrieben, indem drei 
zusätzliche hochauflösende Stationen zur Bewegungs-
überwachung eingerichtet wurden. Mit insgesamt sechs 

Wasserwehr Rhein: Wegen der Covid-19-Pande-
mie fanden nur in den drei Rheingemeinden Gamprin, 
Vaduz und Ruggell die vereinbarten Übungen statt. Zu-
sätzlich wurden zwei Arbeitsrapporte mit den Rhein-
kommissären und deren Stellvertreter abgehalten sowie 
die den Gemeinden zur Verfügung gestellten Einsatz-
unterlagen aktualisiert und ergänzt. Den Mitgliedern 
der technischen Einsatzleitung des Landes konnte ein 
Ausbildungsgang in Stabsarbeit und eine Stabsübung 
angeboten werden.

Internationale Wasserwehr Alpenrhein (IWWA): 
Die «IWWA» setzt sich zum Ziel die Zusammen-
arbeit im organisatorischen Hochwasserschutz zwi-
schen Liechtenstein, St. Gallen und Vorarlberg zu 
koordinieren. Hierfür wird bei der St. Galler Rhein-
bauleitung eine permanent besetzte Geschäftsstelle 
betrieben. An deren Aufwendungen beteiligt sich 
Liechtenstein mit jährlich pauschal CHF  30'000. In-
folge der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen 
Restriktionen wurden die zwei Arbeitssitzungen nur 
virtuell abgehalten. Hingegen konnten im Frühjahr die 
gemeinsamen Ausbildungsgänge für die Fachbereiche 
Kommunikation, Führungsunterstützung / Lage und 
Geotechnik durchgeführt werden. Die Arbeiten an dem 
im Vorjahr initiierte Projekt «Behelf Baustab» wurde 
innerhalb der Arbeitsgruppe fortgesetzt. Erfolgreich 
konnte die Integration des Kantons Graubünden ab-
geschlossen werden, welcher neu als vollwertiges Mit-
glied Einsitz in die «IWWA» nimmt.

Wasserwehr Binnengewässer / Rüfen: Auf Ge-
meindeebene stehen den für die Binnengewässer 
und Rüfen verantwortlichen Wasserwehren die Ge-
meindeförster in der Funktion des Rüfemeisters vor. 
Auf Grundlage der revidierten Gefahrenkarten wurde 
die Aktualisierung der Interventionsplanung für sämt-
liche Binnengewässer und Rüfen im Berichtsjahr ab-
geschlossen. Fünf Rüfemeister absolvierten zudem 
den zweitägigen Kurs «Grundausbildung Stabsarbeit», 
womit sie ihre Funktion als Einsatzleiter in den Ge-
meinden auch mit dem notwendigen stabstheoretischen 
Rüstzeug wahrnehmen können.

Messnetz
Im Interesse der aktuellen Naturgefahreneinschätzung 
und insbesondere des Hochwasserschutzes betreibt das 
Land ein über das ganze Land verteiltes, aus Wetter- und 
Pegelmessstationen bestehendes Messnetz. Um einen 
störungsfreien Betrieb der einzelnen Stationen ge-
währleisten zu können, müssen die sensiblen Messein-
richtungen permanent unterhalten und gegebenenfalls 
erneuert werden. In diesem Sinne erhielt die Nieder-
schlagsmessstation in der Lawena ein Update, damit 
auch die künftige Datenübermittlung gewährleistet ist. 
Im Interesse des Rutschmonitorings wurde die Station 
Triesenberg mit zusätzlichen Sensoren für die Wind-, 
Temperatur-, Strahlungs- und Schneehöhenmessung 
aufgerüstet. Eine permanente Herausforderung stellt 
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Stationen ist der Bereich permanente Bewegungsüber-
wachung fertig umgesetzt. In Arbeit ist das zur Visuali-
sierung und Datenhaltung des Monitoringsystems die-
nende Online-Webportal. Erste Stationen sind bereits 
integriert und können nun online analysiert werden.

Rutschung Schlucher
Die sich in den Jahren 2016 bis 2018 stark beschleunigte 
Rutschmasse im Einzugsgebiet der Schlucherrüfe, die 
anschliessend fast vollständig zum Stillstand kam, be-
schleunigte sich im Berichtsjahr wieder auf das lang-
jährige übliche Mittel. Zwecks Registrierung dieser 
Schwankungen soll das Monitoring mit der permanen-
ten Positionsüberwachung beibehalten werden, um im 
Falle einer erneuten Beschleunigung die formulierten 
Thesen zum Rutschverhalten verifizieren zu können.

Sondierbohrungen
Im Berichtsjahr wurden keine neuen Sondierbohrungen 
oder Entwässerungsmassnahmen realisiert.

Landesgeologie

Die aus dem Jahre 1985 stammende geologische Karte 
stellt für diverse Arbeiten im Naturgefahrenbereich 
aber auch für private Bauvorhaben eine unentbehrliche 
Grundlage dar. Deshalb wurde die Papierkarte digitali-
siert und den heutigen Anforderungen angepasst. Die di-
gitale Karte wurde im Berichtsjahr vom Auftragnehmer 
termingerecht fertiggestellt und befinden sich zurzeit 
beim «Bundesamt für Landestopographie (Swisstopo)» 
in der Qualitätsprüfung. Im Anschluss daran soll die di-
gitale geologische Karte auf dem Geodatenportal der 
Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Die als Teil des gesamtschweizerischen Starkbe-
bennetzes Ende 2014 in Betrieb genommenen Mess-
stationen bei den Werkhöfen Triesenberg und Mauren 
funktionieren einwandfrei. Betrieb und Unterhalt der 
Stationen erfolgen durch den «Schweizerischen Erd-
bebendienst» im Auftrag Liechtensteins.

Im Rahmen des Massnahmenprogrammes zur Erd-
bebenvorsorge des Bundes stimmten die Kantone 
der Schaffung einer «Schadenorganisation Erdbeben 
(SOE)» zu und gründeten zusammen mit den Fach-
stellen des Bundes und Versicherungen einen für die 
«Schadenorganisation Erdbeben» zuständigen Ver-
ein. Liechtenstein ist mit Beschluss der Regierung vom 
26.  Oktober (BNR 2021 / 1607) auf Grundlage einer 
entsprechenden Leistungsvereinbarung dem Verein 
«Schadenorganisation Erdbeben» ebenfalls beigetreten. 
Der Aufbau der «SOE» ist für das Jahr 2022 geplant. 
Ziel der «SOE» ist es, dass im Falle eines Erdbebens auf 
Basis einer standardisierten Schadenerhebung Gelder 
zeitnah und bedarfsgerecht ausbezahlt werden können. 
Damit soll eine baldige Regeneration ermöglicht und 
das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zeitnah 
wieder in den Normalzustand überführt werden.

Wasserbau

Gewässerunterhalt
Die Unterhaltsarbeiten an den Landesgewässern 
(Binnenkanal, Esche, Spiersbach, Scheid-, Parallel- und 
Grenzgraben) sind in den vergangenen Jahren arbeits-
aufwendiger geworden. Neben den Mäharbeiten an den 
Böschungen und der Gewässersohle, der Bestockungs-
pflege und den Entschlammungen beschäftigen den 
Gewässerunterhalt seit einiger Zeit vermehrt auch die 
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten. Zudem 
wird der Aufwand zur Behebung der Schäden, die durch 
die Aktivitäten der Biber hervorgerufen werden, immer 
grösser. Aufgrund der limitierten personellen Ressour-
cen wurden auch im Berichtsjahr, auf Kosten einer nach-
haltigen Gewässerbetreuung, Unterhaltsmassnahmen 
zurückgestellt, um die vom Biber verursachten Schäden 
zu beheben.

Renaturierungen / Binnenkanal Haberfeld Vaduz: 
Die 2018 aufgelegte Machbarkeitsstudie zeigt für den 
Binnenkanal im Bereich Haberfeld, Gemeinde Vaduz, 
das Aufwertungspotential einer Gewässerrevitalisierung 
sowie den hierfür erforderlichen Raumbedarf auf. Die 
vorgeschlagenen Revitalisierungsmassnahmen werden 
vom Vaduzer Gemeinderat unterstützt. Die mit diesem 
Vorhaben verbundenen Fragen rund um das «Gesetz 
über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich 
nutzbaren Bodens» konnten zwischenzeitlich ebenfalls 
geklärt werden. Da aber die Auslösung resp. Umlegung 
des für die Renaturierung erforderlichen Grundes mit 
den Grundeigentümern noch nicht abschliessend ver-
einbart ist, konnte die Realisierung dieses Projekts nicht 
wie budgetiert (vgl. Budget 2021: CHF 0.7 Mio.) im 
Winter 2020 / 2021 in Angriff genommen werden. Unter 
der Voraussetzung, dass mit den betroffenen Grund-
eigentümern absehbar eine einvernehmliche Regelung 
gefunden werden kann, ist der Baubeginn im Herbst /  
Winter 2022 / 2023 geplant.

Rheinschutzbauten

Unterhalt des Rheinbauwerks
Dank ausbleibender Hochwasser beschränkte sich der 
Unterhalt am Rhein im Wesentlichen auf die jährliche 
Mahd der wasser- und landseitigen Dammböschungen 
sowie auf die Bekämpfung des sich im Vorgrundbereich 
ausbreitenden Sommer-flieders.

Beim Rheinknie in Balzers hat sich auf der letzten 
noch bestockten Kiesbank der Biber eingenistet. Um 
Biberbauten im Rheindamm selbst und die damit ein-
hergehende Damminstabilitäten zu verhindern, wurde 
ein Teil der Bestockung entfernt sowie Feinsediment-
ablagerungen im Nahbereich des Dammfusses ab-
getragen.

Kontroll- und Interventionspiste – nördlich 
der Binnenkanalmündung Ruggell: Auf Grund des 
Staatsvertrags von 1931 ist die Republik Österreich 
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Stabilitätserfordernissen zu genügen. Parallel zur 
Dammertüchtigung beabsichtigen Land und Gemeinden 
gemeinsam mit dem Kanton St. Gallen die ökologischen 
und landschaftlichen Qualitäten des Alpenrheins mittels 
Flussaufweitungen substantiell aufzuwerten.

Dammsanierung
Bericht zur Gefährdung und Stabilität der Fluss-
seite; Synthesebericht: Das dem Strategiebericht «Er-
tüchtigung Rheindämme, Gesamtkoordination Planun-
gen Fürstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen, 
Strategie 2020, 6. November 2020» in Sachen Damm-
sanierung zu Grunde gelegte Massnahmenkonzept 
konzentrierte sich auf die Sanierung der landseitig des 
Dammes auftretenden geotechnischen Instabilitäten 
(Durchsickerung und Grundbruch). Bei der Analyse 
dieser Prozesse ergaben sich zudem Fragestellungen 
die nach einer vertieften Betrachtung der Wasserseite 
verlangten. Auch der konkrete Umgang mit Bauwerks-
einwirkungen allgemeiner Natur wie Erdbeben, Innere 
Erosion oder der Einfluss einer Waldbestockung auf die 
Funktionsweise des Dammes wurde in dem im Juni 2020 
fertiggestellten Bericht «Sanierungsbaukasten Dämme» 
nicht im Detail aufgearbeitet. In einem wiederum von 
St. Gallen und Liechtenstein gemeinsam erteilten Folge-
auftrag führte die «IUB Engineering AG», Bern, im Be-
richtsjahr vertiefende Zusatzabklärung durch. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit wurden im Dossier «Gefährdung 
und Stabilität Flussseite» detailliert dokumentiert. Die 
Zusammenfassung des zwischenzeitlich an die 1'000 
Seiten und mehrere Dutzend Pläne umfassende Projekt-
dossier findet sich in einem übersichtlich gestalteten 
Synthesebericht.

Sanierungsprojekt «Sportplatz Blumenau bis In-
dustrie, Triesen, KM 42.75 – 43.40»: Der von südlich 
des Sportplatz Triesens (KM 41.80) bis fast zur Rhein-
brücke Vaduz (KM 45.50) reichende Dammabschnitt ge-
hört auf der liechtensteinischen Rheinseite zu jenen fünf 
Dammkilometern mit der höchsten Sanierungspriori-
tät. Um entsprechende Synergien mit dem im Winter 
2019 / 2020 erfolgten Ausbau der Sport- und Freizeitan-
lage Blumenau nutzen zu können, wurden auf diesem 
Abschnitt im Rahmen eines Pilotprojektes die ersten 
Dammsanierungsmassnahmen bereits erledigt. Das 
erste offizielle am 8. November in Angriff genommene 
Sanierungsprojekt setzt an der beim Sportplatz bereits 
vorhandenen Berme an und reicht bis zum 650 m nord-
wärts gelegenen Industriegebiet.

In Abstimmung mit der Gemeinde Triesen kommt 
bei der Sanierung dieses Dammabschnitts die Variante 
«Auflastfilter mit Druckentlastung» zur Ausführung. 
Auf Wunsch der Landwirtschaft und der tangier-
ten Grundeigentümerin hat sich der hierfür am land-
seitigen Dammfuss benötigte Platzbedarf auf den be-
reits bestehenden Kontroll- und Interventionsweg zu 
beschränken. Diese Zielvorgabe verlangte nach einer 
abermaligen Optimierung der gewählten Bauweise. 

für den Unterhalt des Rheindamms bis zur Binnen-
kanalmündung zuständig. In Fortführung des auf dem 
liechtensteinischen Rheinabschnitt von Balzers bis nach 
Ruggell bereits erstellten Kontroll- und Interventions-
weges realisierte die Abteilung Wasserwirtschaft der 
Vorarlberger Landesregierung, im Auftrag der Repu-
blik, im Winter 2020 / 2021 rheinabwärts der Binnen-
kanalmündung ein entsprechendes Wegeprojekt. Der 
hierfür auf liechtensteinischer Hoheit erforderliche 
Baugrund wurde vom Land und der Gemeinde Ruggell 
ausgelöst. Bei dieser Gelegenheit wurde auf Kosten des 
Landes ein letzter Wegabschnitt von ca. 185 lfm bis zur 
Binnenkanalmündung im Frühjahr 2021 fertiggestellt.

Kontroll- und Interventionspiste – Rheinpark Sta-
dion Vaduz: Nach Beendigung der Bautätigkeiten für 
die Verlegung der Gasleitung im Bereich der Tribünen 
des Rheinpark Stadions konnte im Sommer 2021 ein 
letztes Teilstück der Kontroll- und Interventionspiste 
nördlich des Stadions in Vaduz realisiert werden.

Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) – Projektgruppe Flussbau
Das von der «IRKA» initiierte Projekt «Systemsicher-
heit Alpenrhein» beschäftigt sich mit der Frage, wie 
das Hochwasserschutzsystem des Alpenrheins auf ein 
Extremhochwasser, welches den aktuellen Ausbau-
standard überfordert, vorzubereiten wäre. Die damit 
verbundenen Untersuchungen zielen darauf ab, für 
dieses sehr seltene unter dem Begriff «Überlastfall» 
beschriebene Ereignis, praktikable Ansätze zur Risiko-
reduktion zu finden. Diese von allen Alpenrheinanlie-
gern unterstützte Systemanalyse ist für Liechtenstein 
im Hinblick auf die laufende Rheindammsanierung von 
grosser strategischer und politischer Bedeutung. In 
diesem Zusammenhang kann nicht genug darauf ver-
wiesen werden, dass die auf dem liechtensteinischen 
Rheinabschnitt verfolgten Sanierungsziele im Einklang 
mit den bislang vorliegenden Zwischenresultaten dieses 
überregionalen Hochwasserschutzkonzeptes stehen. 
Nach bald sechsjähriger intensiver Projektarbeit sollte 
die «Systemsicherheit Alpenrhein» in ihrer finalen Fas-
sung im Verlaufe des kommenden Jahres vorliegen.

Weiterentwicklung Rheinbauwerk
Der von der Regierung und den sieben Rheingemeinden 
genehmigte Strategiebericht «Ertüchtigung Rhein-
dämme, Gesamtkoordination Planungen Fürsten-
tum Liechtenstein und Kanton St.  Gallen, Strategie 
2020, 6. November 2020» bildet die Grundlage bei der 
Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes und der 
ökologischen Belange auf dem gemeinsamen Rhein-
abschnitt FL-SG. Die Strategie sieht vor, beidseits des 
Rheins die besonders instabilen Dammabschnitte von 
je fünf Kilometer Länge auf Grundlage eigenständiger 
Bauprojekte bis zum Jahre 2025 zu sanieren. In spätes-
tens 20 Jahren hat das insgesamt 26 Kilometer lange 
Dammbauwerk den im Strategiebericht formulierten 
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Dabei galt es den Auflastfilter so schlank wie möglich 
auszugestalten und gleichzeitig die zur Erreichung der 
vereinbarten Sicherheiten notwendige Stützwirkung 
und Filterleistung beizubehalten. Das nach Durch-
führung des Eingriffverfahrens bewilligte Projekt er-
füllt sämtliche geotechnische Erfordernisse ohne dabei 
zusätzliche Landwirtschaftsfläche zu beanspruchen. 
Die Bürgergenossenschaft Triesen willigte ein, die für 
den Kontroll- und Interventionsweg bereits bestehende 
Dienstbarkeit in ein zeitlich unbefristetes Überbaurecht 
zu überführen. Der diesbezüglich verbücherte Bau-
rechtsvertrag bietet Gewähr, dass die mit der Damm-
sanierung verbundenen öffentlichen Interessen nach-
haltig gesichert sind. Ein planmässiger Bauablauf 
vorausgesetzt, werden die Arbeiten zu dieser ersten 
Sanierungsetappe Ende April 2022 abgeschlossen.

Sanierungsprojekt «Underau, Schaan, KM 50.80 –  
51.40»: Die höchste Sanierungspriorität wird im 
Strategiebericht auch dem auf dem Gemeindegebiet 
von Schaan verlaufenden Dammabschnitt «Underau, 
Rheinkilometer KM 50.80 – 51.40» beigemessen. Bei 
der Evaluation der geeigneten Sanierungsvariante stan-
den gemäss den Vorgaben der Gemeinde zwei Gesichts-
punkte im Vordergrund: a) eine Beeinträchtigung der 
auf diesem Dammabschnitt vorhandenen landschaft-
lichen Qualitäten ist zu vermeiden; b) die Sanierung 
darf keinerlei nachteilige Folgen für das am landseitigen 
Dammfuss situierte Trinkwasser-Pumpwerk «Underau» 
haben. Mit der Installation einer Dichtwand in den be-
stehenden Dammkörper und einer entlang des Binnen-
dammfusses geführten Druckentlastung entschied 
man sich für ein Massnahmenpaket, welches die be-
stehenden Natur- und Landschaftswerte kaum tangiert. 

Nach intensiven Diskussionen gelang es auch, ein 
mit den in der Grundwasserschutzzone geltenden Vor-
gaben kompatibles Konzept zur Druckentlastung vor-
zulegen. Weil die Verifikation der grundwasserschutz-
technischen Bestimmungen das Vorhandensein eines 
detaillierten Baugrundmodells voraussetzt, musste 
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens eine zusätz-
liche Kampagne zur Sondierung des Untergrundes 
durchgeführt werden. Trotz diesen, im ursprünglichen 
Projektplan nicht vorgesehenen Zusatzabklärungen, 
konnten die Arbeiten auch bei diesem zweiten Damm-
sanierungsprojekt noch im Berichtsjahr in Angriff ge-
nommen werden. Voraussichtlich im Mai 2022 finden 
die Sanierungsarbeiten auf diesem Dammabschnitt 
ihren Abschluss.

Im dem von der Regierung und den Rhein-
gemeinden genehmigten Strategiebericht werden die 
approximativen Kosten einer Sanierung des gesamten 
liechtensteinischen Rheinabschnittes mit total CHF 
90 Mio. resp. mit CHF 4 Mio. pro Dammkilometer ab-
geschätzt. Nicht inkludiert sind dabei die Mehrauf-
wendungen wie sie bei der Realisierung von Rheinauf-
weitungen in Rechnung gestellt werden müssen. Die 
nunmehr zu den zwei Projekten vorliegenden Angebote 

zeigen, dass wenn auch die Kostenstruktur der jewei-
ligen Projekte in Abhängigkeit der gewählten Variante 
und der örtlichen Verhältnisse heterogen ausfallen (vgl. 
Dammsanierung Triesen: CHF 2.3 Mio. / km; Damm-
sanierung Schaan: CHF 4.2 Mio. / km), dürften die ef-
fektiven Sanierungskosten der im Strategiebericht vor-
genommenen Schätzung nahe kommen.

Parallel zu den in Triesen und Schaan laufenden Sa-
nierungen widmete sich das ABS der Vorbereitung der 
für den Winter 2022 / 2023 geplanten Vorhaben. Neben 
der Fortsetzung der in Triesen laufenden Arbeiten 
sieht das Bauprogramm die Ertüchtigung eines ersten 
Dammabschnittes im Bereich der Abwasserreinigungs-
anlage in Bendern vor.

Flussaufweitung
Vorprojekt «Rheinaufweitung Schaan-Buchs-Eschen, 
KM 51.00 – 52.80»: Renaturierungsprojekte können in 
Kenntnis der im Rheingesetz geregelten Zuständig-
keiten nur dann erfolgversprechend angegangen wer-
den, wenn diese von den betroffenen Gemeinden initi-
iert oder zumindest aktiv unterstützt werden. Darüber 
hinaus ist vor Beginn der Planungsarbeiten das Ein-
vernehmen mit den betroffenen Grundeigentümern 
zu suchen. In diesem Sinne organisierte die Gemeinde 
Eschen am 29.  Juni eine Kick-off-Veranstaltung, in 
der die Gemeinderäte von Schaan, Buchs und Eschen 
sowie die Vertreter der Ortsgemeinde Buchs und der 
Bürgergenossenschaft Eschen beschlossen, die Aus-
arbeitung eines Vorprojektes für eine Rheinaufweitung 
auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen zu unter-
stützen. In der Folge wurden die mit diesem Auftrag 
einhergehenden Ingenieurleistungen öffentlich aus-
geschrieben. Die Prüfung der bis Mitte November ein-
gegangenen Angebote erfolgte noch im Berichtsjahr, 
sodass im Januar 2022 der Planungsauftrag vergeben 
und mit der Projektierung einer ersten Flussaufweitung 
auf dem liechtensteinischen Rheinabschnitt gestartet 
werden kann.

Machbarkeitsstudie «Flussaufweitung Sevelen-
Vaduz, KM 45.00 – 48.00»: Laut Strategiebericht wer-
den zwei der insgesamt vier im «Entwicklungskonzept 
Alpenrhein (EKA)» auf dem gemeinsamen Rheinab-
schnitt FL-SG vorgesehenen Flussaufweitungen vorder-
hand parallel bearbeitet. Neben der vorgängig erwähnten 
Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen werden zumindest 
für den St. Galler Teilperimeter die Realisierungs-
chancen einer Neugestaltung des Rheinabschnittes 
Sevelen-Vaduz als realistisch beurteilt. Am 1.  Juli be-
schlossen daher auf Einladung der Gemeinde Vaduz die 
Gemeinderäte von Sevelen und Vaduz, Vertreter der 
Ortsgemeinde Sevelen sowie der Bürgergenossenschaft 
Vaduz die Machbarkeit einer Flussaufweitung auf dem 
Rheinabschnitt Sevelen-Vaduz prüfen zu lassen. Da die 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorgesehenen Ab-
klärungen verglichen mit jenen in einem Vorprojekt un-
gleich extensiver und damit kostengünstiger ausfallen, 
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Amt für Kommunikation

Amtsleiter: Dr. Rainer Schnepfleitner

Die Aufgaben im Amt für Kommunikation (AK) gliedern 
sich in fünf Hauptbereiche: Im Bereich der elektronischen 
Kommunikation ist das AK die Regulierungs-, Aufsichts- 
und Verwaltungsbehörde. Als unabhängige Regulierungs-
behörde fördert und überwacht das AK einen wirksamen 
Wettbewerb auf den Telekommunikationsmärkten. Das AK 
unterstützt als Schlichtungsstelle Konsumenten und Unter-
nehmen, Streitigkeiten rasch und kostengünstig beizule-
gen. Im Medienbereich ist das AK Geschäftsstelle der Me-
dienkommission sowie für die selbständige Erledigung der 
nach dem Mediengesetz von der Regierung an das AK über-
tragenen Geschäfte zuständig. Im Funkfrequenzbereich ist 
das AK für die nationale und internationale Verwaltung der 
Funkfrequenzen zuständig und achtet insbesondere auf 
eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums. Im Be-
reich der Signatur- und Vertrauensdienste ist das AK Auf-
sichtsstelle und erstellt, führt und veröffentlicht auf gesi-
cherte Weise die Vertrauenslisten. Im Postbereich führt das 
AK die Vorarbeiten und Abstimmungen für die Postmarkt-
gesetzgebung durch. Das AK hat weiters Einsitz in interna-
tionalen Foren, Gremien und Organisationen und vertritt 
dabei die Inte ressen Liechtensteins. Das AK war per Ende 
des Berichtsjahres mit neun Mitarbeitern (8.8 Vollzeitäqui-
valente) und einem Ausbildungsplatz für Lernende besetzt.

Elektronische Kommunikation

Marktanalysen und Sonderregulierung
Die sektorspezifische Wettbewerbsregulierung (Sonder-
regulierung) innerhalb der Telekommunikationsmärkte 
erfolgt gemäss dem Kommunikationsgesetz (KomG) und 
den dazugehörigen nationalen und europäischen Ver-
ordnungen. Im März schloss das AK mit der Überprüfung 
der Standardangebote der Telefonnetzbetreiber die Re-
gulierung der Terminierungsmärkte ab. Im Anschluss 
setzte das AK plangemäss die Marktanalysetätigkeit im 
Bereich des Aufbaus von Anrufen im Festnetz fort. Das 
AK stellte in der Analyse einen wettbewerbsgeprägten 
Verbindungsmarkt auf Endkundenebene fest und hob 
auf dieser Grundlage die noch bestehenden Zugangs-
verpflichtungen der Telecom Liechtenstein AG auf.

Compliance
Nach Art. 7 der Verordnung über elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste (VKND) haben An-
bieter öffentlich zugänglicher Telefondienste Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen 
zu erlassen und dem AK vor ihrer Anwendung anzu-
zeigen und in elektronischer Form zu veröffentlichen. 
Im Berichtsjahr wurden im Rahmen des Compliance-
Monitorings punktuelle und anlassfallbezogene Über-
prüfungen durchgeführt.

nahmen die beauftragten Ingenieurbüros auf Grundlage 
entsprechender Direktvergaben noch im Berichtsjahr 
die Arbeiten auf.

Rüfeschutzbauten

Landesrüfekommission
Am 23.  September begrüsste Regierungschef-Stell-
vertreterin Sabine Monauni in ihrer Funktion als Vor-
sitzende der Landesrüfekommission erstmals die 
Kommissionsmitglieder. Die Kommission beschäftigte 
sich bei ihrem ordentlichen Jahrestreffen mit den 
Herausforderungen des Klimawandels für den Wasser-
bau im Allgemeinen und für die Rüfeverbauung im Spe-
ziellen. Im Rahmen einer Begehung wurde am Beispiel 
der Mühleholzrüfe in Vaduz aufgezeigt, welche Adaptio-
nen im Wasserbau angesichts des Klimawandels bereits 
vorgenommen wurden und mit welchen zusätzlichen 
Herausforderungen künftig zu rechnen sind. Erkenn-
bar ist bereits heute, dass die Häufigkeiten als auch die 
Intensitäten von Starkregenereignissen im Alpenraum 
zunehmen. Die insgesamt 3'000 Bauwerke, welche den 
Siedlungsraum vor Murgängen und Hochwasser schüt-
zen, bilden einen unverzichtbaren Teil der Basisinfra-
struktur des Landes.

Bauprogramm 2021
Das ABS sah sich angesichts der ambitionierten Ziel-
setzungen bei der Rheindammsanierung gezwungen, 
im Rüfeverbau verschiedene Projekte zurückzustellen, 
um die dadurch freiwerdenden personellen Ressourcen 
beim Vorantreiben der arbeitsintensiven Rheindamm-
sanierungsprojekte einsetzen zu können. Die Abteilung 
Wasserbau legte dementsprechend ihren Arbeits-
schwerpunkt in der Wildbachverbauung auf die Sicher-
stellung des laufenden Unterhalts bei den bestehenden 
Schutzbauwerken.

Diesbezüglich gilt es insbesondere die infolge der 
Rüfegänge vom 18. und vom 30. Juli in der Mühleholz-
rüfe getroffenen Sofortmassnahmen zu erwähnen. Diese 
beiden ausserordentlichen Murgänge verursachten auf 
dem Abschnitt vom Wegübergang Iraggell bis zur Que-
rung Fürstenweg, auf einer Länge von 240 m, grosse 
Schäden am Längswuhr. Die Fundation des oberhalb 
des Vaduzer Wohngebiets Allmein situierten Wuhrs 
wurde über weite Strecken freigelegt. Die einsturz-
gefährdeten Dammabschnitte mussten unmittelbar 
nach den Ereignissen provisorisch unterfangen werden.  
Um weitere Sohleintiefungen und somit weitere sub-
stantielle Schäden am Wuhr zu verhindern, konnte noch 
im Berichtsjahr eine aus elf Blockschwellen bestehende 
Sohlsicherung fertiggestellt werden.
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Generelle Marktentwicklung
Das Marktgeschehen wurde im Berichtsjahr wesentlich 
vom Glasfaserausbau bestimmt. In den Ausbaugebieten 
wechselten die Teilnehmer rascher als in den Vorjahren 
auf Glasfaser-basierte Angebote, wobei sie oft markant 
schnellere Internetanschlüsse wählten und die Not-
wendigkeit des Festnetz-Telefonanschlusses kritisch 
hinterfragten.

Das Melderegister verzeichnete im Berichtsjahr 
einen Zugang und zwei Abgänge, alle im Geschäfts-
kundenbereich. Der Markt wird von einer im Verhältnis 
zur Marktgrösse sehr hohen und stabilen Anbieterzahl 
versorgt. Das Melderegister umfasste am Ende des Be-
richtsjahres 48 Unternehmen.

Ausbau des Glasfasernetzes
Der Ausbau des landesweiten Glasfaserzugangsnetzes 
wurde im Berichtsjahr von den LKW intensiv voran-
getrieben, sodass am Ende des Jahres für weitere 5'100 
Wohn- und Geschäftseinheiten (Vorjahr 4'500) ein Glas-
faseranschluss verfügbar war. Die LKW erzielten einen 
Ausbaustand von insgesamt rund 20'800 Wohn- und 
Geschäftseinheiten, somit bereits 83 % (Vorjahr 71 %) 
des bis Ende 2022 geplanten Vollausbaus, wodurch 
sich Liechtenstein mit der Glasfaserabdeckung in die 
europäischen Spitzenränge einreihen kann. Das Inte-
resse an Telekomdiensten über Glasfasern erhöhte sich 
bei Haushalten und Unternehmen stetig und dement-
sprechend erreichte der Anteil bereits aktiv genutzter 
Glasfaseranschlüsse am Ende des Berichtsjahres 66 %, 
während an den Vorjahresenden erst 60 % (2020) bzw. 
36 % (2019) der zu jenen Zeitpunkten verfügbaren Glas-
faseranschlüsse genutzt wurden. Im Berichtsjahr nah-
men die LKW in Teilen von Eschen, Schaan, Vaduz und 
Triesen total 3'000 Altanschlüsse über Kupferdoppel-
ader und 2'600 Anschlüsse über Koax ausser Betrieb, 
gegenüber 2'700 bzw. 2'400 im Vorjahr.

Marktentwicklung – Festnetz
Der Rückgang der Festnetz-Telefonanschlüsse setzte 
sich weiter fort, ohne ein Ende dieser Entwicklung er-
kennen zu lassen. Die Migration zu Glasfaserleitungen 
führt die alten Technologien (Analog, ISDN) an ihr Ende. 
Während in 2015 noch über 80 % der Telefonanschlüsse 
auf diesen Technologien beruhten, überschritten VoIP-
Telefonanschlüsse am Ende des Berichtsjahres bereits 
die 80 % Marke. Die Gesamtzahl der Festnetz-Telefon-
anschlüsse sank während des Berichtsjahres um 8 % auf 
11'700, wobei insgesamt 1'700 Analog- und ISDN-An-
schlüsse wegfielen und nur 700 VoIP-Telefonanschlüsse 
dazukamen.
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Entwicklung der Festnetz-Telefonanschlüsse 2015 bis 2021

Im Gegensatz zum Telefonanschluss verzeichnet der 
Internetanschluss – als Grunddienst der Informations-
gesellschaft – ein stetes Wachstum, seit 2016 um ca. 
3 % pro Jahr. Auch hier verschwinden die alten Techno-
logien. Die DSL- und Koaxanschlüsse gingen um 2'000 
bzw. 1'500 Stück zurück, wurden allerdings durch 3'900 
neue Glasfaseranschlüsse mehr als kompensiert.
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Im Berichtsjahr erreichten Glasfaser-Internetanschlüsse 
einen Anteil von annähernd 70 % (Vorjahr 50 %) ge-
messen an der Gesamtzahl von Internetanschlüssen.
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Entwicklung der mobilen Telefonanschlüsse 2015 bis 2021

Mobiltelefonanschlüsse mit +423 Rufnummer er-
reichten somit im Berichtsjahr einen Marktanteil von 
35 % (Vorjahr 33 %).
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Internet-Domain «.li»
Die Stiftung SWITCH ist im Auftrag des AK für den ope-
rativen Betrieb der Registrierungsstelle (Registry) der 
«.li»-Domain verantwortlich. Seit dem Berichtsjahr ist 
die Domain .li Teil des Domain Abuse Activity Repor-
tings der ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), mit dem gemeldete Missbrauchs-
verdachtsfälle über verschiedene Domains verglichen 
werden, um die Effektivität der gesetzten Sicherheits-
massnahmen beurteilen und gegebenenfalls anpassen 
zu können. Das Domain Abuse Activity Reporting für 
Country-Code Top-Level-Domains war im Berichtsjahr 
noch im Aufbau.

Auf operativer Ebene macht SWITCH das Surfen 
im Internet sicherer, indem es verdächtige Webseiten, 
die unter einer «.li»-Domain betrieben werden, auf 
Phishing, Fake-Webshops und Malware überprüft. Im 
Zusammenhang mit anderen rechtswidrigen Inhalten 
arbeitet SWITCH mit den Strafverfolgungsbehörden 
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Dass die Leistungsfähigkeit von Glasfaseranschlüssen 
einem tatsächlichen Marktbedürfnis entspricht, zeigt 
sich eindrücklich am Anteil der Internetanschlüsse mit 
einer Downloadleistung von mindestens 200 Mbit / s, der 
im Berichtsjahr bereits 40 % erreichte.
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Marktentwicklung – Mobiltelefonie
Der seit 2016 beobachtbare Trend zugunsten von 
Mobiltelefonanschlüssen mit Liechtensteiner +423 Ruf-
nummer setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Diese 
nahmen um 1'000 Stück zu, während solche mit Schwei-
zer +41 Rufnummer um 600 Stück abnahmen, was einen 
insgesamt wenig veränderten Endstand von 49'300 
(+0.7 %) ergab.
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und dem AK eng zusammen. Entweder leitet SWITCH 
selbst Massnahmen ein und informiert das AK oder das 
AK beauftragt SWITCH mit der Einleitung der jeweili-
gen Massnahmen, die von einer Halteranfrage bis zur 
Sperre der entsprechenden .li-Domain reichen können.

Per Ende des Berichtsjahres waren insgesamt  
68'740 Domain-Namen unter der Top-Level-Domain 
«.li» registriert, was gegenüber 2020 einer Zunahme 
von 2'008 Domain-Namen entspricht.
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Umsetzung des Europäischen Kodex für die  
elektronische Kommunikation
Im Berichtsjahr wurde die Vorlage zur Totalrevision des 
Kommunikationsgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018 / 1972 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation sowie der Durchführung 
der Verordnung (EU) 2018 / 1971 zur Einrichtung des 
Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elek-
tronische Kommunikation (GEREC) ausgearbeitet. Ein 
entsprechendes Vernehmlassungsverfahren wurde im 
November gestartet. Zudem wurde auch bereits mit der 
damit verbundenen Überarbeitung des Verordnungs-
pakets zum KomG begonnen.

Funkfrequenzen

Im zentralen Aufgabenbereich der internationalen 
Frequenzkoordinierung wurden im Berichtsjahr 135 
Anfragen der Nachbarverwaltungen bearbeitet. Die 
meisten ausländischen Koordinierungsanfragen 
kamen dabei aus Deutschland und der Schweiz mit je-
weils 48 Anfragen. Am häufigsten wurden Frequenz-
koordinierungen aus Deutschland für den Funkdienst 
Digitales Radio (DAB) durchgeführt. Für Liechtenstein 
wurden im Berichtsjahr vier Betriebsfunkfrequenzen 
international koordiniert und auch bereits zugeteilt.

Internationale Aktivitäten Funkfrequenzen
Im Berichtsjahr wurden sieben Arbeitsgruppen der 
CEPT, der ITU sowie der EU auf virtueller Basis verfolgt. 
Drei Veranstaltungen davon dienten der Vorbereitung 
auf die nächste Weltfunkkonferenz im Jahr 2023. Inhalt-
lich liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Neu-
widmungen von Funkdiensten und hier insbesondere 

auf deren Verträglichkeit mit den bestehenden Nutzun-
gen.

Frequenzvergabe Mobilfunk
Gemäss dem Liechtensteiner Frequenzzuweisungsplan 
stehen zusätzliche Frequenzen aus den Bereichen 700, 
1'400 und 3'400 – 3'800 MHz für die Erbringung öffent-
licher landesweiter Mobilfunkdienste zur technologie-
neutralen Nutzung zur Verfügung. Die Aufteilung die-
ses zur Verfügung stehenden Frequenzspektrums wird 
vom AK als zuständige Regulierungsbehörde in Form 
eines Auswahlverfahrens durchgeführt, an dem die drei 
in Liechtenstein tätigen Mobilfunkbetreiber Telecom 
Liechtenstein AG, Salt (Liechtenstein) AG und Swiss-
com (Schweiz) AG teilnehmen. Das Verfahren konnte 
im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden und wird 
daher im Folgejahr weitergeführt werden.

Satellitenprojekt
Im Berichtsjahr wurde das Verfahren in Zusammen-
hang mit den 2018 vom AK vorläufig und befristet zu-
geteilten Nutzungsrechten an Satelliten-Frequenzen 
nach Massgabe des entsprechenden nationalen und 
internationalen Rechtsrahmens fortgesetzt. Im April 
des Berichtsjahres erliess das AK eine Ergänzungs-
verfügung, mit der der Zuteilungsinhaberin weiter-
gehende (insbesondere Berichts-) Pflichten auferlegt 
wurden. Die von der Zuteilungsinhaberin dagegen er-
hobenen Beschwerden an die Beschwerdekommission 
für Verwaltungsangelegenheiten (VBK) und den Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) wurden abgewiesen. Im 
Berichtszeitpunkt ist die Ergänzungsverfügung des AK 
rechtskräftig und die Zuteilungsinhaberin arbeitet an 
der notwendigen Verbesserung des Businessplans.

Signatur- und Vertrauensdienste

Im Berichtsjahr konnte das AK die Konformitäts-
bewertung der FLZ Anstalt, dem in Liechtenstein 
gemeldeten Vertrauensdiensteanbieter (VDA), ab-
schliessen. In weiterer Folge kündigte die FLZ Anstalt 
die Einstellung ihrer Tätigkeit per 31. März 2022 an. Das 
AK wird ab diesem Datum weiterhin auf seiner Inter-
netseite die sogenannte Vertrauensliste veröffentlichen, 
die jedoch bis zum Eintritt eines neuen VDA nur mehr 
Angaben zu den Sperrlisten sowie historische Angaben 
zu den qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern und 
den von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauens-
diensten enthalten wird.

Audiovisuelle Medien

Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle  
Mediendienste
Die Vorschriften der Richtlinie (EU) 2018 / 1808 über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) gelten nicht 
mehr wie bislang nur für Fernsehveranstalter und 
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Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf, 
sondern erfassen auch Video-Sharing-Plattformen wie 
YouTube, Netflix oder Facebook. Durch die Änderun-
gen soll den Marktentwicklungen Rechnung getragen 
werden und ein Gleichgewicht zwischen dem Zugang 
zu Online-Inhalte-Diensten, dem Verbraucherschutz 
und der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen werden. Die 
Umsetzung der überarbeiteten AVMD-RL soll durch 
eine Abänderung des MedienG erfolgen. Durch Ver-
zögerungen auf europäischer Ebene konnte die natio-
nale Umsetzung im Berichtsjahr nicht abgeschlossen 
werden.

Verfügbarkeit von Mediendiensten
An das AK gelangten im Berichtsjahr Meldungen seitens 
der liechtensteinischen Bevölkerung, dass Angebote 
von Mediendiensten (z. B. Disney+, ARD Mediathek) in 
Liechtenstein gänzlich oder teilweise nicht verfügbar 
waren. Die Nicht-Verfügbarkeit (Geoblocking) ist oft auf 
rechtliche Einschränkungen aufgrund der Vergabe von 
Lizenzrechten (Copyrights) zurückzuführen, die den 
Empfang bzw. das Abrufen dieser Inhalte in Liechten-
stein derzeit verhindern. Als besonders kleiner Markt 
muss sich Liechtenstein immer wieder für die Gleich-
behandlung und Angebotsvielfalt gesondert bemühen. 
Das AK ist diesbezüglich mit mehreren Anbietern sol-
cher Dienste in engem Kontakt, um eine Lösung für 
die liechtensteinische Bevölkerung – die möglichst 
vollumfängliche Gleichstellung Liechtensteins mit den 
Angeboten in den Nachbarländern – zu erreichen und 
diese Dienste somit für Liechtenstein verfügbar zu ma-
chen. Im Berichtsjahr erweiterte der Sport Streaming 
Dienst DAZN sein Dienstangebot in Liechtenstein be-
reits merklich, dennoch blieb das AK auch mit diesem 
weiterhin in Kontakt, um den Ausbau des Programm-
kataloges weiter zu fördern.

Postregulierung

Revision der Postmarktgesetzgebung
Das AK führte im Berichtsjahr die Arbeiten zur Um-
setzung der Richtlinie 2008 / 6 / EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20.  Februar 2008 zur 
Änderung der Richtlinie 97 / 67 / EG im Hinblick auf die 
Vollendung des Binnenmarktes der Postdienste der Ge-
meinschaft weiter. Der Landtag stimmte der Übernahme 
der entsprechenden Richtlinie in das EWR-Abkommen 
in seiner Sitzung im Juni zu. Dem Gesetzesentwurf 
liegt das Ziel zugrunde, ein klar strukturiertes und in-
tegriertes Postmarktgesetz zu schaffen. Hierdurch soll 
Rechtssicherheit für die Marktteilnehmer geschaffen 
und gleichzeitig sichergestellt werden, dass die künf-
tige Regulierungsbehörde im Postbereich ihre Aufgabe 
effektiv wahrnehmen kann. Ein entsprechendes Ver-
nehmlassungsverfahren wurde im November 2021 ge-
startet.

Internationale Aktivitäten

Das AK vertritt Liechtenstein in verschiedenen EU-Ko-
mitees und EFTA-Arbeitsgruppen, bei der International 
Telecommunication Union (ITU) und dem Weltpostver-
ein (Universal Postal Union – UPU). Dazu gehören im 
Bereich der elektronischen Kommunikation das Com-
munications Committee (CoCom), das Radio Spectrum 
Committee (RSC), die Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG) und der Body of European Regulators for Elec-
tronic Communications (BEREC), bei welchem das AK 
im Berichtsjahr Einsitz im Führungsgremium, dem 
BEREC Miniboard, hatte. Das AK vertritt Liechtenstein 
in der CEPT (European Conference of Postal and Tele-
communication Administrations), die u. a. auf europä-
ischer Ebene gemeinsame Positionen für die Weltfunk-
konferenz erarbeitet.

Im Medienbereich ist das AK im Contact Committee 
of the Audiovisual Media Services Directive vertreten 
sowie in der European Regulators Group for Audio-
visual Media Services (ERGA). Zudem vertritt das AK 
Liechtenstein in der «European Platform of Regulatory 
Authorities (EPRA)» im Bereich der Medienregulierung.

Im Bereich Post vertritt das AK das Land auf euro-
päischer Ebene in der EFTA Working Group on Postal 
Services sowie im Postal Directive Committee (PDC). 
Daneben nimmt das AK auch an den Plenartreffen der 
ERGP (European Regulators Group for Postal Services) 
und am vorbereitenden Contact Network teil. Auf inter-
nationaler Ebene nahm das AK an Vorbereitungstreffen 
für den Weltpostkongress teil. Dieser fand vom 9. bis 
27.  August in Abidjan, Elfenbeinküste, statt. Die Teil-
nahme am Kongress selbst erfolgte durch das AK in 
erster Linie virtuell. Aufgrund von wichtigen Wahlen, 
insbesondere des Generaldirektors sowie dessen Stell-
vertreter, fand auch eine physische Teilnahme durch 
den Amtsleiter in der dritten Kongresswoche statt.

Im Bereich der elektronischen Signaturen und Ver-
trauensdienste vertritt das AK Liechtenstein im Forum 
der Aufsichtsstellen über elektronische Signaturen und 
Vertrauensdienste (Forum of European Supervisory 
Authorities, FESA) und nimmt Einsitz in der Experten-
gruppe der Agentur der Europäischen Union für Cyber-
sicherheit (ENISA).

Das AK arbeitet insbesondere eng mit dem Schwei-
zer Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), der 
Österreichischen Rundfunk- und Telekom Regulie-
rungs-GmbH (RTR) und der Deutschen Bundesnetz-
agentur (BNetzA) zusammen und steht auch mit den 
anderen europäischen Regulierungsbehörden in regem 
Austausch.
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Amt für Umwelt

Amtsleiter: Stefan Hassler

Das Amt für Umwelt (AU) hatte im Berichtsjahr mehrere 
Schwerpunktaufgaben. Darunter war die Umsetzung der 
Massnahmen der Liechtensteiner Abfallplanung 2070 zur 
Schonung des Deponievolumens in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden. Zudem wurde die Umsetzung des 2021 
beschlossenen Massnahmenpakets zur Verbesserung der 
Waldverjüngung fortgesetzt und Wildruhezonen in zeitge-
mässe Kartierungs- und Analysesysteme überführt, um da-
raus Optimierungen in den rheintalseitigen Hanglagen und 
im Talraum abzuleiten. Weiter wurden der Verpachtungs-
prozess im Rahmen der Neuverpachtung der Jagdreviere 
gestartet und das Jagdgesetz angepasst, um eine professio-
nelle Wildhut und Intensivbejagungsgebiete zu schaffen. Ein 
weiterer Schwerpunkt im Bereich Wald war der Start des 
partizipativen Prozesses zur Waldstrategie 2030+. Diese 
wird 2022 fertiggestellt und als langfristiges waldbezoge-
nes Leitbild dienen. In der Landwirtschaft wurde der breit 
abgestützte, ebenfalls partizipative Prozess zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik mit einem Schussbericht zu Ende 
gebracht. Dieser wird als Grundlage zur Erstellung des ag-
rarpolitischen Berichts 2022 dienen. Ausserdem wurde zur 
Bekämpfung von besonders gefährlichen Schadorganismen 
die Erdmandelgrasverordnung verabschiedet. Mit Blick auf 
das ratifizierte Übereinkommen von Paris wurde im Be-
richtsjahr mit der Erarbeitung der Klimastrategie 2050 be-
gonnen, welche griffige Ziele und Massnahmen zur Errei-
chung des übergeordneten Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 aufzeigen wird. Zudem hat das AU an der 26. Konfe-
renz der Vertragsparteien der Klimakonvention in Glasgow 
und darüber hinaus an weiteren internationalen Konferen-
zen teilgenommen, wie z. B. an der Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und 
die Alpenkonvention betreffende Sitzungen. 

Rechtsetzung

Rechtsetzungsprojekte 
–  Totalrevision CO2-Gesetz
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes Bereich Alt-

lasten
–  Abänderung des Umweltschutzgesetzes Bereich nicht-

ionisierende Strahlung
–  Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes (LWG)
–  Abänderung des Jagdgesetzes
–  Abänderung der Emissionshandelsverordnung
–  Abänderung der CO2-Verordnung
–  Abänderung der Luftreinhalteverordnung
–  Abänderung der Verordnung zum Schutze des Grund-

wasserpumpwerkes «Unterau» in der Gemeinde Schaan
–  Abänderung der Verordnung zum Schutze der Grund-

wasserpumpwerke «Oberau» und «Spetzau» der 
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland

–  Abänderung der Verordnung zum Schutze der Quell-
fassungen «I da Rieter» in der Gemeinde Triesenberg

–  Verordnung zum Schutze des Grundwassers
–  Abänderung der Verordnung über den Schutz der Ge-

wässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
–  Abänderung der Verordnung über die Lagerung von 

Hofdüngern in der Landwirtschaft
–  Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens 

sowie die Anforderungen an die Beschaffenheit und 
Kennzeichnung bestimmter Kunststoffprodukte

–  Verordnung betreffend die Abänderung der Ver-
ordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

–  Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022

–  Abänderung der Verordnung über landwirtschaftliche 
Begriffe und die Anerkennung von Landwirtschafts-
betrieben

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung der 
Infrastrukturen von Alpen

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung der 
Alpwirtschaft

–  Abänderung der Verordnung über Einkommensbei-
träge in der Landwirtschaft

–  Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Erdmandelgrases

–  Abänderung der Verordnung über die Förderung von 
Dienstleistungen Dritter in der Landwirtschaft

–  Totalrevision der Verordnung über die Förderung der 
Tierzucht

Internationale und regionale  
Zusammenarbeit

Liechtenstein nahm im Berichtsjahr an verschiedenen 
Konferenzen teil. Schwerpunktmässig betrafen diese  
die Themen Klima sowie Abfälle und Chemikalien. Da-
rüber hinaus brachte sich Liechtenstein aktiv im Rahmen 
der regionalen Zusammenarbeit der deutschsprachigen 
Länder und innerhalb der verschiedenen Kommissionen 
betreffend Rhein und Bodensee ein.

Vertretung Liechtensteins an den Klimav erhandlungen
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie konnten nicht 
alle geplanten internationalen Treffen wie üblich statt-
finden. An den virtuellen Klimaverhandlungen im Mai 
und Juni konnten die Diskussionen zu den fehlenden 
Umsetzungsrichtlinien der im Übereinkommen von 
Paris vorgegebenen Ziele und Prozesse im Bereich der 
Marktmechanismen und der Transparenz fortgeführt 
werden. Liechtenstein wirkte darauf hin, dass die be-
sonderen Umstände von Kleinstaaten (limitierte ad-
ministrative Ressourcen, vergleichsweise geringe Emis-
sionen etc.) angemessen berücksichtigt werden. 

Vom 31.  Oktober bis zum 13.  November fanden 
die 26. Konferenz der Vertragsparteien der Klimakon-
vention (COP26), die 16. Sitzung der Vertragsstaaten 
des Kyoto-Protokolls (CMP16) und die 3. Sitzung 
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der Vertragsstaaten des Übereinkommens von Paris 
(CMA3) in Glasgow statt. Liechtenstein war mit S.D. 
Alois von und zu Liechtenstein an dem Treffen der 
Staats- und Regierungschefs und mit Regierungschef-
Stellvertreterin Sabine Monauni auf Ministerebene ver-
treten. Zudem arbeitete Liechtenstein an gemeinsamen 
Positionen der Environmental Integrity Group (eine Ver-
handlungsgruppe bestehend aus Georgien, Liechten-
stein, Mexiko, Monaco, Schweiz und Südkorea) zu 
Marktmechanismen, Transparenz und Anpassung mit. 
Liechtenstein hielt zudem die Länderpräsentation an-
lässlich des zweijährigen Überprüfungsprozesses 
(Multilateral Assessment) und beantwortete Fragen aus 
dem Plenum.

EWR-Abkommen 
Im Berichtsjahr waren 97 EU-Rechtsakte zu prüfen. 
Besondere Aufmerksamkeit erforderten verschiedene 
Rechtsakte in den Bereichen allgemeiner Umwelt-
schutz und Abfall, deren Umsetzung umfangreiche Ab-
klärungen bedingten. 

Internationale Übereinkommen im Bereich Abfall und 
Chemikalien 
Vom 26. bis 30.  Juli fand in Genf die 15. Vertrags-
parteienkonferenz (COP15) des Basler Überein-
kommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, 
die 10. Vertragsparteienkonferenz (COP10) des Rotter-
damer Übereinkommens über das Verfahren der vor-
herigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für be-
stimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im 
internationalen Handel und die 10. Vertragsparteien-
konferenz (COP10) des Stockholmer Übereinkommens 
über persistente organische Schadstoffe statt. Die Kon-
ferenzen wurden virtuell durchgeführt. Liechtenstein 
wurde jeweils durch die Schweiz vertreten.

Vom 23. bis 29. Oktober fanden die 12. Konferenz 
der Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens 
(COP12), Teil 2, und das 33. Treffen der Vertragsparteien 
des Montrealer Protokolls (MOP33) statt. Die Konferenz 
wurde virtuell durchgeführt. Liechtenstein wurde durch 
die Schweiz vertreten.

Vom 1. bis 5. November fand das erste Segment der 
vierten Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens von Minamata über Quecksilber statt. Die 
Konferenz wurde virtuell durchgeführt. Liechtenstein 
wurde durch die Schweiz vertreten.

Internationale Übereinkommen im Bereich  
Naturschutz 
Teil 1 der Vertragsstaatenkonferenz des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt (CBD) fand 
Mitte Oktober 2021 in Kunming, China als Hybridver-
anstaltung statt. Liechtenstein nahm daran online teil. 
Der zweite Teil soll im Frühling 2022 wenn möglich als 
physisches Treffen ebenfalls in China stattfinden. 

Das 41. Meeting des Ständigen Ausschusses der 
Berner Konvention fand vom 29. November bis 3. De-
zember statt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie wurde 
es virtuell abgehalten. Liechtenstein nahm an allen fünf 
Tagen teil.

Übereinkommen im Bereich Wasser 
Die 67. Tagung der Internationalen Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee (IGKB) fand am 11. Mai 
in virtueller Form statt, an welcher auch Liechtenstein 
vertreten war. Zentrale Themen waren die Strategie 
«Spurenstoffe», das Interreg-Projekt «ANEBO» zum 
Neozoenmonitoring in der Uferzone, Aquakulturen im 
Bodensee sowie der aktuelle Stand zum Projekt «See-
Wandel».

Die Plenarsitzung der Internationalen Kommission 
zum Schutz des Rheins (IKSR) und des Koordinierungs-
komitees Rhein (PLEN-CC) fand am 1. und 2.  Juli als 
Videokonferenz statt. Die Kommission verabschiedete 
unter anderem vier Berichte zur Ökologie und Wasser-
qualität des Rheins. Die Erkenntnisse fliessen auch 
in den Internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein 
2022 bis 2027 nach EU-Wasserrahmenrichtlinie ein. 
Liechtenstein nahm auch an dieser Sitzung teil. 

Alpenkonvention 
Liechtenstein nahm an den Sitzungen des Ständigen 
Ausschusses sowie des Klimabeirates und Biodiversi-
tätsbeirates teil. Zudem nahm Liechtenstein an Sit-
zungen zum neunten Alpenzustandsbericht (RSA9), 
welcher an der 17.  Alpenkonferenz im Jahr 2022 ver-
abschiedet wird, teil.

EUSALP – EU strategy for the alpine region
Das Amt für Umwelt ist in zwei Arbeitsgruppen ver-
treten. Die Koordination obliegt dem Amt für Aus-
wärtige Angelegenheiten. Liechtenstein nahm an den 
Sitzungen der AG 8 virtuell teil.

CIPRA
Die CIPRA begleitete das Projekt YAOLIN (Youth Alpine 
Interrail), an dem sich auch das Amt für Umwelt finan-
ziell beteiligte. Mit der CIPRA wurden zudem Gespräche 
über eine verstärkte Zusammenarbeit geführt.

Arbeitsgruppe der Deutschsprachigen Umweltämter 
zu Grünen Finanzen 
Das Amt für Umwelt beteiligte sich an den Diskussionen 
und nahm an den virtuellen Austauschtreffen teil. 
Liechtenstein war durch den Amtsleiter des Amtes für 
Umwelt und durch die Finanzmarktaufsicht an der vir-
tuellen Konferenz, welche von Deutschland organisiert 
wurde, vertreten. Das Amt für Umwelt hat unterschied-
liche Stellungnahmen zur EU Taxonomie für die Nach-
haltigkeit eingereicht.
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Interreg-Projekt Low-Tech-Gebäude
Die Kommission Umwelt der Internationalen Bodensee-
konferenz startete 2016 das Projekt Low-Tech-Gebäude 
mit einer Projektdauer von vier Jahren. Das Projekt 
geht der Frage nach, wie viel Technik ein nachhaltiges 
Haus benötigt. Die Universität Liechtenstein ist Projekt-
partner und erarbeitete in einem ersten Arbeitspaket 
die Grundlagen sowie eine Übersicht der Low-Tech-An-
sätze. Das Projekt wurde 2021 mit einem Schlussbericht 
und einem Fachbuch abgeschlossen. 

Umweltinformation

Der vom Amt im Berichtsjahr vorbereitete Umwelt-
schutzkalender für das Jahr 2022 ist dem Thema «Ver-
wendungsmöglichkeiten von Pflanzen und Pilzen» ge-
widmet. 

Umweltverträglichkeitsprüfungen
Für zwei Projekte wurden Vorabklärungen durch-
geführt. Bei einem Projekt wurde daraufhin eine Einzel-
fallprüfung durchgeführt. Die Durchführung einer UVP 
wurde nicht verfügt. Zwei Projekte befinden sich im 
UVP-Verfahren (Strassenverbindung Vaduz-Triesen; 
Werkentwicklungsplan Hilcona AG). Das ESPOO-Ver-
fahren (Schweiz, EGO-Druckleitung) wurde aufgrund 
des Rückzugs des Projekts sistiert. 

Baugesuche 

Im Rahmen des amtsinternen Koordinationsverfahrens 
wurden im Berichtsjahr 440 Baugesuche geprüft. 

Klima

Emissionshandelssystem und Nationales  
Emissionshandelsregister
Die Versteigerungen über die Versteigerungsplatt-
form für europäische Emissionszertifikate wurden 
erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen des Vollzugs 
des Emissionshandelsgesetzes und der geplanten Än-
derungen der EU-Gesetzgebung waren Teilnahmen an 
Registerführertreffen erforderlich. Die Verordnung zum 
Emissionshandelsgesetz wurde aufgrund der EU-Richt-
linie 410 / 2018 abgeändert.

Berichtspflichten gemäss der Klimakonvention und 
dem Kyoto-Protokoll
Die Arbeiten zur jährlichen Erstellung des Treibhaus-
gasinventars (Periode 1990 bis 2019) verliefen plan-
mässig. Das Treibhausgasinventar und der Begleit-
bericht für das Jahr 2019 wurden am 15. April 2021 dem 
UN Klimasekretariat übermittelt. Vom 1. bis 5.  März 
erfolgte die Überprüfung des 4. Zweijahresberichtes 
durch UN-Experten. Im Rahmen des virtuellen Über-
prüfungsprozesses (Multilateral Assessment) wurden 
über 16 Fragen verschiedener Länder beantwortet. 

Vollzug des CO2-Gesetzes
Im Berichtsjahr fand die Rückverteilung der 2019er Ein-
nahmen aus der CO2-Abgabe aus dem Bereich Wirt-
schaft statt. Insgesamt konnte das Amt für Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit der AHV CHF 1'819'496 (gegenüber 
CHF 2'045'904 im Vorjahr) an die Wirtschaft zurückver-
teilen. Zudem wurde die Totalrevision des CO2-Gesetzes 
vernehmlasst und aufgrund der Ablehnung des Schwei-
zer Stimmvolks zum CO2-Gesetz im Juni 2021 mit den 
Schweizer Behörden die Weiterentwicklung des CO2-
Gesetzes nach 2021 besprochen. Die CO2-Verordnung 
wurde aktualisiert und die CO2-Abgabe von 96 auf 120 
Franken pro Tonne CO2 erhöht.

Klimastrategie 2050
Basierend auf der Klimavision 2050 wurde mit der Aus-
arbeitung der Klima-Langzeitstrategie begonnen. Diese 
soll konkrete Umsetzungsmassnahmen zur Erreichung 
der Klimaneutralität in Liechtenstein bis 2050 defi-
nieren. Im 2022 soll eine öffentliche Konsultation zur 
Klimastrategie durchgeführt und die Strategie vom 
Landtag genehmigt werden. 

Anpassung an den Klimawandel
Liechtenstein nahm an dem virtuellen Austauschtreffen 
des alpinen Anpassungsnetzwerks an den Klimawandel 
teil, in welchem die Alpenländer vertreten sind und sich 
über die Anpassung an den Klimawandel austauschen.

Wasser

Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Die Internationale Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) tagte am 26. Mai in Maienfeld in Graubünden. 
Schwerpunktthemen waren neben dem Projekt «Auf-
weitung Maienfeld-Bad Ragaz», dem Stand bei RHESI 
auch die «Rheindammertüchtigung St. Gallen-Liechten-
stein». Am 4. November veranstaltete die IRKA in Mels 
eine Fachtagung Wasserwirtschaft Alpenrhein mit zahl-
reichen Vorträgen. Die Tagung wurde von interessier-
tem Fachpublikum gut besucht und soll wiederholt wer-
den. Die Projekte «Basismonitoring Benthosbesiedlung» 
und das Spezialmonitoring «Wasserabhängige Land-
lebensräume» wurden durch die Projektgruppe «Ge-
wässer- und Fischökologie» (PGGF) unter dem Vorsitz 
von Liechtenstein ausgeschrieben und vergeben. Die 
Arbeiten zu den beiden Projekten sollen 2022 beginnen.

Grenzgewässerkommission Liechtenstein-Vorarlberg
Der Informationsaustausch der Grenzgewässerkom-
mission Liechtenstein-Vorarlberg wurde auf Frühjahr 
2022 verschoben. 

Oberflächengewässer
Die Untersuchungen des chemisch-physikalischen Zu-
standes der Fliessgewässer wurden 2021 weitergeführt. 
Da die Ergebnisse aus dem Berichtsjahr erst 2022 
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abschliessend ausgewertet sein werden, werden nach-
folgend die Ergebnisse von 2020 aufgeführt. In den 
meisten Fliessgewässern in Liechtenstein wurden im 
Jahr 2020 die chemischen Qualitätsziele gemäss Bewirt-
schaftungsplan nach Wasserrahmenrichtlinie des Amtes 
für Umwelt eingehalten. Die Wasserqualität ist insgesamt 
als gut zu bezeichnen. Einzig die Konzentrationen des ge-
lösten organischen Kohlenstoffs waren teilweise zu hoch. 
So wurde in der Esche und im Scheidgraben kein guter Zu-
stand erreicht. Beim Ammonium-Stickstoff, Nitrat-Stick-
stoff und Ortho-Phosphat lag in allen Fliessgewässern 
ein guter oder sehr guter Zustand vor. Auch die Qualitäts-
ziele für Nitrit-Stickstoff wurden eingehalten. Zusätzlich 
erfolgten 2021 Untersuchungen des Phytho- und Makro-
zoobenthos im Binnenkanal Unterlauf, im Scheidgraben 
und in der Esche. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
sind noch ausstehend. Der Fischbestand wurde zur öko-
logischen Zustandsbeurteilung am Binnenkanal im Ab-
schnitt Zollstrasse, am Scheidgraben und am Spiersbach 
aufgenommen. Die Auswertungen werden 2022 vor-
liegen. Im Hinblick auf eine Überwachung von Mikro-
verunreinigungen wurden Abklärungen durchgeführt, 
ob die Messstation Binnenkanal Ruggell mit einem ent-
sprechenden Messprogramm ausgerüstet werden kann.

Für den alle 10 Jahre aktualisierten Liechtensteiner 
Fisch- und Krebsatlas wurden erste Untersuchungen 
des Fisch- und Krebsbestands durchgeführt. Die Publi-
kation des Fisch- und Krebsatlas ist im 2024 vorgesehen. 

Am Alpenrhein selbst wurde 2021 im Rahmen der 
Internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA) kein Monitoring durchgeführt. 

Gewässerverschmutzungen
Es sind elf Meldungen zu Gewässerverschmutzungen 
eingegangen. Diese umfassten Schmutzwassereinlei-
tungen in Gewässer als Folge von Wasserhaltungen auf 
Baustellen, sowie Gewässerverschmutzungen durch Öl, 
Treibstoffe und Hofdünger. Es wurden entsprechende 
Ermittlungen durchgeführt und Massnahmen getroffen. 

Revitalisierung von Fliessgewässern
In diesem Jahr erfolgte eine Instream-Verbesserung 
im Binnenkanal bei Ruggell durch den Fischereiverein 
Liechtenstein unter Beteiligung des Landes. 

Grundwasser
Im Anschluss an die flächendeckenden geo-
physikalischen Feldmessungen der Talebene wurde im 
Berichtsjahr die Ausarbeitung einer Grundwasserleiter-
karte mit dem hydrogeologischen Lockergesteinsauf-
bau in der Rheintalebene und den Randbereichen in 
Angriff genommen. Mit diesen erweiterten Grundlagen 
lassen sich die Grundwasserkörper genauer abgrenzen 
und damit die raumplanerischen Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit dem Grundwasserschutz effizienter 
und nachvollziehbarer bearbeiten. Die Arbeiten werden 
2022 weitergeführt.

Die Dauerüberwachung der Pegelstände und der 
Qualität des Grundwassers wurde 2021 weitergeführt. 

Im Berichtsjahr konnte für das Gebiet Äuli in Vaduz 
ein Konzept für parzellenübergreifende Grundwasser-
umströmungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Vaduz abgeschlossen werden. 

Wassernutzungen
Für die Daten zur Trinkwassernutzung werden die 
Werte des Vorjahres angegeben: Der Verbrauch von 
Trink- und Brauchwasser im Jahr 2020 betrug total 8.1 
Mio. m³. Die öffentlichen Wasserwerke lieferten ins-
gesamt 6.6 Mio. m³, von den konzessionierten Selbst-
versorgern wurden 1.5 Mio. m³ Grundwasser gefördert. 
Die Wasserbedarfsdeckung erfolgte gesamthaft zu 
50 % durch Grundwasser und zu 50 % durch Quell-
wasser. Der spezifische Wasserbedarf (inkl. Industrie 
auf 200 Arbeitstage gerechnet) betrug 802 Liter pro 
Einwohner und Tag.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat im Be-
richtsjahr die Änderungen des Schutzzonenplans und 
des Schutzzonenreglements der Quellwasserfassung 
«Wiesle» des Wasserwerks Balzers genehmigt. Da die 
Quellwasserfassungen auf Hoheitsgebiet der Gemeinde 
Fläsch liegen, erfolgte die Schutzzonenanpassung nach 
Schweizer Recht über die Gemeinde Fläsch. 

Bei den Quellwasserfassungen «I da Rieter» in der 
Gemeinde Triesenberg wurden Abklärungen zu ver-
schiedenen Problemstellungen zum Schutze der Fas-
sungen getroffen (Abwasserentsorgung, Melkplatz, Sa-
nierung von bestehenden Gebäuden). 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4.9 Mio. m³ 
Grund- oder Oberflächenwasser thermisch genutzt 
(Vorjahr: 5.9 Mio. m³). 

Im Berichtsjahr konnte die Konzession für das neue 
Kraftwerk Mühleholzquellen erteilt und die Anlage in 
Betrieb genommen werden. Das Kraftwerk speist täg-
lich etwa 7'000 kWh ins Stromnetz ein und kann etwa 
580 Vier-Personen Haushalte mit Strom versorgen.

Im Berichtsjahr wurde das Konzept zur Bewässerung 
landwirtschaftlicher Kulturen weiterentwickelt. Ins-
besondere wurden in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Balzers und der Vereinigung Bäuerlicher Orga-
nisationen (VBO) drei Pilotprojekte weitergeführt, bei 
welchen die praktische Umsetzung des Konzeptes bei-
spielhaft angegangen wird. 

Erdsonden
Im Berichtsjahr wurden 19 Gesuche zur Erstellung einer 
Erdsondenanlage geprüft und bewilligt (neu total 594 
Erdsondenanlagen). Im Umweltdatenkataster zur Er-
fassung und Verwaltung der Erdsondengesuche wurden 
diverse Überarbeitungen durchgeführt.

Siedlungsentwässerung
Der Generelle Verbands-Entwässerungsplan (VGEP) 
des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden 
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Liechtensteins (AZV) bildet die Grundlage für die Gene-
rellen Entwässerungspläne (GEP) der Gemeinden. Ein 
wichtiges neues Element der Siedlungsentwässerung ist 
die Versickerung oder Retention von unverschmutztem 
Wasser auf den Liegenschaften. Im Berichtsjahr be-
fanden sich noch sieben GEP in der Bearbeitung, vier 
sind von der Regierung genehmigt.

Kommunale Abwasserreinigung und  
Klärschlammverwertung
Im Berichtsjahr wurden in der Kläranlage Bendern ins-
gesamt 10.45 Mio. m³ Abwasser gereinigt (Vorjahr: 
9.86 Mio. m³). Die Qualität des in den Alpenrhein ein-
geleiteten gereinigten Abwassers wurde systema-
tisch überwacht. Aufgrund des Betriebsalters der ARA 
standen diverse kleinere Betriebsoptimierungen bzw. 
Ersatzmassnahmen an, wie z. B. Ersatz Rührbelüfter 
Biologie 4 (Erhöhung Energieeffizienz), Austausch Bio-
filtermasse (Reduktion Geruch) und Überprüfung Sand- 
und Fettfang (Verbesserung Sandqualität). 

Die Anlage zur Entwässerung und Trocknung des 
Klärschlammes der ARA Bendern arbeitete einwandfrei. 
Es fielen 1'245 Tonnen Klärschlamm-Granulat (Trocken-
substanz grösser 90 %) an, welches im Zementwerk Un-
tervaz / GR thermisch verwertet wurde (Vorjahr: 1'339 
Tonnen).

Mit dem Abwasserzweckverband erfolgten Ge-
spräche und Abklärungen bezüglich der Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von organi-
schen Spurenstoffen aus dem Abwasser und zur Er-
arbeitung einer «Strategie ARA Bendern 2050». Die 
Auftragserteilung und der Projektstart beider Studien 
sind für 2022 vorgesehen.

Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
Die Bewilligung und die Aufsicht über die privaten 
Liegenschaftsentwässerungen obliegen laut Gewässer-
schutzgesetz und Abwasserreglement den Gemeinden. 
Das Amt für Umwelt befasst sich mit der Behandlung 
der Abwässer bei den Industriebetrieben sowie der 
Wasserhaltung bei Baustellen. 

Zwei Betriebe der Lebensmittelverarbeitungs-
Branche investierten im Berichtsjahr in neue Vor-
behandlungsanlagen: Eine Abwasser-Neutralisations-
anlage konnte abgenommen und in Betrieb gesetzt 
werden, eine weitere Vorbehandlungsanlage befand 
sich im Bau.

Im Berichtsjahr wurden 25 Gesuche für Baustellen-
wasserhaltungen und Einleitungen in Oberflächen-
gewässer geprüft und bewilligt. Des Weiteren wurden 
16 Gesuche für Sondierbohrungen geprüft und be-
willigt. 

Gewässerschutz in der Landwirtschaft
Ab 2021 werden im Rahmen der Betriebskontrollen in 
der Landwirtschaft zusätzlich 13 Kontrollpunkte bezüg-
lich des Gewässerschutzes geprüft. 

Im Zusammenhang mit den periodischen Kontrol-
len von Abwasseranlagen und Einrichtungen gemäss 
Gewässerschutzgesetzgebung wurde ein Kontroll-
konzept ausgearbeitet. Die Kontrollen sollen ab 2022 
im Rahmen einer Kampagne durchgeführt werden. Mit-
einbezogen werden auch die Kontrollen gemäss Hof-
düngerverordnung, mit Schwerpunkt Lagerkapazitäten 
und Abdeckung der Hofdüngerlager. In Bezug auf die 
geplante Revision der Hofdüngerverordnung wurden 
verschiedene Punkte abgeklärt. 

Fischerei

Internationale Bevollmächtigtenkonferenz
Die jährliche Internationale Bevollmächtigtenkonferenz 
für die Fischerei am Bodensee und seinen Zuflüssen 
(IBKF) fand am 15. Juni 2021 unter dem Vorsitz Baden-
Württembergs in virtueller Form statt. Im Jahr 2020 
wurden insgesamt 295 Tonnen Fisch durch die Berufs-
fischerinnen und Berufsfischer gefangen. Dieser Wert 
liegt nahe dem Mittelwert der letzten fünf Jahre von 
knapp 280 Tonnen, ist allerdings weit unter den Fang-
zahlen, die noch zwischen 2012 bis 2014 realisiert wur-
den. Seit 2013 machen grosse Stichlingsschwärme und 
zunehmende Quaggamuschelbestände den Fischen 
die Nahrung streitig. Nun zeigt sich, dass der für die 
Berufsfischerei schwierige Weg der Patentreduktion 
in die richtige Richtung führt. Sie konnten 2020 im 
Durchschnitt knapp 4.3 Tonnen Fische anlanden. Die-
ser Jahresfang pro Patent wurde letztmals 2012 erzielt. 
Ausserdem entnehmen Kormorane hohe Mengen an 
Fisch. Baden-Württemberg hat eine Vorstudie zum Ein-
fluss der Kormoranpopulation auf die Fischbestände in 
Auftrag gegeben.

Fischeinsätze
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 10'000 Bachforellen-
sömmerlinge in Liechtenstein besetzt, davon wurden 
5'000 in die Zubringer und 5'000 in den Binnenkanal 
selbst eingesetzt.

Fischereiprüfung
Der Vorbereitungskurs und die Prüfung wurden im Sep-
tember und Oktober abgehalten. Die Prüfung wurde 
von insgesamt 35 Teilnehmenden abgelegt. 34 Teil-
nehmende haben bestanden.

Luft

Massnahmenplan Luft
Zur Überarbeitung des Massnahmenplans Luft wurden 
verschiedene Abklärungen und Vorbereitungen durch-
geführt. 

Überprüfung von Feuerungsanlagen
Bei 16 Öl- und Gasfeuerungsanlagen mit einer 
Leistung von mehr als einem Megawatt wurden 
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Qualitätskontrollen im Bereich der Textilreinigung und 
der Baumaschinen sowie die Erstellung von Vollzugs-
hilfen mit Fokus Kleinholzfeuerungskontrollen.

Kontinuierliche Immissionsmessungen
Der Tages- sowie der Jahresmittelgrenzwert für 
Stickstoffdioxid (NO2) wurden bei der Messstation 
Vaduz Landesbibliothek eingehalten. Der höchste ge-
messene Tagesmittelwert lag bei 40 µg / m³ (Grenzwert: 
80 µg / m³; Messwert 2020: 47 µg / m³). Der Jahresmittel-
wert lag bei 13 µg / m³ (Grenzwert: 30 µg / m³, Messwert 
2020: 13 µg / m³).

Der Stundenmittelgrenzwert für Ozon von 
120 µg / m³ wurde an insgesamt 22 Tagen 83-mal über-
schritten (2020: an 33 Tagen mit 126 Überschreitungen). 
Der höchste gemessene Stundenmittelwert betrug 
148 µg / m³ (2020: 146 µg / m³).

Der Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 
50 µg / m³ wurde in Vaduz viermal überschritten (2020: 
einmal). Drei der vier Tage mit Überschreitungen sind 
einem Saharastaubereignis 23. bis 25.  Februar 2021 
zuzuordnen. Der höchste gemessene Tagesmittelwert 
mit 119 µg / m³ fiel in die Zeit des Saharastaubereig-
nisses (24. Februar 2021), der höchste gemessene Wert 
ausserhalb dieses Ereignisses lag bei 55 µg / m³ (2020: 
53 µg / m³). Der Jahresmittelgrenzwert von 20 µg / m³ 
wurde mit 12 µg / m³ eingehalten (2020: 12 µg / m³).

Zusätzlich zur permanenten Messstation in Vaduz 
(Landesbibliothek) wurde mit einer mobilen Mess-
station in Triesenberg Zentrum ganzjährig die Fein-
staubbelastung sowie Stickstoffdioxid gemessen. Der 
Tagesmittelgrenzwert für Feinstaub von 50 µg / m³ 
wurde innerhalb der Messperiode vom 18.  Dezember 
2020 bis 21. Dezember 2021 fünf Mal überschritten. Der 
höchste gemessene Tagesmittelwert mit 107 µg / m³ fiel 
ebenfalls auf das Saharastaubereignis zwischen dem 
23. und 25.  Februar. Der Jahresmittelgrenzwert von 
20 µg / m³ wurde mit einem Jahresmittel von 12 µg / m³ 
eingehalten. Die gemessenen Stickstoffdioxidwerte 
lagen im Mittel bei 17 µg / m³ und zeigten einen maxi-
malen Tagesmittelwert von 37 µg / m³. Die Messstation 
wurde am 21. Dezember 2021 nach Eschen zum Essane-
kreisel verschoben.

Stickstoffdioxidmessung mit Passivsammlern
Im Berichtsjahr wurde an 13 Standorten mittels Passiv-
sammlern Stickstoffdioxid gemessen. Der Jahres-
mittelgrenzwert von 30 µg / m³ wurde an allen Stand-
orten eingehalten: Triesenberg Zentrum 25 µg / m³ 
(2020: 26 µg / m³), Eschen Essanestrasse 21 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Bendern Eschner Strasse 21 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Schaan Lindenplatz Süd 20 µg / m³ 
(2020: 22 µg / m³), Triesen Landstrasse 19 µg / m³ 
(2020: 19 µg / m³), Schaanwald Vorarlberger-Strasse 
14 µg / m³ (2020: 15 µg / m³), Balzers Gagoz 15 µg / m³ 
(2020: 15 µg / m³), Vaduz Mühleholz 14 µg / m³ (2020: 
14 µg / m³), Vaduz Landesbibliothek 13 µg / m³ (2020: 

Emissionsmessungen durchgeführt. Keine dieser An-
lagen musste beanstandet werden. 

Die Feuerungskontrolleure der Gemeinden über-
prüften 8'635 Öl- / Gasfeuerungsanlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von weniger als einem Mega-
watt. 118 Anlagen mussten beanstandet und ent-
sprechend einreguliert werden. 

Bei 14 Holzfeuerungsanlagen mit einer Leistung von 
mehr als 70 kW wurden Emissionsmessungen durch-
geführt. Bei vier Anlagen war eine Einregulierung 
notwendig, bei einer weiteren Anlage wurde eine Sa-
nierung verfügt. Bei zwei Anlagen konnten laufende Sa-
nierungen erfolgreich abgeschlossen werden. 

Überprüfung von besonderen Anlagen
Bei einem Blockheizkraftwerk wurden die Schad-
stoffemissionen überprüft. Es entsprach den luft-
hygienischen Anforderungen. Zwei Blockheizkraftwerke 
konnten nach einer Standortänderung im Berichtsjahr 
nicht gemessen werden.

Bei zehn Tankstellen wurden die Gasrückführungen 
kontrolliert. Ein System konnte direkt bei der Kontrolle 
nachjustiert werden und ein System wurde ersetzt.

Im Rahmen der Baustellen-Emissionsbegrenzungs-
verordnung wurden zwei Meldungen des Amtes für 
Strassenverkehr geprüft. 

Emissionskataster
Im Berichtsjahr wurden am Emissionskataster wei-
tere Nachführungen und Datenbereinigungen vor-
genommen. Ebenfalls wurde an einer Implementierung 
in den Umweltdatenkataster gearbeitet.

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)
Im Rahmen des Vollzugs der VOC-Verordnung wurden 
die VOC-Bilanzen von vier Industriebetrieben geprüft 
und an die Oberzolldirektion der Schweiz weitergeleitet. 
Aufgrund betrieblicher Änderungen eines VOC-relevan-
ten Betriebs wurden verschiedene Abklärungen zur Ab-
luftbehandlung durchgeführt.

Berichterstattung im Rahmen des Übereinkommens 
über grenzüberschreitende Luftverunreinigung
Im April des Berichtsjahres wurden das Emissions-
inventar und der Inventarbericht für die Jahre 1985 bis 
2019 beim UNECE-Sekretariat eingereicht. Im Rahmen 
der Überprüfung durch das UNECE-Sekretariat wurden 
verschiedene Anfragen bearbeitet und methodische 
Verbesserungen beim Emissionsinventar geprüft.

OSTLUFT (Überwachung der Luftqualität zusammen 
mit den Ostschweizer Kantonen)
Als Mitglied der OSTLUFT arbeitet das Amt für Um-
welt eng mit den Ostschweizer Fachstellen für Luftrein-
haltung zusammen. Projekte und Sitzungen wurden via 
Telefon- und Videokonferenzen vorangetrieben. Länger-
fristige Projekte sind Emissions- und Immissionskarten, 
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Abklärungen und teils Messungen durchgeführt wer-
den.

Eisenbahnlärmsanierung
Das überarbeitete Lärmsanierungskonzept der ÖBB 
wurde geprüft. Bei der Prüfung wurde festgestellt, 
dass eine Überarbeitung erforderlich ist. Das Lärm-
sanierungskonzept wurde sodann von den ÖBB über-
arbeitet und am 16. Dezember 2021 erneut eingereicht. 
Es ist vorgesehen, die Prüfung der überarbeiteten Ver-
sion im ersten Halbjahr 2022 abzuschliessen und öffent-
lich aufzulegen. 

Lärmsanierungsprojekte Strassen
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Bau und Infra-
struktur wurden die anstehenden Strassenbauprojekte 
auf Lärmminderungsmassnahmen hin geprüft. Beim 
lärmarmen Strassenbelag, der im Rahmen eines Ver-
suchs im Jahre 2018 in Schaan eingebaut wurde, er-
folgte eine Kontrollmessung der Lärmwirkung. Die 
Lärmwirkung ist nach wie vor hoch, auch wenn sie im 
Vergleich zum Anfangswert leicht abgenommen hat. 
Die Abnahme der Lärmwirkung liegt im üblichen Rah-
men.

Lärmaktionsplan gemäss EU-Richtlinie
Es erfolgten verschiedene Abklärungen und Vor-
bereitungsarbeiten zur Erarbeitung des Lärm-
aktionsplans gemäss EU-Richtlinie 2002 / 49 / EG. 
Der Lärmaktionsplan beschreibt basierend auf dem 
Strassenlärmkataster die aktuelle Belastungssituation 
und zeigt die möglichen Lärmreduktionsmassnahmen 
auf. Die Fertigstellung des Entwurfs des Lärmaktions-
plans ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Anschliessend 
erfolgt eine öffentliche Konsultation.

Schall- und Laserverordnung
Es wurden vier Meldungen überprüft.

Nichtionisierende Strahlung

Mobilfunk 
Es wurden keine neuen Standortdatenblätter ein-
gereicht. Es ist davon auszugehen, dass viele Änderun-
gen aufgeschoben wurden, da der Technologiewechsel 
auf 5G noch ausstehend ist.

Es erfolgte ein intensiver Informationsaustausch 
mit den Schweizer Behörden. Im Fokus stand die Be-
urteilung der neuen Antennentechnologie der «adapti-
ven Antennen». Die USG-Änderung betreffend die Ein-
führung adaptiver Antennen wurde abgeschlossen.

Qualitätssicherungssystem (QSS)
Das QSS umfasst eine systematische Überprüfung der 
monatlichen Betriebsstandsmeldungen der Mobilfunk-
betreiber. Kleinere Mängel (z. B. bei den Koordinaten- 
und Antennenbezeichnungen) konnten rasch behoben 

13 µg / m³), Ruggeller Riet 10 µg / m³ (2020: 10 µg / m³), 
Eschen Schwarz Strässle 10 µg / m³ (2020: 10 µg / m³) 
und Malbun 8 µg / m³ (2020: 7 µg / m³). Neben der mo-
bilen Messstation wurde im Berichtsjahr ein weiterer 
Passivsammler im Zentrum von Triesenberg betrieben: 
19 µg / m³.

Benzolbelastung
Die Benzolmessungen mit Passivsammlern zeigten, 
dass der EU-Grenzwert von 5 µg / m³ Benzol auch an 
Strassenstandorten nicht überschritten wird.

Immissionsüberwachung Ammoniak
Die Ammoniakmessungen erfolgten an fünf Stand-
orten. Die Jahresmittelwerte betragen: Ruggeller Riet 
4.5 µg / m³ (2020 5.1 µg / m³), Eschen Schwarz Strässle 
6.5 µg / m³ (2020: 7.2 µg / m³), Schaan Lindenkreuzung 
4.8 µg / m³ (2019: 5.4 µg / m³) und Balzers Aviols 
7.1 µg / m³ (2020: 6.9 µg / m³). Zur Beurteilung der Im-
missionssituation in empfindlichen Ökosystemen wurde 
ein zusätzlicher Standort in Triesenberg Steg instal-
liert. Der dort gemessene Jahresmittelwert betrug 2021 
0.7 µg / m³.

Der Schlussbericht der schweizweiten Mess-
kampagne von 2019 zur Gesamtstickstoff-Deposition, 
an der Liechtenstein mit einer Messstelle im Ruggeller 
Riet beteiligt war, erschien am 1. Februar 2021. Er ist 
auf der Internetseite des Amtes für Umwelt verlinkt. 

Rauch-, Brennstoffmissbrauch- und Geruchsklagen
Es mussten drei Meldungen bearbeitet werden mit 
entsprechender Durchführung von Ermittlungen, Be-
ratungen und Vermittlungen.

Beurteilung von Baugesuchen
Es wurden diverse Baugesuche auf ihre Überein-
stimmung mit den Vorgaben der Luftreinhaltegesetz-
gebung geprüft. Bei zwölf Baugesuchen mussten um-
fangreichere Abklärungen durchgeführt und Auflagen 
festgelegt werden.

Lärm

Lärmbeurteilungen
Es wurden 166 Baugesuche geprüft. Bei 23 Bau-
gesuchen mussten umfangreichere Lärmbeurteilungen 
durchgeführt sowie Lärmgutachten geprüft werden. 
Zudem wurden verschiedene Einspracheverfahren be-
arbeitet. Des Weiteren wurden im Rahmen von Bau-
ordnungsrevisionen der Gemeinden die lärmschutz-
rechtlichen und -technischen Belange überprüft und 
bei Bedarf mit den jeweiligen Gemeinden besprochen. 

Lärmklagen
Es wurden 18 Meldungen bearbeitet mit entsprechender 
Durchführung von Ermittlungen, Beratungen und Ver-
mittlungen. In elf Fällen mussten umfangreichere 
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werden. Grenzwertüberschreitungen wurden keine 
festgestellt. 

Transformatorenstationen 
Es wurden drei Standortdatenblätter von Trans-
formatorenstationen bezüglich der Einhaltung der 
Grenzwerte geprüft. Die Grenzwerte wurden ein-
gehalten. Seit der Einführung der Verordnung über den 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung im Jahr 2008 
konnten 115 Transformatorenstationen saniert, opti-
miert oder neu bewilligt werden.

Beratung / Messungen
Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung wurden 
zwei Messungen und zwei Beratungen durchgeführt. 
Zudem wurden zwei Messungen von Amtes wegen 
durchgeführt.

Lichtemissionen
Im Oktober 2021 wurde die neue Vollzugshilfe des BAFU 
hinsichtlich Lichtemissionen publiziert. Diese Voll-
zugshilfe wird nun auch in Liechtenstein angewendet. 
Die Prüfung erfolgt vorwiegend im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens.

Abfall

Allgemein
Im Rahmen des Projektes «Vollzugsordner» der Abfall-
fachstellen der Ostschweizer Kantone und Liechten-
stein wurden Faktenblätter zu spezifischen Themen er-
arbeitet bzw. bestehende überarbeitet.

Liechtensteiner Abfallplanung 2070 und Deponien
Die Liechtensteiner Abfallplanung 2070 befindet sich 
gemeinsam mit den Gemeinden in Umsetzung. Schwer-
punkte bilden die Massnahmen zur Schonung des 
Deponievolumens, wie z. B. die Verwertung von ge-
eignetem Aushubmaterial für Rekultivierungen oder das 
verstärkte Recycling von Bauabfällen, sowie die Prüfung 
von potenziell neuen Deponiestandorten. Diesbezüglich 
wurden verschiedene Abklärungen durchgeführt. Die 
Beantwortung des Postulats betreffend Entwicklung 
eines ganzheitlichen landesweiten Konzepts für Inert-
stoff-Deponien befindet sich in Erarbeitung. 

In Vaduz konnte das Bauabfallkompartiment in 
Betrieb genommen werden. In Schaan wurden die 
diesbezüglichen Arbeiten weitergeführt. In Rug-
gell befindet sich das Bauabfallkompartiment in der 
Planungsphase.

Bei der Deponie Rheinau in Eschen konnten die 
Arbeiten für die Eröffnung der zweiten Etappe ab-
geschlossen werden.

Recycling mineralischer Bauabfälle
Die Betriebskontrollen bei den Bauabfall-Recyclingbe-
trieben erfolgen seit 2007 auf Basis einer Vereinbarung 

durch den Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband 
Schweiz (ARV) und den Fachverband für die Kies- und 
Betonindustrie (FSKB). Insgesamt wurden sieben Be-
triebsstandorte kontrolliert. Alle Betriebe haben den 
Anforderungen entsprochen.

Abfallaufkommen und -behandlung
Da die Daten zur Abfallstatistik nicht vor April verfüg-
bar sind, werden nachfolgend die Vorjahreszahlen an-
gegeben.

Anlieferungen an die KVA Buchs
2020 wurden insgesamt 11'494 Tonnen Siedlungsabfälle 
über den Verein für Abfallentsorgung (VfA Buchs) ent-
sorgt, was gegenüber 2019 einer Zunahme von 212 
Tonnen oder 1.9 % entspricht. Davon betrugen die Ab-
fälle aus Haushaltungen und Gewerbe, welche über 
die Kehrichtabfuhr gesammelt werden, 8'202 Tonnen. 
Bei dieser Fraktion ergab sich gegenüber dem Vorjahr 
eine Zunahme um 219 Tonnen oder 2.7 %. Die Direkt-
anlieferungen durch die Industrie beliefen sich auf 971 
Tonnen. Dies entspricht gegenüber 2019 einer Zunahme 
von 0.2 Tonnen oder 0.02 %.

Zur Kompostierung wurden 2'320 Tonnen organi-
sche Abfälle an den VfA geliefert, was gegenüber 2019 
einer Abnahme von 8 Tonnen oder 0.3 % entspricht.

Zudem wurden 148 Tonnen Metzgereiabfälle an den 
VfA geliefert, 5 Tonnen bzw. 3.5 % weniger als 2019.

Hinzu kommen Direktanlieferungen von schweizeri-
schen Sortieranlagen, welche auch Abfälle aus Liechten-
stein enthalten. Gemäss VfA interner Schätzung beträgt 
der Anteil aus Liechtenstein rund 17'000 Tonnen. 

Gemeindedeponien
2020 wurden insgesamt 501'742 Tonnen Bauschutt, 
Aushubmaterial und Kieswaschschlamm in den De-
ponien der Gemeinden abgelagert, was gegenüber 2019 
einer Zunahme von 50'094 Tonnen bzw. 11.1 % ent-
spricht. Die von den Gemeinden betriebenen Deponien 
wurden vom Amt für Umwelt kontrolliert.

Grüngut
Auf den Kompostierplätzen und Zwischenlagern für 
Grüngut der Gemeinden wurden 2020 6'677 Tonnen 
Häckselgut (Äste, Gras, Laub) zu Kompost verarbeitet 
oder zwischengelagert. Dies entspricht einer Zunahme 
von 820 Tonnen bzw. 14.0 %. Die im Rahmen der Quali-
tätssicherung durchgeführten Analysen und Kontrollen 
bestätigen landesweit eine gute Kompostqualität.

Sonderabfälle
2020 sind total 9'951 Tonnen Sonderabfälle angefallen 
(2019: 10'163 Tonnen). Diese wurden bewilligten Ent-
sorgungsanlagen zugeführt. Der grösste Teil wurde in 
der Schweiz entsorgt.

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden konnte 
im Berichtsjahr aufgrund der Coronapandemie pro 
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Tankeinbringung bei Alt- und Neubauten
Im Berichtsjahr wurden zwei bewilligungspflichtige 
sowie vier meldepflichtige Tankanlagen erfasst und in 
den Tankkataster aufgenommen. 

Chemikalien / Störfall / Strahlenschutz

Allgemeines
In Liechtenstein besteht aufgrund des Zollvertrages mit 
der Schweiz und des EWR-Abkommens das Prinzip der 
parallelen Verkehrsfähigkeit von Chemikalien.

Aufgrund des EWR-Rechts ist Liechtenstein ver-
pflichtet, kostenlos eine Helpdesk für Fragen im Bereich 
REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe), CLP (Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen) und Biozide (Verordnung 
(EG) Nr. 528 / 2012 über Biozidprodukte) zu betreuen. In 
diesen drei Bereichen wurden 110 Anfragen (12 REACH, 
57 CLP und 41 Biozide) von Betrieben aus Liechtenstein 
und anderen Ländern bearbeitet.

Überwachung
Im Rahmen der Chemikalienverordnung REACH erfolgt 
in der EU die Registrierung von Stoffen zentral über 
die europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki. 
Unter REACH müssen alle chemischen Stoffe, die ab 
einer Tonne in der EU hergestellt oder in die EU ein-
geführt werden, registriert werden. Im Berichtsjahr gab 
es keine neuen Registrierungen. Insgesamt wurden 46 
Registrierungen von neun Betrieben in den letzten zehn 
Jahren durchgeführt.

Für Stoffe, die Anlass zu besonderer Besorgnis 
geben, ist ein Antrag auf Zulassung der einzelnen Ver-
wendungen zu stellen. Ein Zulassungsentscheid der 
europäischen Kommission ist in Liechtenstein inner-
halb von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr 
wurden 15 Zulassungsentscheide in Liechtenstein über-
nommen.

Erteilt die europäische Kommission Unionzulas-
sungen für Biozide, sind sie in Liechtenstein innerhalb 
von 30 Tagen zu übernehmen. Im Berichtsjahr wurde 
ein Biozid Unionzulassungsentscheid in Liechtenstein 
übernommen.

Schwerpunkt im Rahmen des Vollzugs der 
Chemikalienverordnungen CLP, REACH und über Biozid- 
produkte war das Projekt der ECHA betreffend Online-
Verkauf von gefährlichen Produkten. 31 gefährliche 
Produkte (davon 28 Biozide) von sieben Betrieben wur-
den geprüft. Betreffend die REACH-Verordnung wurde 
geprüft, ob ein Sicherheitsdatenblatt für gefährliche 
Stoffe und Gemische für industrielle / berufliche An-
wender in einer offiziellen Sprache des betreffenden 
Mitgliedstaates mitgeliefert wird / vorhanden ist. Bei 
den betroffenen Produkten wurde ein Mangel fest-
gestellt. Der Geltungsbereich des Projekts in Bezug 

Gemeinde nur eine Separatsammlung von Sonder-
abfällen aus Privathaushaltungen durchgeführt wer-
den. Insgesamt wurden 9.9 Tonnen Sonderabfälle ein-
gesammelt (Vergleich Vorjahre: 2018: 19.2 Tonnen; 
2019: 20.8 Tonnen).

Meldungen zu illegalen Abfallentsorgungen
Im Berichtsjahr sind elf Meldungen zu illegalen Ab-
fallentsorgungen eingegangen. Bei neun Fällen 
waren vertiefte Abklärungen bzw. Untersuchungen 
notwendig.

Altlasten

Im Berichtsjahr fanden diverse Besprechungen mit 
den betroffenen Gemeinden und Betrieben statt, um 
die spezifischen Gegebenheiten einzelner belasteter 
Standorte zu erörtern. Bei 15 Standorten wurden von 
Gemeinden und Betrieben in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Umwelt Voruntersuchungen durchgeführt (his-
torische und technische Untersuchungen) sowie Detail-
planungen und Sanierungskonzepte erarbeitet. Dabei 
handelte es sich um zwölf Ablagerungsstandorte, zwei 
Betriebs- und einen Unfallstandort.

Im Berichtsjahr wurde mit der Untersuchung von 
PFAS (PFAS ist eine Sammelbezeichnung für Per- und 
Polyfluorierte Alkylsubstanzen) gestartet. PFAS Unter-
suchungen im Ausland sowie in der Schweiz zeigen, 
dass dort, wo PFAS-haltige Feuerlöschschäume regel-
mässig eingesetzt worden sind, PFAS-Belastungen vor-
liegen. In einem ersten Schritt wurde auf dem Feuer-
wehrübungsplatz in Vaduz sowie auf dem angrenzenden 
Areal, wo auch das neue Landesspital geplant ist, eine 
PFAS-Untersuchung durchgeführt. Die ersten Unter-
suchungsergebnisse zeigen, dass eine PFAS-Belastung 
im Bereich des Feuerwehr-Übungsplatzes im Ober-
boden vorliegt. Im Grundwasser wurde keine PFAS-
Belastung nachgewiesen. Weitere Grundwasserunter-
suchungen sind noch ausstehend. 

Die Arbeiten zu den Abänderungen des Umwelt-
schutzgesetzes zur Präzisierung von altlasten- und 
abfallrechtlichen Bestimmungen wurden weitergeführt 
und abgeschlossen.

Im Rahmen von Baugesuchen wurden verschiedene 
Abklärungen zu möglichen Belastungen durchgeführt 
und bei Bedarf entsprechende Untersuchungen ein-
geleitet. Wo erforderlich wurden Massnahmen, wie z. B. 
Sanierungen, begleitet und überwacht.

Tankwesen

Tankrevisionen / Sanierungen
Im Berichtsjahr wurden 335 Tankanlagen einer Revi-
sion unterzogen. 104 Tankanlagen wurden ausser Be-
trieb genommen. Grund dafür ist der Ersatz von Öl-
feuerungen durch Gasfeuerungen oder erneuerbare 
Heizsysteme.
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auf die CLP-Verordnung umfasste die Prüfung, ob die 
Online-Werbung für gefährliche chemische Stoffe und 
Gemische, die online verkauft werden, den Werbe-
bestimmungen gemäss der CLP-Verordnung entspricht. 
Bei den betroffenen Produkten wurden 27 Mängel fest-
gestellt. Innerhalb der Verordnung über Biozidprodukte 
wurden die Zulassung und die Online-Werbung von Bio-
zidprodukten geprüft. Bei den betroffenen Produkten 
wurden 23 Mängel festgestellt.

Im Rahmen des Vollzugs der Schweizerischen 
Chemikaliengesetzgebung wurden zwei Kampagnen 
durchgeführt. Eine Kampagne fokussierte auf die Kon-
trolle von beschränkten Stoffen (Chlorparaffine und ortho- 
Phthalate) in kunststoffhaltigen Gegenständen bzw. 
Elektro- und Elektronikgeräten. 67 Produkte in sechs 
Geschäften wurden vor Ort mit einem mobilen Mess-
gerät geprüft. Bei drei Proben wurden verdächtige Kon-
zentrationen von ortho-Phthalaten festgestellt und für 
eine quantitative Analyse ins Labor geschickt. Die hohe 
Konzentration des Stoffes DEHP (Bis(2-ethylhexyl)
phthalat) wurde in einem Produkt bestätigt. Eine andere 
Kampagne fokussierte auf die Kontrolle von Wasch- und 
Reinigungsmitteln. Es wurden Teile des Sicherheits-
datenblatts sowie die Einstufung und Kennzeichnung 
von insgesamt 40 Produkten bei fünf Unternehmen ge-
prüft. Von den 40 Produkten wurden 37 Produkte be-
anstandet. Das Amt für Umwelt nahm zudem an einer 
Präventionskampagne für die Sekundarschulen teil 
und stellte dazu den Leitfaden «Sicherer Umgang mit 
Chemikalien, Mikroorganismen und Strahlenquellen an 
Schulen» zur Verfügung.

Mit Verordnung (EU) 2017 / 542 wurde die CLP Ver-
ordnung mit einem neuen Anhang VIII ergänzt. Dieser 
Anhang legt fest, wie künftig harmonisierte Informa-
tionen für die gesundheitliche Notversorgung und für 
vorbeugende Massnahmen einzureichen und anzu-
geben sind (Vergiftungsnotrufzentrale). Im Berichtsjahr 
konnten in diesem Zusammenhang die Verhandlungen 
abgeschlossen und eine Vereinbarung zwischen dem 
Amt für Umwelt und der Gesundheit Österreich GmbH 
(GÖG / VIZ) unterzeichnet werden. Die GÖG / VIZ über-
nimmt bei der Anmeldung von gefährlichen EU-Produk-
ten Aufgaben als Appointed Body und Giftnotrufzentrale 
(Poison Centre) für das Fürstentum Liechtenstein.

Im Rahmen des Minamata Quecksilber-Überein-
kommens (zum Schutz von Mensch und Umwelt vor 
den negativen Auswirkungen von Quecksilber) wurde 
die erste Berichterstattung eingereicht.

Die Arbeiten im Rahmen des Marktüberwachungs- 
und Kontrollsystems (MKS) wurden weitergeführt. Es 
fanden insgesamt 26'240 Importe von Chemikalien / Pro-
dukten statt, die unter die vom Amt für Umwelt zu über-
wachenden Zolltarifnummern fallen. Die elektronisch 
erfassten Importmeldungen wurden gesichtet und bei 
Bedarf kontrolliert.

Gestützt auf die schweizerische PIC Verordnung 
(Prior Informed Consent) hat das schweizerische 

Bundesamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Umwelt 13 Importgesuche geprüft und bewilligt.

Chemikalien-Ansprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die beruflich oder 
gewerblich mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 
umgehen, sind verpflichtet, eine Chemikalien-An-
sprechperson zu bezeichnen. Per Ende des Berichts-
jahres verfügen 370 Betriebe über eine Chemikalien-
Ansprechperson.

Nanotechnologie
Die zuständigen Behörden aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein treffen sich 
jährlich zu einem internationalen Behördendialog. Dabei 
werden neue Erkenntnisse und Herausforderungen 
im Bereich der Nanotechnologie ausgetauscht. Im Be-
richtsjahr fand kein Behördendialog statt.

Wohngifte
Im Berichtsjahr gingen vier Anfragen zu den Themen-
bereichen Schimmelpilz und andere Chemikalien ein.

Radon
Im Winter 2020 / 2021 wurden 33 Gebäude untersucht. 
Bei 30 Gebäuden lagen die Werte unter und bei 3 Ge-
bäude über dem Referenzwert von 300 Becquerel / m³. 
Referenzwertüberschreitungen bedeuten, dass ver-
tiefte Abklärungen durchzuführen sind. 

Störfallvorsorge
Mehrere Bauprojekte im Bereich des Prüfkorridors der 
Erdgashochdruckleitung wurden geprüft.

Diverse Bauvorhaben von Betrieben, die der Stör-
fallverordnung unterstellt sind, wurden geprüft. Meh-
rere Chemikalienlager wurden besichtigt und in Bezug 
auf die Störfallvorsorge beurteilt.

Ein Betrieb wurde aus der Unterstellung der Störfall-
gesetzgebung entlassen, da die Mengenschwellen deut-
lich unterschritten werden.

Gentechnisch veränderte und pathogene Organismen
In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für 
biologische Risiken in Zürich wurden verschiedene Ab-
klärungen rechtlicher und technischer Art durchgeführt.

Gefahrgutsicherheitsbeauftragte
Ende des Berichtsjahres verfügten 19 Betriebe, welche 
unter die Bestimmungen der Verordnung über den Trans-
port gefährlicher Güter auf der Strasse (VTGGS) fallen, 
über einen ausgebildeten Gefahrgutbeauftragten. Das 
Amt für Umwelt fordert periodisch die Jahresberichte 
ein. Es wurden 18 Jahresberichte geprüft und bei Be-
anstandungen wurden entsprechende Massnahmen 
eingefordert. Die Daten der Jahresberichte wurden auch 
für die Beurteilung der Störfallvorsorge im Verkehrs-
bereich verwendet.
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Des Weiteren wurden Anfragen zur Gefahrgut-
klassierung, Zulassung von Gebinden sowie Schulung 
und Prüfung von Gefahrgutbeauftragten bearbeitet.

Wald

Inventare, Planung, Gesetzgebung
Im Berichtsjahr wurde das Monitoring zur Beurteilung 
der Verbissintensität durch Schalenwild im Wald zum 
vierten Mal durchgeführt und die im Vorjahr eingeführte, 
gutachterliche und vom Wildverbiss-Monitoring un-
abhängige, flächendeckende Aufnahme des Wildein-
flusses auf die Naturverjüngung weitergeführt. 

Ebenfalls wurde mit der Erarbeitung der Wald-
strategie 2030+ begonnen. Die Waldstrategie 2030+ 
ist ein waldbezogenes Leitbild, welches Entwicklungs-
perspektiven und -potentiale aufzeigen soll. Im Sommer 
2022 ist eine öffentliche Konsultation vorgesehen. 

Für die Unterstützung der forstlichen Planung wur-
den im Berichtsjahr zwei Projekte finalisiert. Es sind 
dies die sensitive Waldstandortskarte sowie die digital 
generierte Bestandeskarte (FINT-CH). Bei der sensiti-
ven Standortskarte wird die Veränderung der Wald-
standorte in Bezug auf den Klimawandel berechnet. 
Das Ziel des Projekts war, eine flächige Darstellung von 
Baumartenempfehlungen sowie eine Identifizierung von 
Standorten, die besonders sensitiv / empfindlich auf den 
Klimawandel reagieren, kartografisch abzubilden. Für 
die forstliche Planung von besonderem Interesse sind 
Standorte, an denen sich die optimal angepasste Baum-
artenzusammensetzung vollständig ändern dürfte. Das 
Projekt wurde in zwei Schritten durchgeführt. 2019 
wurde die Standortkarte aus dem Jahr 1989 über-
arbeitet und ergänzt, im Berichtsjahr wurden dann die 
Baumartenempfehlungen und die sensitiven Standorte 
berechnet. Das Ziel des FINT-CH Projektes war es, eine 
Methodik zu entwickeln, mit der auf Basis von Fern-
erkundungsdaten Informationen zu Waldstrukturen und 
deren räumlicher Abgrenzungen sowie relevante wald-
bauliche Kenngrössen generiert werden können. Diese 
Daten, aus luftgestütztem Laserscanning haben ein 
grosses Potenzial für die quantitative Charakterisierung 
von Waldstrukturen und dazugehörigen Kennzahlen. 
Das Projekt war eine Zusammenarbeit mit der HAFL 
(Hochschule für Agrar- Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften), den Kantonen BE, BS / BL, GR, LU, SO, VD, 
VS und dem Fürstentum Liechtenstein sowie der SBB 
(Schweizerische Bundesbahnen). Im Berichtsjahr wur-
den die Förster zum Umgang mit der Wegleitung NaiS 
(Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) im 
Prozessbereich «Gerinne» geschult. NaiS ist für jegliche 
Schutzwaldpflege-Massnahmen verbindlich, welche mit 
Landesmitteln abgegolten oder gefördert werden. 

Im Berichtsjahr wurden zehn Rodungsgesuche 
vom Amt für Umwelt bewilligt. Rund 3 ha Wald muss-
ten temporär und 0.6 ha mussten dauerhaft gerodet 
werden. Bei all diesen Rodungen entstand kaum ein 

Waldflächenverlust, da es sich entweder um temporäre 
Rodungen handelte oder um Rodungen mit Realersatz. 
In Ausnahmefällen wurde die Rodungsfläche durch 
Massnahmen zugunsten von Natur- und Landschafts-
schutz kompensiert.

Im Berichtsjahr wurden 42 Stellungnahmen zu diver-
sen Bauvorhaben und Projekten im und am Wald ab-
gegeben. 

Waldbewirtschaftung

Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein 12'958 Efm 
( = Erntefestmeter) Rundholz dem Wald entnommen. 
Vom anfallenden Ast- und Kronenmaterial wurden 
10'004 Srm ( = Schüttraummeter) genutzt. Im Vorjahr 
wurden 15'468 Efm entnommen und 10'475 Srm Ast- 
und Kronenmaterial genutzt. Im Berichtsjahr teilte sich 
der Holzeinschlag auf in 26 % (3'336 Efm) Nutzholz, 1 % 
(154 Efm) Industrieholz, 71 % (9'216 Efm) Energieholz 
und 2 % (252 Efm) Holz, das im Wald liegen bleibt. Somit 
wurde im Berichtsjahr weniger Holz eingeschlagen als 
in den Jahren 2020 und 2019.

Nachfolgend werden Holznutzung und Holzzuwachs 
in den Liechtensteiner Wäldern gegenübergestellt: Ge-
mäss Landeswaldinventar 2010 sind zwischen 1998 und 
2010 auf der gesamten Waldfläche (d. h. auf der regel-
mässig und nicht regelmässig bewirtschafteten Fläche) 
Liechtensteins rund 38'500 Vfm / Jahr ( = Vorratsfest-
meter pro Jahr) Holz nachgewachsen. Die Beziehung 
zwischen Erntefestmeter und Vorratsfestmeter ge-
staltet sich wie folgt: Wird das Volumen eines stehenden 
Baumes berechnet, wird von Vorratsfestmeter (Vfm) 
gesprochen. Wird davon die Rinde, das Übermass, der 
Bruch, der Stock sowie der Wipfel abgezogen, erhält 
man die Erntefestmeter (Efm). Die Formel lautet: Efm = 
0.8 x Vfm. Eine Aktualisierung des Landeswaldinventars 
steht bevor, in diesem Zusammenhang sind jedoch 
keine vollkommen anderen Zahlen zu erwarten. In den 
regelmässig bewirtschafteten Wäldern Liechtensteins 
beträgt der Gesamtzuwachs rund 29'100 Vfm / Jahr 
(Vorratsfestmeter pro Jahr). Dies bedeutet, dass auf 
den regelmässig bewirtschafteten Waldflächen weniger 
Holz genutzt wurde, als nachgewachsen ist.

Der Fokus in der Waldbewirtschaftung wurde auf 
Pflegemassnahmen gelegt. An vielen Orten ist von 
einem Einleiten der Verjüngung abzusehen, da der Er-
folg aufgrund des hohen Schalenwildeinflusses aus-
bleibt. Durchforstungen und Stabilitätspflege stehen im 
Zentrum der momentanen waldbaulichen Planung. Im 
siedlungsnahen Umfeld waren diverse Spezialholzerei-
einsätze notwendig. Solche Massnahmen generieren 
einen hohen Arbeitseinsatz mit relativ geringem Holz-
anfall. Dies führt im Verhältnis zur Fläche und dem ein-
geschlagenen Holz zu grossen Aufwendungen bei der 
Waldbewirtschaftung. Die Investition in die Jungwald-
pflege ist nach wie vor hoch und macht einen Grossteil 
der aufgebrachten Geldmittel aus.
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Holznutzung 2021

  Nutzholz   Industrieholz   Energieholz   Holz im  Holz- Ast- und 
           Bestand anfall Kronen- 
           liegen lassen  material 
 NDH LBH Total NDH LBH Total NDH LBH Hacks. Total 
  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³  m³ Srm

Total 3'192 144 3'336 154 0 154 1'039 2'258 5'919 9'216 252 12'958 10'004 
 % 24.63 1.11 25.74 1.19 0 1.19 8.02 17.43 45.68 71.12 2 1) 100.0

Legende: NDH: Nadelholz, LBH: Laubholz, Hacks.: Hackschnitzel
1) Rundungsdifferenz 

Holzmarkt / Holzverwertung
In Liechtenstein stellt das Holz meist ein Koppelprodukt 
der Waldpflege dar und die gewünschte Qualität fehlt 
oft. Aus diesem Grund beobachtet man den Holzmarkt 
zwar mit Interesse, der Holzabsatz steht jedoch nicht im 
Zentrum der Waldbehandlung.

Forstliche Aus- und Weiterbildung
Im Frühjahr haben drei Forstwarte die Forstwartlehre 
erfolgreich abgeschlossen. In den Liechtensteiner 
Forstbetrieben stehen derzeit acht Forstwarte in Aus-
bildung.

Landesforstbetrieb

Forstpflanzgarten
Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 45'795 Pflan-
zen verkauft; davon waren 22'077 Stück Nadelhölzer, 
17'116 Stück Laubhölzer, 3'877 Stück Gartenpflanzen 
und 2'725 Stück Topfpflanzen. Die verkauften Pflanzen 
fanden Verwendung in Forstbetrieben, Landesprojekten 
und bei Privaten. 56 % davon wurden für Aufforstungen 
in Liechtenstein benötigt, die restlichen 44 % wurden in 
die Schweiz geliefert. Der Arbeitsaufwand für die Her-
stellung der Forstpflanzen betrug 2'871 Stunden. Für 
die Produktion von Gartenpflanzen wurden 595 Stun-
den aufgewendet. Für die Arbeiten von der Samenernte 
bis zum Verkauf der Pflanzen wurden somit insgesamt 
3'466 rein produktive Arbeitsstunden für die Produkte-
gruppe Pflanzgarten geleistet.

Windschutz- und Feldgehölze
In den Windschutzgehölzen wurden im Zuge von Ver-
jüngungs- und Pflegeeingriffen total 381 m³ Holz auf-
gerüstet. 79 m³ Brennholz sind zum grössten Teil im 
Land Liechtenstein weiterverkauft worden. 302 m³ wur-
den von Hackschnitzelproduzenten weiter verwertet. 
Das Hackerholzsortiment wurde für Baupisten im Inland 
verwendet und an das grosse Holzheizwerk in Balzers 
geliefert. In der Vegetationsruhe wurden 47'590 Lfm. 
Windschutzränder maschinell zurückgeschnitten. Für 
die Pflege der Windschutzgehölze wurden gesamthaft 

1'049 produktive Regiestunden aufgewendet, davon 
225 Stunden für das maschinelle Zurückschneiden der 
Hecken- und Windschutzgehölze. 

Arbeit für Dritte und Landesverwaltung
Für kleinere Holz- und Pflanzarbeiten für Private und 
Unternehmungen wurden 6 Stunden verrechnet. Die 
Arbeiten für die Landesverwaltung bestehen vor allem 
aus dem Unterhalt der Wanderwege, zu einem kleineren 
Teil aber auch aus Dienstleistungen für andere Ämter. 
Dafür wurden total 1'073 Stunden aufgewendet. Zusätz-
lich sind 352 Stunden für Arbeitseinsätze im Zusammen-
hang mit der Verbreitung des Bibers aufgewendet wor-
den. Verwaltungsintern werden keine Aufwandstunden 
weiter verrechnet.

Unterhalt der Naturschutzgebiete, Bewirtschaftung 
der Magerwiesen
Im Berichtsjahr wurden 1'123 produktive Regiestunden 
für die Pflege von Naturschutzgebieten aufgewendet. 
Für die Streuemahd, Rodungen und für den Graben-
unterhalt wurden 594 Stunden aufgebracht.

Bekämpfung von gebietsfremden Pflanzen  
(Neophyten)
Für die Bekämpfung von invasiven Pflanzen wurden 422 
Stunden im Ruggeller Riet, 2 Stunden beim Egelsee, 89 
Stunden im Schneggenäule und 16 Stunden an diver-
sen Standorten von der Regiegruppe des Landesforst-
betriebes geleistet. Zusätzlich wurden 1'393 Stunden 
von Asylbewerbern der Flüchtlingshilfe und 68 Stunden 
von naturnahen Vereinen zur Eindämmung von Neo-
phyten in den Naturschutzgebieten geleistet.

Schutzwald 

Schutzwaldpflege
Die Schutzwaldbewirtschaftung nimmt jährlich einen 
grossen Anteil an den forstlichen Arbeiten der Forst-
reviere ein. Die gesamten Schutzwaldaufwände im Be-
richtsjahr beliefen sich auf CHF 660'000. Im Berichts-
jahr hat es kaum Schäden durch Schnee oder Wind 
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gegeben, aufgrund des feuchten Wetters blieben auch 
grössere Käferschäden aus. Die Schutzwaldbestände in 
den unteren Hanglagen leiden seit einigen Jahren unter 
dem grossflächigen Verlust der Esche, die aufgrund 
einer Pilzinfektion abstirbt. Aufgrund dieser Situa tion 
waren auch 2021 zusätzliche Pflegeeingriffe notwendig, 
um betroffene Bestände umzubauen. 

Im Bereich der Jungwaldpflege wurden im Berichts-
jahr mehrere grosse Bestände in Triesen (Hochegg, 
Eggastalda, Poskahalda, Meierhof), Balzers (Eckers-
wald), Vaduz (Schlosshalde, Spania, Schwefel), Schaan 
(Brunnabüchel) sowie in Mauren (Bauwald, Wider-
berg, Kracha Rüfe) gepflegt. Hauptproblem auf den tie-
fer gelegenen Flächen ist der starke Wuchs von Wald-
rebe und Brombeere, wodurch in den Flächen teilweise 
zweimal pro Jahr eingegriffen werden muss. Wichtige 
Fortschritte gab es bei der Bewirtschaftung der älte-
ren Schutzwaldbestände vor allem in den Gemeinden 
Triesenberg (Geisbühel, Sternaberg), Schaan (Alpila), 
Vaduz (Wildschloss), Triesen (Ühlaböchel) und Gamprin 
(Haldenstrasse). Das Hauptaugenmerk lag hier bei der 
Verbesserung der Stabilität und der Einleitung der Be-
standsverjüngung. 

Bereits zum 19. Mal in Folge wurden oberhalb von 
Schaan in Zusammenarbeit mit der Schweizer Stif-
tung «Bergwaldprojekt» wichtige Sanierungsarbeiten 
im Schutzwald durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Freiwilligenprojektes haben Teilnehmende aus ver-
schiedenen europäischen Ländern im Raum Alpila /  
Plattawald und Matona während zwei Wochen unent-
geltlich Begehungswege gebaut sowie Aufforstungs-, 
Pflege- und Forstschutzarbeiten ausgeführt.

Im Berichtsjahr wurde das Maschinenwegnetz in 
Gamprin erweitert und abgeschlossen. Der Neubau 
dient zur Bewirtschaftung des Schutzwaldes Stighala, 
der durch die zukünftig starke talseitige Überbauung 
nicht mehr erschlossen war. Die Kosten für dieses Pro-
jekt lagen bei knapp CHF 53'000. 

Zustand des Schutzwaldes
Damit Schutzwälder ihre Funktion dauerhaft erfüllen 
können, müssen sie rechtzeitig vor der natürlichen Zer-
fallsphase verjüngt werden. Im Landeswaldinventar 
2010 wurde eine klare Überalterungstendenz in den 
Schutzwäldern festgestellt. Seither sind die waldbau-
lichen Bemühungen weiter intensiviert worden, um der 
fortschreitenden Überalterung entgegen zu wirken. Die 
waldbaulichen Eingriffe haben vielerorts dazu geführt, 
dass sich die Verjüngung zunächst einstellt (Anwuchs), 
sich im weiteren Verlauf (Aufwuchs) jedoch nicht halten 
kann. Gründe für den Ausfall der Verjüngung in den ers-
ten Jahren liegen einerseits in den schwierigen Standort-
bedingungen, die jedoch normalerweise nicht zu einem 
Totalausfall führen. Der Hauptgrund für den Ausfall der 
Verjüngung liegt an den hohen Schalenwildbeständen in 
unseren Wäldern, die zu stark verbissenen Jungpflanzen 
führen. Das 2018 eingeführte Monitoringsystem zur 

Beurteilung der Verbissbelastung zeigt anhand klar de-
finierter und reproduzierbarer Messgrössen die Ver-
biss-Situation im Wald objektiv auf. Im Berichtsjahr 
wurden die Aufnahmen zum vierten Mal durchgeführt. 
Die Verbissintensitäten entwickeln sich seit der ersten 
Aufnahme im Jahr 2018 in eine wünschenswerte Rich-
tung. Ob es sich um einen stabilen und nachhaltigen 
Trend handelt, wird sich in den kommenden Jahren zei-
gen. Die Hinweise auf den Verjüngungszustand sind in 
den einzelnen Aufnahmeeinheiten stark unterschied-
lich. Während in den Talrevieren grundsätzlich von 
einer guten Verjüngungssituation auszugehen ist, zeigt 
im Berggebiet nur die Fichte keine generellen Ausfalls-
erscheinungen. In den rheintalseitigen Hanglagen Süd 
und Nord gibt es Hinweise auf Entmischungstendenzen, 
wodurch die potenziell natürliche Waldvegetation bei 
Weitem nicht ausgeschöpft und das Waldbauziel arten-
reicher Mischwälder gefährdet wird.

In den Hangrevieren Nord ist der Verbiss nach wie 
vor bei keiner Baumart unter dem Grenzwert, womit 
das Risiko gross ist, dass in Zukunft erhebliche An-
teile aller Baumarten ausfallen werden. Die Misch-
baumarten bauen mit zunehmender Grösse ab und 
die Tanne ist generell sehr selten. Es liegt ein massi-
ves Verjüngungsdefizit mit deutlicher Entmischungs-
tendenz vor. In den Bergrevieren ist die Verbissintensi-
tät bei Ahorn und Vogelbeere zu hoch, bei den anderen 
Hauptbaumarten aufgrund fehlender Verjüngung nicht 
messbar. In den Bergrevieren kommt nur die Fichte 
auf den Probeflächen in allen Wachstumsstufen vor. 
Auf rund einem Fünftel der Probeflächen ist keine 
Verjüngung feststellbar – auch nicht bei der Fichte. 
Folglich liegt im Berggebiet wie im Vorjahr eine sehr 
schlechte Verjüngungssituation vor. Die festgestellte 
hohe Verbissbelastung besteht seit vielen Jahren und 
führte in der Folge zu grossen Ausfällen der Ver-
jüngung in den Schutzwaldungen. Gemäss Landes-
waldinventar 2010 sowie den erstellten Betriebsgut-
achten unterschiedlicher Alpgenossenschaften, fehlt 
eine ausreichende Waldverjüngung bei durchschnitt-
lich rund 60 % der Schutzwaldflächen. In einzelnen 
Gebieten steigt dieser Wert bis über 80 % an. Aus Sicht 
des Bevölkerungsschutzes stellt diese Situation eine 
ernsthafte Bedrohung dar.

Massnahmen zur Verbesserung der Waldverjüngung
Im Vorjahr wurde die Umsetzung des Massnahmen-
pakets zur Verbesserung der Waldverjüngung von der 
Regierung beschlossen. Diesem Beschluss ging ein 
rund zweijähriger Erarbeitungsprozess in einer Arbeits-
gruppe sowie dem zugehörigen Lenkungsausschuss vo-
raus. Die Umsetzung des gesamten Massnahmenpakets 
wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. 

Die im Massnahmenpaket vorgesehene Störungs-
minimierung betrifft insbesondere die Einhaltung der 
Winterruhezonen für Wildtiere. Die im Vorjahr ein-
geleitete, wegen der Coronapandemie aber nur teilweise 
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umgesetzte Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
wurde für den Winter 2021 / 2022 ausgebaut und um-
gesetzt. 

Die Beruhigung der Wildlebensräume sowie ins-
besondere die Ausscheidung von Wildruhegebieten 
stellen wichtige Eckpfeiler des Massnahmenpakets zur 
Verbesserung der Waldverjüngung dar. Im Berichts-
jahr wurden verschiedene Planungsgrundlagen für die 
Überarbeitung der Wildruhezonen weiter aufgearbeitet 
und in zeitgemässe Kartierungs- und Analysesysteme 
(GIS) überführt. Mit diesen Karten wurden erste Ana-
lysen durchgeführt, um daraus Optimierungsvorschläge 
für die Wildruhezonen in den rheintalseitigen Hang-
lagen und im Talraum abzuleiten.

Eine weitere Massnahme ist die Förderung der 
Lebensraumvernetzung und von Wanderkorridoren für 
Wildtiere sowie die Aufwertung der Lebensräume. Im 
Kanton St. Gallen werden die Projekte zu zwei Wildtier-
brücken (Autobahn) vorangetrieben. Diese haben ins-
besondere für rheintalquerende Wildtierkorridore eine 
grosse Bedeutung. Das Amt für Umwelt verfolgt den 
Prozess durch die Teilnahme an Informationssitzungen 
des Bundesamts für Strassen (ASTRA). Nach ersten 
Treffen im August 2020 zum Korridor Wartau-Balzers /  
Triesen, fanden im Berichtsjahr Treffen zum Korridor 
Werdenberg-Schaan / Eschen statt. Die Thematik rhein-
talquerender Wildtierkorridore fliesst in die im Be-
richtsjahr aufgenommene Überarbeitung des Landes-
richtplans ein. 

Das Massnahmenpaket sieht ebenfalls vor, den Jagd-
wert und den Jagdpachtschilling der Jagdreviere, je 
nach Beeinträchtigung durch Massnahmen zur Sicher-
stellung der Waldverjüngung, im Rahmen der Neuver-
pachtung der Jagdreviere im Jahr 2022 anzupassen. 
Der Verpachtungsprozess startete im Berichtsjahr und 
umfasste die Bewertung der Jagdreviere mit der Fest-
legung des Ausrufpreises (Jagdwert). Im Vergleich zur 
letzten Pachtperiode wurden die Preise erheblich ge-
senkt.

Unter der Massnahme «Absprachen auf Regierungs-
ebene mit Vorarlberg, St. Gallen und Graubünden» sieht 
das Massnahmenpaket einen verstärkten Austausch mit 
den Nachbarländern vor. Auf Behördenebene besteht 
seit Jahren ein Austausch unter Einbezug der Jagdaus-
übungsberechtigen, welcher beispielsweise zum Pro-
jekt «Rotwildbesenderung im Dreiländereck» (2008 bis 
2014) führte. Ebenfalls finden seit einigen Jahren in-
formelle gegenseitige Besuche und Besprechungen im 
Rahmen der Abschussplanung in den jeweiligen Län-
dern statt. 

Im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenpakets 
ist die Waldbewirtschaftung gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben im Sinne des naturnahen Waldbaus fortzu-
führen und gegebenenfalls zu optimieren. Zu diesem 
Zweck sind institutionalisierte Workshops und ein regel-
mässiger Erfahrungsaustausch zwischen den Forst-
diensten des Landes und der Gemeinden durchzuführen. 

Im Berichtsjahr fand ein «Waldbautraining» der Forst-
dienste zum Thema Schutzwaldbewirtschaftung im 
Naturgefahrenprozess «Gerinne» statt. 

Das Massnahmenpaket zur Verbesserung der Wald-
verjüngung sieht auch eine Optimierung bei der Zu-
sammenarbeit zwischen den Waldbewirtschafter / innen 
und den Jagdausübungsberechtigten vor. Zur Institu-
tionalisierung des Austauschs ist vorgesehen, jährliche 
Revierbegehungen (gemäss aktuellen Pachtverträgen) 
thematisch klarer zu strukturieren und mit gegenseitig 
verbindlichen sowie evaluierbaren Abmachungen abzu-
schliessen und zu protokollieren. Sinnvollerweise star-
ten diese Revierbegehungen mit der Neuverpachtung 
der Reviere im Jahr 2022. Im Berichtsjahr hat sich das 
Amt für Umwelt mit verschiedenen Varianten solcher 
Revierbegehungen in den Nachbarländern befasst, um 
Grundlagen für den anstehenden Optimierungsprozess 
zu schaffen. 

Die Massnahmen zur Unterstützung der Jagdgemein-
schaften durch die Schaffung einer professionellen 
Wildhut sowie die Einrichtung von Intensivbejagungs-
gebieten machten eine Anpassung des Jagdgesetzes er-
forderlich. Im Berichtsjahr konnte die Abänderung des 
Jagdgesetzes vom Landtag verabschiedet werden. Die 
Gesetzesänderung tritt am 1. März 2022 in Kraft. 

Schliesslich sieht das Massnahmenpaket die Etab-
lierung bzw. Optimierung von Methoden zur Erfolgs-
kontrolle vor. Ein entscheidendes Instrument dabei ist 
die Überwachung des Zustands der Waldverjüngung 
und die Einschätzung des Wildeinflusses. Zur metho-
dischen Ergänzung des seit 2018 durchgeführten Wild-
verbissmonitorings wurde im Berichtsjahr mit dem im 
Vorjahr begonnenen flächendeckenden, gutachter-
lichen Verjüngungs- und Wildeinflussmonitoring weiter 
gemacht. Die Wälder der nördlichen rheintalseitigen 
Hanglagen sind bereits kartiert, ebenso Teile der süd-
lichen Hanglagen sowie des Berggebiets. Durch die 
Kombination mehrerer methodischer Ansätze sollen 
mittelfristig verlässliche Aussagen zur Entwicklung der 
Intensität und zu den Auswirkungen des Wildverbisses 
auf die Waldverjüngung ermöglicht werden. 

Sonstige Arbeiten
Ausserhalb der Schutzwälder wurde zusätzlich eine 
Reihe von Arbeiten umgesetzt, die durch das Land 
Liechtenstein finanziell unterstützt werden. Das nicht 
gedeckte Defizit der Bewirtschaftung von Sonderwald-
flächen wird zu 100 % durch das Land übernommen. 
Im Berichtsjahr wurde die Pflege von drei Sonderwald-
flächen in Balzers (Rheinaue), Gamprin (Rheinaue) und 
Ruggell (Rheinaue) weitergeführt. Die Gesamtkosten – 
inklusive der Entschädigung für den Nutzungsverzicht 
und die Bewirtschaftungseinschränkungen aller Wald-
reservate und Sonderwaldflächen – beliefen sich auf 
insgesamt CHF 62'600. 

Ausserhalb der Schutzwaldungen stellten auch im 
Berichtsjahr absterbende Eschen ein Sicherheitsrisiko 
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dar und mussten entlang von Strassen oder Erholungs-
einrichtungen entfernt werden. Das Land trägt die da-
durch entstandenen Kosten zu 50 %. Im Berichtsjahr 
mussten in fünf Gemeinden Sicherheitsholzereiarbeiten 
in Höhe von CHF  23'000 (Landesanteil) durchgeführt 
werden.

Integrale Berggebietssanierung (Erhaltung 
und Entwicklung des Berggebietes)

Fachgruppe BGS
Die Fachgruppe «Berggebietssanierung», welche sich 
aus Mitgliedern des Amtes für Umwelt sowie des Amtes 
für Bevölkerungsschutz zusammensetzt, ist mit der 
Planung und Koordination der amtsübergreifenden 
Aufgaben und Projekte im Berggebiet betraut. Im Be-
richtsjahr wurden zwei Sitzungen abgehalten, wobei die 
Schwerpunkte auf der detaillierten Projektumsetzung 
der verschiedenen Projekte lagen. 

Projektausführung
Im Berichtsjahr wurden CHF 1'084'801.04 für die Um-
setzung konkreter Detailprojekte im BGS Perimeter 
aufgewendet. Davon beträgt der gesamte Landesanteil 
CHF 838'116.29. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenverteilung nach Produktbereichen

Wald

Naturgefahren

Erschliessung

Werkbetrieb

Alpwirtschaft

41%

20%

29%

5% 5%
Verteilung der Ausgaben nach Produktbereichen

Kostenverteilung nach Produktgruppen

Alpwaldungen
Schutzwaldpflege
Technische Schutzbauten
Werkbetrieb
Erschliessung
Gebäude, Anlagen, 
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Alpwirtschaft
Im Bereich Alpwirtschaft wurden sieben Projekte zur 
Sanierung und zum Ausbau der Wasserversorgung 
sowie zu Sanierungen an den Alphütten umgesetzt. 

Dabei wurden auf den Alpen Gafadura, Gapfahl, Klein-
steg, Lawena und Sücka Projekte realisiert. Die Gesamt-
investitionen im Bereich Alpwirtschaft beliefen sich auf 
CHF 359'057, wobei allein für die Wald-Weidetrennung 
CHF 140'334 aufgewendet wurden. 

Naturgefahren / Technische Schutzbauten
Grösster Kostenpunkt im Rahmen der technischen 
Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren bildete 
in den letzten Jahren die Sanierung der Lawinenver-
bauung Turna. Für insgesamt rund CHF 1.1 Mio. wur-
den die bestehenden, langsam zerfallenden Holz- und 
Holzstahlverbauungen durch neue Werke ersetzt. Im 
Berichtsjahr wurde für die fünfte und letzte Etappe 
knapp CHF  140'000 eingesetzt. Im nächsten Jahr 
sind nur noch kleinere Reparaturarbeiten geplant. Die 
Überwachung der sich in den Jahren 2016 bis 2018 
aktivierten Sackungs- und Rutschmasse im Einzugs-
gebiet der Schlucherrüfe wird im Sinne eines Langzeit-
monitorings fortgeführt, auch wenn die Bewegungen 
sich wieder im Bereich des langjährigen Mittels be-
finden. Die Kosten im Bereich der Schlucherrüfe be-
laufen sich zusammen mit Räumungsarbeiten beim 
Murgangnetz auf gut CHF  15'000. Inklusive diver-
ser kleinerer Arbeiten wurden somit insgesamt rund 
CHF 176'000 in den Bereich technische Schutzmass-
nahmen investiert.

Erschliessungen
In Zusammenhang mit der Erweiterung der Wasserver-
sorgung Sücka / Böda wurde die Alpstrasse vom Bödas-
tall bis zum Sulzboda saniert. Dabei wurde die Ober-
fläche des Strassenkörpers mit Kiesmaterial, welches 
aus dem Schlucher (Malbun) zugeführt wurde, neu auf-
gebaut. 

Auf der Alp Sareis, im Güschgle und im Garselli 
mussten im Berichtsjahr drei wichtige Verbindungs-
wege (Triebwege) saniert respektive repariert werden. 
Dabei handelt es sich um wichtige Verbindungswege, 
welche für die Bestossung der erwähnten Alpen von 
zentraler Bedeutung sind. 

Die Gesamtausgaben im Bereich BGS-Er-
schliessungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 
CHF 53'944 (Landesanteil CHF 42'272).

Wald
Die budgetierten und projektierten forstlichen Projekte 
im Berggebiet konnten im Berichtsjahr planmässig aus-
geführt werden. 

Im Schutzwald wurden für CHF  104'779 (Landes-
anteil 100 %) und in den übrigen Alpwaldungen für 
CHF  167'419 (Landesanteil 85 % oder CHF  142'306) 
forstliche Massnahmen durchgeführt. Ebenso muss-
ten erneut Sturm- und Borkenkäferschäden (Zwangs-
nutzungen) aufgerüstet werden, welche ursprünglich 
nicht budgetiert waren. Die gesamthaft anfallende 
Holzmenge im Berggebiet belief sich im Berichtsjahr 
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auf ca. 900 m³ Rundholz (Nutz- und Energieholz) sowie 
450 Schüttraummeter (Srm) Ast- und Kronenmaterial 
(Energieholz). Zusätzlich wurden in verschiedenen 
Wildzäunen sowie bei Aufforstungs- und Waldver-
jüngungsprojekten ca. 2'537  Stück Pflanzen ein-
gebracht. 

Obwohl mit einem Grossteil der forstlichen Mass-
nahmen beste Voraussetzungen für die Einleitung der 
nächsten Baumgeneration geschaffen werden, ist es 
im Berggebiet aufgrund des zu starken Schalenwildein-
flusses nicht möglich, die Wälder mit standortgerechten, 
heimischen Baumarten zu verjüngen. 

Bergwanderwege

Jährlich sind auf den Bergwanderwegen und den alpi-
nen Routen umfangreiche Unterhaltsarbeiten an den 
Weganlagen sowie deren Beschilderung nötig. Das Amt 
für Umwelt koordiniert und plant dabei sämtliche Arbei-
ten für ca. 160 km Bergwanderwege und 5 km alpine 
Routen. 

Im März startete der Wegwart vom Liechtensteiner 
Alpenverein mit den ersten Schadensaufnahmen auf den 
Bergwanderwegen. Auf Grundlage dieser Aufnahmen 
begann die Unterhaltsgruppe des Amtes für Umwelt 
(Landesforstbetrieb) mit den jährlichen Räumungs- und 
Reparaturarbeiten. Bis Ende November wurden wäh-
rend ca. 1'200 Arbeitsstunden diverse Reparatur-, Sa-
nierungs- sowie Signalisationsarbeiten am gesamten 
Bergwanderwegnetz durchgeführt. Zusätzlich wurden 
verschiedene Unternehmen für diverse Spezialarbeiten 
eingesetzt. 

Beim Fürstensteig wurde 2021 ein Personenzähler 
in der Weganlage eingebaut. Vom 14.  Juni bis zum 
31. Dezember registrierte das Gerät 14'275 Personen.

Die Gesamtausgaben in Zusammenhang mit Unter-
halts- und Beschilderungsarbeiten auf den Bergwander-
wegen sowie den alpinen Routen beliefen sich im Be-
richtsjahr auf ca. CHF 87'000. 

Natur und Landschaft

Internationaler Naturschutz
Im Berichtsjahr erfolgte die alle zwei Jahre fällige Be-
richterstattung über Ausnahmen zum Fang und Töten 
von geschützten Arten laut Berner Konvention. 

Es fanden diverse virtuelle Anlässe der Kon-
ventionen, der Beauftragten für Natur und Landschaft 
(KBNL) und der Ostschweizer Untersektion (NSK-ZOK) 
sowie der Fachkommission zum Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen (CITES) statt. An diesen wurde, 
wenn möglich, teilgenommen. Die beiden Treffen der 
WISO-Plattform konnten auch im Berichtsjahr nur online 
stattfinden. Diese Arbeitsgruppe der Alpenkonvention 
beschäftigt sich mit dem Management grosser Beute-
greifer. Es erfolgten ausserdem zwei Teilnahmen an 
IUCN-Sitzungen (online).

(Internationaler) Naturpark Rätikon
Sowohl die nationale als auch die internationale Kern-
gruppe hat sich im Berichtsjahr regelmässig getroffen, 
wobei ein Grossteil der Sitzungen online stattfand. Nach 
dem negativen Abstimmungsentscheid der Gemeinden in 
der Teilregion Prättigau wurde beschlossen, das Projekt 
weder national noch international weiter zu verfolgen. Die 
Arbeit am Managementplan wurde folglich eingestellt.

Forschung und Monitoring
Die im Jahr 2019 gestartete Feld-Erhebung der Libellen-
fauna Liechtensteins konnte im Berichtsjahr fort-
gesetzt und abgeschlossen werden. 2022 sollen noch 
gezielte Nachkartierungen erfolgen und die Arbeit 
publiziert werden. Im Rahmen des 2021 von der Re-
gierung beschlossenen Artenmonitorings wurden fol-
gende Untersuchungen durchgeführt: Erfassung der 
überwinternden Wasservögel an ausgewählten Still-
gewässern, Veränderung der Avifauna in ausgewählten 
Feuchtgebieten und anderen Landschaften, Erfassung 
Bestand des Weissstorchs, Vegationskartierungen auf 
Kiesinseln sowie Erfassung der Mollusken in Feucht-
gebieten. Fortgeführt wurde auch die Überarbeitung 
der Roten Liste der Gefässpflanzen.

Pflege und Schutz von Lebensräumen

Naturwacht
Die insgesamt sieben Naturwächter / innen leisteten im 
Berichtsjahr 180 Einsätze mit insgesamt 450 Arbeits-
stunden. Zudem trafen sie sich zu einer Sitzung. Die 
alljährliche Weiterbildung musste auf Grund der Co-
vid-19-Pandemie abgesagt werden. Die Hauptaufgabe 
der Naturwacht ist die Vermittlungs- und Aufklärungs-
arbeit betreffend Natur und Landschaft. Schwere Über-
tretungen der Naturschutzgesetze wurden im Berichts-
jahr keine festgestellt. Verstösse betrafen meist die 
Anleinpflicht von Hunden in Schutzgebieten oder das 
Betretungsverbot der Winterruhezonen für Wildtiere. 
Diese wurden entweder dem Amt für  Lebensmittel-
kontrolle und Veterinärwesen zur Anzeige gebracht 
oder durch das Amt für Umwelt geahndet.

Naturschutzgebiete
Im Naturschutzgebiet Ruggeller Riet wurde im Herbst 
das Stauwehr zum temporären Wasserrückhalt erbaut, 
mit welchem das Feuchtgebiet gegen eine weitere Aus-
trocknung geschützt werden soll. Da eine Biberfamilie 
denselben Graben wenige Meter vom Stauwehr ent-
fernt ebenfalls zuverlässig einstaute, wurde das Wehr 
bisweilen noch nicht in Betrieb genommen. Da an 
einem Punkt Wasser ins Landwirtschaftsgebiet über-
schwappen könnte, wurden Planungen zur Abdichtung 
dieser kritischen Stelle aufgenommen. Im Jahr 2022 soll 
diese Abdichtung erstellt werden.

Die beiden Naturschutzgebiete Ruggeller Riet 
und Schwabbrünnen-Äscher wurden bei der Berner 
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Konvention zur Ausscheidung als Smaragd-Gebiete 
angemeldet. Smaragd-Gebiete sind Gebiete, welche 
europaweit geschützte Arten beherbergen und für die 
Vernetzung von Schutzgebieten als sogenannte Tritt-
steine eine wichtige Funktion übernehmen.

Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden 
Organismen (Neobiota)
Die jährliche Tagung der CH-FL-Arbeitsgruppe «Cer-
cle Exotique» fand online statt, zudem wurde an der 
Sitzung der Sektion Biosicherheit des Kantons Zü-
rich (ostschweizerische Neobiota-Beauftragte) teil-
genommen. 

Das 2017 ins Leben gerufene Monitoring von ge-
bietsfremden Stechmückenarten in Liechtenstein wurde 
fortgeführt. Dabei wurden im Berichtsjahr keine Exem-
plare der Tigermücke in Liechtenstein nachgewiesen, 
sondern nur das Vorhandensein in grosser Anzahl 
der ebenfalls fremdländischen Mückenart «asiatische 
Buschmücke» bestätigt. 

Zum Aufwand für die Bekämpfung von invasiven 
Pflanzen wird auf die Ausführungen im Kapitel Landes-
forstbetrieb verwiesen.

Eingriffe in Natur und Landschaft
Insgesamt wurden 96 Verfahren gemäss Art. 12 und 
13 des Gesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
betreffend «Eingriffe in Natur und Landschaft» durch-
geführt. 35 davon erforderten ein reguläres Verfahren, 
wobei sechs davon abgelehnt wurden. Die restlichen 61 
Eingriffe wurden im vereinfachten Verfahren für kleine 
und unbedenkliche Eingriffe gemäss der «Wegleitung 
für die Beurteilung und Bewilligung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft» beurteilt und bewilligt.

Management von geschützten Tierarten 
Anfang des Berichtsjahres wurden mehrere Wolfsnach-
weise erbracht (unbestätigte Sichtmeldungen, Fotos 
einer Wildtierkamera, genetische Bestätigung der Art 
Wolf mittels Kotanalysen). Im Rahmen der Nachweise 
wurden Anfragen aus der Bevölkerung sowie vonseiten 
der Medien beantwortet. Die Herdenschutzberatungen 
wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. 

Beim Austausch mit den Nachbarstaaten und an-
grenzenden Kantonen stellte die kontinuierliche Zu-
sammenarbeit den Informationsfluss sicher. Die Än-
derung der Schwellenwerte bei Nutztierrissen in der 
Schweiz hatte zur Folge, dass im Berichtsjahr die Arbei-
ten zur Revision des Konzepts Wolf Liechtenstein auf-
genommen wurden, um die weitere Harmonisierung 
des Vollzugs der beiden Länder zu gewährleisten. Auf-
grund eines konkreten Antrags zum Halten von Herden-
schutzhunden wurden Abklärungen getätigt, die für 
die Ausarbeitung der Richtlinie Herdenschutzhunde 
Liechtenstein gemäss Art. VVSV Art. 5 notwendig 
waren. Ebenfalls wurden die Arbeiten zur Richtlinie 
Herdenschutzhunde Liechtenstein aufgenommen. 

Das laufende Luchsmonitoring wurde erfolgreich 
weitergeführt. Es konnten das Weibchen HEIA (inkl. Re-
produktion) sowie die Männchen B717 und B806 nach-
gewiesen und identifiziert werden.

Sechs tote Biber (mehrheitlich Verkehrsopfer) wur-
den dem Amt für Umwelt gemeldet. Neben allgemeinen 
Beratungstätigkeiten (Frass von Kulturen, Stautätig-
keiten, Organisation von Bauverfüllungen) wurden di-
verse Stellungnahmen zu Bauprojekten verfasst (insb. 
Umgestaltung Heilos). Es erfolgten ausserdem Teil-
nahmen am Treffen der kantonalen Biberbeauftragten in 
Aarau sowie an den Workshops für die Biberbestandes-
erhebung, die im Winter 2021 / 2022 gleichzeitig in der 
Schweiz sowie in Liechtenstein stattfindet. Im Berichts-
jahr wurden in der Hochwasserschutzanlage Triesner 
Heilos ausserdem sechs Biber entnommen. 

Aufgrund der fortschreitenden Besiedlung der Schweiz 
durch den Fischotter wurden Abklärungen getätigt, die 
Basis für künftige Monitorings gelegt sowie ein Merkblatt 
für die Internetseite des Amtes für Umwelt erarbeitet. 
Zum Thema Wildkatze wurde ebenfalls ein Merkblatt auf 
der Webseite des Amtes für Umwelt veröffentlicht. 

Naturkundliche Sammlung 

Sammlungsbetrieb
Die Arbeitsschwerpunkte bildeten die Beschaffung 
und Bearbeitung von Tiermaterial aus der heimischen 
Fauna im Hinblick auf die Vervollständigung der Samm-
lung einheimischer Arten und der Ausleihsammlung. 
Besonders zu erwähnen sind die Präparation folgen-
der Tiere für die Ausleihsammlung: Ein Jungbiber, zwei 
kleine Junghasen, zwei Bisamratten und noch weitere 
drei Säugetiere und 20 diverse Vogelpräparate. Für an-
dere Museen und Sammlungen wurden wieder mehrere 
Entfettungsaufträge durchgeführt. 

Eine Weiterentwicklung des Inventarisations-
programms «BioOffice» wurde geprüft. Auf dieses wird 
2022 umgestiegen. 134 Bilddaten von Vogel- und Säuger-
belegen wurden erstellt, umbenannt und teilweise bereits 
mit der Datenbank verknüpft. Da an der Nomenklatur der 
Pilze wieder einiges geändert hat, wurde begonnen die 
Beschriftung und den Stellplatz der Pilzsammlung anzu-
passen. Zudem wurden 285 Vogelbälge von Prinz Hans 
nachbestimmt und die Fundorte verortet. 

Der Präparator hat vom 20. bis 27.  September die 
Internationale Präparatoren Tagung in Budapest be-
sucht und hat dort ein Seminar zum Thema Haut-
konservierung abgehalten. Zudem war er regelmässig 
in Aufgaben der Bereiche Naturschutz und Jagd inner-
halb der Abteilung eingebunden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Berichtsjahres fanden drei Führungen 
durch die Sammlungsräume der Naturkundlichen 
Sammlung statt. Aus der Ausleihsammlung wurden 117 
Präparate für Dritte zur Verfügung gestellt.
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Wildtiere und Jagd

Jagdplanung
Ziel der Regierung ist es, die Höhe der Wildbestände so 
zu regulieren, dass sie im Gleichgewicht mit der Kapazi-
tät ihrer Lebensräume stehen. Strategien zur Her-
stellung nachhaltig tragbarer Bestände umfassen einer-
seits die Abschussplanung und deren Umsetzung durch 
die Jagdpächter. Daneben begünstigen Massnahmen 
zur Verbesserung der Wildlebensräume die Erreichung 
dieses Gleichgewichts. Dazu gehören Äsungsverbes-
serung, Schaffung von Vernetzungselementen sowie 
Lenkungsmassnahmen bei Freizeit- und Erholungs-
aktivitäten. 

Für die im Jahr 2022 beginnende Jagdpachtperiode 
2022 bis 2030 wurden die Jagdreviere neu eingeteilt. 
Dabei wurden die Jagdreviere Alpila und Planken zu 
einem Jagdrevier vereint. Im Berggebiet wurde das 
Jagdrevier Steg neu ausgeschieden. Die Überarbeitung 
und Aktualisierung der Jagdpachtverträge wurde im 
Berichtsjahr abgeschlossen. Die Jagdreviere wurden 
im Oktober für die Neuverpachtung ausgeschrieben. 
Die freihändige Vergabe durch die Gemeinden, Alp-
genossenschaften und Bürgergenossenschaften hatte 
bis 17. Januar 2022 zu erfolgen.

Die Anpassung des Jagdgesetzes, mit den Schwer-
punkten Einführung staatliche Wildhut und Ausscheidung 
von Intensivbejagungsgebieten, konnte im Landtag ab-
schliessend behandelt werden. Die Gesetzesvorlage 
wurde vom Landtag nach eingehender Diskussion an-
genommen. Ein Referendum wurde nicht ergriffen. Das 
neue Jagdgesetz tritt somit am 1. März 2022 in Kraft.

Schalenwildbestand
Um die Entwicklung der Wildbestände zu beurteilen, 
werden beim Rot- und Gamswild jedes Jahr Bestands-
erhebungen durchgeführt. Die dort erzielten Ergeb-
nisse widerspiegeln jedoch nicht die tatsächliche Höhe 
der Wildbestände, da je nach Zählbedingungen mit 
einer Dunkelziffer zwischen 15 und 30 % zu rechnen ist. 
Die Datenreihen werden primär dazu verwendet, um die 
Entwicklung der Wildbestände zu dokumentieren.

Die Umsetzung des Notfütterungskonzeptes hat wie 
gewünscht dazu geführt, dass sich der Rothirschbestand 
vom Spätherbst bis in den Frühling über den ganzen zur 
Verfügung stehenden Winterlebensraum verteilt. Um 
Aufschluss über die Entwicklungstendenz des Bestandes 
zu erhalten, wurden Ende März und Anfang April in den 
rheintalseitigen Jagdrevieren zum sechzehnten Mal Rot-
hirsch-Nachtzählungen durchgeführt.

Ergebnisse Rotwild-Nachttaxation

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bergreviere           
Hangreviere Nord 138 131 152 147 152 113 128 94 104 75 
Hangrevier Süd 81 120 92 150 139 126 98 107 131 81

Gesamt 219 251 244 297 291 239 226 201 235 156

Im Frühjahr wurden zwei Erhebungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse bei den zwei Zählungen lagen im Gebiet 
Rheintalseite Nord (Reviere Alpila, Pirschwald, Planken) 
einmal bei 107 und einmal bei 138 Stück Rotwild. Im 
Gebiet Rheintalseite Süd (Reviere Vaduz, Triesenberg, 
Triesen, Lawena, Balzers) wurden einmal 97 und ein-
mal 81 Stück Rotwild erfasst. Unter Berücksichtigung 
des summarisch höheren Zählergebnisses anlässlich 
der zweiten Erhebung wurden somit in den rheintal-
seitigen Lagen 219 (Vorjahr 251) Rothirsche als Ergeb-
nis der Nachttaxation erfasst. Die Bestandserhebungen 
im Februar ergaben einen Bestand von ca. achtzehn Rot-
hirschen im Alpengebiet. Daraus resultiert ein erhobener 

Winterbestand von 237 Stück Rothirschen. Bei den Be-
standserhebungen werden nicht alle Tiere erfasst und es 
gibt eine Dunkelziffer unbekannter Grösse. Unter der An-
nahme, dass die erhobenen Zahlen als statistische Werte 
repräsentativ für den tatsächlichen Bestand sind, die-
nen sie zur Ermittlung des Bestandsentwicklungstrends. 
Die traditionelle Winterzählung, durchgeführt durch die 
Jagdaufseher und den Wildhüter des Amtes für Umwelt, 
ergab für den Februar einen Bestand von 124 Stück.

Im Herbst wurden zwei Stichtagerhebungen beim 
Gamswild durchgeführt. Bei der ersten Erhebung wur-
den 538 (Vorjahr 502) und bei der zweiten 440 (Vorjahr 
420) Stück erfasst.
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Abschussplanung für das Jagdjahr 2021 / 2022
Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 4. Mai 2021 die 
Verordnung über den Abschussplan für das Jagdjahr 
2021 / 2022 genehmigt. Sie war sich dabei einig, dass die 
erreichten Wilddichten durch Verbiss- und Schälschäden 
eine ausreichende Verjüngung der liechtensteinischen 
(Schutz-)Wälder behinderten und daher eine tatsächliche 
Reduktion der überhöhten Wildbestände angestrebt wer-
den musste. Die Abschusszahlen für das Kahlwild wur-
den in den letzten Jahren zwar stetig erhöht mit dem Ziel, 
den Rotwildbestand in relativ kurzem Zeitraum wesent-
lich zu reduzieren. Die Zielvorgaben konnten jedoch in 
der Praxis nicht erreicht werden. Im Gegenteil, die Kahl-
wildstrecken fielen gar unter das Niveau der Strecken bei 
vorjährigen, tieferen Abschussplänen zurück. Die Regie-
rung entschied sich daher, die Abschussvorgabe für Kahl-
wild auf 179 Stück zu reduzieren. Damit wurde weiterhin 
am Ziel der Bestandsreduktion festgehalten, gleichzeitig 
aber auch die Minderung des Jagddrucks und die Erfüll-
barkeit des Abschussplans berücksichtigt. Beim männ-
lichen Rotwild wurde der Höchstabschuss auf 50 % des 
Kahlwildabschusses angesetzt. Die Mindestabschuss-
vorgabe für das Rehwild wurde, wie im vergangenen Jahr, 
auf 290 Stück festgelegt. Der Gesamtmindestabschuss 
beim Gamswild wurde aufgrund neuer Untersuchungen 
von 189 im Vorjahr auf 142 Stück reduziert, wobei die 
konkreten Abschussziele je nach Schutzwaldfunktion der 
unterschiedlichen Reviere zugeteilt werden.

Agrarpolitische Massnahmen

Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
Die beiden Teilzahlungen und die Schlusszahlung wur-
den ordnungsgemäss per Ende April, Ende August und 
Ende Dezember des Berichtsjahres ausbezahlt. Die Ver-
einbarung zur Beteiligung Liechtensteins an den Ein-
nahmen aus der Versteigerung von Zollkontingenten 
und die Vereinbarung zur Beteiligung Liechtensteins an 
den Markt- und Preisstützungsmassnahmen der schwei-
zerischen Landwirtschaftspolitik haben sich auch im 
zweiten Jahr nach Inkraftsetzung für beide Seiten als 
geeignet erwiesen. 

Der umfangreiche Prozess unter engem Ein-
bezug verschiedener Interessensgruppen zur Weiter-
entwicklung der Agrarpolitik des Fürstentums Liechten-
stein konnte im Berichtsjahr mit einem Schlussbericht 
abgeschlossen werden. 

Im Berichtsjahr wurde das LWG vom Hohen Land-
tag abgeändert und eine gesetzliche Grundlage für be-
sonders gefährliche Schadorganismen geschaffen (Erd-
mandelgrasverordnung). Zudem betraf die Revision des 
LWG das betriebliche Risikomanagement, die Notfall-
hilfe, die Sicherstellung von Förderleistungen, die scho-
nende Bodenbearbeitung und die Anerkennung von 
Landwirtschaftsbetrieben. 

Ein Schleppschlauchförderprogramm wurde initi-
iert, um die Landwirtschaftsbetriebe auf das ab 2023 

geltende Schleppschlauchobligatorium vorzubereiten 
und sie zu unterstützen. 

Die Datenerfassung der Landwirtschaftsbetriebe 
erfolgte im Berichtsjahr erstmals digital über die Platt-
form Agate ins landwirtschaftliche Informationssystem 
LAWIS. Die Umstellung auf die elektronische Daten-
erfassung lief unter dem Projekt «LAGIS» und konnte 
abgeschlossen werden.

Zusammenfassung der Themen, die im Berichtsjahr 
bearbeitet wurden:
–  Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes
–  insgesamt sechs Verordnungsanpassungen (LBAV, 

AIFV, AWFV, LEV, LDFV, TZV)
–  Neue Erdmandelgrasverordnung 
–  Prüfung Schweizer Verordnungs-Paket 2020 über den 

Zollvertrag
–  Umsetzung des Konzepts zur Ausarbeitung der Bio-

diversitätsverordnung
–  Schleppschlauchförderprogramm
–  Schlussbericht zur Weiterentwicklung der Agrar-

politik des Fürstentum Liechtensteins 2021

Milchwirtschaft

Mit der Durchführung der Milchmengenregelung ist 
der Liechtensteiner Milchverband betraut. Die Regie-
rung legte das Landeskontingent im Berichtsjahr, wie 
im  Vorjahr, auf 14.6 Mio. kg Milch fest.

Durch die Rückgabe bzw. Kürzung von Liefermengen 
einzelner Milchproduzenten konnte die Milchmengen-
regelungskommission im Januar 994'248 kg Milchliefer-
menge an die Antragsteller verteilen. Aufgrund der vor-
geschriebenen Behandlung nach Prioritäten wurde bei 
acht Gesuchen die insgesamt angesuchte Menge (total 
505'000 kg) und bei einem Gesuch eine Teilmenge 
(total 489'250 kg) zugeteilt. Die 44 Milchproduktions-
betriebe brachten im Berichtsjahr eine Gesamtmenge 
von 13'266'069 kg Milch in Verkehr.
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Eckdaten zur Milchproduktion 2018 bis 2021

Jahr  2021 2020 2019 2018

Betriebe mit aktivem Milchlieferungsrecht 47 49 51 52 
Landeskontingent in kg  14'600'000 14'600'000 14'600'000 14'600'000 
Betriebe mit Milchablieferung  44 47 48 49 
Verkehrsmilchproduktion (Milchhof) in kg 12'283'012 12'678'777 13'833'774 13'793'493 
Verkehrsmilchproduktion inkl. Alpen,  983'057 1'010'452 811'263 751'802 
Hofverarbeiter und andere in kg 13'266'069 13'689'229 14'645'037 14'545'295

 
Milchproduktion und Landeskontingent

Milchmenge Liechtenstein 2021 inkl. Alpen

Gemeinde Milchmenge in kg

Balzers / Mäls 1'414'848 
Eschen / Nendeln 1'497'265 
Gamprin / Bendern 2'189'809 
Mauren / Schaanwald 1'254'859 
Ruggell 2'485'724 
Schaan 1'789'754 
Schellenberg 842'883 
Triesen  441'049 
Triesenberg 706'718 
Vaduz 643'160

Total Milchproduktion FL 13'266'069

Milchhof Zukauf aus CH 67'962

Total Milchmenge FL 13'334'031

 

Milchlieferung und -verarbeitung Liechtenstein 2021

 Milchmenge in kg

Milchlieferung Milchhof 12'364'568 
Milchverarbeitung Alpen 264'857 
Milchverarbeitung Eigenverwerter 704'606 
Milchlieferung in die Schweiz 0

Total Milchlieferungen 13'334'031
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Verkehrsmilchzulage 2021
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggi-
gesetzes» wurde im dritten Jahr die Verkehrsmilch-
zulage des Amts für Umwelt an die Milchproduzenten 
ausbezahlt (Vereinbarung zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein). Die Verkehrsmilchzulage beträgt unver-
ändert 4.5 Rappen pro Kilogramm Milch.

Milchverarbeitung der Milchhof AG 2021

Warengruppe Milchmenge in kg

Konsummilch  2'525'229 
Joghurt 1'299'461 
Rahmprodukte 574'259 
Quark 3'180'632 
Käse 3'111'440 
Industriehalbfabrikate & Magermilch 20'660 
Butterungsrahm 50'371

Total Verarbeitungsmenge 10'762'052

Milchhandel 1'449'238

Total Milchverarbeitung 12'211'290

 

Alpenmilchproduktion und verarbeitete Produkte 2021

Alp Gesamtmilchmenge Käse fett Käse sauer Butter Konsummilch Abgelieferte 
 in kg in kg in kg in kg auf der Alp in kg Milch an Milch- 
      hof AG in kg

Guschg 25'378 2'009 531 131 68 –
Pradamee 101'510 9'295 495 769 37 –
Sücka 105'493 7'920 1'236 702 435 13'591
Valüna 46'070 3'937 955 483 520 –

Total 2021 278'451 23'161 3'217 1'839 1'060 13'591

Total 2020 290'933 26'247 3'874 2'085 397 0

 
Pflanzenschutz

Feuerbrand
Es wurde kein Feuerbrandbefall gemeldet. Die Feuerbrandkontrolleure der Gemeinden wurden für ihre Über-
wachungsaufgabe im Bereich der Feuerbrand-Schutzgürtel rund um die beiden Sortengärten des Vereins HORTUS 
für ihre Arbeit entschädigt.

Erdmandelgras
Die Landwirte wurden bezüglich der zunehmenden Verbreitung des Erdmandelgrases informiert und über 
 bestehende Möglichkeiten zur Verhinderung der Ausbreitung sowie der Bekämpfung orientiert. Im Berichtsjahr 
wurden keine Flächen saniert. Die Erdmandelgrasverordnung mit Überwachungs-, Melde- und Bekämpfungspflicht 
wurde im Berichtsjahr fertiggestellt. Die Verordnung trat am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Boden

Die Wiederverwertung von Aushubmaterialien zur Auf-
wertung von landwirtschaftlich genutzten Böden be-
nötigt eine abfallrechtliche Bewilligung. Diese wird 
gemäss Umweltschutzgesetz erteilt, wenn die Erforder-
nisse zum Schutz des Bodens erfüllt sind. Im Berichts-
jahr wurden zwölf Bewilligungen für die Durchführung 
von Auflandungen erteilt.

Im Bereich des chemischen Bodenschutzes wurde 
eine Bodenuntersuchung im Rahmen von Dioxin-
belastungen in Kooperation mit der Bodenschutz-
fachstelle des Amtes für Umwelt (AFU) in St. Gallen 
in Auftrag gegeben. Die Bodenproben im Fürstentum 
Liechtenstein werden im Jahr 2022 entnommen.

Beitragszahlungen an Landwirte für das 
Berichtsjahr

Förderungsleistungen zur Existenzsicherung 2021
Förderungsleistungen zur Existenzsicherung werden in 
Form von Einkommensbeiträgen ausgerichtet. Die ver-
schiedenen Beiträge (Betriebsbeitrag mit Basis-, Tier-
halter-, Pflanzenbau-, Flächenbeitrag; Zusatzbeitrag für 
Landwirtschaftsbetriebe mit erschwerten Produktions-
bedingungen; Zusatzbeitrag für ausgewählte Acker-
kulturen und Zusatzbeitrag für ausgewählte Tierarten) 
können je nach betriebsspezifischer Ausrichtung von 
den Betrieben beansprucht werden. Mit dem Zusatz-
beitrag für Raufutterverzehrende Nutztiere wird die 
flächendeckende Nutzung des Grünlandes mit Rau-
futterverzehrern gefördert. Falls die Tiere auf Alpen in 
liechtensteinischem Eigentum gealpt werden, wird ein 
Zusatzbeitrag für die Alpung generiert. 

Einkommensbeiträge 2021 und 2020

Beitragsart / Beitragsjahr Beitragsberechtigte Durchschnittliche Beiträge Beiträge  
 Landwirtschaftsbetriebe pro Betrieb in CHF in %
 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Betriebsbeitrag Basisbeitrag 99 99 11'455 11'436 19 20
 Tierhalterbeitrag 88 87 6'388 6'353 11 11
 Pflanzenbaubeitrag 99 99 7'159 7'148 12 12
 Flächenbeitrag 99 99 4'156 4'178 7 7
Zusatzbeitrag
Bergbetriebe  20 20 5'175 5'166 9 9
Zusatzbeitrag für
ausgewählte
Tierarten Raufutterbeitrag 1) 86 84 25'145 22'341 42 39
Zusatzbeitrag
Ackerkulturen für Raps, Soja,
 Zuckerrüben, u. a. 15 15 536 626 1 1

Total    60'015 57'248 2) 100 100

1) Im Berichtsjahr wurden Raufutterbeiträge für 4'108 Grossvieheinheiten (GVE) und im Jahr 2020 für 4'050 GVE ausbezahlt.
2) Rundungsdifferenz

Förderungsleistungen für ökologische und tiergerechte Leistungen 2021
Der Staat kann ökologische und tiergerechte Leistungen fördern, welche im öffentlichen Interesse erbracht werden, 
bei denen Mehraufwände entstehen, die nicht über den Markt abgegolten werden und bei denen Mindererträge 
resultieren. Diese Leistungen der Landwirtschaftsbetriebe sollen eine nachhaltige und flächendeckende Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche sicherstellen. Für die Erfüllung dieser Massnahmen erhalten 
anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und teilweise auch Privatpersonen Fördermittel.
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Abgeltungs- und Ethobeiträge 2021 und 2020

Beitragsart / Beitragsjahr Anzahl Beitragsempfänger Einheiten Beiträge in %
 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsarten
 Betriebsführung nach dem ÖLN 58 57 2'061 ha 2'042 ha 22 22
 Betriebsführung nach BIO 39 38 1'423 ha 1'380 ha 21 21
 Bio-Umstellung 0 1  1) ha 0 2) 0
Spezifische Bewirtschaftungsarten
 Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume 
  Extensiv genutzte Wiesen 100 97 592 ha 560 ha 25 24
  Wenig intensiv genutzte Wiesen 31 30 41 ha 43 ha 1 1
  Blühstreifen 6 3 5 ha 2) 0 ha 2) 0 2) 0
  Saum auf Ackerland 2 2 2) 0 ha 2) 0 ha 2) 0 2) 0
  Obstbäume einzeln 83 89 4'894 Stk 5'125 Stk 1 1
  Obstbäume Gärten 37 36 1'865 Stk 1'399 Stk 1 1
  Obstbäume auf extensiv 
  genutzten Standorten 36 33 1'896 Stk 1'861 Stk 2 2
Bewirtschaftung von Buntbrachen 5 3 2 ha 1 ha 2) 0 2) 0
Bodenschonende Bewirtschaftung
  Begleitflora 38 33 172 ha 160 ha 1 1
  Winterbegrünung 31 42 283 ha 273 ha 1 2
  Dauerwiesen 53 57 184 ha 460 ha 2 4
 Bewirtschaftung im Rahmen
 des extensiven Ackerbaus 36 37 163 ha 174 ha 1 1
Tiergerechte Betriebsführung
 Regelmässiger Auslauf (RAUS) 82 78 3'966 GVE 3'854 GVE 14 13
 Besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS) 65 61 3'420 GVE 2'748 GVE 6 5

Total      2) 100 2) 100

1)  Da weniger als drei Betriebe Bioumstellungsbeiträge erhalten haben, wird aus Datenschutzgründen die Flächenangabe nicht publiziert (analog 
Landwirtschaftsstatistik).

2) Rundungsdifferenz

Kontrollen 2021
Die ökologisch und biologisch produzierenden Land-
wirtschaftsbetriebe wurden von unabhängigen zerti-
fizierten Kontrollstellen aus der Schweiz überprüft. Es 
sind dies der Kontrolldienst für umweltschonende und 
tierfreundliche Qualitätsproduktion (KUT) des Kantons 
St. Gallen, welcher die nach dem ÖLN (ökologischer 
Leistungsnachweis) produzierenden Betriebe kon-
trolliert. Zudem haben die Kontrollorganisationen bio.
inspecta AG und Bio Test Agro AG die nach den bio-
logischen Richtlinien produzierenden Betriebe geprüft. 
Die Gemeindekontrolleure betreuen verschiedene 
Bereiche der Landwirtschafts-Bewirtschaftungs-
Förderungs-Verordnung und der Landschaftspflege-
Förderungs-Verordnung und erledigen für das Amt für 
Umwelt wichtige Kontrollaufgaben.

Im Berichtsjahr wurden drei Verstösse gegen die 
Richtlinien des ÖLN oder der Bio Suisse festgestellt. Es 
wurden 18 Betriebe auf die Einhaltung des ÖLN kontrol-
liert. Die jährliche Bio-Kontrolle wurde bei 38 Betrieben 

durchgeführt. Im Bereich der Bewirtschaftung natur-
naher Lebensräume wurden im Berichtsjahr keine 
Kürzungen vorgenommen. Jeweils eine Kürzung 
wurde aufgrund von Verstössen gegen die Tierwohl-
bestimmungen, die Gewässerschutz-, sowie die Tier-
schutzgesetzgebung verfügt. Insgesamt wurden Kür-
zungen in der Höhe von CHF 6'056.60 vorgenommen.

Förderungsleistungen für landschaftspflegerische 
Leistungen 2021
Anerkannte Landwirtschaftsbetriebe und Privat-
personen, welche Flächen in den Hanglagen oder Berg-
gebieten bewirtschaften, erhalten Erschwernisbeiträge 
für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der 
Hanglagen. Die ungünstigen topografischen Verhält-
nisse in diesen Lagen führen zu Produktionsnachteilen 
und zu höherem Aufwand bei der Bewirtschaftung. Die 
Förderungsleistungen sollen diese ausgleichen, wenn 
die Bewirtschaftung der Berggebiete und Hanglagen 
dem öffentlichen Interesse dient.
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Erschwernisbeiträge für die Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen im Jahre 2021 und 2020

Gemeinde Fläche in ha Beiträge in CHF 
 2021 2020 2021 2020

Balzers 7.5 7.2 4'343 4'002
Triesen 124.7 122.7 89'451 88'012
Triesenberg 344.3 342.4 305'785 303'646
Vaduz 11.3 11.3 5'627 5'627
Schaan 0 0 0 0
Planken 36.1 36.3 27'669 27'814
Eschen 33.6 36.7 10'782 11'616
Mauren 35.7 29.7 10'990 8'580
Gamprin-Bendern 30.0 28.6 12'608 12'447
Ruggell 21.2 20.8 13'379 13'284
Schellenberg 53.1 52.7 30'291 30'057

Total  698.7 688.4 510'925 505'085

 

Getreidezulage 2021
Als Nachfolgeregelung des sogenannten «Schoggige-
setzes» wird, um die fehlende Exportstützung für Ge-
treide in der Schweiz und Liechtenstein auszugleichen, 
die Getreidezulage ausgerichtet. Diese wird direkt an 
direktzahlungsberechtigte Getreideproduzenten aus-
bezahlt. Die Förderhöhe wird jährlich vom Schwei-
zer Bundesamt für Landwirtschaft in Abhängigkeit 
der Getreideanbaufläche festgelegt. Bei einem An-
satz von CHF 124 pro Hektare wurden im Beitragsjahr 
CHF 25'741.90 ausbezahlt. 51 Landwirtschaftsbetriebe 
waren zum Bezug dieses Beitrags berechtigt.
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Alpwirtschaft

Alpbestossung 2021
Auf den Inlandalpen verringerte sich die Bestossung von 1'414 auf 1'323 Stösse. Auf den Liechtensteiner Alpen 
in Vorarlberg nahm die Bestossung gegenüber dem Vorjahr von 230 auf 241 Stösse zu. Auf allen Alpen wurde die 
Mindestbestossung von 75 % erreicht.

Gealpte Tiere und Alpungskostenbeiträge 2021 (Inlandalpen und Eigenalpen in Vorarlberg)
Stückzahlen (korrigiert nach Sömmerungsdauer der Tiere; gerundet)

Tierkategorie 2021  2020 
 Alpen in FL Alpen in Vlbg. Alpen in FL Alpen in Vlbg.

Kühe mit Milchverwertung 343 33 286 24
Galtkühe  1) 95 20 117 10
Mutterkühe 1) 287 39 340 65
Rinder / Ochsen über 2 Jahre 286 54 284 56
Rinder / Ochsen 1 – 2 Jahre 558 224 652 135
Kälber bis 1 Jahr 533 84 567 134
Pferde / Esel / Ponys 69 – 77 –
Schafe 74 – 72 –
Ziegen 57 8 154 9
Lamas / Alpakas – – – –
Total (Stück) 2'302 462 2'549 433

Gealpte GVE 1'564 241 1'414 230

Alpungskostenbeiträge in CHF 609'449 101'059 609'449 101'059

1) Anteilsmässig aufgeteilt gemäss Tierverkehrsdatenbank (TVD)

Alpverbesserungen
Auf Grundlage der Alpinfrastruktur-Förderungs- 
Verordnung (AIFV) wurden im Berichtsjahr der Bau von 
Brunnenplätzen auf der Alpe Fahren-Ziersch sowie der 
Bau einer neuen Alphütte mit Stall auf der Alpe Tiefen-
see-Klesi subventioniert.

Unkrautbekämpfung
Der Einsatz von Herbiziden ist im Alpengebiet nur 
nach Bewilligung durch die Landesalpenkommission 
und ausschliesslich zur Behandlung von Einzelpflanzen 
gestattet. Im Berichtsjahr bewilligte die Landesalpen-
kommission auf fünfzehn Alpen den Einsatz von Herbi-
ziden zur Einzelstockbehandlung. Bekämpft wurden die 
Weideunkräuter Alpenblacke, Alpenkreuzkraut, Weisser 
Germer sowie Ackerkratzdistel.

Grundlagenverbesserung

Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft
Im Berichtsjahr gingen insgesamt drei Gesuche ein. Di-
verse kleine Projekte, welche bereits im Jahr 2020 sowie 
im aktuellen Berichtsjahr eingegangen sind, wurden 
realisiert und sind teilweise abgerechnet worden. Eine 
grössere Maschinenhalle und eine Umnutzung eines 

bestehenden Stallgebäudes konnten ebenfalls im Be-
richtsjahr abgerechnet werden.

Die mit einer liechtensteinischen Bank verein-
barten, günstigen Festhypothek-Konditionen, die für 
den Grossteil der entsprechenden Hypotheken gelten, 
sind auf Ende des Berichtsjahres ausgelaufen. Es ist 
beabsichtigt, eine vergleichbare Vereinbarung ab dem 
Jahr 2022 für weitere zwei Jahre zu fixieren. 

Im Hinblick auf die zukünftige Förderung von In-
vestitionen wurden erneut erste Gespräche über zwei 
neue Betriebsstandorte geführt.

Bodenverbesserungen
Die Verordnung über die Förderung von Bodenver-
besserungen in der Landwirtschaft dient der Förderung 
von Projekten zur Verbesserung von Böden. Im Berichts-
jahr wurde die Förderung einer Bewässerungsanlage in 
der Landwirtschaft im Gampriner Riet bewilligt. 

Interessengemeinschaft Tierzucht (IG Tierzucht)
Die IG Tierzucht ist die Branchenorganisation, welche 
die Interessen der Tiergattungen Rindvieh, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Equiden, Neuweltkameliden, Kaninchen, 
Geflügel und Bienen wahrnimmt. Um der Interessens-
gemeinschaft Tierzucht mehr Eigenverantwortung 
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zu übertragen und den Vollzug zu optimieren, wurde 
die Tierzuchtverordnung einer Totalrevision unter-
zogen. Im Zentrum der Tätigkeit stand der Prämien-
markt Vaduz, den die IG Tierzucht zusammen mit dem 
Organisationskomitee Vaduzer Prämienmarkt durch-
führte. Die anderen Prämienmärkte konnten aufgrund 
der Covid-19-Pandemie nicht ausgerichtet werden. Da-
rüber hinaus wurden sieben Projekte, die im Bereich 
der Marktbearbeitung, Teilnahme an Ausstellungen und 
Sichtbarmachung der tierzüchterischen Leistungen an-
gesiedelt waren, gefördert.

Soziale Begleitmassnahmen
Die Förderung des Einstiegs in die Landwirtschaft durch 
eine einmalige Starthilfe ist in der Landwirtschafts- 
Begleitmassnahmen-Verordnung (LBMV) geregelt. 
Sie ermöglicht im Sinne einer sozialverträglichen Ent-
wicklung die staatliche Förderung des Einstiegs in die 
Landwirtschaft sowie des Ausstiegs aus der Landwirt-
schaft in sozialen und wirtschaftlichen Härtefällen. Im 
Berichtsjahr nahm kein Junglandwirt die Förderungs-
leistungen für den Einstieg in die Landwirtschaft ge-
mäss LBMV in Anspruch.

Amt für Volkswirtschaft 

Amtsleiterin: Dr. Katja Gey

Das Berichtsjahr war aus volkswirtschaftlicher Sicht noch 
geprägt von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. 
Die schon im 2. Halbjahr 2020 einsetzende Erholung setzte 
sich im Berichtsjahr fort, so dass das Vorkrisenniveau  
wieder erreicht wurde. Der pandemiebedingte sehr starke 
Einbruch im ersten Halbjahr 2020 war somit kurzfristiger 
Natur. Im Unterschied zu vielen anderen, auch grösse-
ren Staaten hat sich die liechtensteinische Wirtschaft als 
ausserordentlich robust und krisenresistent erwiesen. Ein 
wichtiger Grund dafür ist die hohe Diversifikation zwischen 
und auch innerhalb der Sektoren und Branchen. Es bestä-
tigte sich, dass sich die liechtensteinischen Unternehmen 
durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungs-
fähigkeit auszeichnen. Dennoch hatten einzelne Branchen  
weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesonde- 
re die Tourismus-, Freizeit- und Eventbranche sowie die 
 Hotellerie und Gastronomie. Vor allem auf diese richtete 
sich das Unterstützungspaket des Landes, welches vom 
Amt für Volkswirtschaft verantwortet wurde. 

Der liechtensteinische Arbeitsmarkt zeigte sich sehr ro-
bust. Nach einem kurzen, saisonal bedingten Anstieg der 
Arbeitslosenquote im Januar auf 2 Prozent sank die Zahl 
der Stellensuchenden und pendelte sich ab am Mai auf 
1.6 bzw. 1.5 Prozent ein. Parallel dazu stieg die Zahl der 
offenen Stellen kontinuierlich an. Der Fachkräftemangel  

akzentuierte sich und es ist nunmehr ein allgemeiner 
 Mangel an Arbeitskräften feststellbar. Auch die Kurzarbeit 
verringerte sich weiter markant, wenngleich das Sonder-
regime noch weitergeführt wurde. Rein coronabedingte In-
solvenzen gab es im Berichtsjahr keine und auch Kündi-
gungswellen blieben glücklicherweise aus. 

Die liechtensteinische Wirtschaft hat sich auch in die-
ser Krise weiterentwickelt. Der Trend zur Digitalisierung 
und zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und Produkten 
hält an. Dies zeigt auch die Nachfrage nach den vom Amt 
für Volkswirtschaft vergebenen Digitalschecks und Inno-
vationsschecks sowie die Zunahme gewerblicher Aktivitä-
ten in allen Bereichen. Im Spielbankenmarkt wurden erste 
Massnahmen zur Konsolidierung gesetzt. Im Berichtsjahr 
wurde keine weitere Bewilligung erteilt, drei Gesuche sind 
in Überprüfung.

Amtsleitung

Die Aufgaben der Amtsleiterin waren im Berichtsjahr 
weiterhin stark geprägt von den Anforderungen der 
Covid-19-Pandemie. Wenngleich sich der Aufwand 
mit der wirtschaftlichen Erholung generell reduzierte, 
mussten dennoch im gesamten Amt umfangreiche Zu-
satzaufgaben wahrgenommen werden, die mit grossem 
Engagement und Teamgeist erledigt wurden. Die Amts-
leiterin wirkte zudem im Corona-Stab der Regierung 
mit, der alle 2 Wochen tagte.

Das von Regierung und Landtag aufgesetzte Unter-
stützungspaket wurde laufend evaluiert und angepasst. 
Die Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung (KAE) 
als Instrument zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei 
Unternehmen mit coronabedingten Ausfällen hat sich 
weiterhin als wirkungsvoll erwiesen und wurde daher 
mehrmals verlängert. Die Leistungen für die von den 
behördlichen Schliessungen betroffenen Betriebe, wie 
etwa die Unterstützungsleistungen für Einzel- und 
Kleinstunternehmen samt einem pauschalen Betriebs-
kostenbeitrag (UEKplus), konnten nach Aufhebung der 
behördlichen Schliessungen eingestellt werden. Weiter 
geführt wurde die Ausrichtung des Covid-19-Taggelds 
sowie der Härtefall-Zuschuss (HFZ) für Betriebe aus 
besonders betroffenen Branchen, der pro Quartal über 
das gesamte Berichtsjahr ausgerichtet wurde. Ergänzt 
wurde dieses Paket durch Unterstützungsleistungen der 
Gemeinden, welche für diejenigen Einzelfälle gedacht 
sind, welche von den finanziellen Beiträgen des Landes 
nicht oder nur unzureichend profitieren konnten. 

Das Amt für Volkswirtschaft nahm den Vollzug der 
unten aufgeführten Unterstützungsleistungen wahr. 
Seit Beginn der Unterstützungsleistungen wurden über 
4'700 Anträge bearbeitet, davon wurden 3'230 gut-
geheissen. Insgesamt wurden bis Ende des Berichts-
jahres Auszahlungen in Höhe von über CHF 115 Mio. 
geleistet. Die Unterstützungsleistungen konnten über 
die laufend aktualisierte Homepage www.corona.avw.li 
beantragt werden.
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Unterstützungsleistung Anträge Anträge Anträge  Auszahlung 
 eingegangen 1) bewilligt abgelehnt 

KAE 1'031 889 141 69'572'911
BKZ I (April bis Juni 2020) 366 240 43 3'944'817
BKZ II (Oktober bis November 2020) 101 78 14 848'162
UEK I (März bis Juni 2020) 1'111 663 435 3'965'000
UEK II (Oktober bis November 2020) 184 94 90 742'819
UEK Plus (Dezember 2020 bis Mai 2021) 227 165 62 6'388'519
MEK (April bis September 2020) 1'038 591 255 6'761'000
UWB (April bis September 2020) 161 138 23 765'250
UWB II (Oktober bis November 2020) 51 35 16 134'675
UWBplus (Dezember 2020 bis Mai 2021) 67 47 20 543'881
WEZ (Juli bis August 2020) 147 126 21 1'480'107
HFZ (Q4 / 2020 bis Q3 / 2021) 196 129 67 14'941'603
Covid-19-Taggeld    3'889'676
Sport 22 16 6 51'976
Kultur 24 17 7 145'584
Bildung 2 2 – 7'932
Medien    900'000

Total 4'728 3'230 1'200 115'083'912

1)  Grund für die Differenz bei den Antragszahlen sind Doppel- oder Mehrfachanträge, die formal erfasst und geprüft, aber letztlich im System 
storniert wurden. Da das System solche Anträge nicht identifizieren konnte, wurden diese bei den eingegangenen Anträgen mitgezählt.

Bei der Ausrichtung des Härtefall-Zuschusses zeigt 
sich, dass der Grossteil der Leistungen an die Gastro-
nomie- und Hotelbranche ging sowie an Eventbetriebe 
und Reisebüros. Vgl. die Aufstellung des HFZ Q4 / 2020 
bis Q3 / 2021 (Auszahlungen bis 31.  Dezember 2021) 
nach Branchen:

Branche Auszahlung

Gastronomiebetriebe 7'208'870
Cateringbetriebe 2'670'028
Beherbergungsbetriebe (Hotels) 1'490'632
Betriebe aus der Eventbranche 1'052'332
Reisebüros 910'753
Betriebe aus der Fitnessbranche  
mit fester Einrichtung 581'813
Busunternehmen 507'456
Getränkehändler 267'955
Brauereien 177'732
Betriebe der Weinbaubranche 74'033

Total 14'941'603

Einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt bildete die 
Umsetzung und erste Berichterstattung zur Energie-
strategie 2030. Das Amt wirkte zudem bei der Er-
arbeitung der Klimastrategie mit.

Die Amtsleiterin nimmt ausserdem den Vorsitz in 
der Dreigliedrigen Kommission zur Beobachtung des 

Arbeitsmarktes wahr, welche im Berichtsjahr erste Kon-
trollen zur Einhaltung des orts- und branchenüblichen 
Lohns in der Gastronomiebranche durchführte. Im Wei-
teren wirkte sie im Lenkungsausschuss zum Mobili-
tätskonzept, in der Arbeits- und Koordinationsgruppe 
Brexit, der Arbeitsgruppe Menschenrechte, der IBK 
Kommission Wirtschaft sowie in den Verfahren zu 
liechtensteinischen Länder-Ratings (Standard & Poors, 
Moneyval, WTO Trade Policy Review) mit. Das Amt für 
Volkswirtschaft nahm ferner im Zusammenhang mit 
Fragestellungen betreffend den Verlauf und die Weiter-
führung der Höchstspannungsleitung über Balzers eine 
koordinative und unterstützende Rolle wahr.

Intern stellen rund 20 zum Teil sehr anspruchsvolle 
und umfangreiche Projekte zur Digitalisierung das Amt 
und seine Abteilungen vor grosse Herausforderungen. 
Prozesse müssen überprüft und neu aufgesetzt werden, 
um den Anforderungen des e-Government-Gesetzes und 
der festgelegten Digital Roadmap zu genügen und um 
kundengerechte Dienstleistungen im digitalen Zeitalter 
anbieten zu können. Die Amtsleiterin wirkt auch im Di-
RoLL-Steuerungsausschuss der Landesverwaltung mit.

Abteilung Recht

Die Abteilung Recht des AVW unterteilt sich in die Fach-
bereiche öffentliches Wirtschaftsrecht, Immaterial-
güterrecht, Konsumentenschutz sowie Wettbewerbs-
recht. Kernaufgaben der Abteilung sind die juristische 
Begleitung von Eintragungs-, Genehmigungs- und 
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Bewilligungsverfahren sowie Entzugs- und Sanktions-
verfahren, die Beantwortung von internen und externen 
Anfragen sowie die Erstellung von Gesetzes- und Ver-
ordnungsentwürfen. Dabei übernimmt die Abteilung die 
Erstellung der Gesetzes- und Verordnungsentwürfe für 
den gesamten Tätigkeitsbereich des AVW. Im Berichts-
jahr waren – wie im Vorjahr – ausserordentliche Auf-
gaben aufgrund der Covid-19-Pandemie, wie die Aus-
arbeitung der rechtlichen Grundlagen und Begleitung 
der Durchführung der Unterstützungsmassnahmen, zu 
übernehmen. Im Fachbereich Konsumentenschutz ist 
die Konsumentenberatungsstelle angesiedelt. Der Fach-
bereich Wettbewerbsrecht ist die im EWR-rechtlichen 
Kontext benannte zuständige Stelle für Wettbewerbs-
anliegen. In Zuständigkeitsbereichen des AVW über-
nimmt die Abteilung Recht zudem die Vertretung des 
AVW in nationalen Kommissionen und Arbeitsgruppen 
sowie die Vertretung des Landes in internationalen 
Arbeitsgruppen und Kommissionen.

Interne und externe Anfragen 
Die Zahl der internen und externen Anfragen hat sich 
im Berichtsjahr – nach dem letzten Jahr aufgrund 
der ausserordentlich vielen Anfragen im Pandemie- 
kontext – fast wieder normalisiert: Insgesamt wurden 
944 (2'866) Anfragen erfasst (sog. kleinere Anfragen 
wurden nicht in die Statistik aufgenommen). Diese An-
fragen lassen sich folgenden Sachbereichen zuordnen: 
Arbeitslosenversicherungsrecht, dem Gewerbe-, Ar-
beitsvermittlungs- und Entsendegesetz, den coronabe-
dingten Unterstützungsleistungen, dem Geldspielrecht 
sowie Fragen zur Arbeitssicherheit, in einem geringe-
ren Masse den Bereichen, Energie-, Transport-, Wett-
bewerbs- sowie Immaterialgüterrecht. Die externen 
Anfragen wurden vor allem von betroffenen bzw. inte-
ressierten Personen, Antragstellern und Bewilligungs-
inhabern, Unternehmen (KMU), Wirtschafts- und 
Interessensverbänden sowie den Medien gestellt.

Die Konsumentenschutzstelle führte insbesondere 
Beratungen zum allgemeinen Vertragsrecht (z. B. All-
gemeine Geschäftsbedingungen) durch. Vermehrt gab 
es Anfragen im Bereich Rücktritts- und Kündigungs-
rechte, da coronabedingt Reisen nicht angetreten wer-
den konnten oder Fitness-Abos nicht genutzt werden 
durften.

Begleitung des Gesetzesvollzugs 
Die Abteilung begleitete die Verfahren nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz, insbesondere die 
Verfahren betr. Kurzarbeitsentschädigung und Massen-
entlassung sowie die Verfahren zur Gewährung der 
wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen auf-
grund der Covid-19-Pandemie. Weiterhin wurde der 
Vollzug des Geldspiel-, Gewerbe-, Strassentrans-
port- und Arbeitsvermittlungsgesetzes sowie des Ent-
sendegesetzes juristisch unterstützt. Zudem wurden 
Stellungnahmen in Rechtsmittelverfahren verfasst, 

mehrere ESA-Überprüfungsverfahren betreut und die 
Fachabteilungen im Moneyval-Länderassessment be-
gleitet sowie bei der Erstellung des länderspezifischen 
Teils des Trade Policy Reports der WTO unterstützt. 

Rechtsetzungsverfahren
Die durch die Abteilung vorbereiteten Rechtsetzungs-
verfahren lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Zum 
einen in Gesetzgebungsverfahren, die auf Grund von 
innerstaatlichen Bedürfnissen in Angriff genommen 
werden, und zum anderen in Gesetzgebungsverfahren, 
die den EWR-Acquis umsetzen.

Als Gesetzesprojekte aus nationalem Interesse 
sind insbesondere die coronabedingten Gesetzes- und 
Verordnungsanpassungen ALVG, ALVV und Covid-
19-ALVV zu nennen. Weiter sind Gesetzes- und Ver-
ordnungsvorhaben in den Bereichen Energie, Geld-
spiel, Gewerbe, Arbeitssicherheit, leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe und Salzmonopol bearbeitet 
worden. Daneben wurden nach Prüfung durch das 
AVW 3 (7) Gesamtarbeitsverträge (GAV) und 9 (12) 
Lohn- und Protokollvereinbarungen sowie 2 (3) GAV-
Verlängerungen von der Regierung für allgemein-
verbindlich erklärt. In Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Geldspiel wurden Vorarbeiten für der Bericht 
und Antrag der Regierung betreffend die Vorprüfung 
der parlamentarischen Initiative zur Erhöhung der 
Geldspielabgabe geleistet.

Verschiedene Gesetzgebungsverfahren betreffen 
die Umsetzung des EWR-Acquis: Die Abänderung des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) beendete die Umsetzung 
der RL (EU) 2017 / 1564 und mit der neu geschaffenen 
Hypothekar- und Immobilienkreditverordnung (HIKV) 
konnte die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditver-
tragsrichtlinie (RL (EU) 2014 / 17) abgeschlossen wer-
den. Die laufenden Umsetzungsverfahren betreffen 
die Bereiche Entsenderecht (Umsetzung der RL (EU) 
2018 / 957) und Lauterbarkeitsrecht (RL (EU) 2016 / 943 
u. VO (EU) 2018 / 302). In Zusammenarbeit mit der 
Stabsstelle EWR wurde im Zuge der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2013 / 55 die Abänderung der Berufs-
zulassungsgesetze GewG und BWBG erstellt.

Im Immaterialgüterrecht werden zwei umfang-
reiche Projekte betreut; zum einen die Abänderung des 
Markenschutzgesetzes (Umsetzung der Markenschutz-
richtlinie (EU) 2015 / 2436) und zum anderen im Ur-
heberrecht (Umsetzung der Richtlinien (EU) 2019 / 789 
und 2019 / 790).

Im Fachbereich Konsumentenschutz wird die Um-
setzung der VO (EU) 2017 / 2394 ausgearbeitet.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen
Die Abteilung übernimmt die Vertretung des Landes 
in fünf Arbeitsgruppen auf EWR / EU-Ebene: Working 
Group (WG) Health and Safety at Work and Labour 
Law, WG Competition Policy, WG Consumer Affairs, 
WG on Free Movement of Persons, Employment and 
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Social Policy, soweit arbeitsrechtliche Belange berührt 
sind, und WG Intellectual Property. In dieser WG hat die 
Abteilungsleiterin den Vorsitz inne. Damit verbunden 
sind die Vertretungen in Expertengruppen sowie Netz-
werken in den Bereichen Arbeitsrecht, Immaterial-
güterrecht, Konsumentenschutz und Wettbewerbsrecht 
sowie die Begleitung der Übernahme von EU-Rechts-
akten in den EWR-Acquis. Im Berichtsjahr wurden die 
Sitzungen v. a. digital durchgeführt.

In den ministerienübergreifenden Arbeitsgruppen 
«Disqualifizierter Geschäftsführer» und «Gefahrgut-
transporte» vertritt die Abteilung Recht das AVW, in 
letzterer hat sie zudem den Vorsitz inne. Weiterhin wird 
in der Gemischten Kommission zur LSVA, in der Drei-
gliedrigen Kommission zur Beobachtung des Arbeits-
marktes und deren Geschäftsstelle im AVW sowie in der 
Gruppe Runder Tisch Menschenhandel mitgearbeitet.

Spezielle Aufgaben des Fachbereichs Immaterial-
güterrecht
Im Fachbereich Immaterialgüterrecht bilden die Füh-
rung des liechtensteinischen Marken- und Design-
registers und die Aufsicht über die konzessionierten 
Verwertungsgesellschaften Schwerpunkte der Tätig-
keit. Verbunden mit diesen Aufgaben sind ein regel-
mässiger Austausch mit dem Amt der Europäischen 
Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und dem Eid-
genössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). Zu-
dem wird die Patentunion mit der Schweiz betreut sowie 
die Vertretung des Landes in der Europäischen Patent-
organisation wahrgenommen, insbesondere durch die 
Teilnahme an den – auch im Berichtsjahr – ausschliess-
lich digitalen Verwaltungsratssitzungen.

Für das Berichtsjahr ist hervorzuheben, dass 
Liechtenstein mit 22.  Dezember sowohl dem Vertrag 
von Peking über den Schutz von audiovisuellen Dar-
bietungen als auch dem Vertrag von Marrakesch über 
die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Wer-
ken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte 
Menschen beigetreten ist.

Marken und Design
Im Berichtsjahr wurden 377 (374) nationale und 61 (82) 
internationale Markeneintragungsgesuche behandelt. 
Des Weiteren wurden 424 (427) Markenverlängerungen, 
77 (88) Übertragungen, 128 (172) diverse Änderun-
gen sowie 0 (0) Löschungen im Markenregister durch-
geführt. Ebenso wurden 4 (5) internationale Marken in 
nationale Marken umgewandelt. Im Designregister wur-
den 4 (12) Designs hinterlegt und die Schutzdauer von 
14 (14) Designs verlängert.

Im Rahmen des Madrider Systems (Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Mar-
ken als auch des Protokolls zu diesem Abkommen) wurde 
die Prüfung der internationalen Gesuche um Schutzaus-
dehnung auf Liechtenstein durchgeführt. Eine Schutz-
ausdehnung für Liechtenstein wurde insgesamt 2'322 

(2'529) mal beantragt. In 110 (151) Fällen wurden nicht 
gesetzeskonforme Gesuche beanstandet mit der Folge, 
dass 66 (94) endgültige Schutzverweigerungen für 
Liechtenstein ausgesprochen wurden. Drei dieser Be-
anstandungen wurden aufgrund des Einspruchs der 
Parteien in ein nationales Verfahren überführt.

Verwertungsgesellschaften
Das Amt hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Aufsichts-
behörde über die Verwertungsgesellschaften deren 
Geschäftsberichte sowie vier Anpassungen von Ver-
teilungsreglementen geprüft und genehmigt. Ebenfalls 
wurden im Berichtsjahr sechs Tarife verlängert.

Alternative Streitbeilegungsstelle
Das Amt für Volkswirtschaft ist als alternative Streit-
beilegungsstelle (AS-Stelle) in seiner Funktion als 
zuständige Stelle in Angelegenheiten des Konsu-
mentenschutzes nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d des Alter-
native-Streitbeilegung-Gesetzes (AStG) und als Auf-
fangschlichtungsstelle nach Art. 4 Abs. 3 AStG benannt.

Im Berichtsjahr sind keine Anträge (0) betreffend 
die Einleitung eines alternativen Streitbeilegungsver-
fahrens (AS-Verfahren) eingegangen; somit sind keine 
Verfahren (0) nach dem AStG geführt worden.

Abteilung Wirtschaft

Die Abteilung Wirtschaft des AVW setzt sich zusammen 
aus den Fachbereichen Gewerbe, Aufsicht Arbeits-
bedingungen und Standortförderung. Die Abteilung 
Wirtschaft ist die Anlaufstelle für Wirtschafts- und Ge-
werbetreibende und ist mit der Aufsicht und Umsetzung 
diverser Gesetze betraut, insbesondere mit dem 
Gewerbegesetz (GewG), dem Arbeitsgesetz, dem Ent-
sendegesetz (EntsG), dem Standortförderungsgesetz 
(SFG), dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), dem 
Bauwesenberufegesetz (BWBG), dem Bauarbeiten-
koordinationsgesetz (BauKG), dem Gesetz über den 
Handel mit Waren im Umherziehen, dem Strassentrans-
portgesetz (STG), dem Gesetz über die Zulassung von 
 Dolmetschern und Übersetzern vor liechtensteinischen 
Gerichten und Verwaltungsbehörden und dem Gesetz 
über das liechtensteinische Postwesen (Postgesetz, PG).

Gewerberecht

Gewerberecht 
Basis für die Erteilung von Gewerbeberechtigungen 
bildet das Gewerbegesetz (GewG), welches einer Total-
revision unterzogen wurde, die per 1.  Januar 2021 
in Kraft trat. Insbesondere die Unterscheidung zwi-
schen anmeldepflichtigen und bewilligungspflichtigen 
Gewerben stellt eine massgebliche Neuerung im 
Gewerbegesetz dar. Bei der Umsetzung des neuen Ge-
setzes wurden die Prozesse angepasst und wichtige 
Digitalisierungsschritte umgesetzt. Im ersten Jahr seit 
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Inkrafttreten des neuen Gesetzes zeigte sich eine ge-
wisse Anziehungskraft für einfache Gewerbe, welche 
mittels Anmeldung einfacher registriert werden kön-
nen. Es wurden 539 Gewerbeberechtigungen erteilt, 
davon waren 371 Anmeldungen einfacher Gewerbe und 
168 davon waren Gewerbebewilligungen.

Gewerbebetriebe – Neugründungen 
 

 

Die im Berichtsjahr (Vorjahr) erteilten 539 (481) Gewerbe-
berechtigungen für Neugründungen teilen sich in 176 
(178) Einzelfirmen und 363 (303) juristische Personen 
auf. Nach Wohnsitz der verantwortlichen Personen bzw. 
der Bewilligungsinhaber (natürliche Person) oder der 
Geschäftsführer bzw. Betriebsleiter (juristische Person) 
haben im Inland 373 (346) und im Ausland 190 (153) 
Personen Wohnsitz. Anmerkung: Eine juristische Per-
son kann über mehrere Geschäftsführer und allenfalls 
auch über Betriebsleiter mit der fachlichen Eignung für 
das entsprechende qualifizierte Gewerbe verfügen. An 
Mutationen wurden im Berichtsjahr (Vorjahr) bei ins-
gesamt 74 (63) Firmen Zweckergänzungen und bei 152 
(99) Firmen die Bestellung neuer Geschäftsführer bzw. 
Betriebsleiter vorgenommen und im Gewerberegister 
eingetragen.

Sicherheitsgewerbe
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 8 (10) Bewilligungen 
im Sicherheitsgewerbe ausgestellt. Davon waren 1 (0) 
Gewerbebewilligung und 7 (10) Meldebestätigungen. 
Der Bestand an ausgestellten Bewilligungen im Sicher-
heitsgewerbe betrug Ende Jahr 20 (19) Bewilligungen. 
Sämtliche Mitarbeiter von Inhabern von Bewilligungen 
und Meldebestätigungen im Sicherheitsgewerbe haben 
bei der Ausübung von Tätigkeiten ausserhalb der Be-
triebsstätte eine Legitimation mit Lichtbild mitzuführen. 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 51 (59) Legitimations-
karten ausgestellt.

Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr
Vom AVW wurden im Berichtsjahr 896 (1'280) Mel-
dungen zur Erbringung von grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten im Bereich der qualifizierten Berufe an aus-
ländische Gewerbebetriebe bestätigt. Der Rückgang re-
sultiert aus der Gewerberechtsrevision, welche per 1. Ja-
nuar 2021 für grenzüberschreitende Dienstleistungen 

im Bereich der einfachen Gewerbe keine Meldepflicht 
mehr vorsieht. Die Gültigkeit einer Meldung beschränkt 
sich auf ein Jahr. Die Verteilung der Meldebestätigungen 
auf die Herkunftsstaaten ist wie folgt:

Herkunftsstaat Melde- Melde-  Veränderung 
des Gewerbe- bestätigungen bestätigungen  
betriebes 2021 2020

Belgien 1 4 –3
Bulgarien 0 1 –1
Dänemark 0 1 –1
Deutschland 191 292 –101
Estland 0 2 –2
Finnland 0 1 –1
Frankreich 0 1 –1
Grossbritannien 0 5 –5
Irland 0 1 –1
Italien 12 26 –14
Litauen 1 0 + 1
Kroatien 0 2 –2
Niederlande 1 2 –1
Österreich 278 424 –146
Polen 14 3 +11
Portugal 0 1 –1
Rumänien 3 0 +3
Schweden 0 1 –1
Schweiz 387 489 –102
Slowakei 1 3 –2
Slowenien 3 3 + / –0
Spanien 0 3 –3
Tschechische Republik 3 12 –9
Ungarn 1 1 + / –0
USA 0 2 –2

Total 896 1'280 –384

 
Ruhendstellung von Gewerbebewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 30 (24) Gewerbe- 
be willigungen ruhend gestellt. Die Wiederaufnahme 
von ruhend gestellten Bewilligungen betrug 2 (3).

Löschungen / Entzug von Gewerbebewilligungen
Das Amt für Volkswirtschaft hat im Berichtsjahr (Vor-
jahr) 260 (288) Löschungen von Gewerbebewilligungen 
und Gewerbescheinen vollzogen. Im Berichtsjahr wur-
den 3 (13) Bewilligungen entzogen. 

Bewilligungen für das Offenhalten von Geschäften an 
Sonn- und Feiertagen
Die Bewilligungen werden als Einzelbewilligungen für 
Sonn- und Feiertage, Saison- und Jahresbewilligungen 
(Kalenderjahr) ausgestellt. Im Berichtsjahr (Vorjahr) 
wurden 76 (81) Einzelbewilligungen, 0 (0) Saison-
bewilligung und 20 (25) Jahresbewilligungen erteilt. 
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Strassentransport

Strassentransportgesetz 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 13 (12) Transport-
unternehmerbewilligungen ausgestellt. Davon wurden 
1 (1) Bewilligung für Güter- und Personentransport 
mit einem Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen und mehr 
als 9 Personen, 3 (3) Bewilligungen für Gütertrans-
port mit einem Gesamtgewicht über 3.5 Tonnen und 
0 (1) Bewilligung für Personentransport mit mehr als 
9 Personen ausgestellt. Die Bewilligungen für Fahr-
zeuge oder Fahrzeugkombinationen, deren zulässiges 
Gesamtgewicht höchstens 3.5 Tonnen oder 9 Personen 
inkl. Fahrer beträgt, unterteilen sich in 1 (2) mit dem 
Zweck des Personentransports, 2 (1) mit dem Zweck 
des Gütertransports, 6 (5) für die kombinierten Zwecke 
Güter- und Personentransport. Der Bestand der aus-
gestellten Transportunternehmerbewilligungen betrug 
Ende Jahr 261 (259) Bewilligungen. Davon waren 63 
(63) Unternehmen im Besitze der EURO-Lizenz, welche 
zusammen über 548 (522) Lizenzkopien (eine Kopie pro 
Kontrollschild) verfügten.

Löschung / Entzug / Überprüfung von Transport-
unternehmerbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 0 (0) Transport-
bewilligungen auf Antrag gelöscht und 0 (0) Transport-
unternehmerbewilligungen entzogen. Im Berichtsjahr 
wurde keine Betriebsprüfung durchgeführt.

EWR-Dokumente
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 7 (18) EURO-Lizenzen 
und 51 (17) Lizenzkopien für den Gütertransport im EWR 
ausgestellt. Zusätzlich wurde 1 (2) Fahrerbescheinigung 
bewilligt und ausgestellt. Im Personentransport wur-
den 3 (1) EURO-Lizenzen und 75 (2) Lizenzkopien aus-
gestellt. Insgesamt wurden 0 (2) Fahrtenblatthefte für 
den Personentransport ausgegeben.

Private Arbeitsvermittlung und  
Personalverleih

Arbeitsvermittlungsgesetz 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 8 (20) Bewilligungen 
erteilt. Dabei handelt es sich auch um Mehrfach-
bewilligungen. Dafür wurden 5 (8) verantwortliche 
Personen bestellt, wovon 5 (2) Personen den Wohn-
sitz im Inland und 0 (6) Personen im Ausland haben. 
Für die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung und 
den grenzüberschreitenden Personalverleih sind im 
Berichtsjahr 6 (6) Bewilligungen an EWR-Bürger aus-
gestellt worden.

Zwischen Liechtenstein und der Schweiz besteht 
eine Gegenrechtsvereinbarung für die grenzüber-
schreitenden Tätigkeiten im Bereich des Arbeitsver-
mittlungsgesetzes (AVG). Diese Vereinbarung besteht 
in der geltenden Fassung seit dem 23.  Februar  2010. 

CH-Betriebe, welche grenzüberschreitend in Liechten-
stein tätig werden möchten, benötigen eine liechten-
steinische Bewilligung, welche vom AVW erteilt wird. 
Umgekehrt benötigen FL-Betriebe für die grenzüber-
schreitende Dienstleistungserbringung in die Schweiz 
eine entsprechende schweizerische Bewilligung. Für 
die gegenseitige Zulassung wurde für Liechtenstein die 
Höchstzahl von 300 und für die Schweiz die Höchst-
zahl von 40 vereinbart. Auf dieser Grundlage konnte 
Liechtenstein im Berichtsjahr (Vorjahr) 19 (19) und die 
Schweiz 0 (2) diesbezügliche Bewilligungen erteilen. 30 
Gesuche von schweizerischen Betrieben befanden sich 
in Liechtenstein am Jahresende auf der Warteliste.

Arbeitsmarktbeobachtung
Die nächste Erhebung im Rahmen der Arbeitsmarkt-
beobachtung findet Anfang 2022 für die Jahre 2020 und 
2021 statt.

Eignungsprüfung
Für den Nachweis der beruflichen Qualifikation im 
Sinne des AVG bietet das AVW die Möglichkeit einer Er-
gänzungsprüfung an. Im Berichtsjahr (Vorjahr) unter-
zogen sich 0 (0) Gesuchsteller der Prüfung.

Hausiererbewilligungen

Gesetz über den Handel mit Waren im Umherziehen 
Wer ungerufen privaten Haushalten Waren zum Verkauf 
oder zur Bestellung anbietet, benötigt eine Bewilligung 
des AVW. Von der Bewilligungspflicht ausgenommen 
sind in Liechtenstein tätige und ansässige gemein-
nützige oder ähnliche Vereinigungen. Im Berichtsjahr  
(Vorjahr) wurden 2 (2) Hausierbewilligungen ausgestellt.

Dolmetscherbewilligungen

Gesetz über die Zulassung von Dolmetschern und 
Übersetzern vor liechtensteinischen Gerichten und 
Verwaltungsbehörden 
Das AVW ist zuständig für die Erteilung von Zulassungen 
von Dolmetschern und Übersetzern vor liechten-
steinischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Im 
Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (2) Bewilligungen erteilt.

Architekten und andere qualifizierte Berufe 
im Bereich des Bauwesens (Ingenieure) 

Bauwesenberufegesetz (BWBG)
Im Bereich der Architekten und anderer qualifizierter 
Berufe des Bauwesens wurden im Berichtsjahr (Vor-
jahr) 4 (17) Bewilligungen für Neugründungen ge-
nehmigt. Die Bewilligungen wurden für 0 (5) Einzel-
firmen und 4 (12) juristische Personen ausgestellt. 
Dabei haben die verantwortlichen Personen bei 3 (9) 
Bewilligungen ihren Wohnsitz im Inland und bei 1 (8) 
Bewilligung im Ausland. Es wurden 5 (7) Löschungen 
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von Bewilligungen durchgeführt. Zusätzlich wurde bei 
4 (4) bestehenden Bewilligungen ein neuer Geschäfts-
führer genehmigt und bei einer weiteren Bewilligung 
(2) wurde bei bereits als Geschäftsführer fungieren-
den Personen die Ausübung eines weiteren Berufes 
gemäss BWBG bewilligt. 

Im Bereich der grenzüberschreitenden Berufsaus-
übung wurden 64 (59) Meldebestätigungen ausgefertigt. 
Die Gültigkeit einer Meldebestätigung beschränkt sich 
auf ein Jahr. Der Herkunftsstaat der Dienstleister ist bei 
51 (39) Meldungen die Schweiz, bei 13 (18) Meldungen 
Österreich und bei 0 (2) Meldungen Deutschland.

Im Berichtsjahr wurden 0 (0) Sanktionen aus-
gesprochen.

Postaufsicht

Gesetz über das liechtensteinische Postwesen 
Das AVW ist für die regelmässige Überprüfung der Quali-
tät des Universaldienstes der Liechtensteinischen Post 
AG hinsichtlich der Laufzeiten der A-Post Briefe und 
Priority Pakete zuständig. Das Ergebnis der Überprüfung 
im Berichtsjahr ergab, dass die gesetzlichen Vorgaben 
gemäss der Postverordnung bei den vorgeschriebenen 
Laufzeiten der Pakete vollumfänglich eingehalten wur-
den. Hingegen wurden die vorgeschriebenen Laufzeiten 
der Briefe im Berichtsjahr nicht vollständig eingehalten. 
Die unteren Grenzwerte der jeweiligen statistischen 
Vertrauensintervalle der erzielten Stichprobenergeb-
nisse lagen auf den ersten Einlieferungstag folgenden 
Werktag unter den vorgegebenen Zielwerten. Auch auf 
den zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werk-
tag wurden sie knapp verfehlt.

Entsendegesetz

Gesetze / Verordnungen 
Das liechtensteinische Entsendegesetz hat in den letz-
ten vier Jahren bereits zwei Revisionen erfahren. Die 
erste diente der Umsetzung des Massnahmenpakets 
zur Einführung gleich langer Spiesse und die zweite 
diente der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 
2014 / 67 / EU. Im Berichtsjahr fand die Vernehmlassung 
für eine weitere Revision statt, die der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2018 / 957 dient. Die Revision soll per 
1. Januar 2023 in Kraft treten.

Elektronisches Meldesystem
Zum Vollzug der Entsendebestimmungen für die 
Dienstleistungserbringung und für Entsendungen nach 
Liechtenstein dient das elektronische Meldesystem 
(EMS). Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden im Eingangs-
portal des EMS 7'992 (8'460) Meldungen registriert. 
Eine Meldung beinhaltet jeweils mindestens eine ent-
sandte Person, kann jedoch auch mehrere Personen 
enthalten. Insgesamt wurden via EMS 15'627 (16'170) 
Einsätze bestätigt. Verweigert wurden 890 (701) 

Einsätze. Nach der Triage der einem allgemeinverbind-
lich erklärten GAV unterstellten Betriebe verbleiben der 
Zentralen Paritätischen Kommission der Stiftung SAVE 
(ZPK) für die Vollzugsdurchsetzung 779 (870) Betriebe 
und 12'761 (12'165) entsandte Mitarbeiter. Für die rest-
lichen Betriebe liegt die Vollzugsaufgabe beim AVW.

Allgemein 
Der Aufgabenbereich für den Einzug der Dokumente bei 
Baustellenkontrollen im Vollzug des Entsendegesetzes 
wurde organisatorisch vom AVW übernommen. Ver-
mehrt wurden zudem Baustellenkontrollen auch durch 
das AVW oder gemeinsam mit der ZPK durchgeführt. 
Diese Anpassungen haben sich bewährt.

Sammelmeldungen
Unter bestimmten Voraussetzungen ist für Unter-
nehmen eine Sammelmeldung möglich. Mit dieser 
Sammelmeldung verbunden sind Jahresbewilligungen 
für entsandte Mitarbeiter. Im Berichtsjahr (Vorjahr) wur-
den vom AVW 13 (11) Anträge von Entsendebetrieben 
für eine Sammelmeldung bewilligt. 

Kontrollen
Die ZPK hat im Berichtsjahr (Vorjahr)  163 (155) ent-
sandte Arbeitnehmer von 64 (68) Entsendefirmen auf 
Baustellen kontrolliert. Vom AVW wurden im Berichts-
jahr 84 entsandte Arbeitnehmer von 26 Entsendefirmen 
auf Baustellen kontrolliert. Diese Arbeitnehmer wurden 
aus 57 (40) Betrieben der Schweiz, 20 (20) aus Öster-
reich, 9 (6) aus Deutschland, 1 (1) aus Italien und 3 (0) 
aus Polen entsendet. 89 (80) Baustellenkontrollen mit 
247 (170) entsandten Arbeitnehmern, 46 (80) von der 
ZPK durchgeführte materielle Kontrollen und 2 durch 
das AVW durchgeführte Meldekontrollen konnten durch 
das AVW abgeschlossen werden. Bei Betrieben, die 
nicht dem allgemeinverbindlich erklärten GAV unter-
stellt sind, wurden wie schon im Vorjahr keine Kontrol-
len durchgeführt. 

Einforderung von Unterlagen
Von den im Berichtsjahr (Vorjahr) abgeschlossenen  
Baustellenkontrollen sind durch das AVW 57 (69) Be-
triebe mit Total 148 (148) entsandten Arbeitnehmern ge-
mahnt und zur Einreichung der Unterlagen aufgefordert 
worden. Bei den im Berichtsjahr abgeschlossenen, 
durch die ZPK durchgeführten materiellen Kontrollen, 
hat das AVW 13 (35) Betriebe gemahnt und zur Ein-
reichung von Unterlagen aufgefordert. 

Sanktionen 
20 (20) Betriebe wurden bei den im Berichtsjahr (Vor-
jahr) abgeschlossenen Baustellenkontrollen sanktio-
niert. Hierfür wurden CHF 3'350 (1'550) Gebühren 
geltend gemacht. Ausgesprochen wurden 9 (18) Sank-
tionen, in Summe CHF 14'300 (9'200), wegen Melde-
pflichtverletzungen, und 14 (14) Sanktionen, in Summe 
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CHF 18'200 (7'300), auf Grund fehlender Mitwirkungs-
pflicht. 

Von 46 (80) im Berichtsjahr (Vorjahr) ab-
geschlossenen materiellen Kontrollen wurden 9 (23) 
Betriebe sanktioniert und vom AVW hierfür CHF 2'350 
(3'650) Gebühren eingefordert. Wegen Meldepflichtver-
letzungen sind 2 (5) Betriebe mit in Summe CHF 28'200 
(63'300), wovon keine (CHF 35'400) bedingt, sanktio-
niert worden. Auf Grund fehlender Mitwirkungspflicht 
sind 5 (7) Sanktionen in Summe von CHF 31'000 (8'200) 
ausgesprochen worden 

Infolge vorenthaltener geldwerter Leistungen sind 3 
(12) Unternehmen mit gesamthaft CHF 11'269 (24'662), 
wovon keine (CHF 4'613) bedingt, gebüsst worden. 

Auf der Sanktionsliste der Homepage des AVW sind 
83 (44) Sanktionen von 58 (39) Unternehmen veröffent-
licht worden. Es wurden 4 (0) ausländische Betriebe mit 
einer Entsendesperre belegt und hierfür CHF 1'200 Ge-
bühren einverlangt. Sämtliche Sanktionen betrafen Be-
triebe, die einem allgemeinverbindlich erklärten GAV 
unterstellt sind.

Arbeitsinspektorat 

Gesetze / Verordnungen

Umsetzung EWR-Recht / Internationales
Im Berichtsjahr wurden diverse Rechtsakte der EU be-
treffend Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz hinsichtlich der Übernahme ins EWR-Recht oder 
der Notwendigkeit zur Abänderung bereits über-
nommener Rechtsakte überprüft. Der Fachbereich 
Arbeitsinspektorat ist Mitglied bei der europäischen 
Agentur für Arbeitssicherheit in Bilbao. Die «Euro-
peanweek» als Massnahme der Agentur ist eine gesamt-
europäische Veranstaltungsreihe mit einer Laufzeit von 
drei Jahren. Das Berichtsjahr stand im 2. Jahr unter 
dem Motto «Gesunde Arbeitsplätze – Entlasten dich! 
Prävention und Bekämpfung von Muskel-Skelett-
erkrankungen (MSE)». Zu diesem Thema wurden in 
der Schweiz verschiedene Veranstaltungen durch-
geführt, an denen auch Liechtensteiner Unternehmen 
die Möglichkeit zur Teilnahme hatten.

Vollzug der arbeitsgesetzlichen Bestimmungen

Betriebsbesuche
Im Berichtsjahr (Vorjahr) fanden insgesamt 235 (297) 
Betriebsbesuche statt. Davon waren 204 Besuche Covid- 
19-Schutzkonzept-Kontrollen. Aufgrund der Pandemie 
wurde dieses Jahr wiederum die Durchführung von ASA-
Kontrollen (Systemkontrollen) und Baustellenkontrollen 
auf ein Minimum reduziert. Neben den Schutzkonzept-
kontrollen wurden Unfallabklärungen, Kontrollen, die 
aufgrund von Anzeigen erfolgen, sowie Arbeitsplatz-
untersuchungen durchgeführt. Es fanden ebenfalls 29 
(25) Beratungsgespräche zu verschiedenen Themen der 

Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz sowie über Arbeitszeiten in verschiedenen 
Betrieben und im Amt statt.

Arbeitssicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden von der Stiftung 
 agriss 7 (8) Kontrollen in Landwirtschaftsbetrieben 
durchgeführt. 

Zurzeit sind 42 (42) Betriebe bei der Branchen-
lösung agriTOP registriert. 

Unfallabklärungen
Bei Arbeitsunfällen kann die Landespolizei vom Fach-
bereich Arbeitsinspektorat eine Stellungnahme ein-
fordern, in der abgeklärt wird, ob arbeitsgesetzliche 
Vorschriften missachtet wurden. Im Berichtsjahr (Vor-
jahr) wurden 21 (18) Stellungnahmen ausgefertigt. 
Hierzu fand im Berichtsjahr eine ämterübergreifende 
Weiterbildung statt.

Strafanzeigen
Im Berichtsjahr wurden 3 Strafanzeigen (verbotene 
Sonntagsarbeit) an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Planverfügungen und Betriebsbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 14 (9) Betriebs-
bewilligungen erteilt und 11 (17) Planverfügungen 
erlassen. Des Weiteren wurden 59 (62) Planbegut-
achtungen durchgeführt, wobei bei 41 (50) Begut-
achtungen Auflagen an das Amt für Bau und Infra-
struktur gesandt wurden. Diese Auflagen wurden in die 
Auflagen der jeweiligen Baubewilligung integriert. Bei 
1 (2) Begutachtung wurde der Bauherrschaft empfoh-
len, vor Baubeginn die Pläne beim Arbeitsinspektorat 
einzureichen und überprüfen zu lassen. Bei 17 (9) Be-
urteilungen wurden keine Auflagen erteilt.

Arbeitszeitbewilligungen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden insgesamt 226 (176) 
Arbeitszeitbewilligungen erteilt, 166 (123) für Sonntags-
arbeit, 27 (23) für Nachtarbeit, 28 (27) für Sonntags- und 
Nachtarbeit und 5 (3) für ununterbrochenen Betrieb.

Weiters wurde im Berichtsjahr (Vorjahr) eine (2) 
 Bewilligung zur Beschäftigung von Jugendlichen und 
Kindern erteilt.

Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 99 der  
Verordnung über die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
Das Amt für Volkswirtschaft kann auf Antrag des Arbeit-
gebers im Einzelfall Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung bewilligen, wenn eine andere, ebenso 
wirksame Massnahme getroffen wird oder die Durch-
führung der Vorschrift zu einer unverhältnismässigen 
Härte führen würde und die Ausnahme mit dem Schutz 
der Arbeitnehmer vereinbar ist. Im Berichtsjahr wurden 
12 (12) solche Ausnahmen bewilligt.
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wurde im Berichtsjahr das 21. Alpine Kolloquium in Mal-
bun organisiert und erfolgreich durchgeführt.

Standortförderung

Zentraler Unternehmensservice
Der Zentrale Unternehmensservice in der Abteilung 
Standortförderung ist die erste Anlaufstelle für Unter-
nehmensansiedlungen und -gründungen. In der Um-
setzung der Standortstrategie wird der Fokus auf die 
Bestandespflege, d. h. die Unterstützung der bereits in 
Liechtenstein tätigen Unternehmen, gelegt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 584 Anfragen 
beantwortet (Vorjahr 575). Pandemiebedingt fanden 
fast keine Beratungen vor Ort statt. Die Beratung er-
folgte per Telefon und oder E-Mail. 169 Anfragen (29 %) 
kamen aus Liechtenstein, 18 % aus der Schweiz, 18 % 
aus Deutschland und 7 % aus Österreich.

Exportförderung
Die Anträge für Exportschecks waren im Berichtsjahr 
auf Grund der anhaltenden Covid-19-Pandemie noch 
sehr verhalten. Der Grossteil der geplanten Messen 
wurde auch im Berichtsjahr abgesagt oder auf 2022 
verlegt. 

Von den beantragten 5 Exportschecks im Wert von 
je CHF 10'000 wurde nur ein Antrag eingelöst. Zwei 
beantragte Exportschecks wurden zurückgezogen und 
werden im Jahr 2022 neu beantragt. Zwei Anträge er-
füllten die Voraussetzungen nicht und mussten ab-
gelehnt werden.

Anstatt der wie in den Vorjahren durchgeführten 
Roundtables zur Exportförderung wurde im Berichts-
jahr ein Webinar zum Thema «Internationale Fach-
messen physisch, digital oder hybrid meistern – Praxis-
nahe Einblicke zum erfolgreichen internationalen 
Auftritt» durchgeführt. Unterstützend wirkten die 
Hoval AG mit einem praxisbezogenen Referat und 
S-GE Switzerland Global Enterprise sowie das AVW 
mit. Im Technopark wurde im Dezember von S-GE ein 
Start-Apéro «Internationale Expansion als Schritt nach 
vorn» durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung konnten 
vor Ort rund 15 Unternehmer begrüsst werden. Mit der 
Firma Phios AG aus Ruggell wurde ein ausführliches 
Interview zum Thema Niederlassungsgründung in Spa-
nien / Valencia geführt, das im Wirtschaftsnewsletter 
von Liechtenstein Marketing, in der Zeitschrift «Unter-
nehmer» der WKL und auf der Homepage von S-GE 
publiziert wurde. S-GE unterstützt liechtensteinische 
KMU bei Internationalisierungsbestrebungen auf der 
Basis einer Leistungsvereinbarung mit dem Land 
Liechtenstein.

Tourismus
Im Berichtsjahr meldeten die Beherberger rund 
160'000 Logiernächte (Vorjahr rund 127'000) bzw. rund 
129'000 kurtaxenpflichtige Nächtigungen (Vorjahr 

Strahlenschutz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 2 (6) Bewilligungen 
betreffend Strahlenschutz erteilt. Eine Bewilligung 
braucht, wer mit radioaktiven Stoffen oder mit Appa-
raten und Gegenständen umgeht, die radioaktive Stoffe 
enthalten; Anlagen und Apparate, die ionisierende 
Strahlen aussenden können, herstellt, vertreibt, ein-
richtet oder benutzt und / oder ionisierende Strahlen 
und radioaktive Stoffe am menschlichen Körper an-
wendet. Zurzeit sind 28 (29) solche Bewilligungen in 
Liechtenstein registriert.

Rohrleitungsgesetz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 5 (0) Bewilligungen 
für Arbeiten in der Nähe der Gas-Hochdruckleitung 
erteilt. Weitere Amtshandlungen (Besprechungen, 
Abklärungen mit dem Eidgenössischen Rohrleitungs-
inspektorat (ERI)) wurden im Rahmen der Durch-
führung des Rohrleitungsgesetzes ausgeführt. Im Gas-
Mitteldrucknetz wurden 2 (0) Betriebsbewilligungen an 
die LGV erteilt. 

Baustellenkoordinationsgesetz
Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden 9 (2) Bewilligungen 
für Planungs- und Baustellenkoordinatoren erteilt.

Meldungen

Vorankündigungen von Baustellen
Im Berichtsjahr (Vorjahr) sind 210 (219) Vor-
ankündigungen für Baustellen, auf denen mehr als 500 
Personentage gearbeitet wird oder gefährliche Arbeiten 
ausgeführt werden, eingegangen.

Meldung von Druckgeräten 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) gingen 13 (39) Meldungen 
für Druckgeräte ein und es wurden 2 (2) Druckgeräte 
abgemeldet. Vom Kesselinspektorat wurden keine (0) 
Stichkontrollen vor Ort, keine (keine) Installations-
kontrollen sowie 190 (199) wiederkehrende Inspektio-
nen durchgeführt. In dem vom Schweizerischen Verein 
für technische Inspektionen (SVTI) geführten Druck-
geräteregister sind 414 (356) Objekte gemeldet.

Allgemein

Jahresversammlungen / Kongresse / Fachtagungen 
Wie jedes Jahr nahmen im Berichtsjahr die Mitarbeiter 
des Fachbereichs Arbeitsinspektorat und Arbeits-
bedingungen an einzelnen Fachveranstaltungen teil. 
Dies waren insbesondere Anlässe der Eidgenössischen 
Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS), des Schwei-
zerischen Staatssekretariats für Wirtschaft (seco), der 
Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA) und des 
Interkantonalen Verbands für Arbeitssicherheit (IVA). 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden diese Ver-
anstaltungen grösstenteils virtuell besucht. Physisch 
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Abteilung Geldspielaufsicht

Die Geldspielaufsicht erteilte im Berichtsjahr keine wei-
tere Spielbankenbewilligung. Die Gesuche der MCL- 
Resorts AG (Schaan), LV Investments AG (Eschen) und 
BestWin AG (Schaan) waren am Ende des Berichts-
jahres noch hängig.

Die fünf Spielbanken erzielten im Berichtsjahr einen 
konsolidierten Bruttospielertrag von knapp CHF 82 Mio. 
und leisteten eine Geldspielabgabe von rund CHF 28.2 
Mio. Aufgrund der coronabedingten Schliessungen konn-
ten die Spielbanken ihren Spielbetrieb erst ab 26. April 
mit reduzierten Gästezahlen und unter Einhaltung stren-
ger Schutzmassnahmen wieder aufnehmen.

rund 102'000). Daraus resultierten Kurtaxen von rund 
CHF 445'000 (Vorjahr rund CHF 343'000), welche ge-
mäss Standortförderungsgesetz zur Gänze Liechten-
stein Marketing zufallen. Der starke Rückgang der 
Logiernächte im Jahr 2020, der auf die Covid-19-Pande-
mie und die damit zusammenhängenden Massnahmen 
zurückzuführen war, erholte sich wieder auf das Vor-
jahresniveau.

Das Projekt Internationaler Naturpark Rätikon wurde 
durch die ablehnende Abstimmung in der Teilregion 
Prättigau im März 2021 per Jahresende abgeschlossen. 
Das AVW wirkte seit Beginn des Projektes aktiv an die-
sem Vorhaben mit und war zuletzt an der Erarbeitung 
des Managementplanes beteiligt. 

 BSE BSE ∆ Geldspiel- Geldspiel- ∆ 
 2021 2020  abgabe abgabe  
    2021 2020

Casino Admiral 29'764'183 34'425'755 –4'661'572 10'870'673 12'735'302 –1'864'629
Casinos Austria 11'069'578 13'789'579 –2'720'001 3'392'831 4'480'832 –1'088'001
Club Admiral 6'280'408 6'634'396 –353'988 1'557'839 1'678'195 –120'356
Grand Casino 32'443'101 22'091'243 10'351'858 11'942'240 7'801'497 4'140'743
LIE2 2'398'547 950'794 1'447'753 469'166 197'493 271'673

Total 81'955'817 77'891'767 4'064'050 28'232'749 26'893'319 1'339'430

Die Aufgaben der Geldspielaufsicht bestehen neben der 
Prüfung der Abrechnungen der Bruttospielerträge und 
der Bewilligung von Änderungen des Spielbetriebs zu 
einem wesentlichen Teil in der Prüfung der Einhaltung 
der gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung 
der Spielbankenbewilligungen. Die Geldspielauf-
sicht konzentrierte sich auch im Berichtsjahr im Rah-
men ihrer Kontrollen auf die Organisationsstrukturen 
und adäquate Umsetzung der QMS-Prozesse sowie 
die Gewährleistung des betriebsnotwendigen Mit-
arbeiterbestands und die Zutrittsprozesse. Im Zuge der 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende April unter-
stützte die Geldspielaufsicht den Fachbereich Aufsicht 
Arbeitsbedingungen bei der Kontrolle der Einhaltung 
der Schutzmassnahmen.

Die Spielbanken hatten im Berichtsjahr Aufsichts-
abgaben von knapp CHF 1 Mio. zu leisten. 

 Aufsichts- Aufsichts- ∆ 
 abgabe 2021 abgabe 2020

Casino Admiral 300'000 300'000 0
Casinos Austria 221'392 275'792 –54'400
Club Admiral 125'608 132'688 –7'080
Grand Casino 300'000 300'000 0
LIE2 50'000 19'197 30'803

Total 997'000 1'027'677 –30'677

Die zahlreichen Anpassungen im Spielbetrieb wurden 
mindestens halbjährlich durch eine akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle überprüft; die anfallenden Kosten tru-
gen die Spielbanken.
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Delegationen des Amts für Volkswirtschaft und des 
Bundesamts für Justiz (BJ) haben im Berichtsjahr ge-
meinsam die Realisierbarkeit der verschiedenen Varian-
ten und mögliche Regelungsformen zum Austausch von 
Sperrlisten diskutiert. Auf Basis des erarbeiteten Norm-
konzepts sollen nun Verhandlungen über den Abschluss 
einer staatsvertraglichen Vereinbarung zum Datenaus-
tausch geführt werden.

Das Amt für Volkswirtschaft ist die Geschäftsstelle 
des Fachbeirats für Geldspiele. Im Berichtsjahr fand 
keine Sitzung des Fachbeirats statt; die Experten unter-
stützten die Geldspielaufsicht im Rahmen der Gesuchs-
prüfung wie auch der laufenden Aufsicht.

Abteilung Arbeit 

Der Arbeitsmarkt war im Berichtsjahr von der an-
dauernden Covid-19-Krise weniger geprägt als noch im 
Vorjahr. Die Covid-19-Verordnung über befristete Mass-
nahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung er-
möglichte den Unternehmen über das ganze Jahr den 
erleichterten Zugang zu Kurzarbeitsentschädigungen. 

Ab Februar des Berichtsjahres sank die Arbeits-
losigkeit kontinuierlich und verharrte deutlich unter 
der Zwei-Prozentmarke. Die Arbeitsmarktdynamik 
sank im Berichtsjahr mit über 1'500 An- und Ab-
meldungen von Stellensuchenden gegenüber dem Vor-
jahr leicht. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 
weist mit einem Jahresdurchschnitt von 1.65 Prozent 
den zweitbesten Wert im Zehnjahresvergleich aus. Er-
freulich ist die tiefe Jugendarbeitslosigkeit von 1.5 Pro-
zent sowie die Arbeitslosenquote von 1.5 Prozent bei 
Personen 50plus, welche im Dezember sogar bei sehr 
tiefen 1.3 Prozent lag.

Im Berichtsjahr war ein kontinuierlich gesteigerter 
Bedarf an Fach- und Arbeitskräften auf allen Ebenen 
und über alle Branchen feststellbar. Das Wirtschafts-
wachstum wird den Arbeitskräftebedarf in den kom-
menden Jahren noch weiter erhöhen.

Arbeitsmarkt Service Liechtenstein  
(AMS FL) 

Interne und externe Entwicklung 
Die drei wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren haben 
sich im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt: 
–  Die Anzahl der Beschäftigten stieg leicht an. 
–  Der Arbeitskräftebedarf lag über das gesamte Be-

richtsjahr auf hohem Niveau. 
–  Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank im Be-

richtsjahr auf 1.65 Prozent (minus 0.24 Prozent).

Im Berichtsjahr wurde der AMS FL in das Public Employ-
ment Network (Europäisches Netzwerk der öffentlichen 
Arbeitsmarktverwaltungen) aufgenommen, was den 
Zugang zu Arbeitsmarktstrategien der Länder in der 
Europäischen Union markant erleichtert.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie wurde ein 
eLearning Programm für Stellensuchende entwickelt, 
mit welchem Informationen (Rechte und Pflichten) zur 
Stellensuche online abgerufen werden können. Ab-
schliessend besteht die Möglichkeit, das Wissen dazu 
über Testfragen eigenständig zu überprüfen.

Die Umsetzung der arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen konnte wegen der Auflagen zur Covid-19-Pan-
demie nur mit einem arbeitsintensiven Mehraufwand 
gewährleistet werden. Dennoch konnte das Volumen 
der arbeitsmarktlichen Massnahmen sowohl bei den in-
dividuellen wie auch bei den kollektiven Programmen 
markant gesteigert werden.

Offene Stellen 
Die Anzahl akquirierter offener Stellen, welche aktiv 
durch den AMS FL erfasst werden, erhöhte sich im Be-
richtsjahr mit 2'663 Stellenmeldungen (gegenüber 1'913 
im Vorjahr) um 750 Meldungen (plus 39.21 Prozent). 

Zu- und Abgänge von stellensuchenden Personen 
Insgesamt meldeten sich im Berichtsjahr 714 (Vorjahr 
914) stellensuchende Personen an und 811 (Vorjahr 
822) Personen konnten wieder abgemeldet werden. 
Mit einem Total von 1'525 (Vorjahr 1'736) Personen be-
ruhigte sich die Arbeitsmarktdynamik gegenüber dem 
Vorjahr leicht. 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit
Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag im Berichts-
jahr bei 334 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einer 
Abnahme um 47 Personen entspricht. Die durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote sank entsprechend von 1.89 
Prozent im Vorjahr auf 1.65 Prozent im Berichtsjahr. 

Die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit sank 
im Berichtsjahr mit 1.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
(1.8 Prozent) deutlich. 

Wirkungsindikator offene Stellen zu Personen in  
Arbeitslosigkeit 
Der Arbeitsmarkt Service arbeitet verstärkt an der 
Akquise der offenen Stellen, da ein grösseres Stellen-
angebot die Chancen auf eine Wiederanstellung mar-
kant erhöht. Der Faktor von gemeldeten offenen Stel-
len zu arbeitslosen Personen betrug im Berichtsjahr 
2.64 (Vorjahr = 1.89). Im direkten Vergleich zu den 
umliegenden Ländern (Schweiz und Österreich) weist 
Liechtenstein diesbezüglich die höchsten Werte aus. 

EURES – das europäische Portal zur beruflichen  
Mobilität
Liechtenstein nimmt seit Jahren am EURES-Netz-
werk teil. Aufgrund der EURES-Verordnung, die einen 
kontinuierlichen Datenaustausch vorschreibt, müssen 
offene Stellen, sowie in weiterer Folge die Lebensläufe 
der Kandidaten, auf die EURES-Plattform hochgeladen 
werden.
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Veränderungen gegenüber Vorjahr 

 2021  2020  absolut  relativ 

Arbeitslosenquote 
Durchschnitt  1.65 %  1.89 % –0.24 %
Arbeitslose Durchschnitt 
pro Monat  334  381  –47  –12.34 % 
Eff. Zugänge Arbeitslose 
und Stellensuchende  714  914  –200  –21.88 % 
Eff. Abgänge Arbeitslose und 
Stellensuchende  811  822  –11  –1.34 % 
Total Arbeitsmarktdynamik  1'525  1'736  –211  –12.15 % 
Arbeitsmarkt-Dynamik 
pro Monat  127  145  –18  –12.41 % 
Wirkungsindikator offene  
Stellen zu Personen in  
Arbeitslosigkeit  2.64  1.89  +0.75  +39.68 % 

Total akquirierte  2'663 1'913  +750  +39.21 % 
offene Stellen 

 
Unterstützende Programme und Weiterbildung 
Der AMS FL führt seit 2007 als integrative Unter-
stützung zur aktiven Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Liechtenstein arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM). 
Ziel ist es, die rasche und langfristige Wiederintegration 
durch gezielte Qualifizierungsmassnahmen zu fördern. 
Die Massnahmen sollen die Arbeitsmarkt- und somit die 
Vermittlungsfähigkeit verbessern, um damit das Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit zu vermindern. Dies trägt 
auch zur Erhaltung der sozialen Integration bei. 

Das AMS-Trainingscenter konnte im Berichts-
jahr aufgrund der Covid-19-Bestimmungen nur ein-
geschränkt genutzt werden. Die angepassten Kollektiv-
programme wurden, unter Einhaltung der Schutz- und 
Hygienemassnahmen, in reduzierter Form und in Klein-
gruppen umgesetzt.

Unterstützende Programme  Teil- Teil- Verän- 
und Aktivierungsprogramme nehmer nehmer derung 1) 
 2021 2020 

Kollektivkurse 882 840 +42
Individuelle Programme 25 5  +20
Praktika 13 7  +6
Beschäftigungsprogramme 25 18  +7
Einarbeitungszuschüsse 14 12  +2
Förderung der Selbständigkeit 7 7  0
Eipola 79 59  –10

Total 1'038 948 +90

1) Veränderung (2021 im Vgl. zu 2020) 

Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosenentschädigung
Im Berichtsjahr wurden Arbeitslosenentschädigungen 
in Höhe von CHF 8'626'168 ausbezahlt (Vorjahr CHF 
10'756'957). Dieser Rückgang ist neben der wirtschaft-
lichen Erholung auch auf die im Berichtsjahr durch-
gehend ausgerichtete Covid-19-Kurzarbeitsentschädi-
gung (KAE) sowie die ergänzenden Massnahmenpakete 
der Regierung zurückzuführen.

Rückblickend auf das Jahresvolumen der 1'516 An- 
und Abmeldungen (Vorjahr 1'736) spiegelt sich in die-
ser Zahl, trotz Rückgang der Arbeitslosigkeit, der an-
haltend hohe administrative Aufwand wieder, welcher 
durch die ALV bewältigt wurde.

Hinzu kommen jene total 1'140 Fälle (Vorjahr 
1'133), welche monatlich im Zwischenverdienst ab-
gerechnet wurden. Die Tendenz der atypisch-prekä-
ren Arbeitsverhältnisse, welche in weiterer Folge zu 
komplexen Kündigungskonstellationen führen und die 
Aufwendungen der Anspruchsklärungen inkl. der Erst-
berechnungen erhöhen, nimmt weiter zu.

Kurzarbeitsentschädigungen (KAE)
Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt wiederum auf der 
Covid-19-KAE. Es wurden Kurzarbeitsentschädigungen 
in Höhe von CHF 20'391'825 ausbezahlt. Bis Ende 
des Berichtjahres wurden seit Einführung der Covid-
19-KAE 888 KAE-Bewilligungen ausgestellt. Die An-
zahl der monatlich von der Kurzarbeit betroffenen 
Unternehmungen als auch der betroffenen Arbeit-
nehmenden reduzierte sich erfreulicherweise deutlich, 
so dass sich diese Zahl ab dem Monat Juni bis zum Ab-
schluss auf monatlich zwischen 350 und 600 Personen 
einpendelte (Vorjahr zwischen 2'500 – 7'000 Personen). 
Waren es zu Beginn des Jahres monatlich noch ca. 
250 Abrechnungen, so pendelte sich diese Zahl nach 
kontinuierlicher Rückläufigkeit gegen Ende Jahr bei ca. 
80 Abrechnungen ein. Wurden in den ersten Monaten 
des Jahres noch Zahlungen in der Höhe von CHF 3 Mio. 
pro Monat ausgerichtet, nahmen diese ebenfalls ab, 
so dass in den letzten Monaten Zahlungen unter CHF 
500'000 ausgelöst wurden. Seit Beginn der Covid-19- 
KAE im März 2020 wurden bis zum Abschluss des Be-
richtsjahres Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe 
von fast CHF 70 Mio. an die Wirtschaft ausgerichtet. Die 
KAE ist systembedingt eine nachgelagerte Auszahlung, 
weshalb die Abrechnungen noch bis zu 3 Monaten nach 
dem betreffenden Monat eingereicht werden und die 
Zahlen deshalb bei der Erstellung dieses Berichtes noch 
nicht abschliessend sind.

Die Verordnung über befristete Massnahmen im 
Bereich der Arbeitslosenversicherung in Zusammen-
hang mit dem Coronavirus (COVID-19-ALVV) wurde 
nach der Erstfassung vom 9. April 2020 mehrfach an-
gepasst, was auf der operativen Ebene mit einem 
hohen administrativen Aufwand verbunden war (neue 
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Richtlinien, Anpassung der Formulare, Information an 
die Verbände und Unternehmer, Instruktion und Schu-
lung der Mitarbeiter inkl. Hotline, Aktualisierung der 
Homepage usw.). 

In der Hochphase der Covid-19-KAE (März bis Au-
gust 2020) waren nebst den bestehenden Mitarbeitern 
der ALV zusätzlich über 15 Mitarbeiter (AVW intern 
und befristete Anstellungen) alleine für die KAE und die 
Hotline im Einsatz. Die personellen Ressourcen wurden 
laufend angepasst und konnten per Ende Berichtsjahr 
fast wieder auf den Bestand vor der Coronapandemie 
reduziert werden.

Durch eine Abänderung des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes schuf der Landtag im Dezember 
die gesetzliche Grundlage zur Verlängerung der Co-
vid-19-KAE bis max. Ende Juni 2022. Auf Ebene Ver-
ordnung wurde das Sonderregime vorerst bis Ende 
März 2022 verlängert. Für die Verlängerung bewilligte 
der Landtag einen ausserordentlichen Landesbeitrag in 
Höhe von max. CHF 12 Mio. 

Schlechtwetterentschädigung (SWE)
Die Schlechtwetterentschädigung nahm, wie aus den 
effektiven Auszahlungen ersichtlich ist, gegenüber dem 
Vorjahr deutlich zu. Im Berichtsjahr wurden an 23 Be-
triebe Schlechtwetterentschädigungen in der Höhe von 
CHF 471'659 (Vorjahr CHF 178'442) ausbezahlt.

Insolvenzentschädigungen (IE)
Im Berichtsjahr wurden arbeitsintensive IE-Anträge ein-
gereicht. Von den 67 eingereichten Anträgen aus 16 Be-
trieben konnte an 53 Arbeitnehmende von 11 Betrieben 
rund CHF 431'253 Insolvenzentschädigung ausbezahlt 
werden (Vorjahr 141'746).

Hinzu kommen Sozialversicherungsbeiträge in Höhe 
von CHF 72'813.

Am 1.  Januar 2021 trat das revidierte Gesetz über 
das Insolvenzverfahren (Insolvenzordnung; IO) in 
Kraft. Die Anpassungen hierzu haben auch auf die Ver-
fahren der Insolvenzentschädigung Auswirkungen, so 
dass im Fachbereich die Ausarbeitung und Einführung 
neuer Prozesse inkl. den erforderlichen Formularen, 
Berechnungssystemen usw. notwendig waren. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Insolvenzent-
schädigungszahlungen seitens der ALV nicht mehr in 
der 1. Klasse als Forderung eingebracht werden kön-
nen. Somit müssen diese im Vergleich zum vorherigen 
Insolvenzgesetz grösstenteils abgeschrieben werden.

Arbeitslosenentschädigungen
(Zahlen in CHF gerundet)

ALV Übersicht 2021 1)

Arbeitslosenentschädigung  8'626'168
KAE Entschädigung 20'391'825
SWE Entschädigung 471'659
IE Entschädigung 431'253
Kostenerstattung VO883 / 2004 / EG 5'846'634

Total 35'767'539

Anzahl Anspruchsberechtigte 768
Anzahl Taggelder 54'845
Durchschnittliches Taggeld 153
Durchschnittliche Bezugstage 71
Durchschnittlicher Entschädigungsbetrag 10'491

1) Angaben ohne Sozialversicherungsbeiträge seitens der ALV

Arbeitslosenentschädigung seit 2000
(in Tausend CHF) 
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Im Berichtsjahr gab es total 212 Meldungen wegen 
Pflichtverletzungen, davon 97 Fälle mit Sanktionen (Ein-
stellung im Taggeld oder Aberkennungen), was 46 % 
entspricht (Vorjahr: 48 %). Meldungen wurden in dieser 
einmaligen und ausserordentlichen Situation während 
der Coronaphase aufgrund der COVID-19-ALVV in ein-
geschränktem Masse getätigt.

Die Statistik umfasst alle Fälle im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung. Nicht eingeschlossen sind 
die Rechtsfälle in den Bereichen der Kurzarbeit-, 
Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigung. Die Daten 
beziehen sich auf die erstinstanzliche Beurteilung und 
haben den Datenstand vom 1. Februar 2022.

Statistik Rechtsfälle: Sanktionen / Einstellungen im Taggeld – Massnahme

Meldegrund Total  Arbeits- Selbstver- Stellenzu- ungenügende  Diverse 
   marktliche schuldete weisung Arbeits- 
   Massnahmen Arbeitslosigkeit  bemühungen

Anzahl Fälle 212  7 170 4 27 4
Anzahl Einstelltage 2'681  50 2351 90 190 0

Internationales – Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004  
über die Koordinierung der Systeme der sozialen  
Sicherheit
Die Anzahl der ausgestellten PD-U1-Formulare ver-
ringerte sich mit 1'179 im Vergleich zum Vorjahr (1'405) 
um 16 %. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004 einen Teil der 
Kosten der Arbeitslosigkeit von Grenzgängern. Für das 
Berichtsjahr sind Kostenerstattungen im Umfang von 
total CHF 5'846'634 (Vorjahr 3'852'149) angefallen. 
Davon entfällt der grösste Anteil mit CHF 4'701'255 an 
Österreich, weitere CHF 525'589 an die Schweiz und die 
verbleibenden CHF 619'790 an die übrigen EU-Staaten.  
Im Gegenzug konnte die ALV Forderungen in Höhe 
von total CHF 805'210 gegenüber der Schweiz stellen. 
Gegenüber den anderen EU-Staaten gab es keine ALV-
Forderungen (Vorjahr CHF 29'175).

Novellierung der Verordnung (EG) Nr. 883 / 2004
Innerhalb der EU wird mit der EU-Kommission, dem 
EPSCO (Ministerrat für Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz) und dem EU-
Parlament weiter über die neue Ausrichtung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883 / 2004 und der Verordnung (EG) 
Nr. 987 / 2009 im sog. Trialogverfahren verhandelt. 
Die geplanten Anpassungen sehen unter anderem bei 
Grenzgängern neu eine Leistungspflicht des letzten Be-
schäftigungsstaates und nicht wie bisher des Wohnsitz-
staates vor. Ein Durchführungsbeschluss ist ausstehend, 
weshalb die konkreten Folgen und Auswirkungen für 
Liechtenstein derzeit nicht abschätzbar sind.

EESSI
Mit dem Projekt EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information) wurde ein neues Instrument ein-
geführt, welches einen internationalen Austausch aller 
Sozialversicherungsdokumente innerhalb der EU / EFTA 
auf digitaler Ebene ermöglicht. Die bisher in Papier-
form erstellten PD-U1 Formulare (Portable Documents), 
welche als Nachweis von Beschäftigungs- und Ver-
sicherungszeiten innerhalb der EU dienen, sollen voll-
ständig durch einen elektronischen Datenaustausch ab-
gelöst werden. Im Berichtsjahr wurden laufend weitere 
Prozesse live geschaltet. Die Einführung solch inter-
nationaler Systeme und deren Auflagen sind aufgrund 
der personellen Ressourcen stets eine grosse Heraus-
forderung. Dies insbesondere auch aus dem Grund, 
dass Liechtenstein im europaweiten Vergleich einen 
sehr hohen Grenzgängeranteil (55.9 %) aufweist und 
die Ausstellungen, Kostenerstattungen und Forderun-
gen einen nicht unbedeutenden Teil der jährlichen Auf-
wendungen ausmachen. Aktuell wird unter der Projekt-
führung des Amtes für Informatik eine Softwarelösung 
ausgearbeitet und geprüft, welche für die Ausstellung 
der PD U1 Formulare wie auch für das Controlling Er-
leichterungen und Effizienzsteigerung schaffen soll.
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Abteilung Technologie, Innovation und  
Energie

Nationale Kontaktstelle für Forschung und  
technologische Entwicklung (NKS)

Innosuisse
In der Förderperiode 2017 bis 2020 wurden sechs An-
träge gestellt. Davon konnten drei Zusagen gemacht 
werden. Drei wurden abgelehnt. Sämtliche Projekte lau-
fen noch. Die letzte Auszahlung in dieser Förderperiode 
wird voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden. Im Be-
richtsjahr konnte mit dem Bundesrat eine neue Verein-
barung für den Zeitraum 2021 bis 2024 unterzeichnet 
werden. Neu gibt es die Möglichkeit der Teilnahme von 
liechtensteinischen Gründungsinteressierten am Inno-
suisse Start-up Coaching.

Innovationsschecks 
Im Berichtsjahr gingen in der Serie 2020 zehn An-
träge ein. Sämtliche Anträge wurden für förderungs-
würdig befunden. Zwei Anträge wurden vor Projekt-
abschluss durch den Antragsteller zurückgezogen. 
Acht Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen und 
der Förderbetrag ausbezahlt werden. Im Berichtsjahr 
konnten sämtliche Arbeiten beendet werden. In der 
Serie 2021 gingen 17 Anträge ein. Diese wurden alle-
samt für förderungswürdig befunden. Bis Ende des Be-
richtsjahres konnten bereits acht Anträge erfolgreich 
abgeschlossen werden. Zwei Anträge wurden durch die 
Antragsteller zurückgezogen. Sieben Anträge sind noch 
pendent. Eine Auswertung der Serie war deshalb am 
Ende des Berichtsjahres noch nicht möglich.

Digitalscheck (Serie 2021-2022)
Beim Digitalscheck 2021-2022 gingen bis Ende der 
Berichtsperiode 27 Anträge ein. Von den 20 be-
willigten Anträgen konnten bereits sieben erfolgreich 
abgeschlossen und ausbezahlt werden, 13 Projekte 
stecken in der Umsetzungsphase. Diese müssen bis  
spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein. Der bud-
getierte Betrag von CHF 300'000 für 2021 / 2022 
wurde bereits Ende November des Berichtsjahres aus-
geschöpft. Einer Nachfinanzierung wurde im Dezember 
des Berichtsjahres zugestimmt. Eine abschliessende 
Auswertung der Serie war am Ende des Berichtsjahres 
noch nicht möglich. 

RhySearch
Mit dem Träger St. Gallen konnte am Ende des Berichts-
jahres der vom Verwaltungsrat erarbeitete Vorschlag 
einer neuen Rahmenvereinbarung (2022 bis 2025) zu-
sammen mit der jährlich neu zu erstellenden Leistungs-
vereinbarung (2022) verabschiedet werden. 

Energie

Schwerpunkte der Energiefachstelle
Schwerpunkte der Energiefachstelle waren im Berichts-
jahr die Förderung gemäss Energieeffizienzgesetz, 
die Umsetzung von Massnahmen der Energiestrategie 
2030, die Information der Öffentlichkeit sowie die Er-
arbeitung des 1. Monitoringberichtes zur Energie-
strategie 2030. Weitere wichtige Schwerpunkte waren 
zudem die EWR-Agenda und der Zollvertrag im Bereich 
Energie.

Das Interesse, die Fördermöglichkeiten zu nutzen, 
ist wie im Vorjahr nochmals angestiegen. Bei den An-
tragszahlen der Haustechnikanlagen und Photovoltaik 
war eine starke Zunahme von Projekten zu verzeichnen. 
Wiederum wurden zahlreiche Personen / Institutionen in 
Energiefragen beraten. 

Die individuelle Beratung von Antragstellern wurde 
– wie schon 2020 – aufgrund der Covid-19-Pandemie 
mehrheitlich telefonisch weitergeführt. 

Energiestrategie 2030
Im Berichtsjahr hat die Energiefachstelle die Energie-
kommission und die Regierung bei der Umsetzung der 
Energiestrategie 2030 mit Analysen und Inhalten be-
liefert. Die Energiestrategie bildet eine wichtige Grund-
lage für die weiteren Entscheidungen in Energiefragen. 
Zu Handen der Regierung und des Landtags wurde ein 
1. Monitoringbericht zur Energiestrategie 2030 erstellt.

Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite Energiebündel
Die Öffentlichkeit und Fachleute wurden durch Be-
ratungsgespräche, Publikationen und Bericht-
erstattung sowie andere Medienkanäle wie Radio oder 
TV zu aktuellen Themen informiert. Die Internetseite  
www.energiebuendel.li wurde laufend mit aktuellen In-
halten zum Energieeffizienzgesetz, Spartipps und Links 
zu anderen Informationsseiten befüllt. Somit steht den 
Bauwilligen wie auch dem Gewerbe und der Industrie 
eine Hilfestellung zur Informationsbeschaffung rund um 
das Thema Energie zur Verfügung. 

Gesetz über die Förderung der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energien (Energieeffizienzgesetz; 
EEG) 
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Förderung 
der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien 
wurden im Berichtsjahr 614 (Vorjahr 601) Anträge be-
arbeitet. 20 (20) Gesuche wurden gegenstandslos, 8 (3) 
Gesuche mussten abgelehnt werden.

Von den 586 (578) bewilligten Gesuchen betrafen 51 
(69) Wärmedämmung, 172 (171) Haustechnikanlagen, 
4 (4) thermische Sonnenkollektoren, 96 (98) Wärme-
pumpenboiler, 0 (3) KWK-Anlage, 233 (197) Photo-
voltaikanlagen, 22 (30) Andere Anlagen und andere 
Massnahmen und Demoanlagen sowie 8 (6) Minergie-P 
und Minergie-A Gebäude. 
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In der Förderkategorie Wärmedämmung wurden 
CHF 974'680 (950'595), für Haustechnikanlagen CHF 
978'925 (1'040'569), für thermische Sonnenkollektoren 
CHF 12'553 (13'792), für Wärmepumpenboiler CHF 
72'750 (74'250), für KWK-Anlagen CHF 0 (176'000), 
für Photovoltaikanlagen CHF 3'880'986 (2'849'427), 
für Minergie-P und Minergie-A Gebäude CHF 249'930 
(159'540), für Andere Anlagen und andere Massnahmen 
sowie Demoanlagen Fördermittel von CHF 3'281'542 
(2'077'694) zugesprochen. Insgesamt wurden Förder-
beiträge in der Höhe von CHF 9'451'366 (7'341'868) zu-
gesichert.

Fonds für Einspeisevergütung
Der von den LKW verwaltete Fonds für Einspeisever-
gütung schliesst per Ende des Berichtsjahres mit einem 
negativen Saldo für das Land von CHF –1'823'824.45 
(Ende 2020: CHF –5'732'607.13) ab. Zur Behebung des 
negativen Saldos hat der Landtag 2014 eine Anpassung 
der Förderumlage im Energieeffizienzgesetz beschlos-
sen. Die Regierung hat im Jahre 2015 die Förderumlage 
auf Strom mit Verordnung ab 1. Februar 2015 auf 1.0 
Rp / kWh und ab 1.  Januar 2017 auf 1.5 Rp / kWh fest-
gelegt. Die Bestätigung der Revisionsstelle über die ge-
setzes- und leistungsvereinbarungskonforme Führung 
des Fonds für Einspeisevergütung erfolgt im Rahmen 
der Prüfung der LKW-Jahresrechnung. 

Minergie-Zertifizierungen
Im Berichtsjahr wurden 13 Minergieanträge zur Zerti-
fizierung eingereicht. 10 Gebäude konnten mit dem 
definitiven Minergielabel ausgezeichnet werden. 1 Ge-
bäude konnte als Minergie, 3 Gebäude konnten als Mi-
nergie-P und 6 Gebäude als Minergie-A, sogenannte 
Nullenergiegebäude, zertifiziert werden. 

Umsetzung EWR-Recht und Zollvertrag im  
Energiebereich
Im Berichtsjahr wurden verschiedene Rechtsakte der 
EU betreffend Übernahme ins EWR-Recht geprüft und 
zur Übernahme weitergegeben. Weiters wurde die Be-
urteilung der Gebäuderichtlinie 2010 / 31 / EU und der 
Energieeffizienzrichtlinie 2012 / 27 / EU weitergeführt, 
um die Möglichkeiten für die eher Schweiz-orientierte 
Bauwirtschaft zu klären. Verschiedene, den Zollvertrag 
betreffende Anpassungen im schweizerischen Energie-
recht wurden geprüft und, wo nötig, Anpassungen vor-
geschlagen.

Tätigkeit in Organisationen und Arbeitsgruppen
Die Energiefachstelle hat in der Projektgruppe Energie 
der internationalen Regierungskommission Alpenrhein 
(IRKA), in der Energiekommission, an den Konferenzen 
der kantonalen und ostschweizerischen Energiefach-
stellen sowie in der Internationale Bodensee Konferenz 
(IBK) im Bereich «Plattform Klimaschutz und Energie 
der Kommission Umwelt» mitgewirkt. Im Berichtsjahr 

wurde der Vorsitz für die IBK «Plattform Klima-
schutz und Energie» übernommen. Weiters wurden 
die liechtensteinischen Interessen in der EFTA / EWR-
Arbeitsgruppe Energie an Online-Sitzungen vertreten. 
Im Berichtsjahr fanden Verhandlungen zur Modernisie-
rung des Europäischen Energiechartavertrags (Energy 
Charter Treaty, ECT) statt. 

Ausbildung für Fachleute
Die Leistungsvereinbarung mit dem Verein ecowerk-
statt, welcher vom Gewerbe, der Liechtensteinischen 
 Ingenieur- und Architektenvereinigung und der 
Universität getragen wird, wurde mit dem Ziel ab-
geschlossen, den Ausbildungsbereich verstärkt zu 
bearbeiten. Der Verein ecowerkstatt hat dieses Jahr 
bedingt durch die Coronasituation keine Kurse zum 
Energiethema durchgeführt. Ziel ist es, Berufsleute in 
der Praxis mit neuem Wissen über energieeffizientes 
Bauen zu erreichen. Der Leistungsauftrag wurde des-
halb um ein Jahr ausgesetzt.

Energiestadt
Das Label «Energiestadt» erhalten Gemeinden für kon-
sequente energiepolitische Massnahmen, die über das 
gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen. Alle Ge-
meinden in Liechtenstein sind seit November 2012 
Träger des Labels «Energiestadt». Dies bedeutet, dass 
100 % der Einwohner in einer Gemeinde mit dem Label 
«Energiestadt» leben. Massnahme 5.1 der Energie-
strategie 2030 wurde somit bereits im 2012 erreicht. 
Einzelne Gemeinden haben bereits das Label «Energie-
stadt-Gold» erhalten. Die Bemühungen der Gemeinden 
wurden mit einer Veranstaltung für den ERFA-Aus-
tausch unterstützt. 

Abteilung Warenverkehr 

Warenverkehr

Freihandelsabkommen (FHA)
Das Inkrafttreten des Beitrittsprotokolls zwischen 
EFTA / CAS und Guatemala steht weiterhin aus. Ver-
handlungen mit dem vierten CAS-Partner Honduras 
sind weiterhin zurückgestellt. Das 2018 unterzeichnete 
FHA mit Indonesien trat am 1. November 2021 in Kraft. 
Unterzeichnung und Inkraftsetzung des FHA zwischen 
der EFTA und Mercosur stehen weiterhin aus. Das am 
11. Februar 2019 zwischen der Schweiz und dem Ver-
einigten Königreich unterzeichnete Handelsabkommen, 
in welches Liechtenstein integriert ist, trat mit dem Aus-
tritt des Königreichs aus der EU am 1. Januar 2021 in 
Kraft.
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Zoll

Security Amendments und Authorised Economic 
Operator (AEO) 
Die Abkommen zwischen der Schweiz (inkl. Liechten-
stein) und der EU sowie Norwegen über die Er-
leichterung der Kontrollen und Formalitäten im 
Güterverkehr sowie über zollrechtliche Sicherheits-
massnahmen (ZESA) gewährleisten einen reibungs-
losen Warenverkehr. Die AEO-Zertifizierung wird durch 
die Oberzolldirektion auch für liechtensteinische Unter-
nehmen vorgenommen und in der EU, Norwegen und 
China anerkannt. Im Berichtsjahr (Vorjahr) waren 2 (2) 
Firmen zertifiziert. Verhandlungen im Bereich AEO fin-
den derzeit auch mit Japan statt.

Zollverfahren
Die mittels einer Verwaltungsvereinbarung mit der Eid-
genössischen Zollverwaltung etablierten Verfahren 
haben auch im Berichtsjahr einen problemlosen Waren-
verkehr aus dem oder in den EWR gewährleistet. Es 
waren keine Importe zu verzeichnen, die eine Nach-
belastung oder Rückerstattung zur Folge hatten.

Amtshilfe in Zollsachen 
Im Berichtsjahr erhielt das AVW 0 (0) Gesuche aus-
ländischer Zollbehörden gemäss Protokoll 11 zum Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWRA).

Bewilligungsverfahren
Die Bewilligungsverfahren bzw. die Vereinbarungen 
zwischen dem Amt und den 17 schweizerischen Be-
willigungsstellen über die EWR-konforme Erteilung von 
Bewilligungen an liechtensteinische Importeure und 
Exporteure funktionierten reibungslos. Im Berichtsjahr 
erfuhren diese Verfahren keine Änderungen.

Ursprungswesen

Protokoll 4 EWRA über Ursprungsregeln
Mit dem EWRA wurde der Freihandel zwischen den 
Vertragspartnern eingeführt. Solche Begünstigungen 
unterliegen besonderen Voraussetzungen betreffend 
den Ursprung der Waren. Das AVW ist für die ordnungs-
gemässe Anwendung des Protokolls 4 des EWRA über 
die Ursprungsregeln sowie für die Umsetzung der mit 
der Schweiz abgeschlossenen, speziellen Ursprungs-
verfahren verantwortlich.

Im Berichtsjahr (Vorjahr) wurden folgende Aufgaben 
wahrgenommen:
–  Behandlung von 8 (5) Nachprüfungsgesuchen mit 8 (8) 

FL-Ursprungsnachweisen ausländischer Zollbehörden;
–  Stellung von 0 (0) Nachprüfungsgesuchen an eine 

ausländische Behörde zur Nachprüfung ausländischer 
Ursprungsnachweise;

–  Betreuung der Firmen mit dem Status «Ermächtigter 
Ausführer». Dieses Verfahren wird von 41 (41) in 
Liechtenstein ansässigen Unternehmen angewandt;

–  Kontrolle der von den schweizerischen Zollämtern be-
glaubigten 1'245 (986) Ursprungsnachweisen (Waren-
verkehrsbescheinigungen Form. EUR.1 und EUR-
MED).

EFTA-Committee of Customs Experts (COCE) und 
EWR-Working Group of Customs Matters (WGCM); 
Pan-Euro-Med-Kumulationszone (PEM)
Vorgänger der PEM war die Paneuropäische 
Kumulationszone (PANKUM), welche sich aus der 
EU, den EFTA-Mitgliedstaaten, den Mittel- und Ost-
europäischen Staaten (später dann Mitglieder der EU) 
und der Türkei zusammensetzte. Diese Kumulations-
zone wurde dann auf die Teilnehmer des sogenannten 
Barcelona Prozesses und die Färöer-Inseln erweitert. 
Grundlage der PEM sind FHA zwischen allen Mitglied-
staaten dieser Zone, welche Ursprungsprotokolle mit 
identischen Ursprungsregeln beinhalten und somit 
die diagonale Kumulation zwischen diesen Staaten er-
lauben. Um die Anpassungen der Ursprungsprotokolle 
zu vereinfachen und die Kumulationszone auf die am 
Stabilisation and Association Process (SAP) der EU teil-
nehmenden Länder auszuweiten, wurde eine regionale 
Ursprungskonvention (PEM Convention) geschaffen 
und per 1.  Januar 2012 in Kraft gesetzt. Das Ur-
sprungsprotokoll des EWR wurde 2015 der PEM-Con-
vention angepasst. Im Berichtsjahr wurden Ursprungs-
protokolle weiterer FHA durch die PEM-Convention 
ersetzt und dadurch die diagonale Kumulation u. a. 
auch auf die Westbalkan-Staaten ausgeweitet. Die Ur-
sprungsbestimmungen der PEM wurden überarbeitet 
und dem Gemeinsamen Ausschuss zur Verabschiedung 
vorgelegt, es konnte jedoch keine Einstimmigkeit erzielt 
werden. Die Anwendung erfolgt auf bilateraler Basis 
als sogenannte «Alternative Ursprungsregeln» parallel 
zu den bestehenden und ist optional. Das Ursprungs-
protokoll des EWR wurde entsprechend angepasst, 
aber noch nicht verabschiedet.

Vier-Länder-Ursprungskonferenz in Liechtenstein
Die jährlich stattfindende Konferenz mit Ursprungs-
experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie 
nicht durchgeführt.

Marktüberwachungs- und Kontrollsystem (MKS) 
Als Folge der Mitgliedschaft Liechtensteins im EWR bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zollunion mit der 
Schweiz wurde die sogenannte parallele Verkehrsfähig-
keit von Waren in Liechtenstein eingeführt. Das MKS 
wurde im Laufe des Berichtsjahres durch die mit der 
Umsetzung betrauten Ämter durchgeführt.



| 323

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

Marktüberwachung – Aktivitäten in Liechtenstein
Die TPMN ist die zuständige Marktüberwachungs-
behörde für die Durchführung des Gesetzes über die 
Verkehrsfähigkeit von Waren (LR 947.1) im Fürsten-
tum Liechtenstein. Bei elektrischen Niederspannungs-
erzeugnissen und Geräten und Schutzsystemen zur 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen sind 
im Berichtsjahr bei 5 Unternehmen elektrische Erzeug-
nisse stichprobenweise auf ihre Konformität und Sicher-
heit hin überprüft worden. Bei Bauprodukten sind im 
Berichtsjahr bei 3 Hersteller die Korrekturmassnahmen 
überwacht worden.

Umsetzung EWR-Recht
Im Berichtsjahr (Vorjahr) überprüfte die TPMN im Rah-
men ihrer Zuständigkeit 10 (5) Rechtsakte der EU im 
technischen Bereich, welche in das EWR-Recht über-
nommen werden sollen. Nach dem Notifikationsgesetz 
(EWR-NotifG) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2015 / 1535 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften wur-
den 0 (3) Notifikationen verfasst und der EFTA-Über-
wachungsbehörde übermittelt.

EWR / EFTA-Arbeitsgruppen
Die TPMN vertrat die liechtensteinischen Interessen in 
den virtuellen Sitzungen in den EWR / EFTA-Arbeits-
gruppen Expert Group on the Internal Market for Pro-
ducts (IMP), Unionsnetzwerk für Produktkonformität 
(EUPCN) Consumer Safety Network (CSN), General 
Product Safety Directive (GPSD), Schnellwarnsystem 
für die Produktsicherheit im europäischen Binnenmarkt 
(RAPEX), Ausschuss Technische Vorschriften Richt-
line (EU) 2015 / 1535 (Notifikation), Normenausschuss, 
Multi-Stakeholder-Plattform für die IKT-Normung und 
Ausschuss Technical Barriers to Trade (TBT). In den 
jeweiligen Gruppen werden die Entwicklungen auf EU-
Ebene mitverfolgt, kommende Rechtsakte diskutiert 
und Stellungnahmen abgegeben sowie die MRAs be-
handelt.

Liechtensteinische Akkreditierungsstelle  
(LAS)

Im Berichtsjahr (Vorjahr) waren 2 (3) Zertifizierungs-
stellen, 1 (1) Inspektionsstelle und 0 Kalibrierstelle (0) 
bei der LAS registriert.

Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle (TPMN)
Der Fachbereich TPMN im Amt umfasst die Bereiche 
Technische Handelshemmnisse, freier Warenverkehr, 
Standardisierung und Normung sowie internationale 
Handelserleichterungen.

Seilbahnen, Kleinski- und Schlepplifte
Im Berichtsjahr wurden die 10 Anlagen gemäss dem 
Stichprobenprogramm einer Inspektion unterzogen. 

Technische Handelshemmnisse
Steht eine Übernahme der EU-Binnenmarktgesetz-
gebung an, wird der Text vorgängig auf seine Relevanz 
und Annehmbarkeit für Liechtenstein geprüft. Hierbei 
wird ebenfalls abgeklärt, ob bestehende Gesetze ab-
geändert oder neue geschaffen werden müssen. Erst 
nach dieser Begutachtung werden die EU-Binnenmarkt-
gesetze übernommen. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die liechtensteinischen Unternehmen beim Marktzutritt 
im EWR keine neuen Schranken vorfinden bzw. so-
genannte «Technische Handelshemmnisse» vermieden 
werden. Die TPMN ist im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 2679 / 98 über das Funktionieren des Binnenmarktes 
im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten die nationale Kontaktstelle. 
Im Berichtsjahr (Vorjahr) gingen 5 (16) Meldungen über 
Behinderungen des freien Warenverkehrs bei der TPMN 
ein. Umgekehrt wurde eine Behinderung notifiziert. Die 
Behinderungen wurden den Wirtschaftsvertretern mit-
geteilt.

Konformitätsabkommen (Mutual Recognition  
Agreement – MRA)
MRAs sind Abkommen über die gegenseitige An-
erkennung von Konformitätsbewertungen bestimmter 
Industrieprodukte, welche beim Markteintritt vor-
geschriebenen Tests und Zertifizierungen unterliegen. 
Jede Vertragspartei kann die Produkte vor der Ausfuhr 
im eigenen Land im Hinblick auf die Konformität mit den 
Vorschriften des Einfuhrlandes prüfen, testen und zerti-
fizieren lassen. Diese Tests und Zertifikate werden von 
den Vertragsparteien gegenseitig anerkannt. Liechten-
stein und die beiden anderen EWR-EFTA Staaten Island 
und Norwegen haben mit folgenden Ländern Abkommen: 
Australien, Kanada, Neuseeland, USA und Schweiz.

Allgemeine Produktsicherheit
Der Fachbereich TPMN ist die nationale Kontaktstelle 
nach der Richtlinie 2001 / 95 / EG über die allgemeine 
Produktsicherheit. Gemäss dieser Richtlinie müssen 
Hersteller und Händler die zuständigen nationalen Be-
hörden umgehend unterrichten, wenn sie feststellen, 
dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt ge-
fährlich ist. Durch das Safety Gate RAPEX (Schnell-
warnsystem für die Produktsicherheit im europäischen 
Binnenmarkt) erhielt die TPMN im Berichtsjahr 2'187 
(2'253) Meldungen. 
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Ausländer- und Passamt

Amtsleiter: Mario Konzett 

Aufgrund der Entscheidung der Regierung, das EU / EWR 
Digital COVID Zertifikat in die eID.li zu integrieren, ist die 
Nachfrage nach der eID.li ab Mitte 2021 stark angestie-
gen. Während im Vorjahr 729 eID.li registriert wurden, 
waren es im Berichtsjahr 21'636. Um der massiven Nach-
fragesteigerung begegnen zu können, wurden neben den 
APA-Schaltern zwei zusätzliche Registrierungsstellen mit 
bis zu vier Arbeitsplätzen eingerichtet. Namentlich die Ein-
bindung einer Registrierungsstelle ins Impfzentrum wurde 
kundenseitig sehr geschätzt, da die Registrierung gleich 
nach der Impfung vorgenommen werden und damit der 
Gang ins Amt ausbleiben konnte. An Spitzentagen waren 
bis zu elf Personen mit der eID.li-Registrierung beschäftigt 
und es wurden bis zu 700 eID.li erfasst. Diese Herausfor-
derung stellte eine Zusatzbelastung dar und wäre ohne den 
enormen Einsatz und die Flexibilität der APA-Mitarbeiten-
den, aber auch durch zusätzliche temporäre personelle Un-
terstützung nicht zu bewältigen gewesen.

Neben der eID.li-Registrierung wurden in den Som-
mermonaten rund 1'200 Erinnerungsbriefe, mit denen die 
Kunden über den Ablauf ihres Reisedokuments informiert 
werden, mehr versendet, als dies in den Vergleichsperio-
den der Vorjahre der Fall war. Im Berichtsjahr wurden 
2'672 Reisepässe ausgestellt, was einer Steigerung im Vor-
jahresvergleich um rund 73 % entspricht. Bei den Identi-
tätskarten wurde der Höchstwert seit 2013 im Vorjahr mit 
5'045 nochmals übertroffen (+26 %).

Zum Empfang und der Übermittlung von Berechtigun-
gen zum Auslesen von elektronischen Dokumenten mittels 
entsprechender Zertifikate muss jedes Land über einen 
einzigen Kontaktpunkt, den «Single Point of Contact» (kurz 
SPoC), verfügen. In Liechtenstein wurde der SPoC im APA 
Mitte 2021 in Betrieb genommen. Aus betrieblichen Grün-
den sollten sich der SPoC und die Country Verifying Certi-
ficate Authority (CVCA) am selben Ort befinden, weshalb 
neben dem SPoC auch die CVCA im APA umgesetzt wurde. 
Letztere hat bisher das Bundesrechenzentrum in Wien für 
Liechtenstein betrieben.

Die nationale Umsetzung des Entry-Exit-Systems (EES), 
des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungs-
systems (ETIAS) und der Interoperabilitätsthematik (IOP), 
bei welchen das APA den Lead hat, stellte auch in diesem 
Berichtsjahr eine Zusatzbelastung für mehrere Schlüssel-
personen dar. Durch die Verabschiedung und Inkraftset-
zung der VIS-Verordnungen (2019 / 1133 und 2019 / 1134) 
durch die EU resultiert ein weiterer Anpassungsbedarf in 
Bezug auf ein EU-Informationssystem. Da das APA auch 
für das Visa-Informationssystem (VIS) zuständig ist, wurde 
ein entsprechendes Projekt für die nationale Umsetzung 
der VIS-Anpassungen gestartet.

Im Asylwesen wurden im Berichtsjahr 97 Asylgesu-
che verzeichnet, womit sich die Asylgesuchszahlen wieder 

auf dem Vor-Covid-Niveau befinden. Ein grosser Teil der 
Gesuche fiel – wie in den Vorjahren – unter das Dublin- 
Verfahren; d. h. ein anderer europäischer Staat war bereits 
für die Prüfung des Gesuchs zuständig oder die Gesuch-
steller kamen aus sicheren Heimat- und Herkunftsstaaten. 
Eine besondere Herausforderung stellte aufgrund der Rei-
sebeschränkungen und strengen sowie teilweise schnell 
ändernden Einreisevorschriften der Wegweisungsvollzug 
dar. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Revision 
des Ausländergesetzes (AuG) zur im Anlassfall notwendi-
gen zwangsweisen Durchführung von Covid-Tests für aus-
reisepflichtige Personen vorgenommen. 

Bewilligungen und Heimatschriften

Bewilligungen 

Visa
Visumspflichtige Personen benötigen vor der Einreise 
nach Liechtenstein die Zustimmung des APA. Diese Per-
sonen können am Ort ihres Wohnsitzes im Ausland, in 
der Regel bei der Schweizer Vertretung, einen Visums-
antrag stellen. Die Entscheidung über den Antrag liegt 
teils bei den Schweizer Behörden und teils beim APA. 
Im Berichtsjahr wurden 377 Visa für einen kurzfristigen 
Besuch oder längerfristigen Aufenthalt in Liechten-
stein ausgestellt. Zudem wurden 24 Verpflichtungs-
erklärungen von Gastgebern in Liechtenstein für Be-
suchervisa durch das APA erteilt bzw. geprüft.

Grundsätzlich stellt die Schweiz seit Inkrafttreten 
des Rahmenvertrages zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumsver-
fahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über 
die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum (LGBl. 
2009 Nr. 217) und der konkretisierenden Ausführungs-
vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des 
Visumsverfahrens und der Einreise (LGBl. 2011 Nr. 
567) im Auftrag und in Stellvertretung Liechtensteins 
 Schengen-Visa aus. Für Länder, in denen die Schweiz 
selbst nicht vertreten ist resp. keine Schengen-Visa aus-
stellt, hat Liechtenstein Stellvertretungsabkommen mit 
Österreich, Ungarn und Litauen.

Vergabe durch die Regierung
Liechtenstein hat mit den Partnern im EWR eine Sonder-
lösung ausgehandelt, die sowohl den Bedürfnissen 
Liechtensteins als auch denjenigen der Vertragsstaaten 
optimal Rechnung trägt. So ist beispielsweise der Zuzug 
von ausländischen Staatsangehörigen trotz Mitglied-
schaft im EWR beschränkt. Mit der Schweiz besteht 
eine ähnliche Regelung auf staatsvertraglicher Basis. 
Die Regierung entscheidet im Normalfall einmal pro 
Monat über die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen 
zur Erwerbstätigkeit an ausländische Staatsangehörige. 

Über die Gesuche von Staatsangehörigen eines EWR-
Mitgliedstaates und der Schweiz, die als Erwerbslose in 
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Liechtenstein Wohnsitz nehmen möchten, entscheidet 
die Regierung in der Regel quartalsweise.

Auslosung
Die Hälfte der im Beschluss Nr. 191 / 1999 des Ge-
meinsamen EWR-Ausschusses festgelegten Quoten 
an jährlich zu erteilenden Aufenthaltsbewilligungen 
an EWR-Staatsangehörige muss verlost werden. Im 
Berichtsjahr fanden wiederum zwei Auslosungs-
runden von Aufenthaltsbewilligungen statt. An den 
Ziehungen haben im Frühling 476 und im Herbst 485 
Personen teilgenommen. Insgesamt hatten 53 EWR-
Staatsangehörige das Glück, über die Auslosung eine 
Aufenthaltsbewilligung für das Fürstentum Liechten-
stein zu erlangen. Die Zahl liegt über den festgelegten 
36 (28 Erwerbstätige und 8 Erwerbslose), da früher 
Ausgeloste teils nicht zugezogen oder wieder ausgereist 
sind und somit erneut auszulosen waren.

Unselbständige Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Darunter werden Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
mit EWR- und Drittstaatsangehörigkeit verstanden, 
deren Arbeitstätigkeit entweder gemeldet (EWR-Staats-
angehörige) oder für die um eine Bewilligung angesucht 
werden muss (Drittstaatsangehörige). Der Bestand die-
ser Grenzgängerinnen und Grenzgänger nahm im Be-
richtsjahr um 345 Personen ab, was einem Rückgang 
um rund 2 % entspricht.

Im Berichtsjahr wurden 5'722 Bestätigungen bzw. 
Bewilligungen an unselbständige Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger erteilt. Damit wurden im Vergleich 
mit dem Vorjahr 719 Bewilligungen bzw. Bestätigungen 
mehr ausgestellt, was einen Anstieg um 13 % bedeutet.

Da sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit 
Schweizer Staatsangehörigkeit beim Ausländer- und 
Passamt nicht melden müssen, wird deren Bestand auf-
grund der Meldungen an das Liechtensteinische Unter-
nehmensregister (LUR) beim Amt für Statistik im Nach-
hinein eruiert und publiziert. Diese grosse Zahl von 
Personen ist also in der nachstehenden Tabelle nicht 
erfasst.

Bestand Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie 
neu bestätigte bzw. bewilligte Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger (ohne Schweizer Staatsangehörige) 

per Bestand Neu bestätigte bzw. 
  bewilligte Grenzgänger 
  pro Jahr

31. 12. 2021 16'652 5'722
31. 12. 2020 16'997 5'003
31. 12. 2019 16'800 6'000
31. 12. 2018 16'173 5'659
31. 12. 2017 15'826 5'443

 

Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
(GDL)
Darunter werden Personen verstanden, die in Liechten-
stein im Auftrag eines ausländischen Unternehmens 
eine Dienstleistung erbringen.

Seit dem 1. Januar 2017 müssen Einsatzmeldungen 
bis zu 90 Tagen grundsätzlich über das elektronische 
Meldesystem (EMS) getätigt werden. Für Einsätze, die 
länger als 90 Tage dauern, müssen um entsprechende 
Bewilligungen bzw. Bestätigungen angesucht werden. 
Mittels EMS sind im Kalenderjahr 7'992 Meldungen 
eingegangen. Dies entspricht einem Rückgang von 468 
Meldungen bzw. 5 %. Eine Meldung beinhaltet jeweils 
mindestens eine entsandte Person, kann jedoch auch 
mehrere Personen beinhalten. Insgesamt wurden via 
EMS 15'627 Einsätze bestätigt. Dies entspricht einer 
Abnahme von 543 bestätigten Einsätzen bzw. von 3 %. 
Die Anzahl verweigerter Einsätze beläuft sich auf 890. 
Dies wiederum entspricht einer Zunahme von 189 Ver-
weigerungen bzw. von 27 %.

Elektronische Meldungen (EMS)

Jahr Anzahl  Anzahl bestä- Anzahl Ver- 
  Meldungen tigter Einsätze weigerungen 

2021 7'992 15'627 890
2020 8'460 16'170 701
2019 7'635 15'088 818
2018 8'164 17'691 892
2017 7'942 14'466 1'102

Nebst den EMS-Meldungen wurden zusätzlich 1'056 
Bewilligungen bzw. Bestätigungen ausgestellt. Dies 
entspricht einem Rückgang von 83 Bewilligungen / Be-
stätigungen bzw. 7 % gegenüber dem Vorjahr. Mit-
tels Mutationsmeldung wurden 637 Meldungen nach-
träglich abgeändert. Insbesondere die Bearbeitung 
von Mutationsmeldungen erweist sich als besonders 
arbeitsintensiv.

GDL Bewilligungen / Bestätigungen (ausserhalb EMS)

Jahr Anzahl

2021 1'056
2020 1'139
2019 1'472
2018 1'351
2017 854
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Mutationen

Jahr Anzahl

2021 637
2020 677
2019 428
2018 463
2017 483

 
Kurzaufenthalter
Im Berichtsjahr wurden 565 Kurzaufenthalts-
bewilligungen (L-Bewilligung) und damit eine weniger 
als im Vorjahr vergeben.

Rund 55 % der Kurzaufenthaltsbewilligungen wur-
den an EWR-Staatsangehörige erteilt. Davon wiederum 
160 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Stellenantritt 
und 124 Kurzaufenthaltsbewilligungen zum Studium.

Erteilte L-Bewilligungen

Jahr EU / EWR CH Drittstaaten Total

2021 312 32 221 565
2020 310 35 221 566
2019 374 49 229 652
2018 356 54 219 629
2017 420 53 218 691

 

Aufenthaltsbewilligungen
Im Berichtsjahr wurden 616 Aufenthaltsbewilligungen 
(B-Bewilligungen) erteilt. Dies sind 39 Bewilligungen 
bzw. 6 % weniger als im Vorjahr.

Den grössten Teil der erteilten Aufenthalts-
bewilligungen macht der Familiennachzug aus, über 
den 453 Personen einen Aufenthalt in Liechtenstein 
erhielten. 144 Aufenthaltsbewilligungen wurden zum 
Stellenantritt und 19 zur erwerbslosen Wohnsitznahme 
in Liechtenstein (inkl. humanitäre Aufnahme und an-
erkannte Flüchtlinge) vergeben. Zur Erwerbstätigkeit 
werden an Angehörige eines Drittstaates nur in sehr 
wenigen Fällen Aufenthaltsbewilligungen erteilt. Als 
Drittstaaten gelten Staaten, mit denen Liechtenstein 
keine vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Aus-
gestaltung des Personenverkehrs kennt. Die dennoch 
hohe Zahl von 32 Bewilligungen zum Stellenantritt an 
Drittstaatsangehörige sind auf Gesuche nach Art. 26 
Abs. 4 des Ausländergesetzes (AuG; LGBl. 2008 Nr. 
311) zurückzuführen, wonach an Führungskräfte und 
Spezialisten eine Aufenthaltsbewilligung bis zu drei Jah-
ren erteilt werden kann. Diese Möglichkeit nutzen inter-
national tätige Unternehmen zunehmend.

Erteilte B-Bewilligungen nach Zulassungsgrund und Herkunft

Zulassungsgrund CH EWR Dritt Total
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Stellenantritt (Vergabe, Ersatzanstellung, Auslosung) 7 14 105 96 32 25 144 135
Familiennachzug (inkl. Lebenspartner) 119 121 216 246 118 127 453 497
Erwerbslose Wohnsitznahme,
humanitäre Aufnahme und anerkannte Flüchtlinge 1 1 16 20 2 2 19 23

Total 127 136 337 365 152 154 616 655
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Bestand an B-Bewilligungen

per Anzahl

31. 12. 2021 3'930
31. 12. 2020 3'888
31. 12. 2019 3'885
31. 12. 2018 3'824
31. 12. 2017 3'923

 
Daueraufenthalter / Niedergelassene
Mit Einführung des Gesetzes über die Freizügigkeit für 
EWR- und Schweizer Staatsangehörige (PFZG) erhalten 
EWR-Staatsangehörige und deren Familienmitglieder 
eine Daueraufenthaltsbewilligung (Bewilligung D), wenn 
sie sich seit fünf Jahren ununterbrochen in Liechtenstein 
aufgehalten haben. Schweizer und Drittstaatsangehörige 
erhalten eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung 
C), wobei die sogenannte Kontrollfrist der Nieder-
lassungsbewilligung für Schweizer Staatsangehörige 5 
Jahre und für Drittstaatsangehörige 3 Jahre beträgt.

Bestand D- / C-Bewilligungen

per EU / EWR CH Dritt Total

31. 12. 2021 5'069 2'812 1'532 9'413
31. 12. 2020 5'048 2'804 1'556 9'408
31. 12. 2019 4'960 2'790 1'524 9'274
31. 12. 2018 4'856 2'704 1'513 9'073
31. 12. 2017 4'674 2'653 1'521 8'848

Sowohl Einbürgerungen als auch Abmeldungen von 
ausländischen Staatsangehörigen beeinflussen die 
Anzahl der Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungs-
bewilligungen direkt.

Heimatschriften

Liechtensteinische Reisepässe
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2'672 biometrische 
Reisepässe ausgestellt. Dies entspricht einer Steige-
rung von rund 73 % im Vergleich zum Vorjahr. Der 
prozentuale Anstieg ist erheblich, liegt aber in der co-
ronabedingt tiefen Anzahl ausgestellter Reisepässe 
des Vorjahres begründet. Die absolute Zahl stellt den 
Höchstwert seit 2014 dar.

Dem APA stehen drei Einheiten von Personalisie-
rungsmaschinen zur Verfügung, die es erlauben, einen 
Reisepass im Notfall innerhalb einer halben Stunde aus-
zustellen. Diese «Express Ausstellung», bei der ein Zu-
schlag von 50 % der Gebühr belastet wird, wurde im 
Berichtsjahr in 58 Fällen beansprucht. Ausserhalb der 
regulären Schalteröffnungszeiten wurde im Berichts-
jahr kein Pass ausgestellt.

Die Reisepässe der vorletzten Generation, farblich 
in grün gehalten, finden noch Einsatz in Notfällen, z. B. 
wenn einem liechtensteinischen Staatsangehörigen der 
Pass im Ausland abhandenkommt. In solchen Fällen 
ist das grössere Fälschungsrisiko vertretbar, da diese 
Pässe nur für eine kurze Zeit, üblicherweise für die be-
nötigte Zeit der Heimreise, ausgestellt werden. Im Be-
richtsjahr wurde kein Notpass ausgestellt.

Liechtensteinische Identitätskarten
Mit den eigenen Kartendruckern des APA können 
Identitätskarten innert rund 10 Minuten für die Gesuch-
steller produziert werden. Im Berichtsjahr hat das APA 
insgesamt 5'045 Identitätskarten ausgestellt, womit 
der bereits sehr hohe Vorjahreswert nochmals um rund 
26 % übertroffen wurde.

Antragsstellung im Ausland
Seit Juli 2013 können liechtensteinische Staats-
angehörige Anträge für Reisepässe auf den Schwei-
zer Vertretungen im Ausland stellen. Im Berichtsjahr 
wurden bei den Schweizer Vertretungen im Ausland 
111 Reisepässe und 41 Identitätskarten beantragt, was 
einem absoluten Höchststand seit der Einführung ent-
spricht.

Schweizer Identitätskarten
Im Berichtsjahr wurden beim APA insgesamt 321 
Schweizer Identitätskarten beantragt, was einer Steige-
rung um rund 37 % entspricht. Aufgrund der mangeln-
den Anbindung an relevante Schweizer Systeme ist die 
Erfassung der Personendaten und die Nachbearbeitung 
wesentlich aufwändiger als die Erfassung und Produk-
tion einer liechtensteinischen ID.

Einige Zahlen im Vergleich

Ausgestellte  2021 2020 2019 2018

Reisepässe 2'672 1'546 1'983 2'169
Dienstpässe 1 2 4 2
Diplomatenpässe 16 3 6 25
Identitätskarten (ID) 5'045 4'021 3'963 3'715
Staatsbürgerschaftsnachweise 40 25 37 46
Reiseausweise für anerkannte  
Flüchtlinge 42 12 25 32
Pass für Ausländer 25 23 25 17
Verlustmeldung Passwesen 302 213 257 268
Bearbeitete Anträge für Schweizer  
Identitätskarten 321 234 244 296

Elektronische Identität (eID.li)
Seit Ende April 2020 kann beim APA die neue elektro-
nische Identität (eID.li) bezogen werden. Die eID.li ist 
die digitale Identität des Fürstentums Liechtenstein, 
mit der sich natürliche Personen bei elektronischen 
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Staatsbürgerschaft an. Die Erfolgsquote der Prüfung für 
die Niederlassungsbewilligung lag bei 58 %, die Quote 
im Bereich Staatsbürgerschaft bei 88 %.

Integrationsvereinbarungen
Seit Inkrafttreten des Ausländergesetzes werden mit-
tels Integrationsvereinbarung die individuellen Ziele 
zum Erreichen der Integrationsanforderungen (Erwerb 
der deutschen Sprache sowie Kenntnisse der Rechts-
ordnung und des staatlichen Aufbaus) festgelegt. Im 
damit verbundenen persönlichen Gespräch werden die 
individuell sehr unterschiedlichen Lebenssituationen 
und Bildungsbiographien berücksichtigt. Im Berichts-
jahr wurden 89 (2020: 66) Integrationsvereinbarungen 
mit Drittstaatsangehörigen abgeschlossen. 

Recht, administrative Massnahmen

Gesetzgebung
Im Rahmen diverser Schengen-Weiterentwicklungen 
war die Abteilung Recht im Berichtsjahr massgeblich 
bei der rechtlichen Umsetzung beteiligt. So wurden ins-
besondere die nationalen Grundlagen für die neuen EU-
Informationssysteme geschaffen bzw. vorbereitet.

Verwaltungsverfahren, inkl. Vollzug (ohne Asyl)
Die Abteilung Recht führte im Berichtsjahr insgesamt 
348 Verfahren gestützt auf das Ausländergesetz bzw. 
das Personenfreizügigkeitsgesetz (PFZG; LGBl. 2009 
Nr. 348) durch und konnte davon 275 Verfahren im 
Berichtsjahr abschliessen. Diese reichten von klei-
neren Abklärungen über die Durchführung von An-
hörungen bis hin zur Ausfertigung von formellen Ent-
scheidungen.

Im ausländerrechtlichen Bereich wurden 13 formelle 
Entscheidungen (z. B. Widerruf der Bewilligung, Ab-
lehnung des Gesuchs um Erteilung einer Bewilligung), 
1 Zwischenverfügung (Verfahrenshilfe) und zudem 
17 Verwaltungsbote in Zusammenhang mit dem Aus-
losungsverfahren erlassen.

Die Abteilung Recht ist weiter zuständig für die 
Bearbeitung von Meldungen der Landespolizei (Straf-
anzeigen) oder der Strafgerichte (Verurteilungen) 
bezüglich ausländischer Personen, die in Liechten-
stein eine Straftat begangen haben. 543 Meldungen 
betrafen Personen mit Wohnsitz im Ausland. Davon 
wurden 56 Personen wegen Missachtung der Einreise-
voraussetzungen verzeigt. Zudem wurden 80 Perso-
nen weggewiesen, die keine Einreise- und Aufenthalts-
berechtigung besassen. Der Grossteil der verfügten 
Wegweisungen hing zudem mit den coronabedingten 
Reisebeschränkungen zusammen und betraf somit Per-
sonen, die nach einem bewilligten oder bewilligungs-
freien Aufenthalt aufgrund fehlender Reisemöglich-
keiten nicht ausreisen konnten.

Insgesamt wurden 50 Personen zur Gewähr-
leistung der inneren Ordnung und Sicherheit mit 

Diensten sicher ausweisen und anmelden können. Die 
eID.li kann jedoch nicht als Identitätsausweis für Rei-
sen verwendet werden. Während sich im Einführungs-
jahr 729 Personen für die eID.li registriert haben, waren 
es im Berichtsjahr insgesamt 21'636. Dieser massive 
Anstieg der Nachfrage liegt massgeblich im Entscheid 
der Regierung begründet, das EU / EWR Digital COVID 
Zertifikat in die eID.li zu integrieren. Das Covid-Zertifi-
kat dient zum einfachen, sicheren, überprüfbaren und 
europaweit anerkannten Nachweis einer Covid-19-Imp-
fung, einer durchgemachten Erkrankung und eines ne-
gativen Testresultats.

Bestand an eID.li

per Anzahl

31. Dezember 2021 22'365
31. Dezember 2020 729

 
Integration
Das Ausländergesetz enthält im Sinne des Förderns und 
Forderns diverse Bestimmungen zur Integration. Von 
Drittstaatsangehörigen werden beispielsweise beim 
Familiennachzug Deutschkenntnisse (A1-Niveau) und 
für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung unter 
anderem erhöhte Deutsch- (A2-Niveau) sowie Staats-
kundekenntnisse gefordert. Für die Sprachförderung 
stand im Berichtsjahr ein Budget von CHF 100'000 zur 
Verfügung.

Deutschkurse
Der Besuch von Deutschkursen wird mit CHF 200 pro 
Kurs gefördert. Insgesamt können für die Stufen A1, 
A2 sowie B1 je vier Gutscheine eingelöst werden. Eine 
Förderung höherer Sprachstufen kann gewährt werden, 
sofern dies durch besondere Umstände gerechtfertigt 
ist. Bei Drittstaatsangehörigen besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung für den Sprachnachweis. Die Sprachkurse 
finden aber auch Zuspruch bei EWR-Staatsangehörigen, 
welche die Kurse freiwillig besuchen können. Aktuell 
arbeitet das APA mit sechs Sprachschulen zusammen.

80 Gutscheine wurden für das Niveau A1 eingelöst, 
158 für A2 und 123 für B1. Aufgrund besonderer Um-
stände wurden 11 Gutscheine für das Niveau B2 ge-
währt.

Die Gesamtförderung der Sprachkurse belief sich 
letztendlich auf den Gesamtbetrag von CHF 74'400. 

Staatskundeprüfungen
Aufgrund der Bestimmungen im Ausländer- und im 
Bürgerrechtsgesetz hat das APA im Berichtsjahr vier 
Staatskundeprüfungen durchgeführt. Insgesamt tra-
ten 40 Personen (2020: 59) zur Prüfung für den Erhalt 
der Niederlassungsbewilligung und 94 Personen (2020: 
64) zur Prüfung für den Erhalt der liechtensteinischen 
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einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot für 
Liechtenstein belegt. Es mussten keine Personen zum 
Vollzug der Wegweisung in Vorbereitungs- oder Aus-
schaffungshaft genommen und ausgeschafft werden.

Ordnungsbussen, Verwaltungsstrafbote und  
Exekutionsverfahren
Die Abteilung Recht verhängte 722 Ordnungsbussen 
und Verwaltungsstrafbote wegen Widerhandlungen 
gegen das Ausländer- oder das Personenfreizügigkeits-
gesetz (z. B. Missachtung der Meldevorschriften für 
Grenzgänger oder Verletzung der Mitwirkungspflicht). 
Es wurden zudem 9 Exekutionsverfahren wegen fälliger 
und unbezahlter Gebührenrechnungen durchgeführt.

Kontrolltätigkeit
Im Berichtsjahr wurden 51 neue Fahndungsaufträge 
erstellt. Davon konnten 28 im Laufe des Jahres ab-
geschlossen werden. Bei den restlichen bedarf es noch 
weiterer Abklärungen bzw. Kontrollen. Die Tätigkeiten 
im Berichtsjahr umfassten u. a. Kontrollen betreffend 
Aufenthalt, Arbeit, Wohnung und Einhaltung von Aus-
reisefristen sowie Abklärungen aufgrund des Verdachts 
auf Scheinehe. 

Es wurde zudem eine Betriebsstätten-Kontrolle für 
das Amt für Volkswirtschaft (AVW) durchgeführt. Wei-
ter unterstützte das APA die Zentrale Paritätische Kom-
mission der Stiftung SAVE (ZPK SAVE) bei Kontrollen im 
Bereich von grenzüberschreitenden Dienstleistungen.

Auch arbeitet das APA eng mit der Landespolizei zu-
sammen und führt gemeinsam mit dem Kommissariat 
Sonderdelikte Kontrollen durch. Diese Unterstützung 
ermöglicht Kontrollen von grösserem Ausmass.

Grenzüberschreitende und internationale 
Zusammenarbeit im Migrationsbereich

Verhältnis mit der Schweiz
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem 
Staatssekretariat für Migration ist eng und freundschaft-
lich. Ausdruck dafür ist unter anderem die Einbindung 
des APA in die Vereinigung der Migrationsämter der 
Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (VOF) 
und in die gesamtschweizerische Vereinigung der Kan-
tonalen Migrationsbehörden (VKM). Konkreter Aus-
druck der sehr engen regionalen Zusammenarbeit zwi-
schen Liechtenstein und den Kantonen St. Gallen und 
Graubünden ist ein Memorandum of Understanding 
(MoU), welches seit 2003 sehr gut qualifizierten Dritt-
staatsangehörigen regional bedeutender Unternehmen 
ermöglicht, in der Schweiz Aufenthalt zu erhalten und 
in Liechtenstein zu arbeiten. Derzeit haben 82 Perso-
nen aufgrund dieses MoU eine Aufenthaltsbewilligung 
in der Schweiz. Abgesehen davon nahmen zwei Ver-
treterinnen des APA an einer Sitzung des Gemischten 
Ausschusses des Rahmenvertrages zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein über die Zusammenarbeit 

im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise und des 
Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit 
im Grenzraum im Rahmen eines virtuellen Meetings teil.

Zusammenarbeit mit anderen Staaten
Das APA arbeitet eng mit anderen Staaten zusammen. 
So vertritt das APA Liechtenstein unter anderem in der 
sog. Regionetsitzung. Dabei handelt es sich um einen 
Austausch in ausländerrechtlichen und polizeilichen 
Angelegenheiten zwischen Liechtenstein, dem Kanton 
St. Gallen und dem Bundesland Vorarlberg. Weiter ver-
tritt eine Mitarbeiterin das APA als Delegationsmitglied 
in der Trinationalen Arbeitsgruppe. In dieser Arbeits-
gruppe diskutieren Vertreter aus der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland Themen in Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Liechtenstein 
hat in dieser Arbeitsgruppe die Funktion eines stillen 
Beobachters. 

Im Rahmen des Schengen / Dublin-Besitzstandes
Wie jedes Jahr war auch im Berichtsjahr der Besuch 
mehrerer Sitzungen, aufgrund der Covid-19-Pandemie 
über Videokonferenzen, erforderlich.

Es handelte sich dabei zunächst um neun Teil-
nahmen an Sitzungen der Visa-Ratsarbeitsgruppe in 
Brüssel, welche sich mit diversen Themen im Bereich 
Schengen-Visa, auch dieses Jahr u. a. mit der möglichen 
Wiederaufnahme der Visaerteilungen aufgrund der z. T. 
völligen Einstellung von Visaerteilungen ausserhalb des 
Schengen-Raumes in Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie beschäftigt. Weitere zwei Sitzungsteilnah-
men erfolgten beim Visa-Ausschuss in Brüssel, welcher 
die Europäische Kommission bei der Anwendung der 
Verordnung über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Verordnung Nr. 810 / 2009) unterstützt und mit ihr 
gemeinsam in der Praxis auftauchende Fragen im Zu-
sammenhang mit Visaverfahren betreffend Visa für den 
kurzfristigen Aufenthalt bis zu drei Monaten im Schen-
gen-Raum sowie Fragen, die sich aus der Schengen-
Zusammenarbeit vor Ort zwischen den Konsulaten der 
Schengen-Mitgliedstaaten ergeben, klärt. 

In weiterer Folge erfolgten neu Teilnahmen an vier 
Sitzungen des Smart Borders Committee (VIS) sowie an 
zwei Sitzungen der VIS Subgroup.

Zudem erfolgten fünf Teilnahmen an den Sitzungen 
der Ratsarbeitsgruppe IMEX (Integration, Migration 
and Expulsion). Dieses Jahr bildeten die Umsetzung des 
FRONTEX Mandats, die Evaluierung der Kooperation 
von Drittstaaten im Bereich der Rückkehr sowie die Um-
setzung einer EU-weiten Strategie zur Förderung der 
freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Fokus der 
Sitzungen.

Ausserdem erfolgten zwei Sitzungsteilnahmen an 
der Return Data Experts and Analysts Working Group. 
Diese Arbeitsgruppe wird von FRONTEX geleitet und 
verfolgt das Ziel, die Qualität der im Bereich Rückkehr 
zu erhebenden Daten zu verbessern, Unklarheiten im 
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oder Ausschaffung notwendigen Covid-Tests gab, 
wurde eine Revision des AuG vorgenommen, um für 
ausreisepflichtige Personen eine Covid-Testpflicht als 
ultima ratio bei Verweigerung der Mitwirkung einzu-
führen. Der damit neu geschaffene Art. 55a AuG trat am 
20. Oktober 2021 in Kraft und ist vorerst bis Ende 2022 
befristet. Mit dieser Gesetzesrevision wurde ein dies-
bezügliches Regelungsgefälle zur Schweiz verhindert.

Im Rahmen der liechtensteinischen Assoziierung zu 
den Abkommen von Schengen und Dublin nahmen die 
Vertreter der Abteilung Asyl regelmässig an Treffen auf 
EU-Ebene teil. Dies umfasste vorrangig Verhandlungen 
auf Expertenebene zum Asyl- und Migrationspaket der 
EU, das im Herbst 2020 vorgestellt wurde. In diesem 
Rahmen wurde in der zweiten Jahreshälfte des Berichts-
jahres mit der Einigung zur Umwandlung des Europä-
ischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) in 
die Europäische Asylagentur (EUAA) ein Fortschritt er-
zielt. Vertreter des APA nahmen in der Berichtsperiode 
darüber hinaus u. a. an Sitzungen des EASO-Manage-
ment Boards sowie bei diversen EASO-Expertengrup-
pen und Treffen im Bereich Vollzugskoordination teil. 
Die meisten Sitzungsteilnahmen erfolgten dabei pande-
miebedingt virtuell. 

Daneben unterstützt das APA im Rahmen der Inter-
nationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe (IFMH) das 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten (AAA) bei der Ab-
wicklung einer ganzen Reihe von Migrations- und Ent-
wicklungsprojekten in Ost- und Südosteuropa. Weiter ist 
das APA für die Budgetierung der Kosten des liechten-
steinischen Asylwesens zuständig und arbeitet gestützt 
auf das AsylG eng mit der für die Betreuung und Unter-
bringung zuständigen Organisation, der Flüchtlingshilfe 
Liechtenstein, zusammen. 

Situation in Europa
Auf europäischer Ebene war das Berichtsjahr neben der 
Covid-19-Pandemie von der Krise an der EU-Aussen-
grenze zu Belarus geprägt. Auf der Grundlage der im 
 Zeitpunkt der Berichtserstellung vorliegenden Daten 
kann davon ausgegangen werden, dass in Europa im 
 Berichtsjahr rund 650'000 Asylgesuche gestellt wurden. 
Im Vergleich zum Vorjahr (498'500 Asylgesuche) ist das 
eine Zunahme um ca. 30.4 %. Die meisten Asylgesuche 
pro 1'000 Einwohner verzeichneten Zypern (12.7 %), 
Malta (3.4 %) und Österreich (2.6 %). Liechtenstein liegt 
mit 2.5 Asylgesuchen pro 1'000 Einwohner auf dem vier-
ten Rang im Schengen-Raum und weit über dem europä-
ischen Mittel von einem Asylgesuch pro 1'000 Einwohner.

Wie eingangs erwähnt, lag der Brennpunkt im Asyl-
bereich im Berichtsjahr an den Schengen-Aussen-
grenzen in Polen, Litauen und Lettland. Ab Sommer 
2021 warfen die EU-Staaten Belarus aufgrund massiv 
gestiegener Aufgriffszahlen an den Schengen-Aussen-
grenzen vor, gezielt Migranten nach Belarus zu holen und 
sie an die Schengen-Grenzen weiterzuleiten. Die Anzahl 
der illegalen Grenzübertritte in den Schengen-Raum 

Zusammenhang mit der Datenerhebung zu klären und 
die erhobenen Daten zu analysieren.

Weiter nahm das APA auch an zwei Treffen des High 
Level Round Table on Return teil. Dabei handelt es sich 
um ein Netzwerk, das eng mit FRONTEX zusammen-
arbeitet und bei der Weiterentwicklung von Einsätzen 
der Europäischen Liason Officers aber bei anderen 
möglichen rückkehrbezogenen strategischen Themen 
konsultiert wird.

Ferner erfolgten im zweiten Halbjahr 2021 im Zu-
sammenhang mit der im Oktober 2020 stattgefundenen 
Schengen-Evaluation im Bereich Rückkehr drei Teil-
nahmen des APA an Sitzungen der SCH-EVAL Arbeits-
gruppe. Dabei wurden die im Rahmen des Schengen-
Evaluations-Berichtes erstellten und vom APA 
umzusetzenden Empfehlungen vertieft diskutiert.

Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft 
Im Rahmen der EWR-Mitgliedschaft hatte das APA 
sich unter anderem mit dem BREXIT und den damit 
zusammenhängenden Folgen in Liechtenstein aus-
einanderzusetzen. So war das APA u. a. bei der Aus-
handlung des Freihandelsabkommens involviert.

Des Weiteren nahm eine Mitarbeitende des APA an 
jeweils zwei Sitzungen des Fachausschusses für die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und des Beratenden 
Ausschusses für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
sowie an einer Sitzung der Expertengruppe FREEMO 
zum Recht der Personenfreizügigkeit teil.

Asyl

Generelles
Die Hauptaufgabe der Abteilung Asyl ist die Durch-
führung von Asyl- und Wegweisungsverfahren. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt 97 Asylgesuche ver-
zeichnet, was einen Anstieg um rund 142 % im Ver-
gleich zum Vorjahr (40 Asylgesuche) darstellt. Neben 
der Bearbeitung von unzulässigen Asylgesuchen, die im 
Rahmen eines beschleunigten Verfahrens abgehandelt 
werden, wurden auch umfangreiche materielle Asylver-
fahren durchgeführt. Die Hauptanwendungsfälle des 
Unzulässigkeitsverfahrens waren im Berichtsjahr aber-
mals die Unzuständigkeit Liechtensteins im Rahmen des 
Dublin-Verfahrens sowie Asylgesuche von Personen aus 
sicheren Heimat- und Herkunftsstaaten. Im Anschluss 
an ein Asylverfahren folgt in einem Grossteil der Fälle 
– wegen Unzulässigkeit oder mangels Vorliegens von 
anerkannten Fluchtgründen – der Vollzug der Weg-
weisung aus Liechtenstein, der ebenfalls vom APA in 
Koordination mit der Landespolizei organisiert wird. 

Die bereits zu Beginn der Covid-19-Pandemie ge-
troffenen Massnahmen wurden im Asylbereich konse-
quent weitergeführt, sodass die Verfahrensabwicklung 
ständig unter Einhaltung der Schutzbestimmungen 
sichergestellt war. Da es im Vollzugsbereich bereits An-
drohungen der Verweigerung, der für die Überstellung 
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und die Gesuchszahlen der betroffenen EU-Staaten er-
höhten sich merklich. Mittels hochrangiger politischer 
Intervention und Koordination mit Drittstaaten ent-
schärfte sich die Situation zum Jahresende wesentlich, 
obwohl zahlreiche Migranten weiterhin in der Grenz-
region verharrten. Ein weiteres bemerkenswertes Phä-
nomen in der Berichtsperiode waren die Asylgesuche 
von in Griechenland bereits anerkannten Flüchtlingen 
u. a. in Deutschland. So registrierte Deutschland im Be-
richtsjahr ca. 35'000 solcher Asylgesuche von Personen 
mit internationalem Schutz in Griechenland. Während 
des Berichtsjahres hat sich die Unterbringungssituation 
für Asylsuchende auf den griechischen Inseln indessen 
weiter entschärft. Ende des Berichtsjahres hielten sich 
in den ehemaligen Hotspots auf den Inseln noch 3'220 
Migranten auf. Im Vergleich dazu waren Mitte Dezem-
ber 2020 noch 17'300 Personen in den Hotspots auf den 
griechischen Inseln untergebracht. 

Die Verhandlungen zum EU-Asyl- und Migrations-
paket gestalteten sich aufgrund divergierender Positio-
nen der EU-Mitgliedstaaten, insbesondere zu Fragen 
der Solidarität und der Umverteilung von Migranten, 
zäh. Relevante Fortschritte konnten nur in kleinen Be-
reichen, z. B. neue EU-Asylagentur, erzielt werden. 

Task Force Asyl
Die im Jahr 2015 eingesetzte Task Force Asyl führte 
ihre Aufgaben im Berichtsjahr fort und tagte drei Mal. 
Dabei wurde die Aktualisierung des geltenden Unter-
bringungs- und Betreuungskonzepts für ausserordent-
liche Situationen initialisiert. Diese Überprüfung wurde 
im Berichtsjahr im Rahmen einer Subgruppe der Task 
Force eingeleitet. 

Situation im Inland
Im Berichtsjahr wurden 97 Asylgesuche in Liechten-
stein gestellt. Dies stellt eine Zunahme von rund 142 % 
zum Vorjahr mit 40 Asylgesuchen dar. Damit lagen die 
Gesuchszahlen auf einem mittleren Vor-Covid-Niveau. 
Zusätzlich entschieden sich sechs Personen nach einem 
Beratungsgespräch beim APA, von der Stellung eines 
Asylgesuches abzusehen. Diese Personen (Deutsch-
land 3, Afghanistan 1, Iran 1, Palästina 1 letztere von 
Liechtenstein nicht als Staat anerkannt) haben Liechten-
stein umgehend nach dem Beratungsgespräch wieder 
verlassen und formell kein Asylgesuch gestellt. 

Ein grosser Teil der Asylgesuche fiel auch in der 
Berichtsperiode wieder unter das sogenannte Dublin-
Verfahren, bei dem ein anderer europäischer Staat für 
die Prüfung des Gesuchs zuständig ist. Aufgrund der 
Reiseeinschränkungen durch die Covid-19-Pandemie 
gestalteten sich sowohl Dublin-Überstellungen in die 
zuständigen Dublin-Staaten als auch Ausschaffungen 
in die Heimatstaaten als kompliziert und ressourcen-
intensiv. So wechselten Einreisevorschriften – z. B. zu 
den notwendigen Covid-Tests – wöchentlich und muss-
ten umfangreiche Registrierungen vorgenommen und 

Vorlaufzeiten eingehalten werden. Im Berichtsjahr er-
folgten kontrollierte Ausreisen und Ausschaffungen 
dennoch u. a. in die Ukraine, nach Bangladesch und Ni-
geria. Im Rahmen des Wegweisungsvollzugs gestützt 
auf das AsylG mussten im Berichtsjahr elf Personen in-
haftiert werden, um ein Untertauchen zu verhindern.

Wichtigste Herkunftsländer von Asylsuchenden
Im Berichtsjahr stammten die meisten Asylsuchenden 
aus Syrien (13 Gesuche), gefolgt von der Ukraine (10), 
Marokko (9), Algerien (8) und dem Sudan (7). 

Rund 38 % der Personen stammten aus einem si-
cheren Heimat- und Herkunftsstaat. Fast 30 % der Asyl-
gesuche wurden von Personen aus Nordafrika, gefolgt 
von Personen aus den ehemaligen GUS-Staaten (ca. 
26 %) gestellt.

Bestand an Asylsuchenden 
Per 31.  Dezember 2021 betreute die Flüchtlingshilfe 
Liechtenstein (FHL) 73 Personen. Diese Zahl setzt 
sich aus 36 Asylsuchenden und 37 vorläufig Auf-
genommenen zusammen. Im Berichtsjahr standen den 
97 Eingängen auch 85 Abgänge aus der Betreuung der 
FHL gegenüber. Vorläufige Aufnahmen, wovon im Be-
richtsjahr eine registriert wurde, werden nicht als Aus-
tritte verzeichnet, da die Personen in der Betreuung der 
FHL verbleiben. Zwölf Personen erhielten eine solche 
vorläufige Aufnahme.

Drei Personen wurde Asyl gewährt und zwei vorläufig 
aufgenommene Personen erhielten aufgrund ihrer fort-
geschrittenen Integration eine Aufenthaltsbewilligung 
(B). Trotz Einschränkungen im Vollzugsbereich aufgrund 
von Massnahmen i. Z. m. der Covid-19-Pandemie konn-
ten 32 Personen kontrolliert ausreisen. Sechs Personen 
wurden im Rahmen des Dublin-Verfahrens an den zu-
ständigen Dublin-Staat überstellt, zwei davon begleitet 
durch die Landespolizei und zwei Personen mussten be-
gleitet in ihre Heimatstaaten ausgeschafft werden.

Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe
Die Internationale Flüchtlings- und Migrationshilfe 
(IFMH) ist Teil der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (IHZE) Liechtensteins 
und aus der ehemaligen «Wiederaufbauhilfe» hervor-
gegangen. Die Gelder der IFMH sollen zur Bewältigung 
der globalen Migrationsproblematik sowie zum Schutz 
und der Unterstützung von Flüchtlingen, Binnenver-
triebenen und Rückkehrern beitragen. 

Seit 1.  Mai 2017 ist das Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten für die Projektfinanzierung verantwort-
lich. Das APA war im Berichtsjahr abermals in der 
Projektauswahl und -evaluation begleitend tätig. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie musste die bereits länger 
geplante Projektreise nach Bosnien und Herzegowina 
sowie verschiedene Treffen mit Vertretern von Partner-
organisationen, dem SEM und von Partnerstaaten aber-
mals verschoben werden. 
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Schengen / Dublin Koordination
Im Berichtsjahr konnten wichtige Themen im Bereich 
Schengen / Dublin abgeschlossen werden, wie die Ko-
ordination und Durchführung der letzten Schengen 
Evaluation im Bereich des Datenschutzes im März 
sowie die Übernahme der Frontex-Verordnung mittels 
Zustimmung des Landtags im November. Ausserdem 
wurden die Prozesse der Übernahme von sämtlichen 
Weiterentwicklungen des Schengen / Dublin Besitz-
standes im Berichtsjahr weiterhin betreut sowie an Sit-
zungen von Schengen Expertengremien und bilateralen 
Treffen mit der EU-Kommission teilgenommen. Des 
Weiteren konnte der Follow-up-Prozess zu den nun ab-
geschlossenen Schengen Evaluationen fortgeführt wer-
den.  

Landespolizei

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Die Covid-19-Pandemie prägte auch im Berichtsjahr die 
Arbeit der Landespolizei. Zwar stellte der Polizeisonder-
führungsstab CORONA im Frühjahr seine Tätigkeit auf-
grund der sich entspannenden Pandemielage (verfügbare 
Impfstoffe) ein und der Arbeitsalltag der Landespolizei nor-
malisierte sich wieder weitgehend. Im Herbst änderte sich 
dies jedoch mit dem Beginn der wöchentlichen Demon-
strationen der Impf- und Massnahmengegner und -gegne-
rinnen auf dem Peter-Kaiser-Platz in Vaduz wieder.

Erfreulicherweise verliefen die bewilligten Veranstal-
tungen weitgehend friedlich, so dass es keiner grösseren 
polizeilichen Interventionen zur Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit bedurfte. An den Veranstaltungen 
wurden allerdings Plakate mit problematischen Inhalten 
gezeigt und es kam teilweise auch zu verbalen Entgleisun-
gen (Holocaust-Vergleiche, Beleidigungen), was zu Anzei-
gen führte. Wenngleich weniger ausgeprägt, so manifes-
tierte sich in Teilen der massnahmenkritischen Bewegung 
in Liechtenstein ähnliche Tendenzen wie in radikalisierten 
Szenen anderer europäischer Länder. Es wurde ebenfalls 
eingestimmt in ein «Widerstandsnarrativ», welches die 
staatlichen Coronamassnahmen als fundamentale Bedro-
hung der verfassungsmässigen Freiheitsrechte dramati-
siert und daraus gleichsam ein Widerstandsrecht ableitet. 
Die Festnahme eines international gesuchten Staatenleug-
ners in Liechtenstein im Umfeld von Massnahmenkritikern 
und -kritikerinnen hat dabei auch ein Schlaglicht auf diese 
bedenkliche Entwicklung in Liechtenstein geworfen.

Da es sich bei einer Pandemie primär um eine Gesund-
heitslage handelt, wurde die Landespolizei vor allem im 
Rahmen der Amtshilfe für die zuständigen Gesundheits- 
und Arbeitssicherheitsbehörden tätig. Bei der Zwangs-
schliessung eines Gasthofs in Ruggell unterstützte die Lan-

despolizei beispielsweise die Vollzugsorgane des Amts für 
Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen. Im Übrigen 
verfolgte die Landespolizei bei ihren Interventionen wegen 
Widerhandlungen gegen die Covid-Verordnung das Ziel, 
die Einhaltung der Schutzmassnahmen durchzusetzen. Es 
ist sehr erfreulich, dass kaum Anzeigen notwendig waren. 
Dass die Landespolizei primär auf Dialog und ein Vorge-
hen mit «Augenmass» setzte, hatte zum Ziel, die ohnehin 
bereits angespannte und teilweise aggressive Stimmung in 
der Bevölkerung nicht noch zusätzlich anzuheizen. 

Mit der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante ge-
gen Ende des Berichtsjahres wurde zur Sicherstellung der 
Einsatzfähigkeit der Landespolizei der Polizeisonderfüh-
rungsstab CORONA erneut aktiviert, um die Durchhalte-
fähigkeit in Bezug auf die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit und der Strafverfolgung auch bei der erwarte-
ten Omikron-Infektionswelle sicherzustellen. So wurde 
eine FFP2-Maskenpflicht im Polizeigebäude eingeführt, 
die Dienstplanung zur Reduzierung des Ansteckungsrisi-
kos umgestellt und eine Verzichtsplanung für den Fall er-
stellt, dass trotz allem eine grössere Anzahl an Mitarbeiten-
den krankheits- oder quarantänebedingt ausfallen sollte. 
Erfreulicherweise war dies im Berichtsjahr nicht der Fall. 
Neben der Covid-19-Pandemie gestaltete sich jedoch auch 
die normale Polizeiarbeit als herausfordernd. 

Der Tod I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein im 
August bedeutete für die Landespolizei ein sicherheitspo-
lizeilicher Grosseinsatz. In enger Absprache mit dem Fürs-
tenhaus wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die Bei-
setzungsfeierlichkeiten geplant. Aufgrund der Pandemie 
war die Zahl der geladenen Trauergäste stark limitiert und 
auch die Bevölkerung konnte den Trauerfeierlichkeiten nur 
in sehr kleinem Rahmen beiwohnen. Aufgrund der notwen-
digen Absperrungen und des geforderten Personen- und 
Objektschutzes waren dennoch sämtliche Kräfte der Lan-
despolizei beim Staatsbegräbnis im Einsatz. 

Vermehrte Einbruchsdiebstähle, Schüsse auf Autos in 
Gamprin, eine Cyberattacke auf die Universität Liechten-
stein, schwere häusliche Gewalt und zahlreiche aufwändige 
Betrugsermittlungen waren weitere Herausforderungen, 
welche die Landespolizei im Berichtsjahr beschäftigten. Er-
freulich ist, dass die Kriminalitätsbelastung insgesamt im 
Berichtsjahr dennoch nur minim um 1 % auf 1'147 Straf-
tatbestände zugenommen hat. Die Aufklärungsrate mit 
36 % bei den Vermögens- und Eigentumsdelikten hat sich 
leicht erhöht, wogegen sich die Klärungsrate insgesamt um 
12 Prozentpunkte auf 66 % verringert hat. Dies hängt mit 
einem starken Rückgang bei den Betäubungsmitteldelik-
ten zusammen. Im internationalen Vergleich, ist eine Klä-
rungsrate von zwei Dritteln aller Tatbestände aber nach 
wie vor ein sehr beachtlicher Leistungsausweis.

War im 2020 noch ein Rückgang von 12 % bei den Ver-
mögens- und Eigentumsdelikten zu vermelden, so ist wenig 
überraschend im Berichtsjahr wieder eine Zunahme der 
Delikte zu verzeichnen (17 %). Damit liegt die Kriminali-
tätsbelastung bei den Vermögens- und Eigentumsdelikten  
wieder auf einem Vor-Pandemie Niveau. Sehr erfreulich 



| 333

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

ist hingegen der beträchtliche Rückgang um 25 % bei den 
 Gewaltdelikten. Ein Grund hierfür dürfte die Beruhigung 
der Situation auf dem Postplatz Schaan sein. Bei den vier 
statistisch ausgewiesenen «Tötungsdelikten» handelt es 
sich um Versuchstatbestände im Zusammenhang mit ei-
nem Fall von häuslicher Gewalt, den Schüssen in Gamprin, 
einem Verkehrsdelikt und einer Tötungsankündigung.

Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittelge-
setz haben um 45 % abgenommen. Die starke Abnahme 
dürfte einerseits auf weniger Aktivitäten im öffentlichen 
und den Rückzug der Konsumenten in den privaten Raum 
aufgrund der Pandemie zurückzuführen sein und ander-
seits dem Umstand geschuldet sein, dass keine grossen 
Verfahren wegen des Verdachts des BM-Handels (Canna-
bis- und / oder Kokain) geführt wurden. Da es sich bei der 
Betäubungsmittelkriminalität um ein Kontrolldelikt han-
delt, muss jedoch ein Dunkelfeld vermutet werden. Darauf 
weist auch der Umstand von drei Drogentoten im Berichts-
jahr hin. 

Die Wirtschaftsdelikte erhöhten sich im Berichtsjahr 
um 5 %. Die prozentuale Steigerung sagt jedoch nur we-
nig über den tatsächlichen Ermittlungsaufwand aus. Die 
Ermittlungen in Wirtschaftsstrafverfahren – teilweise mit 
inhaftierten Tatverdächtigen – binden weiterhin erheb-
liche Personalressourcen. In den mehrheitlich sehr kom-
plexen Wirtschaftsstraffällen müssen umfangreiche Do-
kumente und Unterlagen ausgewertet, Geldflussanalysen 
erstellt und unzählige Personen befragt werden. Die Be-
lastung war im Berichtsjahr nach wie vor so gross, dass 
nicht sämtliche Fälle und Gerichtsaufträge zeitnah erledigt 
werden konnten. Aus diesem Grund wurden die Personal-
ressourcen bei der Landespolizei im Bereich Finanzermitt-
lungen ausgebaut. 

Angesichts des breiten Aufgabenfeldes der Landespo-
lizei ist die kontinuierliche Personalrekrutierung und Per-
sonalentwicklung nach wie vor eine stete Herausforderung 
für die Polizeiführung. Nur so kann angesichts neuer Phä-
nomene und Gefahren der polizeiliche Grundauftrag «Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit und der Strafverfolgung in 
Liechtenstein» auch erfüllt werden. Aufgrund der neu zwei-
jährigen Polizeigrundausbildung konnten im Berichtsjahr 
keine Nachwuchspolizisten und -polizistinnen vereidigt 
und in das Korps der Landespolizei aufgenommen wer-
den. Allerdings sind ein Aspirant und eine Aspirantin nach 
erfolgreichem Abschluss des ersten Ausbildungsjahrs an 
der Polizeischule Ostschweiz PSO im Herbst in das zweite 
Praxisausbildungsjahr bei der Landespolizei gestartet.  
Begleitet von einem Praxisbegleiter werden diese in den 
Polizeialltag eingeführt und besuchen praktikumsbeglei-
tende, theoretische Ausbildungsblöcke. Nach bestandener 
Eidg. Berufsprüfung im Herbst des Jahres 2022 werden sie 
ins Korps der Landespolizei aufgenommen. 

Gleichzeitig haben im Herbst des Berichtsjahres auch 
drei Aspiranten und eine Aspirantin ihr erstes Ausbildungs-
jahr an der PSO begonnen. Die parallele Betreuung von 
Erstjahraspiranten an der PSO und von Zweitjahraspiranten  
bei der Landespolizei gestaltet sich sehr aufwändig. Die 

Schaffung der Stelle eines Ausbildungsverantwortlichen 
im Polizeikommando bewährt sich jedoch bestens und ga-
rantiert eine professionelle Betreuung und Ausbildung des  
Polizeinachwuchses.

Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Polizei-
gebäude wurde die Einheit «Internationale Polizeikoopera-
tion» ausgelagert, wodurch unter anderem Platz geschaf-
fen werden konnte für das neue «Kommissariat Digitale 
Kriminalität» (Büro, Labor, Auswerteraum). Wurden früher 
Beweise in Briefen, Papierakten und Notizbüchern gefun-
den, so befinden sich diese heute als digitale Informationen 
in Smartphones, iPads, Computern oder Clouds. Delikte 
werden zunehmend digital auf der Blockchain, im Internet 
und auf «Social Media»-Plattformen begangen. Aus diesem 
Grund hat die Landespolizei im Berichtsjahr mit dem Kom-
missariat Digitale Kriminalität ein neues Kompetenzcenter 
geschaffen. Durch den Aufbau von Ressourcen und Exper-
tise in diesem Bereich soll es der Landespolizei ermöglicht 
werden, die Strafverfolgung auch dort zu gewährleisten, 
damit die virtuelle Welt nicht zum rechtsfreien Raum ver-
kommt. 

Die Internationale Polizeikooperation nimmt heute ei-
nen sehr hohen Stellenwert ein. Kriminalität, Terror und 
Migration sind grenzüberschreitende Phänomene, die 
ohne enge und rasche internationale Polizeizusammenar-
beit nicht erfolgreich bekämpft werden können. Mit hohem 
Druck werden daher die bestehenden europäischen Sicher-
heitsinformationssysteme weiterentwickelt (SISrecast) und 
neue Abfragesysteme eingeführt (EES, ETIAS). Vor diesem 
Hintergrund steht die Landespolizei vor der grossen He-
rausforderung, eine neue, zentrale Abfragelösung – das 
«Polizei Abfrage Portal PAP» – zu realisieren, die sowohl 
stationär wie auch mobil eine alphanumerische und bio-
metrische Abfrage sämtlicher europäischen und nationa-
len polizeirelevanten Datenbanken erlaubt. Im Berichtsjahr 
wurden erste Vorarbeiten geleistet, damit dieses zentrale  
Digitalisierungsprojekt der Landespolizei im Jahr 2022 
rea lisiert werden kann. 

Im Berichtsjahr haben die Patrouillenfahrzeuge der 
Landespolizei ein neues Design erhalten, nachdem jahr-
zehntelang Orange folierte Fahrzeuge auf Patrouille waren. 
Orange als Signalfarbe für die Polizei ist neben Liechten-
stein vor allem noch in der Schweiz in Verwendung. Auf 
europäischer Ebene hat sich für die Polizei als Kennfarbe 
hingegen «Blau» kombiniert mit einer Signalfarbe durchge-
setzt. Die Landespolizei hat dieser Entwicklung Rechnung 
getragen und das bestehende Orange mit einem Polizei-
blau kombiniert. Die orange-blaue Folierung ist nunmehr 
ein Alleinstellungsmerkmal der Landespolizei und stellt 
eine eindeutige Erkennbarkeit der Patrouillenfahrzeuge 
der Landespolizei sicher.

Personalbestand
Die Landespolizei verfügt im Berichtsjahr über einen 
Sollbestand von 134 zzgl. zwei Überhangstellen (exkl. 
Landesgefängnis). Davon waren per Ende des Berichts-
jahres insgesamt 125.8 Stellen (exkl. Landesgefängnis) 
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besetzt (2020: 126.2): 85.3 Stellen von Polizisten und 
Polizistinnen mit hoheitlichen Funktionen, 18.2 Stel-
len von zivilen Mitarbeitenden mit Polizeifunktionen 
(Kriminaltechnik, IPK, DK, etc.) und 22.3 Stellen von 
Verwaltungsangestellten. Zudem befinden sich seit Ok-
tober 2020 zwei respektive seit Oktober des Berichts-
jahres vier Polizeiaspiranten und -aspirantinnen in 
Ausbildung, die bei erfolgreichem Abschluss der zwei-
jährigen Grundausbildung im Herbst 2022 bzw. 2023 
ins Korps aufgenommen werden. Unterstützt wurde 
die Landespolizei durch 27 Bereitschaftspolizisten und 
-polizistinnen. Beim Landesgefängnis waren 6.0 Stellen 
mit Vollzugsbeamten besetzt.

Aus- und Weiterbildung
Die interne wie externe Aus- und Weiterbildung ge-
niesst in der Landespolizei einen hohen Stellenwert. 
Polizistinnen und Polizisten absolvierten im Berichts-
jahr wieder verschiedene berufsbezogene Aus- und 
Weiterbildungen in den Bereichen Führung sowie zu 
sicherheits- bzw. kriminal- und verkehrspolizeilichen 
Themen, nachdem in 2020 aufgrund der Covid-19-Pan-
demie zahlreiche Kurse und Weiterbildungen abgesagt 
worden waren. Die Mitarbeitenden der Landespolizei 
absolvierten diese Weiterbildungen vor allem beim 
Schweizerischen Polizeiinstitut (SPI), bei befreundeten 
Kantonspolizeikorps sowie themenbezogen auch bei 
polizeilichen Ausbildungseinrichtungen in Österreich 
und Deutschland. 

Notrufe in der Einsatzzentrale
Die Landespolizei ist während 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden im Dienst. Dies gilt auch für die Landesnot-
ruf- und Einsatzzentrale (LNEZ), die zur «Kritischen 
Infrastruktur» in Liechtenstein zählt. Rund um die Uhr 
sind zwei Einsatzdisponenten und -disponentinnen im 
Dienst, nehmen sämtliche Polizei- und Sanitätsnotrufe 
entgegen, leiten die nötigen Sofortmassnahmen ein und 
disponieren die Einsatzkräfte.

Im Berichtsjahr wurden über die Notrufnummern 112 
(internationaler Notruf), 117 (Polizeinotruf), 118 (Feuer-
wehrnotruf) sowie 144 (Sanitätsnotruf) insgesamt 6'345 
Meldungen entgegengenommen (2020: 6'131). Dies be-
deutet eine Zunahme um 3.5 %. Der grösste Teil der 
Anrufenden wählte den Polizeinotruf 117, gefolgt vom 
Sanitätsnotruf 144 und dem internationalen Notruf 112. 
Aus den eingegangenen Meldungen wurden insgesamt 
7'349 Einsätze (Polizei 4'964; Sanität 2'233; Feuerwehr 
152) disponiert, was eine erhebliche Zunahme darstellt 
(2020: 6'208). Gesamthaft sind dies durchschnittlich 21 
disponierte Einsätze pro Tag. 

Tätigkeiten und Dienstleistungen

 2021 2020

Durch die Einsatzzentrale disponierte Einsätze 7'349 6'208

 
Anonymes Hinweisgebersystem
Die Landespolizei hat im April 2020 eine mit modernster 
Technik gesicherte Hinweisgeberplattform zur Abgabe 
von offenen sowie auch anonymen Verdachtsmeldungen 
eingeführt. Personen können seitdem weltweit und 
rund um die Uhr Meldungen zu den nachfolgenden Be-
reichen (Schwerpunkten) abgeben: 
–  Geldwäscherei
–  Terrorismusfinanzierung
–  Wirtschaftsdelikte
–  Korruptionsdelikte

Bei der Nutzung des Hinweisgebersystems werden 
keine IP-Adressdaten, Zeitstempel oder sonstige Meta-
daten protokolliert. Sofern die Hinweisgebenden ihren 
Namen bei der Meldungsabgabe nicht angeben, erfolgt 
die Kommunikation – technisch sichergestellt – völ-
lig anonym. Durch das Einrichten eines eigenen, ge-
schützten Postkastens kann zudem mit spezialisierten 
Mitarbeitenden der Kriminalpolizei über das System 
kommuniziert werden. 

Im Zeitraum von Januar bis Dezember des Berichts-
jahres wurden insgesamt 571 Zugriffe auf die Hinweis-
geberplattform registriert. Dabei sind zwei Verdachts-
meldungen im Bereich Wirtschaftsdelikte erstattet 
worden, welche durch die auf Korruptionsdelikte spe-
zialisierten Mitarbeitenden bearbeitet wurden. In 
beiden Fällen erfolgte eine Berichterstattung an die 
Liechtensteinische Staatsanwaltschaft und in einem 
Fall wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die anonymen 
Hinweise werden weiterhin mit der gebotenen Zurück-
haltung beurteilt. Sind diese pauschal, substanzlos oder 
unschlüssig führen sie weder zu Ermittlungen noch zu 
irgendwelchen Grundrechtseingriffen.

Fachstelle Bedrohungsmanagement (FBM)
Im Berichtsjahr nahmen die Meldungen wegen Perso-
nen, die in einer als bedrohlich erlebten Art und Weise 
an mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängenden 
Massnahmen Kritik übten, merklich zu. Aufgrund der 
teilweise radikalisierten Äusserungen in den sozialen 
Medien, aber auch in E-Mails und Briefen intensivierte 
die Fachstelle die interne Zusammenarbeit mit dem 
Staatsschutz. Die Kontaktnahme mit diesen Personen 
erfolgte persönlich oder auch telefonisch. Speziell bei 
bedrohlichen Posts in den sozialen Medien wurden auch 
sogenannte «Deanonymisierungsbriefe» verschickt, um 
klarzustellen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum 
ist.
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Nach der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im 
Mai des Berichtsjahres durch den Landtag hat die Re-
gierung eine staatliche Koordinierungsgruppe zur Um-
setzung des Übereinkommens bestellt. Die Landes-
polizei ist durch die Fachstelle Bedrohungsmanagement 
in ihrer Funktion als polizeiliche Koordinationsstelle 
Häusliche Gewalt vertreten. Als Folge der Ratifizierung 
wurde die Datenerfassung unter Berücksichtigung der 
in der Konvention definierten Begrifflichkeiten an-
gepasst. Dies erschwert eine Vergleichbarkeit der Zah-
len zum Vorjahr, weist jedoch auf die zunehmende Sen-
sibilisierung für das Phänomen «Häusliche Gewalt» hin.

So wird unter anderem zwischen körperlicher (14 
Fälle), seelischer (86 Fälle, beispielsweise verbale 
Streitigkeiten ohne Straftatbestände), sexueller (ein Fall) 
und wirtschaftlicher Gewalt (kein Fall) unterschieden. 
Zudem wird neu die Opfer-Täter-Beziehung erfasst: In 
je 41 Fällen handelte es sich um aktuelle bzw. ehemalige 
Beziehungspartner und -partnerinnen. 17 Meldungen 
betrafen generationenübergreifende Gewalt im häus-
lichen Bereich, in zwei Fällen war eine Zuordnung der 
Beziehungskonstellation nicht eindeutig möglich.

Die involvierten Personen von Fällen Häuslicher Gewalt 
im Überblick:

 2021 2020

Täter männlich 21 33
Täter weiblich  8 13
Opfer männlich 7 47
Opfer weiblich 17 59
Täter jugendlich 2 5
Opfer jugendlich
(davon 2 nicht unmittelbar involviert) 12 13
Kinder (< 14 Jahre)
(davon 13 nicht unmittelbar involviert) 35 24
Beteiligte männlich
(bei Vorfällen ohne klare Täter- / Opferrolle, 
z. B. Streitigkeiten) 85
Beteiligte weiblich
(bei Vorfällen ohne klare Täter- / Opferrolle, 
z. B. Streitigkeiten) 77 

 
Insbesondere bei verbalen Streitigkeiten oder anderen 
Vorkommnissen ohne Straftatbestände wurde auf eine 
Einordnung in Täter- oder Opferrollen verzichtet und die 
involvierten Personen lediglich als «Beteiligte» erfasst.

Im Berichtsjahr ergingen 94 (2020: 60) Meldungen 
an die FBM. Bei 16 Eingängen (2020: 5) handelte es sich 
um Wiederaufnahmen bereits abgeschlossener Fälle, 
15 Anfragen (2020:10) wurden als anonyme Verhaltens-
beratung durchgeführt. Die Meldungseingänge lassen 
sich wie folgt kategorisieren:

 2021 2020

Häusliche Gewalt 23 16
Bedrohliches Verhalten gegenüber einer
Behörde / Institution 20 11
Psychische Auffälligkeit 17 10
Bedrohliches Verhalten allgemein 16 9
Bedrohliches Verhalten am Arbeitsplatz 3 2
Extremismus 6 1
Stalking 6 1
Sexuelle Gewalt 2
Nicht zugeordnet 1 10

Wie im Vorjahr betrafen die meisten Anfragen Konflikte 
im häuslichen Bereich. 

Nahezu verdoppelt haben sich im Berichtsjahr Mel-
dungen, die bedrohliches Verhalten gegenüber Be-
hörden und / oder Institutionen betrafen. Dieser Um-
stand kann primär auf die Covid-19-Pandemie und die 
damit verbundene Massnahmenkritik zurückgeführt 
werden. Ein starker Meldungsanstieg ist zudem bei Per-
sonen zu verzeichnen, welche wegen psychischer Auf-
fälligkeiten und / oder anderem bedrohlichem Verhalten 
Anlass zur Sorge hinsichtlich einer Gewalteskalation 
gaben. 

Die Massnahmen der Fachstelle Bedrohungs-
management umfassen nach einer Situationserhebung 
und Erstbeurteilung primär die Verhaltensberatung von 
Betroffenen. In vielen Fällen konnte eine Deeskalation 
bewirkt und eine Entlastung der Betroffenen erreicht 
werden. Wenn angezeigt, führte die Fachstelle zudem 
eine Gefährderansprache durch, um deren Sichtweise 
zu erheben und Hilfestellungen zum Ausstieg aus der 
Konfliktspirale anzubieten. Sowohl Betroffene als auch 
Störer und Störerinnen profitierten in vielen Fällen von 
Triagen an zuständige Stellen, die sie in der Problem-
lösung unterstützen und bei zunehmenden Belastungen 
frühzeitig intervenieren können. Die Fachstelle behält 
hierbei eine Koordinationsfunktion gerade in komple-
xen und mittel- bis längerfristigen Konfliktsituationen. 
Weiterhin nur eingeschränkt möglich war aufgrund der 
Covid-19-Pandemie die für das Bedrohungsmanagement 
wichtige Netzwerkarbeit im In- und Ausland.

Häusliche Gewalt
Insgesamt gingen 101 Meldungen (2020: 75) im Zu-
sammenhang mit häuslicher Gewalt bzw. Konflikten bei 
der Landespolizei ein. In 27 Fällen (2020: 24) kam es dabei 
zu einer Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft.
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einsätze der Interventionseinheit, etc.) geleistet und 
damit 31 mehr als im Vorjahr (2020: 45). Der Anstieg 
resultiert aus den Sondereinsätzen bei den Demonstra-
tionen gegen die Coronamassnahmen der Regierung ab 
November. 

Sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2021 2020

Ordnungsdiensteinsätze im Inland 0 0
Ordnungsdiensteinsätze im Ausland 3 2
Einsätze Sicherheitsdienst 76 45
Einsätze der Interventionseinheit 6 3
Einsätze Personenschutz 8 5

Die Einsätze der Sondereinheit IVE erhöhten sich im 
Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr. So wurden sechs 
Einsätze mit hohem Gefährdungspotential registriert. 
Im Bereich Personenschutz waren acht Einsätze zu 
verzeichnen. Hierzu gehörten auch Einsätze bei inter-
nationalen Konferenzen und bei Staatsbesuchen.

Verkehrssicherheit
Der Schwerpunkt in der Verkehrssicherheit lag im Be-
richtsjahr wiederum auf der Präventionsarbeit. So er-
teilten die beiden Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei insgesamt 163 Lektionen Verkehrsunterricht 
in Kindergartenklassen, Primarschulen, der Heil-
pädagogischen Tagesstätte sowie der Waldorfschule. 
Verkehrsschulungen auf der Anlage Säga in Schellen-
berg konnten wieder durchgeführt werden.

Zusätzlich zu diesen Unterrichtseinheiten war auch 
im Berichtsjahr der Bereich Schulwegsicherung und 
Schulwegüberwachung zentral. So war die Landes-
polizei an stark frequentierten Kreuzungen, Kreiseln 
und Strassen präsent und unterstützte die jüngsten 
Verkehrsteilnehmenden auf ihrem Schulweg. Insgesamt 
wurden in diesem Bereich 330 Einsätze geleistet, was 
eine Abnahme zum Vorjahr (2020: 440) bedeutet. Diese 
Abnahme begründet sich mit personellen Engpässen 
bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei im Berichts-
jahr. 

Zusammen mit der Kommission für Unfallverhütung 
wurden auch im Berichtsjahr mehrere Präventions-
kampagnen erarbeitet und lanciert. So wurde die Be-
völkerung mit folgenden Kampagnen sensibilisiert: Tra-
gen des Velohelms mit der Kampagne «Ich beschütze 
dich – dein Velohelm», Sicherheitsgurt mit dem Slogan 
«Bitte Anschnallen. Auch auf Kurzstrecken», Schul-
anfang mit der Kampagne «Schulanfang + Strassen-
verkehr = Achtung Kinder», Kampagne «Blickkontakt 
schafft Klarheit», Ablenkung mit dem Slogan «#streetflu-
encer», Sichtbarkeit im Dunkeln mit dem Slogan «Nebel 
des Grauens – mach dich sichtbar im Strassenverkehr» 

Die Massnahmen der Landespolizei im Überblick:

 2021 2020

Deeskalierendes Gespräch 57 39
Triage / Vermittlung weiterer Hilfen
(v. a. Amt für Soziale Dienste)  51 71
Aufbieten anderer Hilfen vor Ort 
(v. a. Kriseninterventionsteam, Notarzt) 7 14
Polizeiliche Wegweisung 1 5
Betretungsverbot 2 5
Polizeigewahrsam – 2
Gefährderansprache FBM 11 3

Die Covid-19-Pandemie beschäftigte die Koordinations-
stelle Häusliche Gewalt nach wie vor, wobei die erhöhte 
Fallzahl keine unmittelbare Folge der Pandemie ist. 
Allerdings zeigte sich ein gestiegenes Beratungs- und 
Betreuungsbedürfnis, was sich auch in einer nieder-
schwelligen Alarmierung der Polizei manifestierte. So 
wurde die Landespolizei immer wieder zu familiären 
Konflikten aufgeboten, ohne dass sich vor Ort wirklich 
eine polizeiliche Zuständigkeit zeigte. Die oft fehlende 
Zuständigkeit erklärt insbesondere auch den Rückgang 
einzelner Massnahmen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landespolizei einen 
neuen Flyer mit dem Titel «Unterstützungsangebote bei 
Konflikten zuhause» aufbereitet. Die Broschüre wird bei 
Erstinterventionen ohne weitere polizeiliche Zuständig-
keit den Beteiligten ausgehändigt und kann auf der Web-
seite der Landespolizei abgerufen werden. Die Broschüre 
listet verschiedene psychosoziale Hilfs- und Beratungs-
angebote auf, die für eine gewaltfreie Bewältigung fami-
liärer Konfliktlagen genutzt werden können.

Entwicklung der Häuslichen Gewalt
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Öffentliche Sicherheit
Die Landespolizei hatte im Berichtsjahr pandemiebe-
dingt keine Ordnungsdiensteinsätze bei Fussballspielen 
(2020: 0). Im Rahmen des Ostpol-Konkordats bzw. 
der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten 
(KKPKS) leistete die Landespolizei aber drei Ordnungs-
diensteinsätze in der Schweiz. 

Insgesamt wurden 76 spezielle Sicherheitsdienste 
(Montagsdemonstrationen, Fussballspiele, Assistenz- 
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sowie zum Thema Alkohol am Steuer. Daneben konnte 
von der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung 
die Motorrad-Plakatkampagne «Lass Dich nicht ab-
schiessen» übernommen werden. 

Das Hauptaugenmerk der Geschwindigkeits-
kontrollen liegt auf der Überwachung der Schulwege 
und dient der Verkehrsberuhigung auf exponierten 
Strassenabschnitten. Zudem ersuchen Gemeinden 
sowie Anwohner und Anwohnerinnen die Landespolizei 
vermehrt auch um Verkehrsüberwachungen wegen 
Baustellenumleitungen in Wohnquartieren. Bei der 
Landespolizei sind dafür insgesamt fünf Verkehrsüber-
wachungsanlagen im Einsatz (ein mobiles sowie vier 
in den beiden semistationären Geschwindigkeitsüber-
wachungssystemen). Im Berichtsjahr fiel erfreulicher-
weise keine Überwachungsanlage aus technischen 
Gründen aus, weshalb sich auch die Anzahl der Be-
triebstage erhöht hat. Im Vergleich zum Vorjahr (2020: 
41'469) wurden daher auch 12 % mehr Ordnungsbussen 
(2021: 46'644) an fehlbare Lenker ausgestellt. 

Die Anzahl der durchgeführten allgemeinen Ver-
kehrskontrollen stieg auf 140 (2020: 101) an, wogegen 
die Rechtshilfeersuchen ausländischer Amtsstellen 
wegen Strassenverkehrsdelikten um 28 % abnahmen. 

Verkehrspolizeiliche Tätigkeiten und  
Dienstleistungen (Auszug)

 2021 2020

Rechtshilfeersuchen von ausl. Amtsstellen (SVG) 214 298 
Verkehrskontrollen allgemein 
(ohne Geschwindigkeit) 140 101
Geschwindigkeitskontrollen mobil 41 40
Betriebstage Verkehrsüberwachungsanlagen 2'194 1'740

Die Anzahl Verkehrsunfälle blieb im Berichtsjahr prak-
tisch gleich wie im Vorjahr (2021: 404, 2020: 408). Die 
Unfälle mit Verletzten gingen hingegen um 28 auf 61 
(2020: 89) zurück. Die Anzahl der dabei verletzten Per-
sonen nahm erfreulicherweise um 36 % auf 70 ab (2020: 
109). Davon verletzten sich 17 Personen schwer. Im Be-
richtsjahr gab es keinen Verkehrsunfall mit tödlichem 
Ausgang. 

Bei knapp einem Drittel der Verkehrsunfälle mit 
Sachschaden lag ein Nichtgenügen der Meldepflicht 
vor. Insgesamt konnten 59 % der Tatverdächtigen durch 
die Landespolizei ermittelt werden. 84 % aller Verkehrs-
unfälle fanden innerorts statt, nur 66 Unfälle wurden 
auf Strassen ausserorts registriert.

Verkehrsunfallstatistik

 2021 2020

Verkehrsunfälle total
(inkl. Nichtgenügen der Meldepflicht) 404 408 
davon Unfallort innerorts 338 348

davon Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang 0 1
dabei Verkehrstote  0 1

davon Verkehrsunfälle mit Verletzten 61 89
dabei verletzte Personen 70 109

davon Verkehrsunfälle mit Sachschäden
(inkl. Bagatellunfälle, Parkschäden und 
Kollisionen mit Tieren) 343 318
davon Nichtgenügen der Meldepflicht 113 113
davon Täter ermittelt 59 % 49 %

 
Entwicklung der Verkehrsunfälle
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Kriminalitätsentwicklung
Bei der Kriminalstatistik handelt es sich um eine Straf-
taten- und keine Fallstatistik. Das bedeutet, dass ein 
Fall mit mehreren Straftatbeständen in der Statistik auf-
scheinen kann (z. B. Wirtschaftsdelikt mit drei Straftat-
beständen: Untreue, Betrug, Geldwäscherei).

Im Berichtsjahr wurden 1'147 Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch registriert, was eine Zunahme gegen-
über dem Vorjahr (2020: 1'131) um 1 % bedeutet. Die 
Aufklärungsrate ist um 12 Prozentpunkte auf 66 % ge-
sunken, wobei dies auch im internationalen Vergleich ein 
guter Wert ist. Da bei der Berechnung der Aufklärungs-
quote neben den Tatbeständen des Strafgesetzbuches 
auch diejenigen des Betäubungsmittelgesetzes Berück-
sichtigung finden, erklärt sich die tiefere Aufklärungs-
quote wesentlich mit dem starken Rückgang bei den Be-
täubungsmitteldelikten.

Die Wirtschaftsdelikte erhöhten sich im Berichts-
jahr um 5 % auf 282 Tatbestände (2020: 269). Am meis-
ten Fälle waren in der Deliktsgruppe Betrug / Untreue 
mit 184 Tatbeständen zu verzeichnen. Die Vermögens- 
und Eigentumsdelikte erhöhten sich um 17 % auf 463 
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Tatbestände (2020: 394). Am meisten begangen wur-
den Diebstähle, gefolgt von Sachbeschädigungen und 
Einbruchdiebstählen. Bei den Einbruchdiebstählen war 
eine Zunahme um 88 % auf 111 Tatbestände (2020: 59) 
zu verzeichnen. Damit liegt die Kriminalitätsbelastung 
in diesem Deliktsbereich wieder auf dem Vorpandemie-
Niveau. 

Die verzeichneten Straftaten im Kriminalitätsfeld 
Gewaltdelikte sind gegenüber dem Vorjahr mit 166 
Tatbeständen gesunken (2020: 221). Bei den Tötungs-
delikten gab es vier Tatbestände zu verzeichnen, wobei 
in allen Fällen eine Anzeige wegen versuchten Mordes 
erstattet wurde. Es handelte sich dabei um einen Fall 
von häuslicher Gewalt, eine Anzeige im Zusammenhang 
mit einem Verkehrsdelikt, einer Tötungsankündigung 
sowie um einen Vorfall, bei welchem eine Person 
mehrere Schüsse auf einen Linienbus abgab. Bei den 
Sexualdelikten mussten mit 31 Tatbeständen fünf De-
likte weniger als im Vorjahr registriert werden (2020: 
36). Diese Veränderung ist vor allem damit begründet, 
dass sich die Tatbestände des sexuellen Missbrauchs 
Unmündiger sowie der sexuellen Belästigungen redu-
ziert haben. 

Die Landespolizei rückte im Berichtsjahr zu ins-
gesamt 16 aussergewöhnlichen Todesfällen aus, was 
exakt der Anzahl des Vorjahres entspricht. In drei Fällen 
handelte es sich dabei um Suizide.

Entwicklung der Kriminalität
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Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz
Die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittel-
gesetz haben stark abgenommen. Diese Abnahme 
ist einerseits auf den Rückzug der Konsumenten in 
den privaten Raum aufgrund der Covid-19-Pandemie 
zurückzuführen und anderseits darauf, dass keine 
grossen Verfahren wegen des Verdachts des BM-Han-
dels (Cannabis- und / oder Kokain) geführt wurden. Es 
wurden dadurch lediglich 478 Straftatbestände (2020: 
1'058) und 123 Tatverdächtige (2020: 222) polizeilich 
registriert.

Dies sind somit 55 % weniger Betäubungsmittel-
delikte bei 45 % weniger Tatverdächtigen als im Vor-
jahr. Am meisten Verzeigungen gab es mit 434 wegen 
Eigenkonsum, während es 41 Verzeigungen wegen Pro-
duktion / Anbau / Kauf / Verkauf von Drogen gab. In drei 
Fällen konnte ein Schmuggel von Betäubungsmitteln 

nachgewiesen werden. Drogentote mussten im Be-
richtsjahr drei registriert werden.

Digitale Kriminalität
Bei der digitalen Kriminalität wird zwischen Cyber-
crime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren 
Sinne unterschieden, wobei die Deliktsgruppe Cyber-
crime (im engeren Sinne) erstmals im Jahre 2019 in 
die Kriminalstatistik aufgenommen wurde. Meldungen 
über Massenphänomene (Nigeria-Connection etc.), bei 
denen kein Schaden entstanden ist, werden nicht in der 
Kriminalstatistik aufgeführt.

Cybercrime im engeren Sinne umfasst alle Straf-
taten, bei denen Angriffe auf Daten oder Computer-
systeme unter Ausnutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnik begangen werden. Für die Er-
mittlung solcher Angriffe (wie beispielsweise  Hacking, 
Phishing, DDoS-Attacken etc.) sind informations-
technisches Fachwissen und besondere technische Be-
weisführungsmethoden erforderlich. Im Berichtsjahr 
wurden insgesamt 13 Tatbestände von Cybercrime im 
engeren Sinne registriert, was praktisch den Zahlen des 
Vorjahres entspricht (2020: 12).

Darüber hinaus beinhaltet die digitale Kriminalität 
auch Tatbestände von Cybercrime im weiteren Sinne. 
Hierunter fallen Straftaten, bei denen die Informations- 
und Kommunikationstechnik zur Planung, Vorbereitung 
und Ausführung für die Delikte eingesetzt werden. Es 
handelt sich somit um herkömmliche Kriminaldelikte 
(wie beispielsweise Wirtschafts- oder Sexualdelikte), 
die im digitalen Raum verübt werden oder eine digitale 
Komponente aufweisen. Die Anzahl der bearbeiteten 
Fälle, die Cybercrime im weiteren Sinne zugeordnet wer-
den, hat sich im Berichtsjahr um 212 % auf 156 erhöht 
(2020: 50). Ein Grossteil der 156 Fälle betrifft Anfragen 
im Krypto-Bereich (48 %), gefolgt von Cyberbetrug 
(28 %), Cyber-Sexualdelikten (14 %) und anderen digital 
verübten Delikten (10 %). 

Straftaten nach dem Ausländergesetz (AuG)
Im Berichtsjahr ist eine Zunahme bei den Migrations-
delikten von 24 auf 27 zu verzeichnen. Die wesent-
lichen Verzeigungen erfolgten wegen Widerhandlungen 
gegen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen (22). 
Wegen Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleppertätig-
keit) wurden vier Straftatbestände verzeichnet. 

Nebenstrafrecht
Der Landespolizei obliegt die Verfolgung zahlreicher 
Straftaten gemäss dem Verwaltungsrecht respektive 
dem Nebenstrafrecht. Insgesamt wurden im Berichts-
jahr 124 solcher Tatbestände verzeichnet, was eine 
Abnahme zum Vorjahr (2020: 191) darstellt. Die Über-
tretungen nach dem Jugendgesetz haben auf 18 (2020: 
45) und die Verstösse gegen das Waffengesetz um 
knapp ein Drittel auf 40 Tatbeständen abgenommen 
(2020: 56).
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Kriminalpolizeiliche Tätigkeiten (Auszug)

 2021 2020

Hausdurchsuchungen / freiwillige Hausnachschau 72 104
Telefon- / Internetüberwachungen 2 1
Observationen  5 9
Ausschaffungen / Auslieferungen (Anzahl Personen) 24 24
Erkennungsdienstliche Behandlungen 
von Personen 68 71
Datensicherungen 197 257

 
Kriminalstatistik 2021
Um die Beurteilung der Kriminalitätsentwicklung in 
Liechtenstein zu erleichtern, wird seit dem Jahr 2007 
eine interpretierte Kriminalstatistik publiziert, in der 
mehrere Tatbestände zu Deliktsgruppen und diese zu 
Kriminalitätsfeldern zusammengefasst werden. Dabei 
können einzelne Tatbestände auch mehreren Kriminali-
tätsfeldern zugeordnet werden (z. B. Vergewaltigung zu 
den Kriminalitätsfeldern «Gewaltdelikte» und «Sexual-
delikte»). Da es sich um eine verdichtete Auswahl von 
kriminalitätsfeldspezifischen Tatbeständen handelt, ist 
ein Vergleich der Werte dieser interpretierten Kriminal-
statistik mit den Zahlen früherer, rein tatbestands-
bezogener Kriminalstatistiken nur begrenzt möglich. 
Auch muss ein Kriminalitätsfeld (z. B. Migrationsdelikte) 
nicht sämtliche spezialgesetzlichen Tatbestände be-
inhalten (z. B. AuG: Nichtbefolgen der Ausreisefrist).



340 |

INNERES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

Kriminalstatistik 2021

Straftatbestände 2021 2020 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2021 / 2020 TB 2021 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

1. Wirtschaftsdelikte  282 269 13 5 163 58 184 3 153

Betrug / Untreue 184 176 8 5 100 54 107 3 88
Konkursdelikte 4 13 –9 –69 3 75 3 0 1
Geldwäsche / OK 66 58 8 14 43 65 79 0 73
Verfall / Einziehung 1 0 1 na 1 100 1 0 1
Terrorismusfinanzierung 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Korruption / Insidergeschäfte 14 10 4 40 13 93 11 0 4
Cybercrime 13 12 1 8 3 23 4 0 4

2. Vermögen und Einkommensdelikte 463 394 69 18 167 36 128 22 86

Diebstähle 184 133 51 38 76 41 62 4 47
 davon Motorfahrzeug-Diebstähle 6 6 0 0 3 50 3 0 2
 davon Fahrrad-Diebstähle  35 37 –2 –5 0 0 0 0 0
Veruntreuung / Unterschlagung / Sachentziehung 29 23 6 26 14 48 17 3 10
Einbruchdiebstahl 111 59 52 88 21 19 18 5 16
Hehlerei 1 4 –3 –75 1 100 1 0 1
Sachbeschädigung 138 175 –37 –21 55 40 51 13 28

3. Gewaltdelikte 166 221 –55 –25 139 84 121 9 65

Tötungsdelikte 4 1 3 300 4 100 5 0 3
Körperverletzung / Raufhandel 60 86 –26 –30 55 92 69 7 38
Erpressung / Entführung 19 17 2 12 6 32 6 1 4
Raub 2 4 –2 –50 0 0 0 0 0
Drohung 38 44 –6 –14 33 87 32 1 14
Nötigung 27 44 –17 –39 25 93 26 1 18
Sexuelle Gewalt 6 11 –5 –45 6 100 5 0 1
Gewalt gegen Beamte 10 14 –4 –29 10 100 9 0 3

4. Sexualdelikte 31 36 –5 –14 30 97 24 3 12

Vergewaltigung / sex. Nötigung 2 5 –3 –60 2 100 2 0 1
Sex. Missbrauch Unmündiger 3 6 –3 –50 3 100 3 0 1
Sex. Belästigung / Exhibitionismus 3 8 –5 –63 3 100 3 0 1
Zuhälterei 2 0 2 na 2 100 1 0 1
Pornographie 21 17 4 24 20 95 17 3 10

5. Migrationsdelikte 27 24 3 13 18 67 17 0 17

Einreise und Aufenthalt 22 16 6 38 15 68 15 0 15
Beihilfe 4 3 1 33 2 50 2 0 2
Ausweisverwendung 1 1 0 0 1 100 1 0 1
Arbeit 0 4 –4 na 0 na 0 0 0
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Straftatbestände 2021 2020 Veränderung  geklärte ermittelte 
   2021 / 2020 TB 2021 Tatverdächtige
  Anzahl Anzahl Anzahl  % Anzahl  % Total unter Aus- 
         18 Jahren länder

6. Politisch religiös motivierte Delikte 6 10 –4 –40 5 83 6 0 3

Diskriminierung 5 9 –4 –44 4 80 5 1 3
Terrorismus 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Verbotener Nachrichtendienst 1 0 1 na 1 100 1 0 0
Ordnungsdelikte 0 1 –1 na 0 na 0 0 0

7. Gemeingefährliche Delikte 4 10 –6 –60 3 75 6 4 1

Branddelikte 4 9 –5 –56 3 75 6 4 1
Sprengstoffdelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Strahlendelikte 0 0 0 0 0 na 0 0 0
Umweltdelikte 0 1 –1 na 0 na 0 0 0

8. Urkundendelikte 59 56 3 5 32 54 36 0 30

Fälschung von Dokumenten 24 30 –6 –20 21 88 25 0 22
Geld und Wertpapierfälschung 35 26 9 35 11 31 11 0 8

9. Verwaltung 124 191 –67 –35 108 87 111 8 65

Waffen / Sprengstoff 40 56 –16 –29 37 93 36 1 18
Jugendgesetz 18 45 –27 –60 18 100 15 0 7
Bau / Gewerbe / Handel / Tourismus 13 8 5 63 11 85 13 0 11
Banken / Treuhänder / Sorgfaltspflicht 9 8 1 13 6 67 10 0 6
Schutz Geheimbereich / Arbeit / geist. 
Eigentum 1 4 –3 –75 1 100 1 0 1
Tierschutz / Jagd / Fischerei / Hundehaltung 10 11 –1 –9 8 80 9 0 5
Gesundheit / Umwelt / Abfall 9 13 –4 –31 7 78 9 4 4
Polizeistunde / Ruhe / Ordnung 1 0 1 na 1 100 3 0 3
Übriges Verwaltungsrecht 23 46 –23 –50 19 83 22 4 14

10. Drogendelikte 478 1'058 –580 –55 439 92 123 31 61

Eigenkonsum 434 862 –428 –50 403 93 119 30 58
Produktion / Anbau / Kauf / Verkauf 41 172 –131 –76 34 83 25 8 11
Schmuggel 3 24 –21 –88 2 67 2 1 2

11. Kripo-Ereignisse ohne Tatbestand 45 55 –10 –18 

Vermisstfälle 20 29 –9 –31     
Brände 9 10 –1 –10     
Aussergewöhnliche Todesfälle 16 16 0 0     
 davon Suizide 3 7 –4 –57     
 davon Drogentote 3 0 3 na     
 davon Krankheit / Unfälle (ohne Verkehr) 10 9 1 11
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Internationale Zusammenarbeit
Die Einheit Internationale Polizeikooperation (IPK) ist 
die zentrale Drehscheibe und Koordinationsstelle der 
Landespolizei für den internationalen Informationsaus-
tausch. Darunter fallen INTERPOL, das SIRENE-Büro 
im Rahmen des Schengen-Informationsaustausches, 
EUROPOL, die Funktion einer Nationalen Kontakt-
stelle zu FRONTEX (Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache) sowie die Schweizer Fahn-
dungs- und Kommunikationssysteme. Mit einer zentra-
len Eingangsstelle hat die Landespolizei in der Polizei-
zusammenarbeit eine effiziente und schlanke Lösung, 
um die zahlreichen über die unterschiedlichen Kanäle 
eingehenden Anfragen speditiv bearbeiten zu können. 
Der Rückgang einzelner Zahlen ist auf den weltweiten 
Rückgang der Reisemöglichkeiten sowie von Corona-
schutzmassnahmen zurückzuführen (beispielsweise 
Grenzschliessungen, Aussetzen von Fahndungsmass-
nahmen, Homeoffice in den Partnerstellen, usw.). Auf-
grund des Austritts von Grossbritannien aus der EU 
hat sich im Berichtsjahr der Schriftverkehr von Gross-
britannien vom «Schengener Informationssystem» (Ab-
nahme) hin zu «Interpol» (Zunahme) verschoben. 

Auch im Berichtsjahr haben die Migration und die 
damit einhergehende Kriminalität sowie die vom inter-
nationalen Terror ausgehenden Gefahren den inter-
nationalen polizeilichen Informationsaustausch stark 
beeinflusst. Im Berichtsjahr stellte das INTERPOL-Büro 
Vaduz an ausländische Polizeistellen 1'301 Anfragen 
(2020: 1'173), während ausländische Behörden über 
INTERPOL 26'357 Anfragen weltweit und somit auch 
an Liechtenstein stellten (2020: 21'715). Im Rahmen 
von Schengen richtete Liechtenstein 946 Anfragen an 
ausländische Polizeistellen (2020: 890), während das 
 SIRENE-Büro Vaduz 29'052 Auskunftsersuchen (2020: 
34'160) aus dem Ausland bearbeitete. Im Berichtsjahr 
konnten im Schengenraum drei international gesuchte 
Personen im Auftrag des Landgerichts festgenommen 
werden (2020: 10). Zu einem Rückgang auf 3'109 kam 
es bei kriminalpolizeilichen Anfragen aus der Schweiz 
(2020: 3'459). 

Es konnten wiederum zahlreiche Personen- und 
Sachfahndungstreffer erzielt werden (SIS, INTERPOL 
und weitere Fahndungssysteme). Diese fielen mit 255, 
davon 89 im Inland und 166 im Ausland, um 15 Treffer 
niedriger aus als im Vorjahr (2020: 270). Sechs Perso-
nen wurden in Liechtenstein aufgrund eines in- oder 
ausländischen Haftbefehls festgenommen (2020: 15).

Tätigkeiten und Dienstleistungen der Internationalen 
Polizeikooperation (Auszug)

 2021 2020

Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Interpol 1'301 1'173
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Interpol 26'357 21'715
Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Schengen 946 890
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Schengen 29'052 34'160
Schriftverkehr von FL an ausländische  
Behörden im Rahmen von Europol 437 643
Schriftverkehr ausländischer Behörden  
an FL im Rahmen von Europol 1'316 1'611
Fahndungstreffer  255 270

Dank der Teilnahme bei INTERPOL und Schengen (inkl. 
FRONTEX und EUROPOL) ist die Landespolizei inter-
national sehr gut vernetzt. Im Verbund mit der Schweiz 
beteiligt sich die Landespolizei am Schweizerischen 
Fahndungssystem RIPOL sowie an der kriminalpolizei-
lichen Kommunikationsplattform VULPUS. Der Ein-
sitz des Polizeichefs in der Konferenz der kantonalen 
Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) bietet zu-
dem eine optimale Plattform für die Vernetzung mit den 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Kantone. 

Regional stellen die Mitgliedschaften bei der Polizei-
chefvereinigung Bodensee und dem Ostschweizer 
Polizeikonkordat eine optimale grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sicher. Erfreulich, dass im Boden-
seeraum in Zusammenarbeit mit Europol ein sicheres 
Kommunikationssystem auf regionaler Ebene realisiert 
werden konnte. Ende Jahr wurde ein von der Polizei-
chefvereinigung Bodensee initiiertes Projekt ab-
geschlossen, das den sicheren Informationsaustausch 
(SIENA) zwischen Polizeibehörden in Baden-Württem-
berg, Bayern, Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau, Schaff-
hausen und Liechtenstein ermöglicht. Dieses Projekt 
wird von Europol als Vorzeigebeispiel für gute Polizei-
kooperation auch in anderen europäischen Regionen 
gewertet. 

Der Polizeichef pflegt sowohl einen regelmässigen 
Informationsaustausch mit seinen Kollegen aus Öster-
reich und der Schweiz wie auch mit den Polizeichefs 
sämtlicher Schengen Staaten im Rahmen der jährlichen 
European Police Chief Conference EPCC. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie kam es im Berichtsjahr nur zu einem 
physischen Treffen der europäischen Polizeichefs bei 
Europol in Den Haag / NL. Ansonsten wurde das Netz-
werk im Rahmen von Videokonferenzen gepflegt.

Diese internationalen und regionalen Netzwerke 
sind für eine erfolgreiche Polizeiarbeit in Liechtenstein 
unerlässlich. Denn Sicherheit kann heute nur noch im 
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internationalen Verbund gewährleistet werden. Dies gilt 
für einen Kleinstaat wie Liechtenstein noch mehr als für 
jedes andere Land.

Landespolizei (Landesgefängnis)

Amtsleiter: Polizeichef Jules S. Hoch

Das Landesgefängnis in Vaduz ist die einzige Haftanstalt in 
Liechtenstein und wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb ge-
führt. Die professionelle Betreuung wird durch sechs Voll-
zugsbeamte sichergestellt, welche durch Vollzugspersonal 
auf Stundenbasis unterstützt werden. 

Rechtskräftig verurteilte Straftäter verbüssen ihre Stra-
fen grundsätzlich in österreichischen Justizvollzugsanstal-
ten, während das Landesgefängnis primär für Untersu-
chungs-, Ausschaffungs- bzw. Auslieferungshaften sowie 
den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen genutzt wird. Für 
Strafgefangene mit Lebensmittelpunkt in Liechtenstein be-
steht seit 2018 die Möglichkeit eines Entlassungsvollzugs 
in der Strafanstalt Saxerriet / CH, um sich in Wohnortnähe 
auf die Zeit nach der Inhaftierung vorzubereiten. 

Die Webseite www.landesgefaengnis.li bietet Einblick 
in das Gefängnis und stellt wichtige Informationen für Per-
sonen zur Verfügung, welche eine Haftstrafe anzutreten 
haben sowie für deren Angehörige und Bezugspersonen.

Coronabedingte Besonderheiten
Im Zuge der Schutzvorkehrungen in Folge der Covid-
19-Pandemie wurden ab Frühjahr 2020 verschiedene 
Massnahmen ergriffen, um das Risiko von Virus-
infektionen im Landesgefängnis möglichst zu redu-
zieren. Die Erarbeitung und Einhaltung des internen 
Schutzkonzepts haben sich bewährt. 

Dank dem Schutzkonzept, das für Neueintritte eine 
obligatorische Quarantäne und Besucherkontakte aus-
schliesslich ohne persönlichen Kontakt und getrennt 
durch eine Glasscheibe vorsieht, kam es während der 
Covid-19-Pandemie (2020 / 21) bei den Insassen zu kei-
nen Infektionen oder Erkrankungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus. So konnte die Einschleppung und 
Ausbreitung des Coronavirus erfolgreich verhindert wer-
den und gleichzeitig auch während dieser besonderen 
Situation die Ruhe und Ordnung sowie die Sicherheit 
im Landesgefängnis gewährleistet werden. Um im ge-
schützten Rahmen die Kontaktaufnahme zwischen den 
Insassen und ihren Angehörigen zu erleichtern, wurden 
verschiedene Vorkehrungen getroffen. Durch die 2020 
bereits erfolgte Installation einer Glaswand sowie einer 
Freisprechanlage konnten die Treffen mit Familien-
angehörigen und Anwälten weiterhin gewährleistet 
werden, wobei Insasse und Besucher ohne Maske mit-
einander kommunizieren können. Zudem wurden die 

Kontakteinschränkungen durch einen verbesserten Zu-
gang zu alternativen Kommunikationsmitteln (z. B. per 
Telefon) kompensiert. 

Belegung im Landesgefängnis
Insgesamt 20 Betten verteilen sich im Landesgefäng-
nis auf 18 Hafträume. 15 Hafträume mit 16 Betten be-
finden sich im Männerbereich, während die restlichen 
drei Hafträume mit vier Betten Frauen vorbehalten sind. 
Im Berichtsjahr waren im Landesgefängnis 52 Perso-
nen inhaftiert, dies sind fünf weniger als im Vorjahr. Der 
grösste Teil der Insassen waren Männer (47). Im Be-
richtsjahr waren lediglich fünf Frauen inhaftiert. 

Die Anzahl der Hafttage hat sich gegenüber dem 
Vorjahr erhöht. So wurden 2021 insgesamt 4'018 Haft-
tage in Vaduz verbüsst, während es im Vorjahr 3'425 
waren. Inhaftierungen erfolgten mehrheitlich wegen 
Verstössen gegen das Strafgesetzbuch, gefolgt von In-
haftierungen wegen Widerhandlungen gegen das Aus-
ländergesetz (inkl. Ausschaffungen) sowie aufgrund 
von Auslieferungsersuchen. 

Inhaftierungen im Landesgefängnis

Übersicht 2021 2020

Inhaftierungen total 52 57
 davon Männer 47 53
 davon Jugendliche 2 3
 davon Frauen  5 4
 davon Jugendliche 0 1

Hafttage total 4'018 3'425
 davon Männer 3'908 3'255
 davon Jugendliche 167 186
 davon Frauen 110 170
 davon Jugendliche 0 74

Inhaftierungen nach Gesetzen / Gründe 52 57
 davon Strafprozessordnung (total) 32 42
 davon Polizeigesetz (Sicherheitszelle) 1 3
 davon Ausländer / Ausschaffungen 13 7
 davon Auslieferung 5 2
 davon Ersatzfreiheitsstrafe 1 3
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Entwicklung der Hafttage pro Jahr
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Betreuung
Insgesamt 346 reguläre Besuche wurden im Berichtsjahr 
im Landesgefängnis registriert. Zusätzlich erhielten In-
haftierte 183 Besuche von ihrem Rechtsbeistand sowie 
80 Besuche von psychosozialem Fachpersonal. Der Ge-
fängnisarzt war insgesamt 60 Mal im Landesgefängnis 
und führte dabei 180 Konsultationen durch. 

Untersuchungshaften
Im Berichtsjahr mussten im Vergleich zum Vorjahr we-
niger neu verhängte Untersuchungshaften verzeichnet 
werden. Von den insgesamt acht im Berichtsjahr ver-
hängten Untersuchungshaften hatte eine Person die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft, zwei Personen 
eine ausländische Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz 
in Liechtenstein, während die restlichen fünf Unter-
suchungshäftlinge ausländische Staatsangehörige mit 
Wohnsitz im Ausland waren.

Übersicht Untersuchungshaft

 2021 2020

Untersuchungshaften total 8 19
 davon liechtensteinische Staatsangehörige 1 3
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz in Liechtenstein 2 8
 davon ausländische Staatsangehörige
 mit Wohnsitz im Ausland 5 8

 
Strafvollzug im Ausland
Aufgrund des Staatsvertrages mit Österreich aus dem 
Jahr 1983 werden Freiheitsstrafen verurteilter Straf-
täter primär in österreichischen Justizvollzugsanstalten 
verbüsst. Dasselbe gilt für den Vollzug gerichtlich an-
geordneter Massnahmen. Seit 2017 werden aufgrund 
der Neuausrichtung des Strafvollzugs auch kürzere 
Freiheitsstrafen nicht mehr in Vaduz vollzogen, da die 
gesetzlichen Anforderungen an einen Strafvollzug nicht 
mehr vollumfänglich erfüllt werden können (z. B. Be-
schäftigung, Freizeit usw.). Mit dem Kanton St. Gallen 
ist vereinbart, dass die Strafanstalt Saxerriet für den 
Entlassungsvollzug Liechtensteiner Häftlinge genutzt 
werden kann. 

Verlegungen ins Ausland zum Vollzug von Freiheits-
strafen oder Massnahmen werden in der Regel ver-
anlasst, sobald die Urteile rechtskräftig sind. So waren 
im Berichtsjahr insgesamt 20 Häftlinge (2020: 17) wäh-
rend 4'182 Hafttagen – davon wurden 156 Tage von 
einer Frau verbüsst – in österreichischen Anstalten zum 
Vollzug ihrer Strafen oder Massnahmen untergebracht. 
Das sind weniger Hafttage als im Vorjahr (2020: 4'649), 
obschon drei Personen mehr in österreichischen Straf-
anstalten untergebracht waren. In der Strafanstalt Sa-
xerriet / CH waren 2021 sechs Personen während 808 
Tagen inhaftiert.

Zivilstandsamt

Amtsleiter: Hansjörg Meier

Die Schwerpunktaufgaben des Zivilstandsamts (ZSA) la-
gen im Berichtsjahr in der Führung und laufenden Aktua-
lisierung der verschiedenen Zivilstandsregister, der Be-
ratung und Beantwortung von Anfragen, im Vollzug von 
Eheschliessungen sowie eingetragenen Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, in der Bearbeitung von Ge-
burts-, Ehe- sowie Todesereignissen, der Ausstellung von 
Todesfallaufnahmen, der Anerkennung von ausländischen 
Zivilstandsereignissen, der Registrierung liechtensteini-
scher Staatsangehöriger aufgrund des Staatsgerichtshofur-
teils zu StGH 1996 / 36, der Registrierung ausserehelicher 
Kinder liechtensteinischer Väter, in der Führung des Hei-
matscheinregisters, in der Ausgabe von Registerauszügen, 
Urkunden, Dokumenten und Bestätigungen, in der Durch-
führung von Namensänderungen, bei Einbürgerungen in-
folge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz), 
Einbürgerungen infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechts-
gesetz), Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren (§ 6 
Bürgerrechtsgesetz), in der Datenerfassung und Datenbe-
reinigung im Zentralen Personenregister (ZPR), beim Auf-
bau der ZSD-Applikation sowie in der Aktualisierung und 
Pflege des Internet-Auftritts.
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Ziviltrauungen in Liechtenstein

Vollzug von Eheschliessungen 2021 2020

Liechtensteiner: Liechtensteinerin 47 52
Liechtensteiner: Ausländerin 63 62
Ausländer: Liechtensteinerin 61 55
Ausländer: Ausländerin 20 38

Total 191 207

 
Eingetragene Partnerschaften in Liechtenstein

Eingetragene Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare 2021 2020

Liechtensteiner: Liechtensteiner 0 1
Liechtensteinerin: Liechtensteinerin 0 0
Liechtensteiner: Ausländer 5 1
Liechtensteinerin: Ausländerin 1 1
Ausländer: Ausländer 0 0
Ausländerin: Ausländerin 0 0

Total 6 3

 
Heimatscheine, Todesfallaufnahmen und Namensänderungen

Ausstellung von Dokumenten und Durchführung von Namensänderungen 2021 2020

Heimatscheine 17 24
Todesfallaufnahmen  328 345
Namensänderungen 48 53
Annahme des ledigen Namens 28 30

 
Anerkennungen ausländischer Eheschliessungen, eingetragener Partnerschaften 
gleichgeschlechtlicher Paare, sowie von Ehescheidungen und Adoptionen 

Anerkennung ausländischer Zivilstandsereignisse 2021 2020

Ausländische Eheschliessungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 84 103
Ausländische eingetragene Partnerschaften liechtensteinischer Staatsangehöriger 2 2
Ausländische Ehescheidungen liechtensteinischer Staatsangehöriger 21 39
Adoptionen ausländischer Kinder durch liechtensteinische Staatsangehörige 0 3

 
Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger – Staatsgerichtshofurteil  
(StGH 1996 / 36)

Registrierung liechtensteinischer Staatsangehöriger 2021 2020

Aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 vom ZSA in der Zeit vom 41 29
1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 registrierte Personen
(ausländische eheliche Kinder liechtensteinischer Mütter)
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Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz (§ 5a Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz 2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5a des Gesetzes über 115 72
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft
erworben haben (erleichterte Einbürgerung infolge längerfristigem Wohnsitz)

 
Einbürgerung infolge Eheschliessung (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische Ehegatten 
liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge Eheschliessung  2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5 des Gesetzes über  27 25
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben (ausländische Ehegatten liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft (§ 5 Bürgerrechtsgesetz – ausländische 
Partner liechtensteinischer Landesbürger)

Einbürgerung infolge eingetragener Partnerschaft 2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 5 des Gesetzes über 0 0
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben (ausländische Partner liechtensteinischer Landesbürger)

 
Einbürgerung im ordentlichen Verfahren (§ 6 Bürgerrechtsgesetz)

Einbürgerung im ordentlichen Verfahren  2021 2020

Personen, die in der Zeit vom 1. 1. 2021 bis 31. 12. 2021 aufgrund § 6 des Gesetzes über 19 16
den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
erworben haben 

Aufgabenschwerpunkte

Als Registeramt ist das ZSA mit der Führung und lau-
fenden Aktualisierung der Geburts-, Ehe-, Familien- und 
Todesregister betraut. Zudem vollzieht das ZSA zivile 
Trauungen sowie eingetragene Partnerschaften gleich-
geschlechtlicher Paare und ist für Namensänderungen 
sowie für die Ausstellung von Urkunden und Schei-
nen (Geburtsscheine, Ehescheine, Todesscheine, Zivil-
standsausweise, Familienregisterauszüge und Heimat-
scheine) zuständig. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt 
liegt bei der Bearbeitung von Einbürgerungen infolge 
längerfristigem Wohnsitz, Einbürgerungen infolge Ehe-
schliessung und eingetragener Partnerschaft sowie 
Einbürgerungen im ordentlichen Verfahren. Bei einem 
Todesfall stellt das ZSA für die Gemeinden und das 
Landgericht die entsprechenden Todesfallaufnahmen 
zur Erbenermittlung aus.

Eheschliessungen und eingetragene  
Partnerschaften

Neben dem Vollzug von Trauungen und eingetragenen 
Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare ist das 
ZSA zuständig für die Terminvergabe, die Einforderung 
und Prüfung der benötigten Urkunden und Dokumente 
sowie für die Durchführung der Ehe- und Partner-
schaftsvorbereitungen.

Namensänderungen

Das ZSA führte im Berichtsjahr 48 Namensänderungen 
(Vornamen und Familiennamen) durch. 28 Personen 
haben wieder ihren ledigen Namen angenommen. 
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Registrierungen

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt umfasst die Regi s-
trierung von Ehetrennungen, Ehescheidungen, Adop-
tionen und Gemeindebürgerrechtsänderungen liechten-
steinischer Staatsangehöriger. Nachregistrierungen 
aufgrund des Staatsgerichtshofurteils zu StGH 1996 / 36 
sowie die Registrierung von ausserehelich geborenen 
Kindern liechtensteinischer Väter werden ebenfalls vom 
ZSA vorgenommen, welches auch die verschiedenen 
Anerkennungen von ausländischen Zivilstandsereig-
nissen liechtensteinischer Staatsangehöriger (Ehe-
schliessungen, Ehescheidungen, Adoptionen und 
Namensänderungen) bearbeitet. Im Berichtsjahr wur-
den 84 ausländische Eheschliessungen, 2 ausländische 
eingetragene Partnerschaften sowie 21 ausländische 
Ehescheidungen anerkannt und entsprechend be-
urkundet. 

Einbürgerungen

Für das zuständige Ministerium und die Regierung er-
stellt das ZSA sämtliche Einbürgerungsakten. Nach 
Abschluss des Einbürgerungsprozesses und nach Auf-
nahme des ausländischen Antragstellers in das Ge-
meinde- und Landesbürgerrecht beurkundet das ZSA 
die Registereinträge und legt den entsprechenden 
Familienregisterauszug an. Im Berichtsjahr wurden 115 
Personen infolge längerfristigem Wohnsitz, 27 Perso-
nen infolge Eheschliessung und 19 Personen im ordent-
lichen Verfahren eingebürgert. 

Projekt ZSD (Zentrale Stammdaten)

Im Berichtsjahr wurde zusammen mit einer Vertreterin 
des ZSA intensiv an der fachlichen Spezifikation weiter-
gearbeitet und darauf basierend bereits verschiedenste 
Funktionalitäten entwickelt und getestet. In diesem 
Kontext erfolgte unter anderem auch die Überarbeitung 
sämtlicher Output-Dokumente und deren Anpassung an 
den LLV-Standard. Die Produktivschaltung der neu ent-
wickelten Funktionalitäten ist für das kommende Jahr 
geplant.

Akkreditierungsrat

Vorsitzender: Bruno Hälg

Gemäss Art. 18 des Gesetzes über die Akkreditierung 
und Notifizierung, LGBl. 1996 Nr. 82, berät der Akkredi-
tierungsrat die Liechtensteinische Akkreditierungsstelle, 
überprüft vorgenommene Begutachtungen und erarbeitet 
Entscheidungsanträge zuhanden der Akkreditierungsstelle. 

Der Akkreditierungsrat besteht aus drei bis sechs Mit-
gliedern.

Der Akkreditierungsrat hat im Berichtsjahr keine   
Sitzung abgehalten. Es wurden jedoch zwei Gesuche 
im Zirkularverfahren für die Re-Akkreditierung ge-
prüft, einmal als Zertifizierungsstelle für Bauprodukte 
und einmal als Inspektionsstelle für Bauprodukte. Auf 
der Grundlage des Begutachtungsberichtes ist der 
Entscheidungsantrag für die Akkreditierung an die 
Liechtensteinische Akkreditierungsstelle gestellt wor-
den. 

Dreigliedrige Kommission zur  
Beobachtung des Arbeitsmarktes

Vorsitzende: Dr. Katja Gey, Amt für Volkswirtschaft

Mit der Schaffung eines Massnahmenpakets zur Erhaltung 
und Stärkung der Sozialpartnerschaft hat die Regierung 
im  April 2007 gemäss § 1173a Art. 111b des Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) die Dreigliedrige 
Kommission zur Beobachtung des Arbeitsmarktes bestellt. 
Diese hat die Aufgabe, den Arbeitsmarkt Liechtensteins zu 
beobachten, eventuell vorkommende Missbräuche, z. B. 
wiederholte Lohnunterbietungen, festzustellen und dage-
gen Massnahmen zu ergreifen.

Die Kommission setzt sich aus einer gleichen Zahl von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Vertretern 
des Staates zusammen. Bezüglich der Wahl ihrer Vertre-
ter steht den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden ein 
Vorschlagsrecht zu. 

Im Berichtsjahr tagte die Kommission zwei Mal. Im  
Zentrum der Arbeiten der Kommission und ihrer beim 
Amt für Volkswirtschaft angesiedelten Geschäfts-
stelle standen die Untersuchungen und Lohndaten-
erhebungen in der Gastronomiebranche. In 13 Be-
trieben dieser Branche wurde die Einhaltung des 2020 
festgesetzten orts- und branchenüblichen Lohns über-
prüft.
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Einigungsamt

Vorsitzender: Horst Schädler, Regierungssekretär

Die Aufgabe des Einigungsamtes besteht gemäss dem Ar-
beiterschutzgesetz darin, in Kollektivstreitigkeiten aus dem 
Arbeitsvertrag zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zu vermitteln.

Im Berichtsjahr fand keine Sitzung des  Einigungsamtes 
statt.

Energiekommission

Vorsitzende: Sabine Monauni,  
Regierungschef-Stellvertreterin

Gemäss Energieeffizienzgesetz, LGBl. 2008 Nr. 116, be-
rät die Energiekommission die Regierung in Fragen der 
Energie politik und nimmt die ihr vom Energieeffizienzge-
setz übertragenen Aufgaben wahr.

Die Energiekommission hat Anträge zur Förderung von 
Demonstrations- und anderen Anlagen und andere Mass-
nahmen zu prüfen und allfällige Förderbeiträge zuzusi-
chern. Sie befasste sich im Berichtsjahr mit der Umsetzung 
der Energiestrategie 2030. Dazu gehören die Prüfung der 
Anträge zur Förderung von Demontrations- und anderen 
Anlagen und anderen Massnahmen sowie Zusicherung all-
fälliger Förderbeiträge.

Die Energiekommission hat im Berichtsjahr sechs Sit-
zungen abgehalten. 

Die Energiekommission hat im Rahmen des Energie-
effizienzgesetzes für 22 Gesuche der Kategorie «Andere 
Anlagen und andere Massnahmen und Demoanlagen» 
Fördermittel von CHF 3'281'542 zugesprochen.

Kommission für Energiemarkt-
aufsicht (EMK)

Vorsitzender: Marcus Rick

Gemäss dem Gesetz über den Elektrizitätsmarkt (EMG), 
LGBl. 2002 Nr. 144, und dem Gesetz über den Erdgas-
markt (GMG), LGBl. 2003 Nr. 218, berät die Kommission 
für Energiemarktaufsicht (EMK) die Regierung in grund-
sätzlichen oder sonst bedeutsamen Fragen der Elektrizi-
täts- und Gasmarktpolitik, erlässt bei Bedarf Richtlinien für 

eine transparente, nicht diskriminierende und kostenorien-
tierte Berechnung der Preise, erlässt Mindestanforderun-
gen betreffend Wartung und Ausbau des Übertragungs-
netzes, genehmigt Durchleitungspreise und Bedingungen 
für die Einspeisung aus Erzeugungsanlagen sowie der  
Benutzung von Verbindungsleitungen, entscheidet über die 
Verweigerung des Zugangs zu liechtensteinischen Strom- 
und Gas-Netzen und übernimmt die Schlichtung von Streit-
fällen. 

Im Berichtsjahr wurde bedingt durch die Covid-19-Pan-
demie nur eine Sitzung abgehalten, an der hauptsäch-
lich die Anpassung der Allgemeinen Netzbedingungen 
(ANB) der LGV sowie der Bilanzierungs-Mustervertrag 
und das Bilanzierungsentgelt für Teilnehmer im Gas-
markt zu besprechen und zu genehmigen waren. Um 
den neuen, ab 3. Oktober 2019 gültigen Bestimmungen 
im EMG und GMG nachzukommen, hat der Sekretär der 
Kommission im ersten Semester 2021 einen Internet-
Auftritt erarbeitet und den Kommissionsmitgliedern zur 
Prüfung unterbreitet. Nach der Genehmigung dieses 
Auftritts auf dem Zirkularweg wurde die Seite Anfang 
Juli 2021 unter www.emk.li veröffentlicht. Drei weitere 
Geschäfte wurden auf dem Zirkularweg erledigt, näm-
lich die endgültige Verabschiedung der LGV-ANB, der 
Energiemarktbericht 2020, der jährlich der EFTA-Über-
wachungsbehörde (ESA) geschickt werden muss, und 
die Registrierungsvoraussetzungen für Gaslieferanten, 
die in Liechtenstein tätig werden wollen.

Fischereibeirat

Vorsitzender: Stefan Hassler, Amt für Umwelt

Der Fischereibeirat berät die Regierung in grundsätz lichen 
Fragen der Fischerei und führt die Fischereiprüfungen 
durch.

Er besteht aus je zwei Vertretern aus Fischerei- und 
 Naturschutzkreisen. Der Vorsitz obliegt dem Leiter des 
 Amtes für Umwelt.

Zur Vorbereitung der Fischereiprüfung wurden drei 
Kursabende durchgeführt. Die schriftliche Prüfung 
wurde von insgesamt 35 Teilnehmenden abgelegt, 34 
Teilnehmende haben die Prüfung bestanden.
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Fachbeirat für Geldspiele

Vorsitzender: Dr. George Häberling

Gemäss Art. 80 des Geldspielgesetzes, LGBl. 2010 Nr. 235, 
steht der Fachbeirat der Regierung, dem Amt für Volks-
wirtschaft und der Finanzmarktaufsicht bei allen fachlichen 
und strategischen Fragen des Geldspielwesens zur Seite.

Der Fachbeirat für Geldspiele setzte sich im Berichts-
jahr wie folgt zusammen:
–  Dr. George Häberling, Rechtsanwalt, Zug, Vor-

sitzender
–  Martin Sychold, Schweizerisches Institut für Rechts-

vergleichung, Lausanne
–  Manuel Richard, Direktor Lotterie- und Wettkommis-

sion Comlot, Bern (bis 11. Mai 2021)
–  Dr. med. Andreas Canziani, FMH für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Zürich
–  Ernesto Sommer, Schlierenstrasse 49, 8902 Urdorf 

(ab 26. Oktober 2021)

Die Geldspielaufsicht im Amt für Volkswirtschaft ist die 
Geschäftsstelle des Fachbeirats für Geldspiele.

Aufgrund der Covid-19-Situation fand im Berichts-
jahr keine Sitzung des Fachbeirats statt. Mitglieder 
des Fachbeirats wurden als Experten sowohl in die Be-
willigungsverfahren wie in die laufende Aufsicht ein-
gebunden.

Gewaltschutzkommission der  
Regierung GSK

Vorsitzender: Jules S. Hoch, Polizeichef

Die Gewaltschutzkommission (GSK) zielt darauf ab, eine 
staatliche Haltung und einen konsequenten Umgang als 
Antwort auf die Gewalt zu entwickeln. Vor diesem Hinter-
grund initiiert und koordiniert sie geeignete Massnahmen 
der operativ zuständigen Behörden und Institutionen. Die 
Gewaltschutzkommission befasst sich primär mit Gewalt, 
die im öffentlichen Raum geschieht und grundlegende 
Werte unserer Gesellschaft bedroht. Ein weiterer Fokus 
liegt auf speziellen Formen der Jugendgewalt.

Sie besteht aus dem Polizeichef als Vorsitzendem sowie 
Vertretern des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, des 
Amtes für Soziale Dienste, der Landespolizei, des Schul-
amtes, der Staatsanwaltschaft und der Stiftung Offene Ju-
gendarbeit. 

Die Gewaltschutzkommission kam im Berichtsjahr zu 
drei ordentlichen Sitzungen zusammen. 

Es konnten zwei seit längerem pendente Themen 
angegangen werden: eine Veranstaltung zum Dis-
kriminierungsverbot (§ 283 StGB) und ein Austausch 
mit dem Verein für Menschenrechte (VMR).

Mit der am 1.  April 2016 in Kraft getretenen Ab-
änderung des Strafgesetzbuches verfügt Liechtenstein 
über ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Das bis 
anhin geltende Rassismusverbot wurde im Rahmen der 
Revision um mehrere Kategorien erweitert. Neu stellt 
§ 283 StGB auch die Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts, einer Behinderung, des Alters, der sexuel-
len Orientierung oder der Weltanschauung unter Strafe. 
Die Menschenwürde soll damit insbesondere vor öffent-
licher Diskriminierung und Hetze geschützt werden.

Basierend auf einer Empfehlung an Liechtenstein 
im Rahmen des UNO-Menschenrechtsrates beauftragte 
das Ministerium für Justiz in Absprache mit den Mi-
nisterien für Inneres und Äusseres die Gewaltschutz-
kommission mit der Organisation einer Fortbildungs-
veranstaltung zum revidierten Diskriminierungsverbot. 
Frau Verena Leimgruber, ehemalige Mitarbeiterin der 
Eidgenössischen Rassismuskommission EKR, referierte 
zum Thema «Die Rassismusstrafnorm in der Schweizer 
Gerichtspraxis» und Frank Haun, Stv.-Leitender Staats-
anwalt und GSK-Mitglied, hielt ein Inputreferat zu Ge-
richtsfällen betreffend das Diskriminierungsverbot in 
Liechtenstein. Die Veranstaltung richtete sich an Mit-
arbeitende der Justizbehörden (Staatsanwaltschaft, 
Landgericht und Obergericht), der Landespolizei und 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer. Sie war jedoch 
auch offen für NGO-Mitglieder sowie weitere Interes-
sierte. Ziel der Veranstaltung war eine Sensibilisierung 
für die Diskriminierungsstrafnorm und die Diskussion 
der dazu ergangenen Rechtsprechung. Die Ver-
anstaltung war sehr gut besucht, wobei die Richterschaft 
leider nicht wie gewünscht erreicht werden konnte. Aus 
diesem Grund ist eine Publikation des Vortrags von Frau 
Leimgruber in der «Liechtensteiner Juristenzeitung» für 
das Frühjahr 2022 vorgesehen. 

Im Oktober traf sich die GSK mit dem Präsidenten 
und der Geschäftsführerin des VMR zu einem Austausch. 
Beim Treffen wurden die Aufträge und Aktivitäten bei-
der Organisationen präsentiert und besprochen. Zu-
sätzlich wurden mögliche gemeinsame Themen und 
Projekte identifiziert. Konkret einigte man sich auf die 
Zusammenarbeit bei der weiteren Bekanntmachung der 
Diskriminierungsstrafnorm (§ 283 StGB) sowie dem 
Aufbau einer Dokumentation «Rechtsprechung zu § 283 
StGB» in Liechtenstein. 

Im November wurde der «Monitoringbericht 
Extremismus 2020» vom Liechtenstein-Institut publi-
ziert. Der Extremismusbericht 2020 wurde inhaltlich 
neu gestaltet und enthält neben der Dokumentation 
von Ereignissen und Anlässen aufschlussreiche recht-
liche und organisatorische Ausführungen zum Thema 
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Extremismus in Liechtenstein. Der Monitoringbericht 
2020 ist daher keine reine Auflistung von themen-
bezogenen Ereignissen mehr. Aufgrund der Themati-
sierung unterschiedlichster Aspekte des Phänomens 
Extremismus in Liechtenstein kann der Bericht als ein 
«Grundlagenwerk» zum Extremismus in Liechtenstein 
bezeichnet werden. 

Erfreulich ist, dass erneut keine extremistisch moti-
vierten Gewalthandlungen registriert werden mussten. 
Dies ist umso bemerkenswerter, da in anderen Län-
dern infolge der Covid-19-Pandemie Gewalttaten von 
extremen Massnahmengegnern und -gegnerinnen zu-
genommen haben. Hingegen hat im Zusammenhang mit 
der Pandemie auch in Liechtenstein das Phänomen der 
«verbalen Gewalt» im Netz und auf sozialen Medien zu-
genommen.

Prüfungskommission für die  
Gastwirteprüfung

Vorsitzender: Sandro D'Elia, 
Amt für Volkswirtschaft 

Gestützt auf die Verordnung vom 12.  Dezember 2006 
über die fachliche Eignung im Gastgewerbe, LGBl. 2006 
Nr. 254, besteht die Gastwirteprüfung aus den Fächern 
Rechtskunde sowie Lebensmittelrecht und -hygiene. Bei 
genügend Anmeldungen wird die Prüfung jährlich zweimal 
durchgeführt. Die bestandene Prüfung bildet den Nachweis 
der fachlichen Eignung zur selbständigen Führung eines 
gastgewerblichen Betriebes nach den Bestimmungen des 
Gewerbegesetzes, LGBl. 2020 Nr. 415. Die Prüfungskom-
mission setzt sich aus einem Vertreter des Amtes für Volks-
wirtschaft als Vorsitzender, einem Vertreter des Amtes für 
Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, einem Rechts-
experten sowie zwei Delegierten aus dem Gastgewerbe 
zusammen. Die Kommission ist am 20.  November 2018 
für 4 Jahre bestellt worden. Mit Regierungsbeschluss vom 
27. April 2021 wurde eine Ersatzbestellung für die Funk-
tion des Rechtsexperten bewilligt. 

Im Berichtsjahr (Vorjahr 2020) wurden 2 (2) Gastwirte-
prüfungen durchgeführt. Zur Prüfung angetreten 
sind insgesamt 59 (78) Kandidatinnen und Kandida-
ten, davon 6 (7) Repetenten. Insgesamt haben 52 (62) 
Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung bestanden 
und den  Befähigungsausweis zur Führung eines gast-
gewerblichen Betriebes erhalten. 

Prüfungskommission für die 
Gefahrgutbeauftragten

Vorsitzender: Wilfried Hauser,  
Amt für Volkswirtschaft

Gemäss Art. 6 der Verordnung vom 19. April 2011 über die 
fachliche Eignung des Gefahrgutbeauftragten, LGBl. 2011 
Nr. 149, bereitet die Prüfungskommission die Prüfungen 
vor und führt diese durch. 

Sie besteht aus drei bis vier Mitgliedern, welche von 
der Regierung für die Dauer von vier Jahren bestellt wer-
den. Ihr hat je ein Vertreter des Amtes für Volkswirtschaft, 
des Amtes für Umwelt und der Landespolizei anzugehö-
ren. Den Vorsitz führt der Vertreter des Amtes für Volks-
wirtschaft.

Die Prüfungskommission für Gefahrgutbeauftragte hat 
im Berichtsjahr keine Prüfung durchgeführt und keine 
 Sitzung abgehalten.

Prüfungskommission für die  
Prüfung der fachlichen Eignung 
zur Führung eines Güter-  
und Personenkraftverkehrs-
unternehmens

Vorsitzender: Sandro D'Elia,  
Amt für Volkswirtschaft

Gestützt auf die Verordnung über die Prüfung der fachli-
chen Eignung zur Führung eines Güter- und Personenkraft-
verkehrsunternehmens, LGBl. 1996. Nr. 166, ist die Kom-
mission für die Organisation, Durchführung und Aufsicht 
der Fachprüfung zuständig. 

Die Prüfungskommission setzt sich aus zwei Vertre-
tern des Amtes für Volkswirtschaft und je einem Vertreter 
der Landespolizei, des Amtes für Strassenverkehr und der 
Wirtschaftskammer zusammen. Ein Vertreter des Amtes 
für Volkswirtschaft führt den Vorsitz.

Die Kommission ist aufgrund nicht bestehender Nach-
frage nach Prüfungen im Inland derzeit nicht besetzt 
und hat im Berichtsjahr keine Sitzungen abgehalten.
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Hauptwahl- oder Haupt-
abstimmungskommissionen

Vorsitzende Oberland:
Franz Wachter (bis Februar 2021)
Felix Beck (ab Juni 2021)

Vorsitzende Unterland:
Judith Hoop (bis Februar 2021)
Elmar Gangl (ab Juni 2021)

Die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission jeder 
Landschaft überprüft in Landesangelegenheiten die Wahl- 
und Abstimmungsergebnisse aus den Gemeinden.

Im Berichtsjahr fand die Überprüfung der Landtagswahl 
2021 statt.

Jagdbeirat

Vorsitzender: Stefan Hassler, 
Amt für Umwelt

Der Jagdbeirat berät die Regierung zu allen grundsätz-
lichen Fragen der Jagd.

Der Jagdbeirat besteht aus zwei Vertretern der liech-
tensteinischen Jagdpächter, einem Vertreter der Landwirte, 
einem Vertreter der Waldeigentümer, dem Landestierarzt 
und einem Vertreter des Amtes für Umwelt. Die Regierung 
bestimmt den Vorsitz. Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein 
Ersatzmitglied zu bestellen.

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen und eine Be-
gehung vor Ort statt, an denen folgende Themen die 
Schwerpunkte bildeten: die Abschussplanung, die Neu-
verpachtung der Jagdreviere für die Pachtperiode 2022 
bis 2030 (Jagdpachtverträge, Revierbewertung sowie 
die Neueinteilung der Jagdreviere).

Jagdprüfungskommission

Vorsitzender: Alex Ospelt

Die Jagdprüfungskommission nimmt die Jagdeignungsprü-
fung sowie die Jagdaufseherprüfung ab. Die administrati-
ven Aufgaben, welche mit der Durchführung der Prüfungen 
zusammenhängen, werden vom Amt für Umwelt erledigt.

Die Jagdprüfungskommission besteht aus fünf Mitglie-
dern und wird für die Dauer von vier Jahren bestellt. Ein 
Vertreter des Amtes für Umwelt gehört der Kommission 
von Amtes wegen an.

Die Jagdprüfungskommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt. 

Kommission für Natur- und  
Landschaftsschutz

Vorsitzender: Olivier Nägele,
Amt für Umwelt

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz berät 
die Regierung in grundsätzlichen Fragen des Natur- und 
Landschaftsschutzes, insbesondere bei der Ausarbeitung 
von Durchführungsverordnungen sowie der Erarbeitung 
von Konzepten.

Die Kommission besteht aus einem Vertreter des Am-
tes für Umwelt als Vorsitzender, je einem Vertreter der Ge-
meinden und der Bürgergenossenschaften, drei Vertretern 
privater Naturschutzorganisationen, einem Vertreter der 
Landwirtschaft sowie einem Landschaftsplaner.

Die Kommission für Natur- und Landschaftsschutz hat 
im Berichtsjahr nicht getagt.
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Kommission zur Förderung  
von Investitionen in der  
Landwirtschaft

Vorsitzender: Martin Braunschweig, 
Amt für Umwelt

Die Kommission zur Förderung von Investitionen in der 
Landwirtschaft überprüft Gesuche im Zusammenhang 
mit staatlichen Förderungen der Infrastrukturen von aner-
kannten Landwirtschaftsbetrieben. Entscheidungen über 
Gesuche auf Ausrichtung von Förderleistungen mit förde-
rungsberechtigten Kosten unter CHF 550'000 obliegen der 
Kommission, bei höher liegenden förderungsberechtigten 
Kosten wird eine Vorprüfung zur Beschlussfassung durch 
die Regierung vorgenommen.

Sie besteht aus einem Vertreter des Amtes für Umwelt 
als Vorsitzenden, je einem Vertreter des Amtes für Bau und 
Infrastruktur und der Vereinigung Bäuerlicher Organisa-
tionen sowie vier weiteren Mitgliedern.

Die Kommission hielt im Berichtsjahr eine Arbeits-
sitzung ab. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Be-
handlung der vorliegenden Gesuche. Der üblicherweise 
alljährlich stattfindende Weiterbildungskurs für land-
wirtschaftliches Bauen am landwirtschaftlichen Institut 
Agroscope in Tänikon fand im Berichtsjahr aufgrund der 
Covid-19-Pandemie erneut nicht statt.

Projektstatus 2021 2020 Davon im 
   Jahr 2021 
   abgelehnt

Neue Betriebsstandorte 
(Regierung) 0 0 –
Vorbescheid (Kommission) 4 2 –
Vorbescheid (Regierung) 0 2 –
Endgültige Zusicherung 
(Kommission) 4 4 –
Endgültige Zusicherung 
(Regierung) 0 0 –
Abrechnungen 4 4 –

Kommission für Unfallverhütung 
im Strassenverkehr

Präsident: Mario Büchel, Stv. Polizeichef

Die Kommission für Unfallverhütung im Strassenverkehr 
berät die Regierung in allen Fragen der Verhütung von Ver-
kehrsunfällen und der Verkehrserziehung.

Sie setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Der 
Präsident und die Mitglieder werden von der Regierung auf 
eine Dauer von vier Jahren gewählt.

Die Mitglieder der Kommission für Unfallverhütung 
(KfU) trafen sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen. Die 
Schwerpunkte der Arbeit betrafen die Diskussion, Planung 
und Überprüfung der Unterstützungsanträge an Institutio-
nen und Organisationen, die sich für die Unfallverhütung 
im Strassenverkehr einsetzen.

Folgende Aktionen und Kampagnen wurden  
2021 von der Kommission für Unfallverhütung im  
Strassenverkehr unterstützt:
–  Verkehrsinstruktion an den Kindergärten sowie an 

den Primarschulen (1. bis 4. Klasse).
–  Schulung der 4. Primarschulklassen auf der Verkehrs-

schulungsanlage Säga in Schellenberg (inkl. Unterhalt 
und Reparatur der Verkehrsschulungsanlage / Contai-
ner).

–  Plakatkampagne der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (bfu): Kampagne «Lass Dich nicht ab-
schiessen» zur Vorbeugung von Motorradunfällen.

–  Eigene Kampagnen der KfU in Zusammenarbeit mit 
der Landespolizei:

 –  Kampagne «Ich beschütze dich – dein Velohelm», 
welche zum Tragen der Velohelme auffordert und 
durch Plakate, Buswerbung, Facebook, Instagram 
und über die Webseiten der KfU und der Landes-
polizei medial verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Bitte Anschnallen. Auch auf Kurz-
strecken», für das Tragen von Sicherheitsgurten in 
Fahrzeugen, welche über die Webseiten der KfU 
und der Landespolizei, Facebook und Instagram 
sowie Plakaten medial verbreitet wurde. 

 –  Kampagne «Schulanfang + Strassenverkehr = Ach-
tung Kinder» im August 2021, welche durch Radio-
spots, Facebook, Instagram, über die Webseiten der 
KfU und der Landespolizei sowie Plakaten medial 
verbreitet wurde. Leider konnte die Aktion Schul-
anfang aufgrund der Covid-19-Pandemie, bei wel-
cher Kinder den Autofahrern und Autofahrerinnen 
ein kleines Geschenk überreichen, nicht statt-
finden. Das Geschenk, in diesem Jahr Zeichnungen 
von Kindern, wurde deshalb beim Versand von Ge-
schwindigkeitsübertretungen beigelegt. 

 –  Kampagne «#Streetfluencer», welche die Verkehrs-
teilnehmenden auf die Gefahren der Ablenkung 
aufmerksam macht. Mittels Facebook, Instagram, 
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Buswerbung, Plakaten, den Einträgen auf den Web-
seiten der KfU und der Landespolizei sowie Give 
Aways wurde auf die Kampagne medial aufmerk-
sam gemacht.

 –  Kampagne «Blickkontakt schafft Klarheit», für 
eine klare und einfach umsetzbare Handlungsan-
weisung, um die Sicherheit im Strassenverkehr zu 
verbessern. Mit Facebook, Instagram, Bildschirm-
werbung in den Linienbussen und den Einträgen 
auf den Webseiten der KfU und der Landespolizei 
wurde auf die Kampagne medial aufmerksam ge-
macht.

 –  Kampagne «Achtsamkeit» – Tipps um Wildunfälle 
vorzubeugen, welche in Zusammenarbeit mit der 
Liechtensteinischen Jägerschaft und der Landes-
polizei erstellt wurde. Mittels Facebook, Instagram 
und den Einträgen auf den Webseiten der KfU und 
der Landespolizei wurde auf die Kampagne medial 
aufmerksam gemacht.

 –  Kampagne «Nebel des Grauens – mach dich sicht-
bar im Strassenverkehr» und «Strassen der Finster-
nis – mach dich sichtbar im Strassenverkehr», auf 
welche mit Plakaten, über die Webseiten der KfU 
und der Landespolizei, Facebook, Instagram und 
der Abgabe von reflektierenden Mützen sowie Arm-
bändern aufmerksam gemacht wurde. 

 –  Kampagne «Alkohol während der Weihnachtszeit» 
mit acht verschiedenen Sujets. Diese wurde eben-
falls durch Radiospots, Facebook, Instagram, Plaka-
ten und über die Webseiten der KfU und der Landes-
polizei publik gemacht. Die Kampagne wurde durch 
zielgerichtete Schwerpunktkontrollen unterstützt. 

–  Präventionsveranstaltung «Am Steuer nie» am 
Liechtensteinischen Gymnasium, welche durch einen 
aktiven Einbezug der jungen Lenker die Botschaft 
kein Alkohol, keine Drogen sowie keine Medikamente 
am Steuer vermitteln und so zur Senkung der Unfall-
zahlen beitragen soll. 

–  Verteilung durch Verkehrsinstruktoren der Landes-
polizei: Leuchtgürtel an die 1. Primarschulklassen, 
Leuchtmützen an die Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulweg sowie Leuchtbänder an Erwachsene.

–  Bewirtschaftung der Webseite mit Informationen 
über die Kommission, aktuelle Verkehrskampagnen, 
Aktivitäten und Informationen als Schwerpunkte. 

–  Subvention von diversen Fahrsicherheitskursen (Auto 
und Motorrad) in Veltheim, Betzholz, Driving Camp 
Vorarlberg, Driving Camp Sennwald und Driving 
Graubünden.

Landesalpenkommission

Vorsitzender: Martin Braunschweig, 
Amt für Umwelt

Der Landesalpenkommission obliegt der Vollzug der Ver-
ordnung zur Förderung der Infrastrukturen von Alpen, vor-
behaltlich der Auszahlung von bewilligten Förderleistun-
gen.

Die Kommission besteht aus einem Leiter des Amtes 
für Umwelt als Vorsitzenden, einem Vertreter der Bäuerli-
chen Organisationen und drei Vertretern der Alpwirtschaft. 
Ein Vertreter der Fachgruppe Berggebietssanierung nimmt 
mit beratender Stimme an Sitzungen und Begehungen teil.

Die Landesalpenkommission hat im Verlauf des Alp-
sommers Begehungen auf den Auslandsalpen Elsa und 
Lappach sowie auf den Inlandsalpen Valüna, Gapfahl 
und Älple durchgeführt. Dabei wurden die Pflege der 
Alpweiden sowie der Unterhalt von Infrastrukturen 
überprüft. 

Im Rahmen der Förderung von Alpinfrastrukturen 
wurde durch die Landesalpenkommission das Förder-
gesuch der Alpe Fahren-Ziersch zum Bau von Brunnen-
plätzen sowie das Fördergesuch zum Bau einer neuen 
Alphütte mit Stall auf der Alpe Tiefensee-Klesi be-
willigt. Das bestehende alte Gebäude ist durch Hang-
bewegungen so stark beschädigt worden, dass eine 
Sanierung gemäss Gutachten keinen Sinn ergibt. Mit 
den entsprechenden Arbeiten wurde noch in der Alp-
saison 2021 begonnen. Auch legte die Landesalpen-
kommission im Rahmen ihres Vollzugsauftrags den 
jährlichen Alpungskostenbeitrag für die Liechtensteiner 
Alpen im In- und Ausland fest. 
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Medienkommission

Vorsitzender: Gaston Jehle

Der Medienkommission obliegt insbesondere die Erstat-
tung von Empfehlungen zu medienspezifischen oder -rele-
vanten Fragen zu Handen der Regierung, die Abgabe von 
Stellungnahmen zu medienspezifischen oder -relevanten 
Fragen über Auftrag der Regierung sowie die Wahrneh-
mung der ihr durch andere Gesetze und Verordnungen, 
insbesondere dem Medienförderungsgesetz sowie dem 
Gesetz über den Liechtensteinischen Rundfunk, übertrage-
nen Aufgaben. 

Die Medienkommission besteht aus einem Präsiden-
ten, einem Vizepräsidenten, drei weiteren Mitgliedern 
sowie zwei Ersatzmitgliedern, die vom Landtag für eine 
Mandatsperiode von vier Jahren bestellt werden. Bei 
der Bestellung der Medienkommission ist auf die Ge-
währleistung der Unabhängigkeit und Unbefangenheit 
sämtlicher Mitglieder sowie das Vorhandensein hin-
reichender juristischer, medialer und wirtschaftlicher 
Fachkenntnisse zu achten. Das Amt für Kommunikation 
ist die Geschäftsstelle der Medienkommission.

Die Medienkommission traf sich im Jahr 2021 zu 
neun formellen Sitzungen. An diesen Sitzungen hat 
die Kommission über die Verteilung der Gelder für die 
Medienförderung beraten und die entsprechenden Ent-
scheide ausgefertigt.

Anhand eines standardisierten Jahreslohns wird 
die direkte Medienförderung berechnet, mit welcher 
die journalistische Leistung der Medienmitarbeitenden 
von Medienunternehmen gefördert wird. Die Medien-
kommission behandelte Anträge von vier Medienunter-
nehmen auf direkte und indirekte Medienförderung für 
insgesamt neun Medienerzeugnisse.

Direkte Medienförderung (Abgeltung der journalis-
tischen Leistung) wurde an vier Medienunternehmen 
für insgesamt neun Medienerzeugnisse ausgerichtet. 
Die Fördersumme in diesem Bereich betrug total 
CHF 1'177'695, der Budgetbetrag von CHF 1'300'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für die Aus- und 
Weiterbildung wurde an ein Medienunternehmen aus-
gerichtet. Die Fördersumme in diesem Bereich betrug 
total CHF  16'649. Der Budgetbetrag von CHF  60'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Indirekte Medienförderung für den Verbreitungs-
aufwand wurde an vier Medienunternehmen aus-
gerichtet. Der Förderbetrag belief sich auf insgesamt 
CHF  465'398. Der Budgetbetrag von CHF  480'000 
wurde somit nicht ausgeschöpft.

Die vier Medienunternehmen wurden im Förderjahr 
2020 wie folgt gefördert:

Liechtensteiner Volksblatt AG CHF

Direkte Medienförderung 427'619
Indirekte Medienförderung Verbreitung 177'432
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 605'051

 
Vaduzer Medienhaus AG CHF

Direkte Medienförderung 640'422
Indirekte Medienförderung Verbreitung 273'470
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 16'649

Total 930'541

 
Media 1 Service AG CHF

Direkte Medienförderung 70'052
Indirekte Medienförderung Verbreitung 889
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 70'941

 
Zeit-Verlag Anstalt CHF

Direkte Medienförderung 39'602
Indirekte Medienförderung Verbreitung 13'607
Indirekte Medienförderung Aus- und Weiterbildung 0

Total 53'209

Insgesamt wurden im Berichtsjahr CHF  1'659'742 an 
Fördergeldern gesprochen.
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Regelungskommission

Präsident: Dr. Michael Jehle

Aufgabe der Regelungskommission ist die Durchführung 
des Regelungsverfahrens nach dem Gesetz vom 20. März 
1996 über die Bürgergenossenschaften, LGBl. 1996 Nr. 
77, sowie die Entscheidung und Wahrnehmung der ihr 
in diesem Gesetz übertragenen Angelegenheiten der Bür-
gergenossenschaften, insbesondere die Genehmigung der 
Statuten und Statutenänderungen, die Entscheidung über 
die innerhalb der Genossenschaft nicht geregelten Streitig-
keiten über Bestand von Mitglieds- und Nutzungsrechten 
sowie die Entscheidung über Verwaltungsbeschwerden 
(gegen den Ausschluss von Mitgliedern) und Aufsichts-
beschwerden. 

Im Berichtsjahr wurde infolge eines im Oktober 2020 
durch den Verwaltungsgerichtshof aufgehobenen Ent-
scheides in einer noch aus 2019 pendenten Sache im 
zweiten Rechtsgang entschieden, wobei der Entscheid 
wiederum angefochten wurde. Ferner liegt eine weitere 
Pendenz infolge Neuanfall aus dem Berichtsjahr vor, 
für welche jedoch das noch in der Instanz hängige Ver-
fahren präjudiziell ist, sodass es noch nicht weiterbe-
arbeitet wurde. Weitere Pendenzen bestehen nicht.

Umweltschutzkommission

Vorsitzende: Sabine Monauni,  
Regierungschef-Stellvertreterin

Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in al-
len Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der 
Ausarbeitung der Verordnungen zum Umweltschutzgesetz 
sowie der Erstattung von Empfehlungen betreffend die Be-
rücksichtigung besonderer Verhältnisse nach Art. 32 des 
Umweltschutzgesetzes.

Der Kommission gehören je ein Vertreter der Gemein-
den, der Wirtschaft, der Umweltschutzorganisationen, der 
Liechtensteinischen Ärztekammer und das zuständige Re-
gierungsmitglied, das den Vorsitz führt, an.

Die Umweltschutzkommission hat im Berichtsjahr nicht 
getagt.




